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I. Allgemeiner Teil
Gesamtvorhaben Regionaltangente West

1 Gegenstand des Vorhabens

1.1 Allgemeine Beschreibung des Gesamtvorhabens

Die Regionaltangente West (RTW) ist eine neue tangentiale Schienenverbin-

dung im Orts – und Nachbarschaftsverkehr der Metropolregion Frankfurt Rhein-

Main zur Verbesserung des öffentlichen Schienenpersonennahverkehrs durch

die Verbindung der westlichen Stadtteile der Stadt Frankfurt am Main sowie der

umliegenden Kreise, Städte und Gemeinden miteinander und untereinander

und zur besseren intermodalen Anbindung des Flughafens Frankfurt am Main.

Durch diese Funktion der RTW wird die historisch gewachsene Verbindung über

den Kopfbahnhof Frankfurt Hauptbahnhof ergänzt, was mittelbar zu einer Ent-

lastung des Hauptbahnhofs und damit des S-Bahntunnels führt.

Wenn möglich werden für die RTW vorhandene Strecken der Deutschen Bahn

mitgenutzt, um die Eingriffe in private Grundstücksflächen bzw. in Natur und

Landschaft und den Flächenverbrauch zu minimieren sowie um Kosten zu re-

duzieren. Die vorhandenen Strecken werden durch neu zu bauende Teilab-

schnitte miteinander verknüpft. Soweit erforderlich werden die bestehenden

Bahnstrecken und Bauwerke angepasst.

Geplant ist die Realisierung zweier Linien, die sich im Kernbereich überlagern.

Es ist vorgesehen, dass die beiden Linien jeweils halbstündlich verkehren und

sich im Kernabschnitt zwischen Eschborn und Neu-Isenburg zu einem Viertel-

stundentakt ergänzen.

Linie 1 verläuft von Bad Homburg Bf über Eschborn Süd, Bf Höchst, den Flug-

hafen-Regionalbahnhof und Neu-Isenburg Bf nach Neu-Isenburg Birkenge-

wann.
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Linie 2 führt einerseits von Gewerbegebiet Praunheim über Eschborn Süd, Bf

Höchst, Frankfurt Flughafen Regionalbahnhof und Neu-Isenburg Bf nach Drei-

eich-Buchschlag und andererseits von Bad Soden Bf über Bf Höchst, Frankfurt

Flughafen Regionalbahnhof und Neu-Isenburg nach Dreieich-Buchschlag. Dies

bedeutet, dass im Hp Dunantsiedlung und im Bf Höchst eine sogenannte Flü-

gelung erfolgt, d.h. eine Teilung bzw. Vereinigung des Zuges der RTW. Ein Teil

verkehrt von und nach Praunheim, der andere Teil verkehrt von und nach Bad

Soden Bf. Perspektivisch ist eine Verlängerung der RTW von Praunheim zum

Nordwestzentrum geplant.

Zusammengefasst ergeben sich die folgenden Streckenführungen:

Linie 1: Von Bad Homburg über Eschborn – Höchst – Frankfurt Flugha-

fen Regionalbahnhof – Neu-Isenburg nach Neu-Isenburg Birken-

gewann

Linie 2: Von Praunheim über Eschborn – Hp Dunantsiedlung - Höchst –

Flughafen – Neu-Isenburg nach Dreieich-Buchschlag

Von Bad Soden über Hp Dunantsiedlung - Höchst – Frankfurt

Flughafen Regionalbahnhof – Neu-Isenburg nach Dreieich-

Buchschlag

Die beiden RTW-Linien sollen an insgesamt 26 Stationen halten, von denen 13

bereits bestehende Stationen sind. Die Lage der derzeit geplanten Stationen

und der Verlauf der Linien sind in der Übersichtskarte (Anlage 2.2) dargestellt.

Aufgrund der Streckenlänge der RTW wurde diese in insgesamt vier Planfest-

stellungsabschnitte (Nord, Mitte, Süd 1 und Süd 2) gegliedert, für die jeweils ein

eigenständiges Planfeststellungsverfahren durchgeführt wird (vgl. im Einzelnen

zur Abschnittsbildung Kapitel I.1.3). Der geplante Trassenverlauf des Gesamt-

vorhabens mit der vorgenommenen Abschnittsbildung ist in den Übersichtskar-

ten der Anlage 2 dargestellt.

Neben dem Ziel, möglichst viele Bestandsstrecken der DB Netz AG nach der

Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO) zu nutzen, sollen auch neue Stre-

cken nach der Verordnung über den Bau und Betrieb der Straßenbahnen (Stra-

ßen-bahn-Bau- und Betriebsordnung – BOStrab) errichtet werden. Dafür
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werden zur technischen Lösung Zweisystemfahrzeuge eingesetzt. Diese Zwei-

systemfahrzeuge können sowohl Strecken mit unterschiedlichen Stromsyste-

men (15 kV AC und 750 V DC), als auch mit Sicherungssystemen nach EBO

und BOStrab nutzen. Die einzusetzenden Fahrzeuge haben daher eine Breite

von 2,65 m und ergeben eine maximale Zuglänge von 100 m (zwei Fahrzeuge).

Die Kapazitäten betragen pro Fahrzeug ca. 390 Plätze bzw. ca. 780 Plätze bei

einem 100 m Zug. Die maximale Geschwindigkeit beträgt 90 km/h, welche ent-

sprechend Nr. 3.2 Satz 2 der LNT-Richtlinie „Besondere Bedingungen für das

Verkehren von Leichten Nahverkehrstriebwagen (LNT) im Mischbetrieb mit Re-

gelfahrzeugen der Eisenbahnen des öffentlichen Verkehrs“ auf 100 km/h her-

aufgesetzt werden kann, wenn für die betreffenden Strecken ein Qualitätssiche-

rungssystem (nach ISO 9000) für Betriebsführung und -sicherheit eingeführt ist.

1.2 Lage im Netz

Die Lage der RTW innerhalb des vorhandenen ÖPNV-Schienennetzes in der

Metropolregion Frankfurt RheinMain ist durch folgende Parameter gekenn-

zeichnet, siehe auch Anlage 2:

· Tangentiale Linienführung, die innerhalb der Metropolregion Frankfurt

RheinMain im Orts- und Nachbarschaftsverkehr Stadt- und Ortsteile ver-

bindet, die bisher nicht auf den in Richtung Stadtzentrum Frankfurt am

Main liegenden Verkehrsmagistralen miteinander verknüpft sind.

· Neben der Funktion einer direkten Verbindung zwischen Städten und

Ortsteilen auch eine Zuführungsfunktion zu den querenden bestehenden

Schienenverkehrsinfrastrukturen.

· Entstehung einer großen Anzahl von Umsteige- bzw. Verknüpfungsstati-

onen mit einer maßgebenden Stärkung der ÖPNV-Netzwirkung.

· Entlastungsfunktion der im Zentrum von Frankfurt am Main vorhandenen

stark belasteten ÖPNV-Kapazitäten durch Reduzierung der Übereck-Ver-

kehre und damit des internationalen Verkehrsknotens Frankfurt am Main

Hauptbahnhof.

· Verbesserung der intermodalen Anbindung des Frankfurter Flughafens.

· Nutzung vorhandener Infrastruktur in den Außenbereichen durch Führung

über bestehende Gleis- und Bahntrassen.
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· Verknüpfung dieser Abschnitte mit neu zu errichtenden eigenen Bahnkör-

pern und Gleisen für die RTW.

· Auf Streckenabschnitten im Bereich von DB-Gleisen und Übergangsbe-

reichen Betrieb der RTW nach EBO.

· Auf den restlichen Abschnitten Betrieb nach BOStrab.

Innerhalb des Schienennetzes entstehen damit zahlreiche Umsteigemöglich-

keiten mit anderen Linien des öffentlichen Schienenpersonenverkehrs im Be-

reich folgender Stationen:

· Bad Homburg Bf

· Oberursel Bf

· Oberursel-Stierstadt

· Oberursel-Weißkirchen/Steinbach

· Gewerbegebiet Praunheim (perspektivisch)

· Eschborn-Süd

· Bad Soden Bf

· Frankfurt-Höchst

· Frankfurt-Flughafen Regionalbahnhof

· Gateway Gardens

· Frankfurt-Stadion Bf

· Mörfelder Landstraße

· Neu-Isenburg Bf

· Dreieich-Buchschlag Bf

· Nordwestzentrum (perspektivisch)

1.3 Abschnittsbildung

Für die RTW soll auf ca. 23 km von den ca. 50 km Gesamtstrecke eine 2- und

teilweise 1-gleisige Schienentrasse neu errichtet werden. Auf ca. 27 km Länge

sollen bestehende Strecken der DB Netz AG mitbenutzt werden, wobei zum Teil

Anpassungen an diesen Anlagen erforderlich werden. Aufgrund der Strecken-

länge der RTW ist es sinnvoll, die Planfeststellung in Abschnitten durchzufüh-

ren. Die Rechtsfigur der Abschnittsbildung ist vom Bundesverwaltungsgericht

insbesondere beim Bau von Schienenwegen seit jeher anerkannt. Als
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Ausprägung des allgemeinen Abwägungsgebots muss die Abschnittsbildung

nach sachgerechten Kriterien erfolgen; sie darf nicht willkürlich sein und die

Rechtsschutzmöglichkeiten Dritter nicht wegen übermäßiger Parzellierung fak-

tisch unmöglich machen.

Folgende Kriterien sind bei der Abschnittsbildung relevant:

· Begrenzung der Antragsunterlagen auf ein im Rahmen des gesetzlich vor-

gegebenen Zeitrahmens handhabbares und transparentes Maß

· Trennung unterschiedlich konfliktträchtiger Bereiche

· Technische oder geographische Zwangspunkte

· Gemeinde- oder Gemarkungsgrenzen

· Funktionale Aspekte

· Bautechnische Belange

Es ist nicht sinnvoll, eine Abschnittsbildung alleine nach Gemarkungsgrenzen

vorzunehmen, da einzelne Kommunen nur in sehr geringem Umfang betroffen

sind (z. B. Schwalbach mit 0,3 km Streckenlänge) oder aufgrund der Strecken-

führung sich ein mehrfacher Wechsel der Gemarkungsgrenzen, z. B. im Bereich

Eschborn und Frankfurt am Main, ergeben würde. Zudem blieben bei einer sol-

chen Abgrenzung die hinsichtlich der technischen und rechtlichen Anforderun-

gen unterschiedlichen Bereiche von Neubaustrecken und Bestandsstrecken so-

wie technische und funktionale Aspekte unberücksichtigt.

Unter Berücksichtigung und Würdigung der vorstehenden Kriterien wurden die

folgenden vier Planfeststellungsabschnitte (PfA) gebildet:

PfA Nord

Von Bad Homburg Bf bzw. Gewerbegebiet Praunheim bis einschließlich EÜ

Sossenheimer Straße und der Rampenbauwerke

Streckenlänge: ca. 16 km

Betroffene Städte und Gemeinden: Bad Homburg, Oberursel, Steinbach,

Eschborn, Schwalbach, Sulzbach und Frankfurt am Main

Wesentliche Kriterien sind hier die bautechnischen Belange. In diesem Ab-

schnitt erfolgen im nördlichen Bereich zwischen Bad Homburg und dem
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Abzweig bei Eschborn aufgrund der vorgesehenen Mitnutzung der Bestands-

strecke sowie der bestehenden Stationen nur wenig bauliche Veränderungen.

Würde man den Nordabschnitt daher bereits unmittelbar südlich des Einfäde-

lungs- und Ausfädelungsbereichs in die Bestandsstrecke 3611 (Bestandsstre-

cke Bad Homburg – Frankfurt, Gemarkung Eschborn) enden lassen, würde ein

Ungleichgewicht in Relation zu den Baumaßnahmen im Gesamtvorhaben und

den hervorgerufenen Betroffenheiten entstehen.

Zudem soll vermieden werden, dass zwei Planfeststellungsverfahren innerhalb

einer Gemeinde (hier: Stadt Eschborn oder im weiteren Verlauf Frankfurt-

Höchst) durchzuführen sind.

Aus verkehrlichen und bautechnischen Gründen ist die Abschnittsgrenze (zwi-

schen Nord- und Mittelabschnitt) vor der Einbindung in die Bestandsstrecke

3640 nach Bad Soden zu ziehen.

Durch diese Grenzziehung vor der Einbindung in die Bestandsstrecke wird zum

einen erreicht, dass die für die Einbindung in die Bestandsstrecke notwendigen

baulichen Maßnahmen an der Bestandsstrecke (EBO-Bereich) zusammenge-

fasst dem PfA Mitte zugeordnet werden und nicht auf zwei Abschnitte aufge-

spalten werden. Gleichzeitig liegt das Ende des PfA Nord aber ein Stück vor der

Einbindung, da der erforderliche Wechsel zwischen den verschiedenen Be-

triebsbereichen (Wechsel von BOStrab auf EBO) ebenfalls bereits vor der ei-

gentlichen Einbindung erfolgt.

Das Ende des Nordabschnittes ist so gewählt, dass das Brückenbauwerk über

die BAB A 66 nicht unsachgemäß in zwei Abschnitte aufgeteilt wird. Darüber

hinaus wird durch diese Abschnittsbildung gewährleistet, dass die erwarteten

Betroffenheiten durch Verkehrslärmimmissionen für die Dunantsiedlung und für

die nachfolgende Bebauung des Stadtteils Sossenheim einheitlich einem Ab-

schnitt (PfA Mitte) zugeordnet und dort bewältigt werden.

PfA Mitte

Vor der Überführung über den Sulzbach und die BAB A 66 bzw. von Bad

Soden bis zur Einbindung in die Bestandsstrecke 3683 bei Kelsterbach

Streckenlänge: ca. 14 km
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Betroffene Städte und Gemeinden: Bad Soden, Sulzbach, Frankfurt am Main

und Kelsterbach

Der PfA Mitte beginnt an der Grenze zum PfA Nord vor dem Brückenbauwerk

über die BAB A 66 nördlich von Sossenheim. Im weiteren Verlauf bindet die

RTW in die Bestandsstrecke 3640 ein. Im Bereich der 3640 findet die soge-

nannte Flügelung der RTW nach Bad Soden statt. Da die RTW hier und auf der

Bestandsstrecke 3640 weiter nach Bf Höchst gemäß EBO verkehrt, wird dieser

zusätzliche Streckenabschnitt der RTW nach Bad Soden Bf ebenfalls dem PfA

Mitte zugeordnet.

Im Bf Höchst verlässt die RTW den Bestand der Eisenbahn und es findet ein

Wechsel des Betriebs nach BOStrab statt. Um im Bf Höchst die vorgesehenen

Maßnahmen nicht unsachgemäß in zwei Abschnitte zu teilen, ist der folgende

BOStrab-Abschnitt über die Leunastraße und den Industriepark Höchst bis zum

Abzweig Kelsterbach mit der Einbindung in die Bestandsstrecke 3683 ebenfalls

dem PfA Mitte zugeordnet. Vor der Einschleifung in die Bestandsstrecke 3683

findet der Systemwechsel von BOStrab nach EBO statt.

PfA Süd 1

Von der Einbindung in die Bestandsstrecke 3683 über Frankfurt-Flughafen

Regionalbahnhof bis Dreieich-Buchschlag Bf

Streckenlänge: ca. 16 km

Betroffene Städte und Gemeinden: Frankfurt am Main, Neu-Isenburg und

Dreieich

Ab der Einschleifung in die Bestandsstrecke 3683 bei Kelsterbach bis Neu-

Isenburg Bf bzw. Dreieich-Buchschlag Bf werden einerseits bestehende Eisen-

bahngleise mitgenutzt, andererseits werden diese mit neuen planfeststellungs-

bedürftigen Teilabschnitten nach EBO verbunden. Es ist daher sinnvoll, die

nach EBO planfeststellungsbedürftigen neuen Abschnitte mit den erforderlichen

Anpassungen an den Bestandsstrecken in einem Planfeststellungsabschnitt zu-

sammenzufassen (PfA Süd 1).
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PfA Süd 2

Von der östlichen Ausfahrt aus der Unterquerung der Bestandsgleise des

Bahnhofs Neu-Isenburg bis Neu-Isenburg Birkengewann

Streckenlänge: ca. 3 km

Betroffene Stadt: Neu-Isenburg

Im Anschluss an das Kreuzungsbauwerk Neu-Isenburg bis Neu-Isenburg Bir-

kengewann führt ein nach BOStrab neu zu errichtender Streckenabschnitt. Da

hier ein Systemwechsel erfolgt, wird ein eigener Planfeststellungsabschnitt (PfA

Süd 2) generiert.
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2 Vorhabenträgerin

Vorhabenträgerin der RTW ist die RTW Planungsgesellschaft mbH (im folgen-

den RTW GmbH). Die RTW GmbH wurde im November 2008 durch den Rhein-

Main-Verkehrsverbund GmbH (RMV), den Hochtaunuskreis, den Main-Taunus-

Kreis, den Kreis Offenbach und die Städte Bad Homburg und Frankfurt am Main

gegründet. Die Gesellschafter der RTW GmbH sind mittlerweile die Städte

Frankfurt am Main, Bad Homburg v. d. Höhe, der Hochtaunuskreis, der Main-

Taunus-Kreis, die Städte Eschborn, Schwalbach am Taunus und Bad Soden

sowie die Gemeinde Sulzbach, der Kreis Offenbach, die Stadt Neu-Isenburg,

der Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH und das Land Hessen.

Gegenstand des Unternehmens ist nach dem Gesellschaftsvertrag (Stand

12.11.2015) die Planung, der Bau sowie der Betrieb der Infrastruktur der RTW

für die Erbringung von Verkehrsleistungen durch Verkehrsunternehmen. Die

RTW GmbH wird insoweit Eigentümerin der planfestgestellten Anlagen (mit

Ausnahme von Anlagen Dritter, wie z. B. Straßen oder Leitungen) und stellt

nach der derzeitigen Konzeptionierung als Infrastrukturbetreibergesellschaft si-

cher, dass die sich aus dem Planfeststellungsbeschluss ergebenden Verpflich-

tungen, insbesondere was Schutzvorkehrungen zugunsten Dritter anbelangt,

eingehalten werden. Darüber hinaus ist sie für die Erhaltung und Unterhaltung

der planfestgestellten Anlagen verantwortlich, soweit diese Verpflichtungen

nicht – mit Zustimmung der Planfeststellungsbehörde – auf einen Dritten über-

tragen werden. Davon unabhängig ist, dass der Betrieb des Verkehrs auf der

RTW durch ein Verkehrsunternehmen erbracht werden wird.
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3 Planrechtfertigung und bisheriges Planungsgesche-
hen/Planungsgrundlagen

3.1 Entwicklung des Vorhabens und Planungsgrundlagen

3.1.1 Entwicklung des Vorhabens

Die Region Frankfurt Rhein-Main gehört seit vielen Jahren zu den dynamischen

Wachstumsregionen in Deutschland und Europa. Die damit einhergehenden

Mobilitätsbedürfnisse sind dabei immer vielfältiger geworden. Das bestehende

Schienenverkehrsnetz ist dabei auf das Zentrum Frankfurt am Main ausgerich-

tet, der Verkehr bewegt sich jedoch zunehmend auch zwischen den Zentren in

der Peripherie. Durch die vielfältigen Verflechtungen zwischen den Wohnorten,

den Arbeitsstätten, den Verkaufs- und Freizeiteinrichtungen hat sich im Laufe

der letzten Jahrzehnte eine verstärkte Nachfrage nach tangentialen Verkehrs-

beziehungen entwickelt. Zudem hat sich die intermodale Verkehrsbedeutung

des Flughafens Frankfurt am Main durch die Inbetriebnahme der Neubaustre-

cke Köln-Rhein/Main im Jahr 2002 weiter verstärkt. Um dem vorhandenen und

weiter wachsenden Bedarf der auf den Flughafen ausgerichteten Verkehre ge-

recht zu werden, wurde vom damaligen Umlandverband bereits in den 90er

Jahren erkannt, dass das sternförmig auf den Hauptbahnhof ausgerichtete

Schienennetz längerfristig einer tangentialen Ergänzung unter besonderer Be-

rücksichtigung der Verkehrsfunktion des Flughafens bedarf.

Vor dem Hintergrund dieser Erkenntnisse zu Beginn der 90er Jahre wurde mit

den Planungen einer tangentialen Schienenverkehrsverbindung im nordwestli-

chen bis südlichen Umfeld von Frankfurt am Main – der RTW – begonnen. Ziel

dieser Verbindung ist es, die Schwerpunkte der bisherigen und zukünftigen

Siedlungsentwicklung im nordwestlichen bis südlichen Umfeld von Frankfurt am

Main mit einem attraktiven Schienenverkehrsangebot zu verbinden.

Darüber hinaus soll die RTW die bisher nur radial auf den Hauptbahnhof Frank-

furt am Main ausgerichteten Schienenstrecken ergänzen und durch eine Ver-

knüpfung mit vorhanden S-Bahn und U-/Stadtbahnstrecken zur Entlastung des

innerstädtischen S-Bahn-Tunnels beitragen. Durch die generelle Erhöhung der
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Attraktivität des Schienennetzes können zusätzliche Entwicklungsimpulse für

die gesamte Region erwartet werden.

Die Planungen zur RTW wurden bereits Anfang der 90er Jahre durch den Um-

landverband Frankfurt, der im späteren Planungsverband Ballungsraum Frank-

furt RheinMain aufgegangen ist, der wiederum seit 2011 die Bezeichnung Re-

gionalverband Frankfurt RheinMain führt, sowie dem RMV aufgenommen und

zunächst von diesen beiden Aufgabenträgern in Zusammenarbeit mit weiteren

Aufgabenträgern der Region, bis zur Gründung der RTW GmbH im Jahr 2008

(vgl. hierzu unten unter Kapitel I.3.1.1.5) vorangetrieben. Die RTW wurde dabei

in einem mehrstufigen iterativen Planungsprozess bis zum heutigen Tag fort-

entwickelt.

3.1.1.1 Planungsbeginn durch Umlandverband Frankfurt und RMV

Bereits 1992 wurden die vorstehend dargestellten Aspekte im Rahmen einer

Studie des Umlandverbandes Frankfurt („Tangentialverkehr im Gebiet des Um-

landverbandes Frankfurt – Tangentialbahn oder Schnellbus“) betrachtet und be-

wertet. Dabei wurde schon damals unter Berücksichtigung der zu erwartenden

Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung ein Bedarf für den Bau einer ent-

sprechenden Tangentialverbindung bestätigt. Darüber hinaus wurde ein Ver-

gleich zwischen verschiedenen Verkehrsträgern vorgenommen, nämlich einer-

seits der Bau einer Tangentialbahn und andererseits der Einrichtung eines

Schnellbus-Linienverkehrs für eine solche Tangentialverbindung.

Ergänzend wurde in diesem Zusammenhang auch die Sinnhaftigkeit nicht nur

einer tangentialen Verbindung im Westen, sondern auch ein Ringschluss rund

um Frankfurt am Main untersucht. Im Ergebnis wurde eine solche Ringlösung

nach Betrachtung der Verkehrsbeziehungen in diesem Planungsraum jedoch

als nicht sinnvoll eingestuft. Zum damaligen Planungsstand wurde vielmehr

empfohlen, eine U-förmige Verkehrsverknüpfung unter Aussparung des Nord-

Bereichs mit zusätzlichen Abzweigen nach Süden und Westen hin weiter zu

untersuchen.

Außerdem kam die Studie zu dem Ergebnis, dass eine Bahnverbindung die An-

forderungen an den künftigen Bedarf besser erfüllt als ein Schnellbussystem,
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da schienengebunden geführte Verkehrsmittel auf den untersuchten Relationen

insbesondere wegen ihrer höheren Reisegeschwindigkeit gegenüber einem

Busverkehrssystem eine deutlich höhere Attraktivität aufweisen und entspre-

chend ein höheres Fahrgastaufkommen erwarten lassen. Seinerzeit wurde in

der Studie der Vergleich zwischen einer Magnetschwebebahn und einem

Schnellbussystem angestellt. Diese Aussagen sind gleichwohl entsprechend

der Studie auf andere schienengebundene Systeme übertragbar, da diese ver-

gleichbare Vorteile gegenüber einem Schnellbussystem aufweisen. Dieser

grundlegende Vorteil eines unabhängigen schienengebundenen Verkehrsmit-

tels auf eigenem Bahnkörper gilt insbesondere auf Grund der aktuellen Ver-

kehrsentwicklung des MIV gerade heute.

Die verkehrlichen, betriebs- und gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen einer

Regionaltangente West wurden in der Folge im Jahr 1995 in einer durch den

Umlandverband Frankfurt in Auftrag gegebenen Studie („Die verkehrlichen, be-

triebs- und gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen der Regionaltangente West

(RTW)“) näher untersucht. Dabei wurde bestätigt, dass durch die Regionaltan-

gente West nennenswerte Fahrgastpotentiale gebunden und Verlagerungen

vom MIV auf den ÖPNV erzielt werden können und insofern die Sinnhaftigkeit

für eine solche Verkehrsverbindung gegeben ist.

Auch im „Leitplan Schiene im Verkehrsraum des RMV“ von 1996 ist die RTW

bereits als planerisch weiter zu verfolgendes Projekt verankert.

3.1.1.2 Systemuntersuchung: Entscheidung für Zweisystem-Stadtbahn

Um das für die RTW am besten geeignete System zu ermitteln, haben der Um-

landverband Frankfurt und der RMV im Jahr 1996 die Systemstudie „Regional-

tangente West – Systemuntersuchung“ für ein tangentiales Verkehrssystem im

Westen Frankfurts beauftragt. Mit Hilfe eines Verfahrens zur Abwägung, Beur-

teilung und Auswahl wurde aus einer Vielzahl grundsätzlich möglicher Verkehrs-

systeme das für die RTW geeignetste System ermittelt.

Aus insgesamt neun spurgeführten Systemen wurden im Ergebnis vier Systeme

weiterverfolgt: Anhand des betrachteten Korridors wurden die Systeme S-Bahn,

Zweisystem-Stadtbahn ("Stadtbahn Rhein-Main"), Stadtbahn ("Stadtbahn
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Frankfurt") und vollautomatisches Spurbus-System (VAL-System) als diejeni-

gen Systeme ermittelt, die grundsätzlich die Anforderung einer dafür ausrei-

chenden Fahrgastkapazität erfüllen.

Hierbei war vor allem zu berücksichtigen, dass die Systeme zum Teil unter-

schiedliche Linienführungen ermöglichen bzw. erfordern, was demgemäß na-

türlich auch Auswirkungen auf die jeweilige Eignung der Systeme zur Errei-

chung der verkehrlichen Ziele der RTW hat.

Im Rahmen der Systemuntersuchung wurden die unterschiedlichen Systeme

anhand einer Vielzahl von Kriterien, die den Sichtweisen der Benutzer, der Be-

treiber, der Allgemeinheit und der Wirtschaftlichkeit entsprechen, gutachterlich

bewertet. Diese Bewertung ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt und

ergab trotz der für die übrigen Systeme eher begünstigenden Annahmen (s. o.)

für die Zweisystem-Stadtbahn in der Summe die günstigste Bewertung.
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System
S-Bahn Zweisystem-

Stadtbahn
Stadtbahn VAL-Sys-

tem

Benutzeraspekte (7,0) (7,5) (7,0) (5,5)
Verbesserung des Angebotes durch
Linienbündelung

1 1 0,5 0

Verfügbarkeit 0,5 0,5 0,5 1
Beförderungskomfort 0,5 0,5 0,5 0,5
Einstiegskomfort und Behinderten-
freundlichkeit

1 0,5 1 0,5

Reisegeschwindigkeit 1 1 0,5 0,5
Umsteigekomfort 0,5 1 0,5 0,5
Fahrplansicherheit, Pünktlichkeit 1 0,5 0,5 0,5
Innere Sicherheit 0,5 1 1 0,5
Handhabbarkeit 1 1 1 0,5
Erschließungswirkung 0 0,5 1 1

Betreiberaspekte (13,0) (14,5) (10,5) (6,5)
Leistungsfähigkeit/Zugbildungsfä-
higkeit

0,5 1 1 0

Einsatzbereichsgröße 1 1 0,5 0,5
Wirtschaftlicher Fahrzeugeinsatz 0,5 1 0,5 0
Verknüpfung 1 1 0,5 0
Betriebsgeschwindigkeit 1 0,5 0,5 0,5
Fahrgastwechselzeiten 0,5 0,5 0,5 1
Anfälligkeit gegen Störungen durch
andere Verkehrssysteme

0,5 0,5 0,5 1

Art der Zugabfertigung 0,5 1 1 1
Äußere Sicherheit 1 0,5 0,5 1
Energieverbrauch 1 0,5 0,5 0
Technische Störanfälligkeit 1 1 1 0,5
Systemerweiterung 0 1 0,5 0,5
Durchsetzbarkeit 1 1 0,5 0
Stufenweise Umsetzung 1 1 0,5 0,5
Räumliche Nachfrageänderung 0,5 1 0 0
Werkstattnutzung 1 1 1 0
Flexibler Fahrzeugeinsatz 1 1 1 0

Aspekte der Allgemeinheit (4,5) (6,5) (5,5) (5,5)
Raumwirkung 1 1 1
Trennwirkung 0 0,5 0,5 1
Kreuzungspunkte 0,5 1 1 0
Anpassungsfähigkeit an Stadt- und
Landschaftsstrukturen

0 1 1 0,5

Flächenverbrauch 0 1 0 0,5
Erschütterungen 0,5 0,5 0,5 1
Lärmemission 1 0,5 0,5 0,5
Schadstoffbelastung 1 0,5 0,5 0
Verlagerungswirkung vom MIV auf
die RTW

0,5 0,5 0,5 1

Wirtschaftliche Aspekte (1,5) (2,5) (1,0) (0,0)
Nutzen-Kosten-Faktor 0,5 1 0 0 
Investitionskosten Fahrweg 0,5 1 0,5 0 
Betriebskosten 0,5 0,5 0,5 0

Tabelle: Systemuntersuchung
Quelle: Regionaltangente West – Systemuntersuchung - ,1996 im Auftrag der Rhein-Main-Verkehrsverbund 
GmbH und des Umlandverbands Frankfurt
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Die Zweisystem-Stadtbahn hat bei allen vier betrachteten Aspekten jeweils den

höchsten Rang in der Bewertung erhalten.

Die Vorteile einer Zweisystem-Stadtbahn ergeben sich insbesondere aus dem

Umstand, dass das technische Regelwerk für Stadtbahnen und Straßenbahnen

(BOStrab) im Vergleich zu dem technischen Regelwerk für Eisenbahnen (EBO)

einen größeren Gestaltungsspielraum eröffnet. Die notwendigen Eingriffe in die

Umwelt fallen dadurch geringer aus. Grund dafür ist u. a., dass die Fahrzeuge

schmaler und kürzer sind und aufgrund der dichteren Anordnung der Drehge-

stelle auch engere Kurven befahren können. Ihre leichtere Bauweise führt dazu,

dass günstigere fahrdynamische Eigenschaften das Befahren vergleichsweise

steilerer Strecken ermöglichen.

Dies hat auch geringere Radsatzlasten zur Folge, die den Untergrund weniger

stark beanspruchen und geringere Ansprüche an die Tragfähigkeit und damit

die Konstruktionsweise von Kunstbauwerken wie Brücken oder Dämmen stel-

len. Stadtbahnstrecken benötigen weniger Breite, weil das freizuhaltende

Lichtraumprofil kleiner ist und so der Abstand der Gleise bei zweigleisigen Stre-

cken auch geringer ausfallen kann als bei Eisenbahnstrecken.

In neu zu bauenden Teilabschnitten kann bei Anwendung der BOStrab der Ein-

griff in die Umwelt und die Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen daher

im Vergleich zu einer EBO-Trassierung verringert werden. Die geringere Höhe

des BOStrab-Lichtraumprofils wirkt sich ebenfalls positiv bei der Unterquerung

anderer Verkehrswege aus. Es müssen geringere Höhendifferenzen überwun-

den werden, sodass z. B. auch Rampen kürzer ausfallen können. In Teilab-

schnitten mit schon bestehenden Gleisanlagen kann der Eingriff in die Umwelt

verringert bzw. ganz vermieden werden.

Die Vorteile einer in geringerem Umfang auszubauenden Infrastruktur, vor allem

in naturräumlich oder städtebaulich sensiblen Bereichen, überwiegen insofern

auch den Nachteil höherer Anschaffungs- und Betriebskosten von Zweisystem-

fahrzeugen gegenüber konventionellen Stadtbahnfahrzeugen.

Zum damaligen Zeitpunkt wurden anhand der Systemstudie Nutzen-Kosten-In-

dikatoren für die betrachteten Systeme abgeschätzt. Ein Wert für den Nutzen-
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Kosten-Indikator größer 1 bedeutet hierbei, dass der Nutzen größer ist als die

Kosten, die für das Erreichen des Nutzens aufgebracht werden müssen. Ein

Wert größer 1 stellt daher eine vorteilhafte Lösung dar. Die in diesem Stadium

ermittelten Indikatoren können zwar nur eine grobe Orientierung bieten, zeigten

jedoch auf, dass allein die Zweisystem-Stadtbahn einen Wert größer 1 erreicht.

Die anderen Systeme wurden aufgrund deutlich niedrigerer Indikatoren (alle <

1) als ungeeignet eingestuft.

Zusammenfassend ist die Zweisystem-Stadtbahn als das eindeutig am besten

geeignete Verkehrssystem ermittelt worden, um die verkehrlichen und ver-

kehrspolitischen Vorhabenziele zu erreichen.

Ende 1996 sprachen sich dementsprechend auch die Aufgabenträger der Ge-

bietskörperschaften über deren Gebiet die RTW verläuft, dafür aus, die weitere

Umsetzung der RTW mit dem System „Zweisystem-Stadtbahn“ einzuleiten. Die-

ses System wurde daher den weiteren Planungen zu Grunde gelegt.

3.1.1.3 Aufnahme der RTW in übergeordnete Pläne

Im Jahr 1997 wurde die RTW nach weiteren Untersuchungen mit Ästen nach

Bad Homburg und zum Einkaufszentrum „Isenburg-Zentrum“ in den Flächen-

nutzungsplan des Umlandverbandes Frankfurt aufgenommen.

Nach weiteren Erörterungen mit Städten und Gemeinden sowie weiteren Detai-

luntersuchungen wurde die RTW schließlich Ende 1999 auch Bestandteil des

Regionalplans (vgl. hierzu Kapitel I.3.1.2.1).

Im Jahr 2000 wurde die RTW zudem in den Generalverkehrsplan (GVP) 2000

des Umlandverbandes Frankfurt aufgenommen. Der Generalverkehrsplan be-

nennt die RTW dabei als „eine der wichtigsten Planungsmaßnahmen zur Er-

gänzung und Entlastung des S-Bahn-Netzes“. Er bildet als integriertes Gesamt-

verkehrskonzept für den motorisierten Straßenverkehr und den öffentlichen Ver-

kehr insofern die maßgebliche Grundlage für die planungsrechtliche Sicherung

der Verkehrstrassen in der Fortschreibung des Regionalen Flächennutzungs-

plans des Planungsverbandes Ballungsraum Frankfurt Rhein-Main.
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Außerdem wurde die RTW 2003 in den Regionalen Nahverkehrsplan (RNVP)

des RMV aufgenommen. Der RNVP ist das zentrale Instrument zur Steuerung

der weiteren Entwicklung des öffentlichen Regional- und Nahverkehrs im Ver-

bundraum. Mit ihm werden wichtige Weichenstellungen und Schwerpunktset-

zungen für die Entwicklung des öffentlichen Verkehrsangebots sowie der dazu-

gehörigen Dienstleistungen vorgenommen.

3.1.1.4 Fortentwicklung der Linienführung

Zur Festlegung einer konkret weiter zu verfolgenden Trassenführung wurde in

einem iterativen Planungsprozess mehrere Planungsvarianten bewertet, dar-

aus eine tragfähige Vorzugstrasse für die RTW abgeleitet und für diese eine

Nutzen-Kosten-Untersuchung gemäß den formalen Anforderungen des Regel-

verfahrens der Standardisierten Bewertung durchgeführt.

Ziel der Untersuchung war es, ein tragfähiges Konzept für die RTW zu entwi-

ckeln, für das auch der Nachweis einer Förderung nach dem Gemeindever-

kehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) geführt werden kann.

Ausgehend vom Kernabschnitt der RTW von Eschborn über Höchst, den Flug-

hafen Frankfurt zum Bahnhof Neu-Isenburg wurden folgende Äste geprüft:

· Weiterführung der RTW über Dreieich-Buchschlag, Ober-Roden nach

Dieburg

· Weiterführung der RTW nach Langen

· Weiterführung der RTW nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof

· Weiterführung der RTW nach Bad Homburg

· Weiterführung der RTW zum Nordwestzentrum

· Weiterführung der RTW nach Neu-Isenburg Zentrum

Unter Berücksichtigung der anfallenden Investitions- und Betriebskosten sowie

aufgrund der aus den RTW-Fahrplanlagen abzuleitenden Übergangszeiten

wurde die weiter zu verfolgende Trassenführung wie folgt festgelegt:

· Kernabschnitt der RTW von Eschborn über Höchst, den Flughafen

Frankfurt zum Bahnhof Neu-Isenburg

��������

��������



RTW Regionaltangente West, Planfeststellungsabschnitt Mitte

1.1_Erläuterungsbericht PfA Mitte.docx       Seite 18/260

· Weiterführung der RTW nach Dreieich-Buchschlag

· Weiterführung der RTW nach Bad Homburg

· Weiterführung der RTW zum Nordwestzentrum

· Weiterführung der RTW nach Neu-Isenburg Zentrum

Daraus ergeben sich für die RTW zum damaligen Planungsstand folgende Li-

nien:

· Linie 1: Von Bad Homburg nach Neu-Isenburg Zentrum

· Linie 2: Von Nordwestzentrum nach Dreieich-Buchschlag

Für beide Linien wurde ein 30-Minuten-Takt zugrunde gelegt. Durch Überlage-

rung der beiden RTW-Linien ergibt sich daraus im Kernabschnitt ein 15-Minu-

ten-Takt.

In den Jahren 2005/2006 wurde die bautechnische Rahmenplanung, die der

NKU von 2003 zugrunde lag, nochmals überprüft und in Teilabschnitten zum

Nachweis der technischen Machbarkeit konkretisiert („Regionaltangente West

– Konkretisierung der Planung und Kostenschätzung“). Die grundsätzlichen

bau- und verkehrstechnischen Annahmen und Ergebnisse der NKU 2003 wur-

den hierbei bestätigt.

3.1.1.5 Konkretisierung der Trassenführung

Auf Basis der bereits erfolgten umfangreichen Studien und Auswertungen be-

züglich Umsetzung der RTW konnte nach Gründung der RTW GmbH ab 2008

die konkrete Trassierung im Rahmen diverser kleinräumiger Alternativenbe-

trachtungen ausgearbeitet werden (siehe zu den einzelnen Variantenuntersu-

chungen auch das Kapitel II.6).

3.1.1.6 Überprüfung der Planung im Rahmen der Nutzen-Kosten-Untersuchung 2011

Da im Zuge der weiteren Planungen die Trassenführung in Teilbereichen kon-

kretisiert und aufgrund einer vertiefenden (kleinräumigen) Alternativenbetrach-

tung im Rahmen der Vorentwurfsplanung gegenüber den Annahmen in der NKU

2003 verändert wurden, und sich ferner auch eine Änderung der betrachteten

sonstigen Verkehrsinfrastruktur ergeben hatte, wurde mittels einer
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ergänzenden Nutzen-Kosten-Untersuchung von 2011 (Prognosehorizont 2020)

geprüft, ob weiterhin von der Förderfähigkeit des Vorhabens ausgegangen wer-

den kann.

Eine wesentliche Änderung gegenüber dem Planungsstand 2003 war die da-

mals begonnene Planung der S-Bahn-Station „Gateway Gardens“ auf der S-

Bahn-Strecke zwischen Frankfurt-Flughafen Regionalbahnhof und Frankfurt-

Stadion Bf. Außerdem haben sich im Zuge der Vorplanung Veränderungen in

der Erschließung durch die RTW ergeben, indem die Lage der Stationen opti-

miert worden ist und Bauwerkskosten aufgrund von Umplanungen reduziert

wurden. Sämtliche Änderungen führten zu einer Verbesserung des Nutzen-

Kosten-Indikators.

3.1.1.7 Regionaler Nahverkehrsplan des RMV (Stand: November 2013)

Der RNVP wurde mit Beschluss der Gremien des RMV vom 21.11.2013 fortge-

schrieben (Regionaler Nahverkehrsplan 2010 bis 2019) und vom Land Hessen

genehmigt. Im RNVP wird die RTW als eines der Projekte beschrieben, das für

die weitere Entwicklung des Schienenverkehrs im RMV von besonders großer

Bedeutung ist. Der RNVP führt zur RTW sodann im Ergebnis Folgendes aus:

„Die RTW stellt ein echtes zusätzliches Leistungsangebot dar; sie ersetzt nicht,

wie etwa die nordmainische S-Bahn, schon vorhandene Regionalbahnlinien.“

3.1.1.8 Berücksichtigung zukünftiger Stadtentwicklung/Siedlungsstruktur

In konsequenter Fortführung der Konzeption des Gesamtvorhabens gleicht die

Vorhabenträgerin die Planungen fortwährend mit der aktuellen wie auch zukünf-

tigen Stadtentwicklung bzw. Siedlungsstruktur ab und integriert diese gegebe-

nenfalls. Die sich hieraus für den Planfeststellungsabschnitt Mitte ergebende

Berücksichtigung von Planungen Dritter ist dem Kapitel II.3.5 zu entnehmen.

Aktueller Stand der Linienführung

Auf der Linie 2 wird im Bereich der 3640 eine Flügelung, d.h. eine Trennung der

zwei Fahrzeugeinheiten der RTW vorgesehen. Eine Fahrzeugeinheit verkehrt

weiter nach Bad Soden, die andere nach Praunheim. In entgegengesetzter
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Richtung werden beide Einheiten wieder zu einem Zug vereinigt. Durch die

Maßnahme der Flügelung der RTW können das verkehrliche Angebot der RTW

erweitert und zusätzliche Räume erschlossen werden, ohne dass weitere Bau-

maßnahmen im Abzweig nach Bad Soden erforderlich sind.

Aus den Variantenbetrachtungen ergeben sich daher aktuell die folgenden Lini-

enführungen:

Linie 1: Von Bad Homburg über Eschborn – Höchst – Frankfurt Flugha-

fen Regionalbahnhof – Neu-Isenburg nach Neu-Isenburg Birken-

gewann

Linie 2: Von Praunheim über Eschborn – Hp Dunantsiedlung - Höchst –

Flughafen Regionalbahnhof – Neu-Isenburg nach Dreieich-

Buchschlag

Von Bad Soden über Hp Dunantsiedlung - Höchst – Frankfurt

Flughafen Regionalbahnhof – Neu-Isenburg nach Dreieich-

Buchschlag

Alle diese aktuellen Planungen sind in die Verkehrsprognose für die RTW für

den Prognosehorizont 2030 (siehe hierzu Kapitel I.3.3 und Anlage 27) und eine

neue NKU nach der standardisierten Bewertung eingeflossen.

3.1.2 Raumordnerische Grundlagen

Die RTW ist Gegenstand der Festlegungen des Landesentwicklungsplanes

Hessen 2000 (zuletzt geändert durch die Dritte Verordnung zur Änderung der

Verordnung über den Landesentwicklungsplan Hessen 2000 vom 21. Juni

2018, GVBl. S. 398) mit der Vorgabe, die Trassenführung regionalplanerisch zu

sichern. Der Landesentwicklungsplan ist der Raumordnungsplan für das Lan-

desgebiet nach § 13 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Raumordnungsgesetzes (ROG).

Er enthält die Festlegungen der Raumordnung für eine großräumige Ordnung

und Entwicklung des Landes und seiner Regionen und die überregional bedeut-

samen Planungen und Maßnahmen sowie die entsprechende Begründung

hierzu.
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Im Landesentwicklungsplan ist bezogen auf den ÖPNV und insbesondere be-

zogen auf die RTW Folgendes ausgeführt:

„5.1.3 Öffentlicher Personennahverkehr

5.1.3-1 (G) Die regionalen Schienenstrecken sollen als Rückgrat des Öffentli-

chen Personennahverkehrs (ÖPNV) zu einem leistungsfähigen Netz, unter An-

wendung zeitgemäßer Technologien und optimaler Betriebsweisen, ausgebaut

werden. Soweit erforderlich, sollen die Kapazität einzelner Strecken, insbeson-

dere im Überlagerungsbereich von Nah- und Fernverkehr, erhöht und das Netz

durch Erhaltungsmaßnahmen und Ergänzungen modernisiert und vervollstän-

digt werden. Hierzu sollen bei Bedarf auch stillgelegte Strecken reaktiviert wer-

den.

5.1.3-2 (G) Der ÖPNV soll so ausgebaut werden, dass er eine attraktive Alter-

native zum motorisierten Individualverkehr darstellt.

[…]

5.1.3-8 (Z) In den Regionalplänen sind konkrete Kapazitätserweiterungen im S-

und Regionalbahnnetz einschließlich neu einzurichtender Haltepunkte sowie

Haltepunkte für regionalbedeutsame Stadtbahnstrecken festzulegen und ent-

sprechend zu sichern. Dies gilt auch für Projekte wie die RegioTram im Raum

Kassel und die Regionaltangente West (RTW) im Westen Frankfurts.“

3.1.2.1 Regionalplan Südhessen/Regionaler Flächennutzungsplan 2010

Im Ballungsraum Frankfurt RheinMain werden Regionalplan und Flächennut-

zungsplan zu einem gemeinsamen Planwerk (Regionalplan Südhessen/Regio-

naler Flächennutzungsplan, 2010) zusammengefasst. Für den Ballungsraum

Frankfurt RheinMain hat der Regionalplan Südhessen/Regionaler Flächennut-

zungsplan auch die Funktion eines gemeinsamen Flächennutzungsplanes nach

§ 204 BauGB. Der Regionalplan Südhessen/Regionaler Flächennutzungsplan

2010 enthält neben den regionalplanerischen Festlegungen nach § 5 Abs. 4

Hessisches Landesplanungsgesetz (HLPG) auch die flächennutzungsplanbe-

zogenen Darstellungen gemäß § 5 Baugesetzbuch (BauGB) (vgl.

§ 9 Abs. 1 Satz 2 HLPG).
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Die Realisierung der RTW ist im Regionalplan Südhessen 2010 als Ziel der

Raumordnung wie folgt enthalten:

„Z5.1-5 Zur Leistungssteigerung des Netzknotens Frankfurt sind die zwi-

schen den Beteiligten abgestimmten Maßnahmen des Projektes Frankfurt

RheinMain-plus zwingend erforderlich und vollständig umzusetzen. Folgende

Ausbaumaßnahmen sind hierzu zusätzlich zu den unter Z5.1-3 und Z5.1-9 auf-

geführten Zielen erforderlich:

· (...)

· Realisierung der Regionaltangente West (RTW) mit den Linien Bad Hom-

burg – Neu-Isenburg Zentrum und Frankfurt Nordweststadt – Dreieich-

Buchschlag (...)“

In der Begründung zu Z5.1-5 wird im Regionalen Flächennutzungsplan (Allge-

meiner Teil, S. 81) Folgendes ausgeführt:

„Diese leistungssteigernden Maßnahmen sind Bestandteil des Projektes Frank-

furt RheinMainplus, das im Jahr 2003 vertraglich zwischen der DBAG, dem

Land Hessen, der Stadt Frankfurt und dem RMV vereinbart wurde. Die Regio-

naltangente West (RTW) ist im Zweisystembetrieb vorgesehen und nutzt so-

wohl die vorhandenen Bahnanlagen der Deutschen Bahn AG als auch der Ver-

kehrsgesellschaft Frankfurt mit ihren unterschiedlichen Stromsystemen.

Im Regionalplan Südhessen/Regionaler Flächennutzungsplan 2010 ist unter

Punkt Z5.1.4 des Weiteren Folgendes festgehalten:

"Verlegung der Trasse der S-Bahnlinien S 8/S 9 einschließlich der Anlage eines

neuen Haltepunktes in das Baugebiet Frankfurt Gateway Gardens. Die Trasse

ist gleichzeitig durch die geplante Regionaltangente West (RTW) mit zu nutzen."

3.2 Verkehrliche und verkehrspolitische Vorhabenziele

Das bestehende Schienennetz in der Metropolregion Frankfurt RheinMain ist

radial auf den Hauptbahnhof Frankfurt am Main ausgerichtet. Die westlichen

Stadtteile der Stadt Frankfurt am Main sowie die umliegenden Gemeinden,

Städte und Kreise sind zum einen nicht untereinander und zum anderen nicht
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mit dem Flughafen Frankfurt am Main unmittelbar über Schienenverkehre ver-

bunden, sondern untereinander jeweils nur über Umsteigebeziehungen, vorwie-

gend am Hauptbahnhof Frankfurt am Main, erreichbar. Dies führt zu einer star-

ken Konzentration von Verkehrsströmen insbesondere aus Richtung Westen

kommend zum Hauptbahnhof, was zum einen zu langen Fahrzeiten mit Umstei-

gebeziehungen einerseits und andererseits sowohl für den Nahverkehr als auch

daraus resultierend für den Fernverkehr im Eisenbahnknoten Frankfurt am Main

zu einem Engpass führt.

Die RTW ist eine neue tangentiale Schienenverbindung, die der Verbesserung

des öffentlichen Schienenpersonennahverkehrs im Orts – und Nachbarschafts-

verkehr der Metropolregion Frankfurt RheinMain dienen soll, in dem sie gerade

nicht wie die sonstigen bestehenden Verkehrsströme über den Frankfurter

Hauptbahnhof führt, sondern die westlichen Stadtteile der Stadt Frankfurt am

Main sowie die umliegenden Kreise, Städte und Gemeinden unmittelbar mitei-

nander und untereinander sowie mit dem Flughafen Frankfurt am Main verbin-

det. Hierdurch wird dem seit lange bestehendem Bedürfnis Rechnung getragen,

dass die westlichen Stadtteile der Stadt Frankfurt am Main sowie die umliegen-

den Gemeinden, Städte und Kreise, also auch die peripheren Zentren, unterei-

nander eine bedarfsgerechte Verbindung durch ein enges Liniennetz erhalten.

Durch den geplanten Streckenverlauf erschließt die RTW mehrere große Ar-

beitsplatzgebiete (u. a. Gewerbegebiet Eschborn-Süd, Industriepark Höchst,

Flughafen Frankfurt am Main). Durch die RTW werden daher insbesondere die

Reisezeiten für Berufspendler verkürzt.

Die RTW schafft aus zwei Richtungen zudem neue umsteigefreie Verbindungen

im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) zum Flughafen Frankfurt am Main.

Zum einen wird die Verbindung aus Richtung Eschborn/Frankfurt-Höchst mit

einer neuen Mainquerung für den SPNV hergestellt, zum anderen werden durch

die Anpassung des bereits vorhandenen Gleisnetzes der DB Netz AG Fahrbe-

ziehungen aus Neu-Isenburg und Dreieich-Buchschlag zum Flughafen Frank-

furt am Main hergestellt.
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Ferner ist es das Ziel der RTW, eine große Anzahl an Verknüpfungen mit bereits

bestehenden Schienenverkehrsangeboten (S-Bahnverkehre, U-Bahnverkehre,

Regional- und Fernverkehre) herzustellen, um die erforderliche verkehrliche An-

bindung durch ein enges Liniennetz im Orts- und Nachbarschaftsbereich im Bal-

lungsraum Frankfurt RheinMain weiter zu verbessern. Dazu wurden die Statio-

nen der RTW so angeordnet, dass eine größtmögliche Verknüpfung mit dem

vorhandenen ÖPNV-Angebot gewährleistet ist.

Die neuen Verbindungen, die die RTW bietet, werden die übrigen – über den

Hauptbahnhof verkehrenden – Linien zum Flughafen sowie die S-Bahn-Linien

im Zulauf auf den Frankfurter Hauptbahnhof erheblich entlasten, indem die Zahl

der bisher erforderlichen Über-Eck-Fahrten über den Frankfurter Hauptbahnhof

reduziert werden.

Durch die Entlastung des Hauptbahnhofs Frankfurt am Main hinsichtlich des

SPNV und der Direktanbindung des Flughafenbahnhofs können wiederum auch

mehr Kapazitäten und Fahrplansicherheit für den öffentlichen Personenfernver-

kehr geschaffen werden. Dies hat entsprechende positive Nebeneffekte für die

sogenannten Transeuropäischen Transportnetze (TEN-T) – Kernnetzkorridore

Rhein-Alpen und Rhein-Donau.

Die Steigerung der Akzeptanz und Attraktivität des ÖPNV durch die RTW hat

zudem wiederum auch Verkehrsverlagerungen vom motorisierten Individualver-

kehr (MIV) auf den ÖPNV zur Folge.

Durch die Verringerung des Verkehrsaufkommens auf der Straße kann zum ei-

nen die Verkehrssituation auf den Straßen verbessert werden, was gerade für

die verkehrsintensive Metropolregion Frankfurt RheinMain von besonderer Be-

deutung ist. Zum anderen werden durch die Verlagerung der Verkehre von der

Straße auf die Schiene auch die Umweltbelastungen durch den MIV – insbe-

sondere Schadstoffemissionen - verringert. Die Stärkung des ÖPNV liegt daher

gerade auch im umweltpolitischen Interesse.

Planungsprämisse für die RTW GmbH ist aus ökologischen und ökonomischen

Gründen dabei, dass für die RTW weitgehend vorhandene Strecken der Deut-

schen Bahn mitgenutzt werden, die soweit erforderlich mit neu zu bauenden
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Teilabschnitten miteinander verknüpft werden. Diese Verknüpfung bestehender

Streckenabschnitte mit Neubauabschnitten hat eine weitgehende Reduzierung

der Eingriffe in Natur und Landschaft zur Folge.

3.3 Verkehrsprognose für die RTW

Für die RTW wurde eine Verkehrsprognose für den Prognosehorizont 2030 er-

stellt (siehe Anlage 27). Dieser Prognosehorizont stellt einen „eingeschwunge-

nen Zustand“ in dem Sinne dar, dass die Verkehrsangebote der RTW zu diesem

Zeitpunkt etabliert sind, so dass die Kunden das neue Angebot kennen und sich

in ihrem Verkehrsverhalten darauf eingestellt haben.

Diese Verkehrsprognose zeigt nicht nur auf, wie viele Fahrgäste die RTW künf-

tig nutzen werden und welche Verkehrsmengen auf den einzelnen Abschnitten

der RTW abgewickelt werden, sondern auch, wie viele Fahrgäste für den ÖPNV

gewonnen werden und wie sich dies auf die Verkehrsleistung im motorisierten

Individualverkehr (MIV) auswirkt. Sie berücksichtigt somit nicht nur die RTW

sondern auch, wie diese künftig in den ÖPNV im Rhein-Main-Gebiet integriert

wird und wie sich die Konkurrenz zum MIV darstellt.

3.4 Verkehrsangebote der RTW

Grundlage für die Verkehrsprognose war die in Kapitel I.3.1.1.9 dargestellte

Linienführung der RTW. Beide RTW-Linien verkehren während des gesamten

21-stündigen Betriebszeitraums im 30-Minuten-Takt. Um die RTW in das

ÖPNV-Gesamtsystem der Rhein-Main-Region zu integrieren, wurden die

ÖPNV-Angebote so angepasst, dass Parallelverkehre möglichst vermieden

werden und sinnvolle Verknüpfungen zwischen der RTW einerseits und der

Stadtbahn und dem Bus andererseits hergestellt werden.

3.5 Verkehrliche Wirkungen der RTW

Die RTW stellt auf vielen Verbindungen eine deutliche Verbesserung des

ÖPNV-Angebots dar. Durch die neuen tangentialen Angebote der RTW u.a.

auch vom und zum Flughafen werden Reisezeiten verkürzt, Umstiege
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vermieden und neue Verkehrsbeziehungen erschlossen. Aus der Verkehrsprog-

nose geht hervor, dass gegenüber einem Zustand 2030 ohne RTW:

· die Zahl der beförderten Personen im ÖPNV durch die RTW-Einführung

werktäglich um 21.200 ansteigt (davon 17% Fahrten von Fluggästen, Be-

schäftigten und Besuchern des Flughafens Frankfurt),

· 88% davon (18.700 beförderte Personen je Werktag) vom MIV auf dem

ÖPNV verlagert werden,

· dadurch jährlich 88 Mio. Pkw-km weniger auf dem überlasteten Straßen-

netz im Rhein-Main gebiet unterwegs sind und

· die ÖPNV-Kunden jedes Jahr in Summe 1,8 Mio. Reisezeitstunden ein-

sparen, weil sie mit der RTW ihre Ziele schneller erreichen.

Mit den Verkehrsverlagerungen vom MIV auf den ÖPNV geht auch eine Ver-

besserung der Klimabilanz des Verkehrs im Rhein-Main-Gebiet einher. So kön-

nen jährlich CO2-Emissionen von insgesamt 5.500 t vermieden werden.

3.6 RTW-Nutzung 2030

Die RTW wird nicht nur von Neukunden des ÖPNV genutzt, sondern auch von

solchen, die auch ohne die RTW mit dem ÖPNV fahren würden allerdings auf

anderen, weniger attraktiven Routen. Insgesamt werden für die RTW 2030

werktäglich knapp 63.000 beförderte Personen prognostiziert. Diese Nutzungs-

zahlen verteilen sich nicht gleichmäßig über das gesamte RTW-Netz.
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Die Abbildung zeigt, wie viele beförderte Personen 2030 an einem Normalwerk-

tag auf den einzelnen RTW-Abschnitten erwartet werden. Die höchstbelasteten

RTW-Abschnitte mit mehr als 20.000 beförderten Personen je Werktag (beide

Richtungen) liegen in den zentralen Abschnitt zwischen den Stationen Sossen-

heim - Dunantsiedlung und Flughafen Regionalbahnhof. Dadurch, dass auf die-

sen Abschnitten beide RTW-Linien verkehren, werden hier stündlich 4 RTW-

Fahrten in jede Richtung angeboten.

Die prognostizierten hohen Nutzerzahlen zeigen, dass die RTW viele Verkehrs-

bedürfnisse abdeckt. Zudem entlastet die tangentiale RTW einige auf Frankfurt

zulaufende hochbelastete SPNV- und S-Bahn-Abschnitte, z.B. von Höchst Bf

Richtung Innenstadt und auch von Stadion in Richtung Innenstadt.
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II. Erläuterungen zum Planfeststellungsabschnitt Mitte

4 Rechtsgrundlagen und Zuständigkeiten

4.1 Anzuwendendes Fachplanungsrecht

Gemäß § 28 Abs. 1 Personenbeförderungsgesetz (PBefG) dürfen Betriebsan-

lagen für Straßenbahnen nur gebaut werden, wenn der Plan vorher festgestellt

ist. Da es sich bei den für die RTW im PfA Mitte herzustellenden Neubauab-

schnitten um Betriebsanlagen einer Straßenbahn handelt, ist für die Realisie-

rung der RTW im PfA Mitte ein Planfeststellungsverfahren nach §§ 28 ff. PBefG

i. V. m. den allgemeinen Regelungen in §§ 73 ff. Hessisches Verwaltungsver-

fahrensgesetz (HVwVfG) durchzuführen.

Die erforderlichen Anpassungen/Änderungen an den bestehenden Eisenbahn-

strecken im PfA Mitte, also die Änderungen im Bereich des Bahnhofs Höchst

sowie der Ausbau der Bestandsstrecke 3640 als 2-gleisigen Streckenabschnitt,

werden als notwendige Folgemaßnahmen gemäß § 75 Abs. 1 HVwVfG im Rah-

men der Planfeststellung der RTW mitgenehmigt.

Die RTW dient im PfA Mitte der Beförderung im Orts- und Nachbarschaftsbe-

reich. Zum Nachbarschaftsbereich gehören nach der Gesetzesbegründung

(BT-Drs. 3/255, S. 25) neben den Nachbarorten auch Siedlungen, Arbeitsstät-

ten usw., auch wenn sie nicht mehr zum Nachbarort gehören. Der Begriff

schließt auch solche Orte ein, die nicht unmittelbar mit ihrer Gemeindemarkung

aneinandergrenzen, aber in einem weiteren Sinne einander benachbart sind.

Dies ist bei Orten der Fall, die zwar nicht unmittelbar aneinander angrenzen, die

aber einem einheitlichen, eng verflochtenen Wirtschafts- und Verkehrsraum an-

gehören, der bedarfsgerecht durch ein enges Liniennetz erschlossen ist oder

jedenfalls eine solche Erschließung erfordert.

Die Ortsteile der Stadt Frankfurt am Main, die umliegenden Gemeinden/Städte

bzw. Kreise, die durch die RTW im PfA Mitte miteinander verbunden werden

(siehe hierzu auch das Kapitel I.1.3 zur Abschnittsbildung), gehören teilweise

zum Ortsbereich – soweit Ortsteile der Stadt Frankfurt selbst im PfA Mitte
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miteinander verbunden werden – und im Übrigen zum Nachbarschaftsbereich

im Sinne des § 4 PBefG. Die betroffenen Gemeinden und Ortsteile bzw.

Kreise liegen in dem eng besiedelten, wirtschaftlich und verkehrstechnisch

eng verflochtenen Ballungsraum der Stadt Frankfurt am Main. Der Bereich ist

bereits jetzt durch S-Bahnen, Busverkehr sowie Straßen stark miteinander

verbunden und ist insbesondere durch eine Einbeziehung in das Verkehrsflä-

chennetz der Stadt Frankfurt am Main gekennzeichnet.

Die RTW soll die Verkehrsverknüpfung u. a. auch durch die Schaffung einer

großen Anzahl von Umsteige- bzw. Verknüpfungsstationen bzw. durch die bis-

lang fehlende direkte Anbindung der Orte und Ortsteile durch Schienenverkehr

noch erheblich verbessern. Eine derart enge Anbindung der einzelnen Orte bzw.

Ortsteile ist gerade im Hinblick auf die Erreichung der Arbeitsplätze (Verbindung

auch der Gewerbe- und Industriegebiete sowie mit dem Frankfurter Flughafen)

von erheblicher Bedeutung. Die einzelnen Orte und Ortsteile liegen zudem viel-

fach nur wenige Kilometer voneinander und von der „Kernstadt“ von Frankfurt

am Main entfernt. Die Besiedelungs- bzw. Bebauungsdichte in dem durch die

RTW zu verbindenden Bereich ist erheblich und in Hessen auch einzigartig.

Teilweise gehen die von der RTW einbezogenen Orte und Ortsteile bereits ohne

weitere räumliche Trennung ineinander über.

Die nahverkehrsmäßige Erschließung der entlang der RTW im PfA Mitte liegen-

den Orte bzw. Ortsteile durch ein enges Schienenverkehrsnetz ist daher drin-

gend geboten.

Dass die RTW im PfA Mitte streckenweise bestehende Eisenbahnstrecken mit-

benutzt, steht deren Einordnung als Straßenbahn in diesem Streckenbereich

nicht entgegen (vgl. hierzu auch die Gesetzesbegründung BT-Drs. 3/255, Seite

25).

4.2 Anhörungsbehörde/Planfeststellungsbehörde

Da sich die Planfeststellung der Betriebsanlagen für die RTW im PfA Mitte nach

den §§ 28 ff. PBefG richtet, ist zuständige Anhörungs- und Planfeststellungsbe-

hörde gem. § 29 Abs. 1 Satz 1 PBefG i. V. m. § 11 PBefG i. V. m. § 1 Nr. 2a der
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Hessischen Verordnung über die Zuständigkeiten nach dem Personenbeförde-

rungsgesetz (PBefGZustV Hessen) und § 2 des Gesetzes über die Regierungs-

präsidien und Regierungsbezirke des Landes Hessen vom 16.09.2012 das Re-

gierungspräsidium Darmstadt.

4.3 Gegenstand und Rechtswirkungen der Planfeststellung

Nach § 28 Abs. 1 Personenbeförderungsgesetz (PBefG) dürfen die Betriebsan-

lagen einer Straßenbahn nur gebaut werden, wenn der Plan vorher festgestellt

wird. Für die Realisierung der RTW im PfA Mitte sind somit personenbeförde-

rungsrechtliche Planfeststellungsverfahren durchzuführen.

In der Planfeststellung wird insbesondere darüber entschieden,

· welche Betriebsanlagen der Straßenbahn vorgesehen sind und deren

Lage,

· welche Grundstücke bzw. Teile von Grundstücken – vorübergehend (also

während der Bauzeit z. B. als Baustelleneinrichtungsfläche) oder auf

Dauer – für das Vorhaben in Anspruch genommen werden,

· welche Folgemaßnahmen an anderen öffentlichen Verkehrswegen und

sonstigen Anlagen notwendig werden (z. B. Anpassungen an Straßen, an

den bestehenden Eisenbahnstrecken, an Leitungen etc.),

· welche Vorkehrungen zum Schutz der Allgemeinheit oder zur Vermeidung

nachteiliger Wirkungen auf Rechte anderer erforderlich werden,

· welche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aufgrund der zu erwartenden

Umweltauswirkungen umzusetzen sind.

Der von der zuständigen Planfeststellungsbehörde am Ende des Verfahrens zu

erlassene Planfeststellungsbeschluss hat gemäß § 75 Abs. 1 Satz 1 Hessi-

sches Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwVfG) Genehmigungswirkung.

Durch die personenbeförderungsrechtliche Planfeststellung wird gemäß

§ 75 Abs. 1 HVwVfG die Zulässigkeit des Vorhabens im Hinblick auf alle von

ihm berührten öffentlichen Belange festgestellt. Die Genehmigungswirkung er-

streckt sich dabei nach § 75 Abs. 1 Satz 1 HVwVfG aber auch auf die
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Zulässigkeit der notwendigen Folgemaßnahmen an anderen Anlagen, also zum

Beispiel an den Anlagen der bestehenden Eisenbahnstrecken der Deutschen

Bahn (DB) (siehe hierzu auch oben, Kapitel II.4.1). Soweit bestehende Anlagen

der Deutschen Bahn (DB) durch die RTW im PfA Mitte allerdings ohne Anpas-

sungsmaßnahmen nur mitbenutzt werden sollen, was vor allem für die bereits

bestehende Eisenbahnstrecke 3640 im Abschnitt Bad Soden bis zum Abzweig

RTW PfA Nord gilt, sind diese Anlagen nicht Gegenstand der Planfeststellung

und werden nur nachrichtlich in den Unterlagen dargestellt.

Die Planfeststellung ersetzt gemäß §§ 28, 29 PBefG i. V. m. § 75 Abs. 1

HVwVfG die nach anderen Rechtsvorschriften notwendigen öffentlich-rechtli-

chen Genehmigungen, Verleihungen, Erlaubnisse und Zustimmungen (sog.

Konzentrationswirkung). In der Planfeststellung wird gemäß § 19 Abs. 1 Was-

serhaushaltsgesetz (WHG) auch über zur Realisierung des Vorhabens erfor-

derliche wasserrechtliche Erlaubnisse und Bewilligungen nach § 8 WHG ent-

schieden. Die Planfeststellungsbehörde entscheidet insoweit über deren Ertei-

lung gemäß § 19 Abs. 3 WHG im Einvernehmen mit der zuständigen Wasser-

behörde.

Es werden ferner alle öffentlich-rechtlichen Beziehungen zwischen der Vorha-

benträgerin und den durch den Plan Betroffenen – mit Ausnahme der Enteig-

nung – rechtsgestaltend geregelt (§ 75 Abs. 1 Satz 2 HVwVfG).

Die Planfeststellung führt selbst aber keine unmittelbaren privatrechtlichen Ver-

änderungen herbei. Insbesondere lässt sie das Eigentum an und die Verfü-

gungsbefugnis über die Grundstücke unberührt, die für das Vorhaben benötigt

werden. Das heißt, dass zur Inanspruchnahme der für die Realisierung benö-

tigten Grundstücke entweder zunächst eine Vereinbarung mit den betroffenen

Grundstückseigentümern bzw. Inhabern der betroffenen Rechte herbeizuführen

ist oder – sofern eine solche nicht zu Stande kommt – ein Enteignungsverfah-

ren, ggf. verbunden mit einem vorzeitigen Besitzeinweisungsverfahren nach

§ 29 a PBefG durchgeführt wird. Der personenbeförderungsrechtliche Planfest-

stellungsbeschluss entfaltet jedoch gemäß § 30 PBefG eine enteignungsrecht-

liche Vorwirkung.
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Das heißt, dass der Planfeststellungsbeschluss die Zulässigkeit der Enteignung

der einzelnen benötigten Grundstücke für das planfestgestellte Vorhaben ab-

schließend mit der Wirkung feststellt, dass der festgestellte Plan die Enteig-

nungsbehörde bindet (vgl. § 30 Satz 2 PBefG). Im Enteignungsverfahren wird

daher nicht mehr über die Frage entschieden, ob die Enteignung überhaupt zu-

lässig ist, sondern primär nur noch über die Frage der Entschädigung. Die Ent-

schädigung selbst wird insoweit nicht im Planfeststellungsbeschluss festge-

setzt.
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5 Frühe Öffentlichkeitsbeteiligung – PfA Mitte

Der hessische Gesetzgeber hat mit Gesetz vom 26.06.2015 in § 25 Abs. 3 Hes-

sisches Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwVfG) die bereits im Bundesrecht

vorgesehene Regelung zur sogenannten frühen Öffentlichkeitsbeteiligung in

hessisches Recht übernommen. Danach hat die zuständige Behörde (hier: Re-

gierungspräsidium Darmstadt, siehe hierzu Ziffer II.1.2) darauf hinzuwirken,

dass ein Vorhabenträger bei der Planung von Vorhaben, die nicht nur unwe-

sentliche Auswirkungen auf die Belange einer größeren Zahl von Dritten haben

können, die betroffene Öffentlichkeit frühzeitig über die Ziele des Vorhabens,

die Mittel, es zu verwirklichen, und die voraussichtlichen Auswirkungen des Vor-

habens unterrichtet. Der betroffenen Öffentlichkeit soll zudem Gelegenheit zur

Äußerung und zur Erörterung gegeben werden.

Diese Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgt noch vor Einleitung des förmlichen Plan-

feststellungsverfahrens und dient dazu, das Vorhaben der Öffentlichkeit so früh-

zeitig bekannt zu machen, dass Einwände und Anregungen aus der Bevölke-

rung, von Trägern öffentlicher Belange etc. vom Vorhabenträger in seiner Pla-

nung noch vor der förmlichen Einleitung des Planfeststellungsverfahrens be-

rücksichtigt werden können.

Für den PfA Mitte wurde ab dem 24.05.2017 eine frühe Öffentlichkeitsbeteili-

gung im Sinne des § 25 Abs. 3 HVwVfG durchgeführt. Die frühe Öffentlichkeits-

beteiligung wurde zunächst am 17.05.2017 in den betroffenen Tageszeitungen

sowie auf der Homepage der Vorhabenträgerin (www.rtw-hessen.de) öffentlich

bekannt gemacht.

Die Unterlagen (Erläuterungsbericht mit Plänen als Anlagen) lagen im Zeitraum

vom 24.05.2017 bis 19.06.2017 in der Verwaltungsstelle Frankfurt-Höchst öf-

fentlich zur Einsichtnahme aus. Ferner standen die Unterlagen auch auf der

Homepage der Vorhabenträgerin (www.rtw-hessen.de) zur Verfügung. Gleich-

zeitig mit dem Beginn der Auslegung der Unterlagen wurde auf der Homepage

der Vorhabenträgerin auch die Möglichkeit einer Online-Beteiligung gegeben.

Während der Auslegung der Unterlagen zur Unterrichtung der Öffentlichkeit

über das Vorhaben wurde am 22.06.2017 eine Dialog- und
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Informationsveranstaltung in der Jahrhunderthalle Höchst durchgeführt, inner-

halb derer die Planung nochmals vorgestellt und Gelegenheit gegeben wurde,

Fragen zu stellen sowie Anmerkungen und Anregungen zu äußern und in einen

Dialog mit der Vorhabenträgerin bzw. den zuständigen Fachplanern und Gut-

achtern zu treten.

Das Ergebnis der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung wurde nach deren Beendi-

gung in einem Ergebnisbericht zusammengefasst und wird auf der Homepage

der Vorhabenträgerin (www.rtw-hessen.de) zur Verfügung gestellt. Der Ergeb-

nisbericht ist nachrichtlich auch den Planfeststellungsunterlagen als Anlage 1.2
beigefügt.
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6 Erläuterungen zur Streckenplanung

6.1 Abgrenzung des Untersuchungsraums

Auf Basis des Regionalen Flächennutzungsplans wurde zur Trassenfindung

eine umfangreiche Variantenuntersuchung über einen Zeitraum von mehreren

Jahren durchgeführt. Hierbei sollte eine möglichst einvernehmliche und ein-

griffsminimale Lösung mit allen Betroffenen bereits im Vorfeld der Planfeststel-

lung abgestimmt werden.

Ziel war es, eine Trasse von Eschborn West über die BAB A66, den Bahnhof

Höchst bis zur Einschleifung auf die Bestandsstrecke 3683 in Richtung Flugha-

fen zu finden, die den oben genannten Kriterien gerecht wird.

Aufgrund der in diesem Bereich verlaufenden, bzw. tangierenden bestehenden

Trassen der Deutschen Bahn werden diese hierbei zur Eingriffsminimierung so-

weit möglich genutzt. Somit kann die Bestandsstrecke, bzw. der Bahnkorridor

der Strecke 3640 vom Bf. Höchst bis nach Bad Soden auf einer Gesamtlänge

von rund 6,5 km genutzt werden. Zudem werden die Bestandsstrecke 3683 und

die bestehenden Anlagen der Deutschen Bahn entsprechend genutzt. Insofern

wurden diese Bereiche hinsichtlich der übergeordneten Linienfindung als

Zwangspunkte gesetzt.

Was die Betrachtung und Untersuchung weiterer Varianten anbelangt, drängt

es sich im Hinblick auf die unterschiedlichen Betroffenheiten auf, den Neubau-

streckenabschnitt in zwei getrennten Untersuchungsbereichen näher zu unter-

suchen. Zum einen den Untersuchungsraum zwischen Eschborn West bis zur

Einschleifung auf die Bestandsstrecke 3640 um im Weiteren über die Bestands-

strecke 3640 an den Bf. Höchst anbinden zu können. Zum anderen den weite-

ren Untersuchungsraum zwischen dem Bahnhof Höchst und der Einfädelung in

die Bestandsstrecke 3683 in Kelsterbach.
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6.2 Untersuchungsbereich Eschborn West bis Sossenheim

6.2.1 Übersicht über die untersuchten Varianten

Die Darstellung der Varianten des Untersuchungsbereiches „Eschborn West bis

Sossenheim“ kann der Anlage 3.1 und Anlage 3.2 entnommen werden.

Der Untersuchungsbereich beginnt am bestehenden S-Bahn-Haltepunkt Esch-

born Süd. Um die vorgesehene Übergangsmöglichkeit zwischen den S-Bahn-

Linien S3 und S4 sowie den beiden RTW-Linien zu realisieren, liegt hier ein

Zwangspunkt der Trassenführung.

Das Ende des Untersuchungsbereiches bildet der Anschluss an die bestehende

Bahnstrecke 3640. Da sich für die weitere Streckenführung in Richtung Bahnhof

Frankfurt-Höchst die Nutzung des Korridors der bahngewidmeten Fläche der

Strecke 3640 aufdrängt, bildet der Anschluss an diesen Korridor einen Zwangs-

punkt für die Trassenführung.

Zwischen den o. g. Zwangspunkten ergeben sich folgende wesentliche planeri-

sche Randbedingungen:

· Querung der BAB A 66/BAB A 648 mit AD Eschborner Dreieck und An-

schlussstelle Eschborn

· Querung der Sossenheimer bzw. Siegener Straße (L 3006) inklusive der

im Bau befindlichen Direktabfahrt von der BAB A 66 in die Düsseldorfer

Straße (Bebauungsplan Nr. 246 der Stadt Eschborn)

· Vorhandene Bebauung des Gewerbegebiets Süd der Stadt Eschborn

· Bebauungsplan Nr. 341Ä der Stadt Frankfurt am Main (Gewerbegebiet

Westerbachstraße) mit z. T. schon vorhandener Bebauung

· Auswirkungen auf schutzwürdige Nutzungen (u. a. Landwirtschaft, Natur-

schutz, bestehende und geplante Siedlungsstrukturen)

Zur Trassenführung zwischen den vorstehend beschriebenen Zwangspunkten

wurden unter Beachtung der genannten planerischen Randbedingungen insge-

samt 8 Varianten betrachtet.

Die untersuchten Varianten lassen sich wie folgt gruppieren:
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· Führung südlich entlang der BAB A 66 mit Nordumfahrung der AS Esch-

born: Varianten 1 und 4

· Führung südlich entlang der BAB A 66 (Querung der BAB A 66 im Bereich

des AD Eschborner Dreieck): Varianten 2-3

· Führung nördlich entlang der BAB A 66 (Querung der BAB A 66 im Be-

reich der EÜ BAB A 66 der Strecke 3640): Varianten 5-8

Die Varianten im Untersuchungsbereich Eschborn West bis Sossenheim begin-

nen in Eschborn West auf der Gemarkung Eschborn. Dieser Bereich befindet

sich im Planfeststellungsabschnitt Nord. Somit werden die untersuchten Vari-

anten für diesen Untersuchungsbereich in beiden Planfeststellungsabschnitten

(Nord und Mitte) in der jeweils erforderlichen Detailtiefe dargelegt.

6.2.2 Beschreibung der Varianten

6.2.2.1 Variante 1: RegFNP BAB A 66 Süd

Die Planung wurde zunächst auf Basis der Trassendarstellung der RTW im re-

gionalen Flächennutzungsplan des „Regionalverbandes Frankfurt Rhein/Main“

konkretisiert.

Die RTW überquert den bestehenden Haltepunkt „Eschborn Süd“ und die zu-

gehörige bestehende Bahnstrecke 3615 planfrei. Auf der Überführung des be-

stehenden S-Bahn-Haltepunkts wird die Station „Eschborn Süd“ der RTW an-

geordnet. Im Weiteren verläuft die Trasse der RTW in Richtung Wilhelm-Fay

Straße im Korridor zwischen dem bestehenden Parkdeck der Stuttgarter Straße

und dem bestehenden Gebäude „Wilhelm-Fay-Straße 54“ in Hochlage. Die Will-

helm-Fay-Straße und die angrenzenden Stellplatzflächen des Grundstückes

„Wilhelm-Fay-Straße 53“ werden ebenso planfrei überquert. Westlich wird die

Trasse in ein Trogbauwerk in die Geländegleichlage geführt und verläuft im Wei-

teren ebenerdig und parallel in enger Bündelung zur Elisabethenstraße am

nördlichen Rand des Gebiets des Bebauungsplans Nr. 341Ä der Stadt Frankfurt

am Main.

Im Bereich des westlichen Endes der Elisabethenstraße wird die RTW-Station

„Düsseldorfer Straße“ angeordnet. Westlich davon passiert die RTW-Trasse die
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Engstelle zwischen dem AD Eschborner Dreieck und der bestehenden Gewer-

bebebauung (Düsseldorfer Straße 32-34).

Bei der weiteren Streckenführung muss ein privater Parkplatz gequert werden.

In diesem Bereich wird die Trasse in einem Trogbauwerk geführt, um anschlie-

ßend die Sossenheimer Straße (L 3006) mit einem Tunnelbauwerk zu unter-

queren. Hier müssen ebenso die von der Stadt Eschborn mit dem Bebauungs-

plan Nr. 246 geplanten Straßen (Direktabfahrt von der BAB A 66 in die Düssel-

dorfer Straße mit der zugehörigen Betriebsumfahrung und Radwegen, siehe

hierzu Planfeststellungsabschnitt Nord) unterquert werden.

Westlich der Sossenheimer Straße (L 3006) wird in Einschnittslage die Station

„Camp-Phönix-Park“ angeordnet. Westlich der Station verläuft die Trasse weiter

in einem Einschnitt und unterquert die BAB A 66 in einem neu zu errichtenden

Tunnelbauwerk.

Südlich der BAB A 66 wird die Strecke in enger Bündelung mit der BAB A 66

weiter in Richtung Westen geführt. In diesem Bereich wird die Trasse über eine

Rampe in die Geländegleichlage geführt und überquert die tieferliegenden Sulz-

bachwiesen (Landschaftsschutzgebiet) anschließend auf einem Brückenzug.

Der Anschluss an die vorhandene Bahnstrecke 3640 erfolgt plangleich.

6.2.2.2 Variante 2: BAB A 66 Süd, östliche Querung AD Eschborn (Tunnel)

Die RTW überquert den bestehenden Haltepunkt „Eschborn Süd“ und die zu-

gehörige bestehende Bahnstrecke 3615 planfrei. Auf der Überführung des be-

stehenden S-Bahn-Haltepunkts wird die Station „Eschborn Süd“ der RTW an-

geordnet. Im Weiteren verläuft die Trasse der RTW in Richtung Wilhelm-Fay

Straße im Korridor zwischen dem bestehenden Parkdeck der Stuttgarter Straße

und dem bestehenden Gebäude „Wilhelm-Fay-Straße 54“ in Hochlage. Die Will-

helm-Fay-Straße und die angrenzenden Stellplatzflächen des Grundstückes

„Wilhelm-Fay-Straße 53“ werden ebenso planfrei überquert.

Unmittelbar westlich der Wilhelm-Fay-Straße wird die RTW-Station „Düsseldor-

fer Straße“ in Hochlage angeordnet. Westlich davon wird die Trasse in ein Trog-

bauwerk in die Geländegleichlage geführt und verläuft im Weiteren ebenerdig
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in südwestlicher Richtung diagonal durch das Gebiet des Bebauungsplans Nr.

341Ä der Stadt Frankfurt am Main. Die Trasse wird hier in ein Trogbauwerk in

Tieflage geführt.

Im weiteren Verlauf wir die RTW-Trasse in einem neu zu bauenden Tunnelbau-

werk zur Unterquerung des AD Eschborner Dreieck (BAB A 66 / BAB A 648)

geführt.

Südlich der BAB A 66 verläuft die Trasse in enger Bündelung mit der BAB A 66

in Richtung Westen. Hier wird die Trasse zunächst über eine Rampe in Damm-

lage geführt, um dann die Siegener Straße und die Fahrbahnen der AS Sos-

senheim (BAB A 66) mit Brückenbauwerken zu überqueren. Unmittelbar östlich

der Siegener Straße (L 3006) wird die RTW-Station „Carl-Sonnenschein-Sied-

lung“ in Hochlage angeordnet.

Westlich der vorgenannten Brückenbauwerke wird die Trasse über eine Rampe

in die Geländegleichlage geführt. Hier wird die RTW-Station „Sossenheim Nord“

errichtet. Anschließend überquert die Neubaustrecke die tieferliegenden Sulz-

bachwiesen (Landschaftsschutzgebiet) auf einem Brückenzug. Der Anschluss

an die vorhandene Bahnstrecke 3640 erfolgt plangleich.

6.2.2.3 Variante 3: BAB A 66 Süd, westliche Querung AD Eschborn (Brücke)

Die RTW überquert den bestehenden Haltepunkt „Eschborn Süd“ und die zu-

gehörige bestehende Bahnstrecke 3615 planfrei. Auf der Überführung des be-

stehenden S-Bahn-Haltepunkts wird die Station „Eschborn Süd“ der RTW an-

geordnet. Im Weiteren verläuft die Trasse der RTW in Richtung Wilhelm-Fay

Straße im Korridor zwischen dem bestehenden Parkdeck der Stuttgarter Straße

und dem bestehenden Gebäude „Wilhelm-Fay-Straße 54“ in Hochlage. Die Wil-

helm-Fay-Straße

und die angrenzenden Stellplatzflächen des Grundstückes „Wilhelm-Fay-

Straße 53“ werden ebenso planfrei überquert. Unmittelbar westlich der Wilhelm-

Fay-Straße wird die RTW-Station „Düsseldorfer Straße“ in Hochlage angeord-

net. Westlich davon wird die Trasse in einem Trogbauwerk in die Geländegleich-

lage geführt und verläuft im Weiteren zunächst ebenerdig und parallel in enger

��������

��������



RTW Regionaltangente West, Planfeststellungsabschnitt Mitte

1.1_Erläuterungsbericht PfA Mitte.docx       Seite 40/260

Bündelung zur Elisabethenstraße am nördlichen Rand des Gebiets des Bebau-

ungsplans Nr. 341Ä der Stadt Frankfurt am Main, um dann vor dem dort beste-

henden Hochspannungs-Freileitungsmast in südwestlicher Richtung zu ver-

schwenken. Die Trasse wird hier über eine Rampe in Dammlage geführt, um

dann auf einem neu zu bauenden Brückenbauwerk über das AD Eschborner

Dreieck (BAB A 66 / BAB A 648) geführt.

Südlich der BAB A 66 verläuft die Trasse in enger Bündelung mit der BAB A 66

in Richtung Westen und bleibt in Dammlage. Die Siegener Straße und die Fahr-

bahnen der AS Sossenheim (BAB A 66) werden mit Brückenbauwerken über-

quert. Unmittelbar östlich der Siegener Straße (L 3006) wird die RTW-Station

„Carl-Sonnenschein-Siedlung“ in Hochlage angeordnet.

Westlich der vorgenannten Brückenbauwerke wird die Trasse über eine Rampe

in die Geländegleichlage geführt. Hier wird die RTW-Station „Sossenheim Nord“

errichtet. Anschließend überquert die Neubaustrecke die tieferliegenden Sulz-

bachwiesen (Landschaftsschutzgebiet) auf einem Brückenzug. Der Anschluss

an die vorhandene Bahnstrecke 3640 erfolgt plangleich.

6.2.2.4 Variante 4: BAB A 66 Süd, Querung BAB A 66 eng westlich AD Eschborn (Brü-
cke)

Die RTW überquert den bestehenden Haltepunkt „Eschborn Süd“ und die zu-

gehörige bestehende Bahnstrecke 3615 planfrei. Auf der Überführung des be-

stehenden S-Bahn-Haltepunkts wird die Station „Eschborn Süd“ der RTW an-

geordnet. Im Weiteren verläuft die Trasse der RTW in Richtung Wilhelm-Fay

Straße im Korridor zwischen dem bestehenden Parkdeck der Stuttgarter Straße

und dem bestehenden Gebäude „Wilhelm-Fay-Straße 54“ in Hochlage. Die Wil-

helm-Fay-Straße und die angrenzenden Stellplatzflächen des Grundstückes

„Wilhelm-Fay-Straße 53“ werden ebenso planfrei überquert.

Unmittelbar westlich der Wilhelm-Fay-Straße wird die RTW-Station „Düsseldor-

fer Straße“ in Hochlage angeordnet. Westlich davon wird die Trasse in ein Trog-

bauwerk in die Geländegleichlage geführt und verläuft im Weiteren ebenerdig

und parallel in enger Bündelung zur Elisabethenstraße am nördlichen Rand des

Gebiets des Bebauungsplans Nr. 341Ä der Stadt Frankfurt am Main.
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Westlich davon passiert die RTW-Trasse die Engstelle zwischen dem AD Esch-

borner Dreieck und der bestehenden Gewerbebebauung (Düsseldorfer Straße

32-34).

Bei der weiteren Streckenführung muss ein privater Parkplatz gequert werden.

In diesem Bereich wird die Trasse in ein Rampenbauwerk überführt um die Sos-

senheimer Straße (L 3006) mit einem Brückenbauwerk zu überqueren. In die-

sem Bereich werden die von der Stadt Eschborn mit dem Bebauungsplan

Nr. 246 geplanten Straßen (Direktabfahrt von der BAB A 66 in die Düsseldorfer

Straße mit der zugehörigen Betriebsumfahrung und Radwege, siehe hierzu

Planfeststellungsabschnitt Nord) überquert werden. Auf dem Brückenbauwerk

wird die RTW-Station „Camp-Phönix-Park/Carl-Sonnenschein-Siedlung“ ange-

ordnet.

Westlich der Sossenheimer Straße (L 3006) verläuft die Trasse weiter in Damm-

lage und überquert die BAB A 66 auf einem neu zu errichtenden Brückenbau-

werk. Somit wird die Anschlussstelle (BAB A66 / Sossenheimer Straße) in Bün-

delung mit dieser umfahren.

Südlich der BAB A 66 wird die Trasse zunächst über eine Rampe in die Gelän-

degleichlage und in enger Bündelung mit der BAB A 66 in Richtung Westen

geführt.  Im Bereich des Übergangs zwischen Rampe und geländegleicher Füh-

rung der RTW wird die RTW-Station „Sossenheim Nord“ errichtet.

Anschließend überquert die Neubaustrecke die tieferliegenden Sulzbachwiesen

(Landschaftsschutzgebiet) auf einem Brückenzug. Der Anschluss an die vor-

handene Bahnstrecke 3640 erfolgt plangleich.

6.2.2.5 Variante 5: BAB A66 Nord, Querung AS Eschborn (Brücke)

Die RTW überquert den bestehenden Haltepunkt „Eschborn Süd“ und die zu-

gehörige bestehende Bahnstrecke 3615 planfrei. Auf der Überführung des be-

stehenden S-Bahn-Haltepunkts wird die Station „Eschborn Süd“ der RTW an-

geordnet. Im

Weiteren verläuft die Trasse der RTW in Richtung Wilhelm-Fay Straße im Kor-

ridor zwischen dem bestehenden Parkdeck der Stuttgarter Straße und dem
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bestehenden Gebäude „Wilhelm-Fay-Straße 54“ in Hochlage. Die Wilhelm-Fay-

Straße und die angrenzenden Stellplatzflächen des Grundstückes „Wilhelm-

Fay-Straße 53“ werden ebenso planfrei überquert.

Westlich davon wird die Trasse über ein Trogbauwerk in die Geländegleichlage

geführt und verläuft im Weiteren ebenerdig und parallel in enger Bündelung zur

Elisabethenstraße am nördlichen Rand des Gebiets des Bebauungsplans Nr.

341Ä der Stadt Frankfurt am Main.

Westlich davon passiert die RTW-Trasse die Engstelle zwischen dem AD Esch-

borner Dreieck und der bestehenden Gewerbebebauung (Düsseldorfer Straße

32-34).

Die weitere Streckenführung verläuft am südlichen Rand eines privaten Park-

platzes. In diesem Bereich wird die Trasse in einer Rampe geführt, um anschlie-

ßend in Bündelung an die BAB A 66 die Sossenheimer Straße (L 3006) und die

Fahrbahnen der AS Eschborn (BAB A 66) mit entsprechenden Brückenbauwer-

ken zu überqueren. Hier müssen ebenso die von der Stadt Eschborn mit dem

Bebauungsplan Nr. 246 geplanten Straßen (Direktabfahrt von der BAB A 66 in

die Düsseldorfer Straße mit der zugehörigen Betriebsumfahrung und Radwe-

gen, siehe hierzu Planfeststellungsabschnitt Nord) überquert werden. Auf dem

zuvor genannten Brückenbauwerk wird die RTW-Station „Düsseldorfer

Straße/Carl-Sonnenschein-Siedlung“ in Hochlage angeordnet.

Die vorstehend beschriebenen Brückenbauwerke stehen in Konflikt mit zwei

Masten der nördlich entlang der BAB A 66 verlaufenden Hochspannungs-Frei-

leitungstrasse.

Westlich der AS Eschborn (BAB A 66) verläuft die Trasse über eine Rampe in

die Geländegleichlage. Im Weiteren wird die Trasse nördlich und parallel zur

BAB A 66 zwischen den beiden nördlich der BAB A 66 verlaufenden Hochspan-

nungs-Freileitungstrassen geführt.

Unmittelbar östlich der Überquerung der bestehenden Bahnstrecke 3640 über

die BAB A 66 überquert die RTW-Trasse den Sulzbach mit seinem Über-

schwemmungsgebiet und die BAB A 66 auf einem neu zu errichtenden bogen-

förmigen Brückenzug.
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Da die BAB A 66 hier in Einschnittslage liegt, erreicht die Neubaustrecke die

Südseite in etwa in Geländegleichlage und wird höhengleich an die vorhandene

Bahnstrecke 3640 angeschlossen.

6.2.2.6 Variante 6: BAB A 66 Nord, Querung AS Eschborn eng an BAB A 66 (Brücke)

Die RTW überquert den bestehenden Haltepunkt „Eschborn Süd“ und die zu-

gehörige bestehende Bahnstrecke 3615 planfrei. Auf der Überführung des be-

stehenden S-Bahn-Haltepunkts wird die Station „Eschborn Süd“ der RTW an-

geordnet.

Im Weiteren verläuft die Trasse der RTW in Richtung Wilhelm-Fay Straße im

Korridor zwischen dem bestehenden Parkdeck der Stuttgarter Straße und dem

bestehenden Gebäude „Wilhelm-Fay-Straße 54“ in Hochlage. Die Wilhelm-Fay-

Straße und die angrenzenden Stellplatzflächen des Grundstückes „Wilhelm-

Fay-Straße 53“ werden ebenso planfrei überquert.

Westlich davon wird die Trasse über ein Trogbauwerk in die Geländegleichlage

geführt und verläuft im Weiteren ebenerdig und parallel in enger Bündelung zur

Elisabethenstraße am nördlichen Rand des Gebiets des Bebauungsplans Nr.

341Ä der Stadt Frankfurt am Main.

Westlich davon passiert die RTW-Trasse die Engstelle zwischen dem AD Esch-

borner Dreieck und der bestehenden Gewerbebebauung (Düsseldorfer Straße

32-34).

Die weitere Streckenführung verläuft am südlichen Rand eines privaten Park-

platzes. In diesem Bereich wird die Trasse in einer Rampe geführt, um anschlie-

ßend in enger Bündelung an die BAB A 66 die Sossenheimer Straße (L 3006)

und die Fahrbahnen der AS Eschborn (BAB A 66) mit entsprechenden Brücken-

bauwerken zu überqueren. Hier müssen ebenso die von der Stadt Eschborn mit

dem Bebauungsplan Nr. 246 geplanten Straßen (Direktabfahrt von der BAB

A 66 in die Düsseldorfer Straße mit der zugehörigen Betriebsumfahrung und

Radwegen, siehe hierzu Planfeststellungsabschnitt Nord) überquert werden.

Auf dem Brückenbauwerk wird die RTW-Station „Düsseldorfer Straße/Carl-Son-

nenschein-Siedlung“ angeordnet.
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Westlich der AS Eschborn (BAB A 66) verläuft die Trasse über eine Rampe in

die Geländegleichlage. Im Weiteren wird die Trasse nördlich und parallel zur

BAB A 66 zwischen den beiden nördlich der BAB A 66 verlaufenden Hochspan-

nungs-Freileitungstrassen geführt.

Unmittelbar östlich der Überquerung der bestehenden Bahnstrecke 3640 über

die BAB A 66 überquert die RTW-Trasse den Sulzbach mit seinem Über-

schwemmungsgebiet und die BAB A 66 auf einem neu zu errichtenden bogen-

förmigen Brückenzug.

Da die BAB A 66 hier in Einschnittslage liegt, erreicht die Neubaustrecke die

Südseite in etwa in Geländegleichlage und wird höhengleich an die vorhandene

Bahnstrecke 3640 angeschlossen.

6.2.2.7 Variante 7: BAB A 66 Nord, Umfahrung AS Eschborn

Die RTW überquert den bestehenden Haltepunkt „Eschborn Süd“ und die zu-

gehörige bestehende Bahnstrecke 3615 planfrei. Auf der Überführung des be-

stehenden S-Bahn-Haltepunkts wird die Station „Eschborn Süd“ der RTW an-

geordnet.

Im Weiteren verläuft die Trasse der RTW in Richtung Wilhelm-Fay Straße im

Korridor zwischen dem bestehenden Parkdeck der Stuttgarter Straße und dem

bestehenden Gebäude „Wilhelm-Fay-Straße 54“ in Hochlage. Die Wilhelm-Fay-

Straße und die angrenzenden Stellplatzflächen des Grundstückes „Wilhelm-

Fay-Straße 53“ werden ebenso planfrei überquert.

Westlich davon wird die Trasse über ein Trogbauwerk in die Geländegleichlage

geführt und verläuft im Weiteren ebenerdig und parallel in enger Bündelung zur

Elisabethenstraße am nördlichen Rand des Gebiets des Bebauungsplans Nr.

341Ä der Stadt Frankfurt am Main.

Westlich davon passiert die RTW-Trasse die Engstelle zwischen dem AD Esch-

borner Dreieck und der bestehenden Gewerbebebauung (Düsseldorfer Straße

32-34).
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Bei der weiteren Streckenführung muss ein privater Parkplatz gequert werden.

In diesem Bereich wird die Trasse in einer Rampe geführt, um anschließend die

Sossenheimer Straße (L 3006) mit einem Brückenbauwerk zu überqueren. Hier

müssen ebenso die von der Stadt Eschborn mit dem Bebauungsplan Nr. 246

geplanten Straßen (Direktabfahrt von der BAB A 66 in die Düsseldorfer Straße

mit der zugehörigen Betriebsumfahrung und Radwegen, siehe hierzu Planfest-

stellungsabschnitt Nord) überquert werden. Auf diesem Brückenbauwerk wird

die RTW-Station „Düsseldorfer Straße/Carl-Sonnenschein-Siedlung“ angeord-

net.

Westlich der AS Eschborn (BAB A 66) verläuft die Trasse über eine Rampe in

die Geländegleichlage. Im Weiteren wird die Trasse nördlich und parallel zur

BAB A 66 zwischen den beiden nördlich der BAB A 66 verlaufenden Hochspan-

nungs-Freileitungstrassen geführt.

Unmittelbar östlich der Überquerung der bestehenden Bahnstrecke 3640 über

die BAB A 66 überquert die RTW-Trasse den Sulzbach mit seinem Über-

schwemmungsgebiet und die BAB A 66 auf einem neu zu errichtenden bogen-

förmigen Brückenzug.

Da die BAB A 66 hier in Einschnittslage liegt, erreicht die Neubaustrecke die

Südseite in etwa in Geländegleichlage und wird höhengleich an die vorhandene

Bahnstrecke 3640 angeschlossen.

6.2.2.8 Variante 8: BAB A 66 Nord, Umfahrung AS Eschborn, Bündelung mit BAB
A 66

Die RTW überquert den bestehenden Haltepunkt „Eschborn Süd“ und die zu-

gehörige bestehende Bahnstrecke 3615 planfrei. Auf der Überführung des be-

stehenden S-Bahn-Haltepunkts wird die Station „Eschborn Süd“ der RTW an-

geordnet.

Im Weiteren verläuft die Trasse der RTW in Richtung Wilhelm-Fay Straße im

Korridor zwischen dem bestehenden Parkdeck der Stuttgarter Straße und dem

bestehenden Gebäude „Wilhelm-Fay-Straße 54“ in Hochlage. Die Wilhelm-Fay-

Straße und die angrenzenden Stellplatzflächen des Grundstückes „Wilhelm-

Fay-Straße 53“ werden ebenso planfrei überquert.
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Westlich davon wird die Trasse über ein Trogbauwerk in die Geländegleichlage

geführt und verläuft im Weiteren ebenerdig und parallel in enger Bündelung zur

Elisabethenstraße am nördlichen Rand des Gebiets des Bebauungsplans Nr.

341Ä der Stadt Frankfurt am Main.

Westlich davon passiert die RTW-Trasse die Engstelle zwischen dem AD Esch-

borner Dreieck und der bestehenden Gewerbebebauung (Düsseldorfer Straße

32-34).

Bei der weiteren Streckenführung muss ein privater Parkplatz gequert werden.

In diesem Bereich wird die Trasse in einer Rampe geführt, um anschließend die

Sossenheimer Straße (L 3006) mit einem Brückenbauwerk zu überqueren. Hier

müssen ebenso die von der Stadt Eschborn mit dem Bebauungsplan Nr. 246

geplanten Straßen (Direktabfahrt von der BAB A 66 in die Düsseldorfer Straße

mit der zugehörigen Betriebsumfahrung und Radwegen, siehe hierzu Planfest-

stellungsabschnitt Nord) überquert werden. Auf diesem Brückenbauwerk wird

die RTW-Station „Düsseldorfer Straße/Carl-Sonnenschein-Siedlung“ angeord-

net.

Westlich der AS Eschborn (BAB A 66) verläuft die Trasse über eine Rampe in

die Geländegleichlage. Im Weiteren wird die Trasse eng gebündelt zur BAB

A 66 zwischen dieser und den beiden nördlich der BAB A 66 verlaufenden

Hochspannungs-Freileitungstrassen geführt.

Unmittelbar östlich der Überquerung der bestehenden Bahnstrecke 3640 über

die BAB A 66 überquert die RTW-Trasse den Sulzbach mit seinem Über-

schwemmungsgebiet und die BAB A 66 auf einem neu zu errichtenden bogen-

förmigen Brückenzug.

Da die BAB A 66 hier in Einschnittslage liegt, erreicht die Neubaustrecke die

Südseite in etwa in Geländegleichlage und wird höhengleich an die vorhandene

Bahnstrecke 3640 angeschlossen.
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6.2.3 Vergleichende Bewertung der Varianten

6.2.3.1 Verkehrlicher Nutzen / Erschließungswirkung

Die Varianten unterscheiden sich grundsätzlich in Anzahl und Lage der Statio-

nen und liegen je nach Variante zwischen 2 und 4 Stationen. Dies betrifft die

Stationen „Düsseldorfer Straße“, „Camp-Phönix-Park“, „Carl-Sonnenschein-

Siedlung“ und „Sossenheim Nord“ Im Rahmen von Untersuchungen zu den

Fahrgastprognosen konnte allerdings nachgewiesen werden, dass einzelne

Stationen ohne Einschränkungen in Bezug auf den verkehrlichen Nutzen ent-

sprechend zusammengefasst und damit reduziert werden können.

Somit unterscheiden sich die Varianten zwar in Anzahl und Lage der Stationen,

der verkehrliche Nutzen ist allerdings bei allen Varianten annähernd gleich gut.

6.2.3.2 Auswirkungen auf Siedlungsstrukturen und Gewerbegebiete

Alle Varianten verlaufen südlich entlang des bestehenden Gewerbegebiets Süd

der Stadt Eschborn. Hier ergeben sich keine Unterschiede in den Auswirkun-

gen.

In den Varianten 2 und 3 verläuft die Trasse sehr dicht an der bestehenden

Wohnbebauung im Bereich Carl-Sonnenschein-Straße und Julius-Leber-Weg

sowie Renneroder Straße, Hadamarer Straße und Alpenroder Straße. Die

Wohnbebauung wird dadurch zusätzlich zu den Auswirkungen der BAB A 66 in

Bezug auf Schallemissionen und Sichtbeziehungen beeinträchtigt.

In den Varianten 1 und 4 beschränkt sich diese Beeinträchtigung auf den Be-

reich Renneroder Straße, Hadamarer Straße und Alpenroder Straße.

In den übrigen Varianten ist hier durch die Lage nördlich der BAB A 66 von kei-

ner Beeinträchtigung auszugehen.
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6.2.3.3 Betroffenheiten von Planungen Dritter / private und kommunale Entwicklungs-
ziele

In der Variante 1 greift die Trasse im Abschnitt der geplanten Station „Camp-

Phönix-Park“ in dort bereits begonnene städtebauliche Entwicklung im Bereich

Katharina-Paulus-Straße ein.

In der Variante 2 quert die Trasse diagonal das Gebiet des Bebauungsplans Nr.

341Ä der Stadt Frankfurt am Main. Somit wird die geplante Entwicklungsfläche

im Bereich zwischen BAB A 66, Wilhelm-Fay-Straße und Elisabethenstraße

zerschnitten. In der Variante 3 besteht die gleiche Beeinträchtigung, jedoch in

geringerem Umfang. In den übrigen Varianten verläuft die Trasse am nördlichen

Rand des Bebauungsplans deutlich verträglicher mit der geplanten städtebau-

lichen Entwicklung.

In den Varianten 1 und 3 – 8 wird jeweils der Parkplatz an der Düsseldorfer

Straße gequert. Hierdurch werden die Planungen der Stadt Eschborn (Direkt-

abfahrt von der BAB A 66 in die Düsseldorfer Straße mit der zugehörigen Be-

triebsumfahrung und Radwegen, siehe hierzu Planfeststellungsabschnitt Nord)

beeinträchtigt. In den Varianten 3 - 8 kann diese Beeinträchtigung durch Anord-

nung eines Brückenbauwerks über den Parkplatz allerdings minimiert werden.

6.2.3.4 Flächeninanspruchnahme / landwirtschaftliche Belange

Die geringste Flächeninanspruchnahme geht infolge der engen Bündelung mit

der Elisabethenstraße und der BAB A 66 von der Variante 3 aus. Die Variante

2 erfordert im Bereich der Querung des Gebiets des Bebauungsplans Nr. 341Ä

der Stadt Frankfurt am Main etwas mehr Fläche.

Die größte Flächeninanspruchnahme ist in den Varianten 5 - 7 gegeben. Hier

werden im Bereich nördlich der BAB A 66 landwirtschaftlich genutzte Flächen

in Anspruch genommen und zerschnitten. In der Variante 8 wird dies durch die

Bündelung mit der BAB A 66 soweit möglich reduziert.

Die Flächeninanspruchnahme der Variante 1 ist vergleichbar mit der Variante 4.
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6.2.3.5 Naturschutzfachliche Belange einschließlich wasserrechtlicher Belange

In den Varianten 1 - 4 wird das Landschaftsschutzgebiet „Sulzbachwiesen“ süd-

lich der BAB A 66 durchquert. Zur Verringerung der Eingriffe wird die Trasse

hier auf einem Brückenzug geführt. Dennoch verbleibt eine Beeinträchtigung.

In allen Varianten wird der Sulzbach inklusive dessen Überschwemmungsge-

biet überquert. Eine Beeinträchtigung des Retentionsraums kann jeweils durch

die Überquerung mit einem Brückenzug vermieden werden.

6.2.3.6 Eisenbahntechnische und -betriebliche Belange

In Eisenbahntechnischer und -betrieblicher Hinsicht ergeben sich zwischen den

Varianten in diesem Untersuchungsbereich keine wesentlichen Unterschiede,

so dass alle Varianten gleichwertig angesehen werden.

6.2.3.7 Bautechnische Belange

Die Varianten 1 und 2 sehen jeweils eine Unterquerung der BAB A 66 bzw. BAB

A 648/AD Eschborner Dreieck in einem Tunnelbauwerk vor. Dieses ist bautech-

nisch als anspruchsvoll zu beurteilen.

In den Varianten 3 und 4 wird die BAB A 66 bzw. BAB A 648/AD Eschborner

Dreieck jeweils in einem, aufgrund des schleifenden Schnitts und des seitens

Hessen Mobil geplanten Ausbaus der BAB A66 und BAB A648, sehr langen

Brückenbauwerk überquert. Hier sind somit große Stützweiten erforderlich.

Die Variante 6 sieht die Führung der Trasse im Bereich des Brückenzugs zur

Überquerung der AS Eschborn (BAB A 66) und der Sossenheimer Straße

(L 3006) in enger Bündelung mit der BAB A 66 vor. Durch die Lage dicht an der

Autobahn und in den Einschlussflächen der Auf- und Abfahrten gestaltet sich

die Realisierung dieses Brückenzugs bautechnisch anspruchsvoll.

Im Vergleich der Varianten 5, 7 und 8 wird die AS Eschborn (BAB A 66) in der

Variante 5 überquert, während sie in den Varianten 7 und 8 umfahren wird und

somit nur die Sossenheimer Straße (L 3006) zu überqueren ist. Letzteres ist als

bautechnisch einfacher zu beurteilen.
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6.2.3.8 Auswirkungen auf Leitungstrassen

Nördlich entlang der BAB A 66 verlaufen erdverlegte Hochspannungsleitungen

und Freileitungen. Zudem gibt es eine Vielzahl an Leitungstrassen im Bereich

der Sossenheimer Straße und der Stuttgarter Straße (Station Eschborn Süd).

In allen Varianten werden entsprechende Umlegungs- und Sicherungsmaßnah-

men erforderlich.

Die Variante 1 schneidet aufgrund der vorgesehenen Tunnelbauwerke und der

damit einhergehenden Leitungstrassenkonflikte mit sämtlichen oben beschrie-

benen Leitungstrassen am schlechtesten ab.

Die Varianten 2-8 sind hinsichtlich der Auswirkungen auf Leitungstrassen ver-

gleichbar, da diese jeweils Konflikte mit den unterschiedlichen Leitungsbetrei-

bern auslösen.

6.2.3.9 Zusammenfassung

Die vorstehende Bewertung der Varianten wird in Tabelle 3 zusammengefasst.

Dabei wird jede Variante in Bezug auf jedes Wertungskriterium mit „++“ (sehr

positiv) „+“ (positiv), „-“ (negativ), „--“ (sehr negativ) oder „0“ (neutral) bewertet.
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Tabelle: Bewertungsmatrix Variantenuntersuchung Eschborn West bis Sossenheim
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6.2.4 Wahl der Vorzugsvariante

In der Gesamtbetrachtung aller bewerteten Aspekte stellt die Variante 8 die Vor-

zugsvariante dar. Die Variante 8 hat die geringsten Auswirkungen auf beste-

hende Siedlungsstrukturen und auf Planungen und Entwicklungen Dritter. Sie

meidet Eingriffe in das Landschaftsschutzgebiet „Sulzbachwiesen“ und mit der

Bündelung an die BAB A 66 wird der Flächeneingriff, besonders für landwirt-

schaftlich genutzte Flächen moderat gehalten.

6.3 Untersuchungsbereich Bahnhof Höchst bis Einschleifung 3683

6.3.1 Übersicht über die untersuchten Varianten

Die Darstellung der Varianten des Untersuchungsbereiches „Bahnhof Höchst

bis Einschleifung 3683“ kann der Anlage 3.3 und Anlage 3.4 entnommen wer-

den.

Um die vorgesehene Verknüpfung zwischen den am Bf. Höchst verkehrenden

S-Bahn-Linien S1 und S2, den Regionalbahnlinien 10 bis 12 sowie 15 und 22,

den Regionalexpresslinien 4, 9, 14 und 22 und den beiden RTW-Linien am Bf.

Höchst zu realisieren, stellt dieser einen Zwangspunkt der Trassenführung dar.

Das Ende des Untersuchungsbereiches bildet der Anschluss an die bestehende

Bahnstrecke 3683 im Bereich der Querspange Kelsterbach. Von hier führt die

Strecke auf bestehenden Anlagen der Deutschen Bahn weiter bis zum Flugha-

fen Frankfurt. Der Anschlusspunkt an die Bestandsstrecke 3683 bildet somit ei-

nen weiteren Zwangspunkt der Trassenführung.

Zwischen den o. g. Zwangspunkten ergeben sich folgende wesentliche planeri-

sche Randbedingungen:

· Querung des Mains

· Querung der Bundesstraße B 40/43

· Auswirkungen auf schutzwürdige Nutzungen (u. a. Landwirtschaft, Natur-

schutz, bestehende und geplante Siedlungsstrukturen)
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Zur Trassenführung zwischen den oben beschriebenen Zwangspunkten unter

Beachtung der genannten planerischen Randbedingungen wurden die folgen-

den Varianten betrachtet:

· Variante 1: Trassenführung vom Bf Höchst entlang der Leunastraße/Leu-

nabrücke mit Querung der B40 östlich des Schwanheimer Knotens und

Führung im FFH Gebiet / Stadtforst bis zur Einschleifung in die Strecke

3683

· Variante 2: Trassenführung vom Bf Höchst entlang der Leunastraße/Leu-

nabrücke mit Unterquerung der B40 / FFH Gebiet / Stadtforst bis zur Ein-

schleifung in die Strecke 3683 (Tunnellösung)

· Variante 3: Trassenführung vom Bf Höchst entlang der Leunastraße/Leu-

nabrücke mit Querung des Schwanheimer Knotens / B40 und Führung

durch den Stadtforst bis zur Einschleifung in die Strecke 3683

· Variante 4: Trassenführung vom Bf Höchst entlang der Leunastraße/Leu-

nabrücke mit Querung des Schwanheimer Knotens / Weiterführung west-

lich der B40 und spätere Querung derselben / Führung durch den Stadt-

forst (reduziert) bis zur Einschleifung in die Strecke 3683

· Variante 5: Trassenführung vom Bf Höchst auf Bestandsstrecke 3603 und

Querung der Bestandsstrecke / Höchster Farbenstraße, Westumfahrung

Industriepark Höchst und Querung der B40 und Führung durch den Stadt-

forst bis zur Einschleifung in die Strecke 3683

· Variante 6: Trassenführung vom Bf Höchst auf Bestandsstrecke 3603

über Sindlingen, Querung der Bestandsstrecke und Parallellage B40,

Querung Main, Querung B40 und Führung durch den Stadtforst bis zur

Einschleifung in die Strecke 3683

· Variante 7: Trassenführung vom Bf Höchst auf Bestandsstrecke 3603

über Hattersheim, Querung der Bestandsstrecke und des Mains, Querung

B43 und Einschleifung auf Bestandsstrecke 3520 über Kelsterbach bis

zur bestehenden Einschleifung in die Strecke 3683
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6.3.2 Beschreibung der untersuchten Varianten

6.3.2.1 Variante 1: Trassenführung vom Bf Höchst entlang der Leunastraße/Leunabrü-
cke mit Querung der B40 östlich des Schwanheimer Knotens und Führung im
FFH Gebiet / Stadtforst bis zur Einschleifung in die Strecke 3683

Ausgehend vom bestehenden Streckenabschnitt der 3640 erfolgt die Einbin-

dung der RTW an den Bahnsteig 6 des Bf Höchst. Direkt im Anschluss an den

geplanten Haltepunkt „Bahnhof Höchst“ geht die Streckenführung in ein Trog-

bauwerk mit anschließendem Tunnelbauwerk über und quert so unterirdisch

das Gleisfeld des Bahnhofs Höchst von Nord nach Süd. Auf der Südseite taucht

die RTW mittels Trogbauwerk wieder auf, quert den Knotenpunkt Leunastraße

/ Höchster Farben Straße plangleich und verläuft im Bereich der Leunastraße

in die Mittellage auf einem besonderen Bahnkörper. Zur Freimachung des hier-

für notwendigen Korridors wird die Leunastraße im Abschnitt zwischen Höchs-

ter-Farben-Straße und Brüningstraße komplett umgebaut und hinsichtlich der

Fahrbeziehungen neu geordnet. Zwischen den Knotenpunkten Hostatostraße

und Emmerich-Josef-Straße wird der neue Haltepunkt „Industriepark Ost“

ebenso in Mittellage angeordnet.

Im Anschluss ist der bestehende Verkehrsraum der Leunastraße Nord aufgrund

der bestehenden Wohnbebauung auf der westlichen Seite und der bestehen-

den Stützmauer der Außenanlage der Paul-Ehrlich-Schule auf der östlichen

Seite deutlich eingeschränkt. Um in diesem Bereich den zusätzlichen Platzbe-

darf der RTW abdecken zu können, ist der Abriss der Gebäude Paulistraße 1,

sowie Leunastraße 13 und 15 erforderlich.

Nach Überwindung der Engstelle wird die RTW weiter in Mittellage in den Ram-

penbereich der Leunabrücke geführt. Die Querung des Mains erfolgt über die

bestehende Leunabrücke, die zur Aufnahme der RTW entsprechend zu ertüch-

tigen ist.

Bis zum Knotenpunkt Robert-Schnitzer-Straße verbleibt die RTW Trasse in Mit-

tellage der in diesem Bereich umzubauenden Leunastraße Süd. Im Bereich des

Knotenpunktes geht die Streckenführung von der Mittellage in die Seitenlage

über und verläuft nun parallel und eng gebündelt zur Leunastraße Süd, zwi-

schen der Leunastraße und den Flächen des Industriepark Höchst. Unmittelbar
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vor dem Knotenpunkt Elisabeth-Kuhn-Straße liegt der Haltepunkt „Industriepark

Süd“.

Nach Querung des westlichen Knotenpunktarmes der Elisabeth-Kuhn-Straße

führt die Trasse anschließend in weitem Bogen über den Kelsterbacher Weg in

die parallele Lage zur B40. Hier geht die Streckenführung in ein Dammbauwerk

über, anschließend erfolgt die Querung der B40 unmittelbar östlich des Schwan-

heimer Knotens mittels eines Brückenbauwerks. Weiter verläuft die Trasse

dann in paralleler Lage östlich der B40 im FFH Gebiet. Die Trasse verbleibt

östlich der B40 auf Höhenlage des Straßenkorridors, unterquert die bestehende

Strecke 3520 und den bestehenden Wirtschaftsweg „Am Hinkelstein“ mittels

entsprechender Bauwerke.

Zur Einfädelung der beiden Gleise an die bestehende Strecke 3683 wird die

Streckenführung aufgeweitet. Das linke Streckengleis verläuft auf bisheriger

Lage weiter und schließt an die von Westen kommende Strecke 3683 an.

Das rechte Streckengleis verschwenkt in Richtung B40, unterquert zunächst die

bestehende Strecke 3683 und bindet anschließend in diese ein.

6.3.2.2 Variante 2: Führung entlang der Leunastraße mit Querung der B40 und des
FFH Gebiets (Tunnel)

Die Zuführung in den Bahnhof Höchst und die weitere Streckenführung im Be-

reich der Leunastraße Nord und Süd erfolgt entsprechend der Variante1. Auf

Höhe des Kelsterbacher Weges geht die Trassenführung in ein Trogbauwerk

über, um im Anschluss die B40 und die südlich der B40 liegenden FFH Gebiets-

flächen und den Bannwald durch ein Tunnelbauwerk zu unterqueren. Kurz vor

der Bestandsstrecke 3520 taucht die RTW-Trasse wieder mit einem Trogbau-

werk auf, verbleibt jedoch im Einschnitt, auf Höhenlage der B40, und unterquert

auf dieser Höhenlage die Bestandsstrecke 3520, sowie den Wirtschaftsweg

„Am Hinkelstein“ durch entsprechende Bauwerke.

Zur Einfädelung der beiden Gleise an die bestehende Strecke 3683 wird die

Streckenführung aufgeweitet. Das linke Streckengleis verläuft auf bisheriger

Lage weiter und schließt an die von Westen kommende Strecke 3683 an.
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Das rechte Streckengleis verschwenkt in Richtung B40, unterquert zunächst die

bestehende Strecke 3683 und bindet anschließend in diese ein.

6.3.2.3 Variante 3: Führung entlang Leunastraße mit Querung des Schwanheimer
Knotens und der B40

Die Zuführung in den Bahnhof Höchst und weitere Streckenführung im Bereich

der Leunastraße Nord und Süd erfolgt entsprechend der Variante1.

Nach Querung des westlichen Knotenpunktarmes der Elisabeth-Kuhn-Straße

führt die Trasse wie in Variante 1 in weitem Bogen über den Kelsterbacher Weg

in die parallele Lage zur B40. Von hier aus geht diese in ein Dammbauwerk

über und quert dann mittels Brückenbauwerk die K162. Im weiteren Verlauf ver-

bleibt die RTW in Dammlage um anschließend den Schwanheimer Knoten mit

zwei Brückenbauwerken und einem zentralen Stützbauwerk zu überqueren.

Die Trassierung verbleibt auch jenseits des Schwanheimer Knotens in Damm-

lage und verläuft parallel der B40 in enger Bündelung auf der westlichen Seite.

Im Bereich des bestehenden Geländesprungs quert die RTW mit einem Gale-

riebauwerk die B40 und verläuft anschließend (südlich des FFH-Gebietes) auf

der Ostseite der B40 in paralleler Lage weiter.

Die Trasse verbleibt östlich der B40 auf Höhenlage des Straßenkorridors der

B40, unterquert die bestehende Strecke 3520 und den bestehenden Wirt-

schaftsweg „Am Hinkelstein“ mittels entsprechender Bauwerke.

Zur Einfädelung der beiden Gleise an die bestehende Strecke 3683 wird die

Streckenführung aufgeweitet. Das linke Streckengleis verläuft auf bisheriger

Lage weiter und schließt an die von Westen kommende Strecke 3683 an.

Das rechte Streckengleis verschwenkt in Richtung B40, unterquert zunächst die

bestehende Strecke 3683 und bindet anschließend in diese ein.

6.3.2.4 Variante 4: Führung entlang Leunastraße mit Querung des Schwanheimer
Knotens und Weiterführung westlich der B40 und spätere Querung derselben /
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Führung durch den Stadtforst (reduziert) bis zur Einschleifung in die Strecke
3683

Die Zuführung in den Bahnhof Höchst und weitere Streckenführung im Bereich

der Leunastraße Nord und Süd sowie im Bereich Kelsterbacher Weg und

Schwanheimer Knoten erfolgt entsprechend der Variante 3.

Im Unterschied zu Variante 3 verbleibt die Strecke auch jenseits des Schwan-

heimer Knotens in Dammlage und verläuft parallel der B40 in enger Bündelung

auf der westlichen Seite. Die bestehende Bahnstrecke 3520 und der Wirt-

schaftsweg „Am Hinkelstein“ werden somit westlich der B40 überquert. Unmit-

telbar vor der Bestandsstrecke 3683 erfolgt die Querung der B40 mit dem linken

Streckengleis (Fahrtrichtung Höchst) und schleift in die Bestandsstrecke 3683

ein. Das rechte Streckengleis (Fahrtrichtung Flughafen Frankfurt) überquert die

Bestandsstrecke 3683 und direkt anschließend die B40 um ebenso östlich der

B40 in die Bestandsstrecke 3683 einzuschleifen.

6.3.2.5 Variante 5: Westumfahrung Industriepark Höchst mit Querung B40

In der Variante 5 verläuft die RTW im Bf. Höchst im Gegensatz zu den Varianten

1-4 weiter auf den bestehenden Gleisanlagen der Deutschen Bahn in Richtung

Sindlingen. Die RTW wird somit von Eschborn kommend auf dem Gleis 10 an

den bestehenden Bahnsteig 5 geführt und in umgekehrter Richtung vom Flug-

hafen kommend auf dem Gleis 8 an den bestehenden Bahnsteig 4 geführt. Um

die zusätzlichen Gleisverbindungen herzustellen sind entsprechende Umbau-

maßnahmen erforderlich.

Im Weiteren verläuft die Strecke auf den bestehenden Anlagen der Bahn, der

Strecke 3603. Kurz vor dem Haltepunkt Sindlingen, auf Höhe des Tor West des

Industriepark Höchst, schleift die RTW aus dem Bestandsgleis aus. Hierfür ist

ein Verschwenk des nördlichen RTW-Gleises erforderlich, um eine planfreie

Querung zu ermöglichen.

Anschließend geht die Trasse in die Dammlage über, um dann mit einem Brü-

ckenbauwerk das südliche, bestehende Streckengleise der 3603 und die

Höchster Farbenstraße zu queren und verläuft dann parallel zu den
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bestehenden Gleisanlagen und der Werksgrenze des Industriepark Höchst in

Richtung Main.

Aufgrund der bestehenden Stellplätze in diesem Bereich, verläuft die Strecke

weiterhin aufgeständert auf einem Brückenbauwerk. Auch der neue Haltepunkt

„Industriepark West“ befindet sich auf der Brücke, direkt vor dem Tor West.

Im weiteren Verlauf folgt die Streckenführung den bestehenden Gleisanlagen

des Industriepark Höchst in paralleler Lage außerhalb des Werksgeländes. Da

die bestehende Mainbrücke als überbreiter Radweg genutzt wird, ist bei unter-

stellter Nutzungsmöglichkeit der bestehenden Brücke für die RTW eine neue

Mainbrücke zur Sicherstellung der bestehenden Radwegeverbindung als Fol-

gemaßnahme umzusetzen.

Die RTW folgt der bestehenden Linienführung des Rampenbereiches und des

anschließenden Rad- und Wirtschaftsweges um im unmittelbaren Anschluss

zur Querung der B40 in Dammlage überzugehen. Die B40 wird mit einem Brü-

ckenbauwerk überquert. Anschließend verbleibt die RTW in Dammlage und

überquert die Schwanheimer Straße (K162) auf Höhe des Wirtschaftsweges

Weidenweg. Die weitere Streckenführung verläuft zunächst in paralleler Lage

der westlichen Seite der B40 weiterhin im Damm.

Im Bereich des bestehenden Geländesprungs quert die RTW mit einem Gale-

riebauwerk die B40 und verläuft anschließend (südlich des FFH-Gebietes) auf

der Ostseite der B40 in paralleler Lage weiter.

Die Trasse verbleibt östlich der B40 auf Höhenlage des Straßenkorridors der

B40, unterquert die bestehende Strecke 3520 und den bestehenden Wirt-

schaftsweg „Am Hinkelstein“ mittels entsprechender Bauwerke.

Zur Einfädelung der beiden Gleise an die bestehende Strecke 3683 wird die

Streckenführung aufgeweitet. Das linke Streckengleis verläuft auf bisheriger

Lage weiter und schließt an die von Westen kommende Strecke 3683 an.

Das rechte Streckengleis verschwenkt in Richtung B40, unterquert zunächst die

bestehende Strecke 3683 und bindet anschließend in diese ein.
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6.3.2.6 Variante 6: Westumfahrung Sindlingen mit Querung der B40 (Galeriebauwerk)

Wie in den Varianten 5 führt die Strecke zunächst weiter auf den Bestandsglei-

sen der 3603. Statt jedoch auf Höhe des Tor West des Industriepark Höchst von

der Strecke auszuschleifen, erfolgt dies erst nach dem Bahnübergang der

„Straße zur internationalen Schule“. Somit wird die auf der Strecke liegende

Station „Sindlingen“ angefahren.

Das rechte Streckengleis schleift westlich von Sindlingen in nördlicher Richtung

aus der Bestandsstrecke 3603 aus, geht in die Dammlage über und quert in

einem langen Bogen zunächst die B40 und anschließend die bestehende Bahn-

strecke 3603 sowie die L3256 mit entsprechenden Brückenbauwerken.

Das linke Streckengleis schleift ebenso westlich von Sindlingen in südlicher

Richtung aus, quert zunächst die L3256 und anschließend die B40 ebenfalls mit

Brückenbauwerken.

Im weiteren Verlauf werden die beiden Streckengleise wieder zusammenge-

führt und queren die beiden Anschlussstellen der B40 (AS Sindlingen Nord / AS

Sindlingen Süd) in Form von Eisenbahnüberführungen.

Die weitere Streckenführung erfolgt in paralleler Lage westlich der B40. Die

Querung des Mains erfolgt ebenfalls in paralleler Lage der B40 mit einem neuen

Brückenbauwerk unmittelbar westlich des bestehenden Querungsbauwerks der

B40.

Anschließend verläuft die Trasse weiterhin eng gebündelt mit der B40. Im Be-

reich der Querung der K162 wird ein weiteres Brückenbauwerk erforderlich.

Im Bereich des bestehenden Geländesprungs verläuft die Trasse wie in Vari-

ante 4. Die RTW quert mit einem Galeriebauwerk die B40 und verläuft anschlie-

ßend (südlich des FFH-Gebietes) auf der Ostseite der B40 in paralleler Lage

weiter.

Die Trasse verbleibt östlich der B40 auf Höhenlage des Straßenkorridors der

B40, unterquert die bestehende Strecke 3520 und den bestehenden Wirt-

schaftsweg „Am Hinkelstein“ mittels entsprechender Bauwerke.
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Zur Einfädelung der beiden Gleise an die bestehende Strecke 3683 wird die

Streckenführung aufgeweitet. Das linke Streckengleis verläuft auf bisheriger

Lage weiter und schließt an die von Westen kommende Strecke 3683 an.

Das rechte Streckengleis verschwenkt in Richtung B40, unterquert zunächst die

bestehende Strecke 3683 und bindet anschließend in diese ein.

6.3.2.7 Variante 7: Westumfahrung über Hattersheim und Kelsterbach auf Bestands-
strecken der Deutschen Bahn

Auch in dieser Variante erfolgt die Weiterführung aus dem Bahnhof Höchst auf

der bestehenden Strecke 3603. Nach Andienung der bestehenden Haltepunkte

Farbwerke, Sindlingen und Hattersheim, schleift die Strecke kurz vor dem Was-

serwerk Hattersheim aus der Bestandsstrecke 3603 aus. Dabei schwenkt das

rechte Streckengleis Richtung Norden aus und quert im Anschluss die beste-

henden Gleisanlagen. Anschließend werden die beiden Streckengleise wieder

vereint und verlaufen in weitem Bogen im Bereich der landwirtschaftlichen Flä-

chen bis sie auf Höhe des Wirtschaftswegs Siemensstraße die L3006 mit einem

Brückenbauwerk queren. Die Querung des Mains erfolgt mit einer neu zu er-

richtenden Eisenbahnüberführung.

Der weitere Streckenverlauf sieht vor, nach der Mainquerung die beiden Stre-

ckengleise wieder aufzuweiten und mit 2 Bauwerken die B43 zu queren. An-

schließend ist es erforderlich, dass das rechte Streckengleis die bestehende

Bahnstrecke 3520 mit einem Brückenbauwerk quert um eine planfreie Ein-

schleifung der beiden Streckengleise auf die bestehende Strecke zu gewähr-

leisten. Im weiteren Verlauf der Bestandsstrecke 3520 kann die bestehende

Station Kelsterbach von der RTW angefahren werden.

Der Abzweig auf die Strecke 3683 in Richtung Flughafen erfolgt über die beste-

henden Gleisverbindungen der Deutschen Bahn.
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6.3.3 Vergleichende Bewertung der Varianten

6.3.3.1 Verkehrlicher Nutzen / Erschließungswirkung

Die Varianten 1-7 berücksichtigen den Halt am Bahnhof Höchst um die Umstei-

gebeziehungen zu den dort verkehrenden S-Bahn sowie Regionalbahnlinien zu

ermöglichen.

Da sich die Varianten 1-4 für den Streckenabschnitt Bf. Höchst bis zum Schwan-

heimer Knoten nicht unterscheiden, ist die Auswirkung auf die Erschließung und

den verkehrlichen Nutzen identisch.

Im Gegensatz zu den Varianten 5 – 7 verlaufen die Varianten 1 – 4 östlich des

Industrieparks Höchst. Über das Tor Ost und Süd des Industrieparks erfolgt die

Haupterschließung der dort ansässigen Bürostandorte und Arbeitsplätze. Da

hier die Mehrzahl der Mitarbeiter beschäftigt sind, wird hier auch ein entspre-

chend großer Nutzen durch die Anbindung mit der RTW über die beiden Halte-

punkte Industriepark Süd und Industriepark Ost erwartet.

Die Variante 5 verläuft westlich entlang des des Industrieparks und erschließt

mit dem Haltepunkt „Industriepark West“ somit auch einen Teil des Stadtgebie-

tes von Sindlingen. Über das Tor West wird nur der industrielle Teil des IPH

erschlossen. Im Gegensatz zum Tor Ost und Süd ist hier mit deutlich weniger

Mitarbeiter- und / oder Besucherverkehr zu rechnen. Zudem ist der Teil des In-

dustrieparks mit dem bestehenden Bahnhof „Höchst Farbwerke“ bereits er-

schlossen.

Mit der Varianten 6 wird kein zusätzlicher Haltepunkt zur Erschließung des In-

dustrieparks vorgesehen. Die Variante nutzt in diesem Bereich lediglich den be-

stehenden Haltepunkt „Frankfurt Sindlingen“ entlang der Bestandsstrecke

3603. Nach Ausschleifung aus der Bestandsstrecke verläuft die RTW Trasse

entlang der B40 ohne zusätzlichen Haltepunkt und somit ohne eine Verbesse-

rung der aktuellen verkehrlichen Situation bzw. der aktuellen Erschließung für

die daran angrenzenden Ortschaften. Neue Haltepunkte und somit ein erhöhter

verkehrlicher Nutzen sind mit der Variante 6 nicht gegeben.
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Auch die Variante 7 bedient nur bereits im Bestand vorhandene Haltepunkte

„Frankfurt Sindlingen“, „Hattersheim (Main)“ und „Kelsterbach“. Zusätzlich

schafft sie eine Verbindung der Bahnstrecken 3603 und der 3520 und somit

eine direkte Bahnverbindung der Haltepunkte Sindlingen und Hattersheim mit

Kelsterbach. Der Mehrwert der mit der Variante 7 aufgezeigten Verbindung der

Bahnstrecken 3606 und 3520 wäre jedoch als sehr gering zu bewerten. Denn

die Variante 7 bedient nur bereits im Bestand vorhandene Haltepunkte. Zusätz-

lich schafft sie zwar eine Verbindung der Bahnstrecken 3603 und der 3520 und

somit eine direkte Bahnverbindung der Haltepunkte Sindlingen und Hattersheim

mit Kelsterbach. Neue Haltepunkte und somit neue Verknüpfungen einherge-

hend mit einem erhöhten verkehrlichen Nutzen sind mit dieser Variante den-

noch nicht gegeben.

6.3.3.2 Auswirkung auf Siedlungsstrukturen und Gewerbegebiete

Mit den Varianten 1 – 4 erfolgt der stärkste Eingriff in die bestehenden Sied-

lungsstrukturen im Bereich Höchst. Mit Integration der RTW in den Verkehrs-

raum der Leunastraße und dem erforderlichen Abriss der Gebäude Paulistraße

1 sowie Leunastraße 13 und 15 erfolgt ein starker, wenn auch im Bebauungs-

plan 340 bereits vorgesehener, Eingriff in das bisherige Stadtbild (s. hierzu auch

3.3.3.3). Zudem erfolgt ein Eingriff auf die Grundstücksflächen des Industrie-

park Höchst und auf die Grundstücksflächen des Kelsterbacher Weg 75.

Die Variante 4 rückt durch die Streckenführung westlich der Autobahn B40 deut-

lich näher an die bebauten Gebiete der Stadt Kelsterbach und die bestehenden

Sport- und Freizeitanlagen heran. Darüber hinaus erfordert diese Variante eine

Verlegung von bestehenden Freileitungsmasten der 220 kV Höchstspannungs-

leitung.

Ein näheres Heranrücken der Freileitungstrasse an die bestehende (Wohn-)Be-

bauung von Kelsterbach ist mit den Zielen der „Dritten Verordnung zur Ände-

rung der Verordnung über den Landesentwicklungsplan Hessen 2000“ grund-

sätzlich nicht vereinbar, so dass in der Folge eine Verlegung der Freileitungs-

trasse östlich der B40 mit Eingriffen in den Bannwald erforderlich wäre (s. hierzu

auch 3.3.3.5 und 3.3.3.8).
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Auch die Variante 5 verändert mit der Führung zwischen dem Tor West des IPH

und dem Stadtteil Sindlingen das bisherige Stadtbild. Insbesondere aufgrund

der aufgeständerten Bauweise in diesem Bereich (Brückenbauwerk zwischen

Ausschleifung aus der Strecke 3603 und der Mainquerung) erfolgt ein Eingriff

in das Stadtbild. Da auch hier für die angrenzende Wohnbebauung aktive

Schallschutzmaßnahmen durch Lärmschutzwände vorzusehen wären, würden

sich diese zusätzlich negativ auf das Stadtbild auswirken.

Die Varianten 6 und 7 verkehren zum Großteil auf bestehenden Bahnstrecken

oder in direkt gebündelter Lage bereits bestehender, autobahnähnlich ausge-

bauter Verkehrsräume. Der Eingriff in bestehende Siedlungsstrukturen kann so-

mit als minimal beurteilt werden.

6.3.3.3 Betroffenheiten von Planungen Dritter / private und kommunale Entwicklungs-
ziele

Die Varianten 1 – 4 durchqueren im Stadtgebiet Höchst den in Teilen baulich

umgesetzten Bebauungsplan 340, sowie im weiteren Verlauf den bereits bau-

lich umgesetzten Bebauungsplan 805. Mit der geplanten Trassenführung wird

ein Umbau der Leunastraße sowie Leunabrücke erforderlich, um den in Mittel-

lage liegenden RTW Korridor aufnehmen zu können. Grundsätzlich gibt es al-

lerdings keinen Widerspruch zu den oben genannten Bebauungsplan 340, da

hierin bereits der Abriss der Gebäude Paulistraße 1 sowie Leunastraße 13 und

15, der mit Umsetzung der RTW ebenso erforderlich wird, vorgesehen ist.

Der Bebauungsplan 805 ist durch die RTW insofern betroffen, als dass die süd-

liche Leunastraße im Bereich zwischen der Leunabrücke und dem Knotenpunkt

Robert-Schnitzer-Straße umgebaut wird, um den in Mittellage liegenden RTW

Korridor aufnehmen zu können. Dies betrifft die Varianten 1 – 4, allerdings wer-

den hierbei keine kommunalen Entwicklungsziele beeinträchtigt (siehe hierzu

auch 3.5.3).

Entlang der Variante 5 kommt der Bebauungsplan 48b Nr. 1 zu liegen. Dieser

ist ebenfalls bereits baulich umgesetzt. Die Maßnahmen der RTW lösen keinen

Widerspruch zu diesem Bebauungsplan aus.
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Die Varianten 6 und 7 durchqueren bzw. tangieren die Bereiche der B-Pläne B

192, B664 sowie SW 48b Nr. 1. Diese sind bereits baulich umgesetzt und wer-

den durch die auf dem Bestandsgleis geführten Streckenplanung nicht beein-

flusst.

Bei Variante 6 wird mit Abzweig des linken Streckengleises aus der Bestands-

strecke nach dem Bahnübergang „Straße zur Internationalen Schule“ der B

Plan 304 durchquert. Dieser sieht in diesem Bereich die weitere Anordnung von

Kleingartenanlagen vor. Die Planung steht in diesem Bereich im Konflikt zu dem

im B-Plan beschriebenen Vorhaben.

Der B-Plan 909 wird ebenfalls mit der Variante 6 durchquert. Jedoch erfolgt die

Querung auf den bestehenden Gleisen der Strecke 3603 und stellt somit keinen

zusätzlichen Eingriff dar.

6.3.3.4 Flächeninanspruchnahme / landwirtschaftliche Belange

Neben der bereits unter Punkt 3.3.3.2 erläuterten Eingriffe im Bereich der

Leunastraße Nord und Süd, ist der Eingriff in die landwirtschaftlichen Flächen

der Varianten 1 – 4 im Bereich Kelsterbacher Weg bis Einschleifung 3683, auf-

grund der eng gebündelten Führung mit der B40 als gering einzustufen.

Unmittelbar nach der Ausschleifung der Variante 5 von der Bestandsstrecke

werden die dort liegenden Kleingartenanlagen überplant. Mit der in Hochlage

(aufgeständertes Brückenbauwerk) verlaufenden Trasse zwischen dem Wohn-

gebiet Sindlingen und dem IPH Tor West ist ein erheblicher Eingriff in das Stadt-

bild nicht zu vermeiden. Im weiteren Verlauf, ab dem Wirtschaftsweg Kirchweg,

sowie südlich der B40, erfolgt ein starker Eingriff in die landwirtschaftlich ge-

nutzten Flächen.

Die Variante 6 durchschneidet kurz nach der Ausschleifung aus der Bestands-

strecke aufgrund der getrennten Führung der beiden Streckengleise eine Viel-

zahl an landwirtschaftlich genutzten Flächen sowie eine Kleingartenanlage in

Sindlingen. Im weiteren Verlauf werden Flächen des Kelsterbacher Friedhofes

und eines Gärtnereibetriebes am Weidenweg überplant.
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Da die Variante 7 hauptsächlich bestehende Gleisanlagen der Deutschen Bahn

nutzt, kann in weiten Teilen ein zusätzlicher Eingriff vermieden werden. Im Be-

reich der Ausschleifung aus der 3603 und der Verbindung zur 3520 müssen

jedoch eine große Anzahl landwirtschaftlicher Flächen gequert werden.

6.3.3.5 Naturschutzfachliche Belange einschließlich wasserrechtlicher Belange

Mit den Varianten 1-6 erfolgt ein Eingriff in den Bannwald des Frankfurter Stadt-

waldes, der bei den Varianten 1 - 2 höher ausfällt als bei den Varianten 3 - 6.

Den geringsten Eingriff in den Bannwald des Frankfurter Stadtwaldes weist die

Variante 4 auf, aber auch diese kommt im Bereich der Einschleifung in die Be-

standsstrecke 3683 nicht ohne eine Aufhebung von Bannwald aus. Gleichzeitig

wird in Variante 4 ein Eingriff in Waldflächen auf Kelsterbacher Gemarkung er-

forderlich.

Mit der Variante 1 ist zudem das FFH-Gebiet Schwanheimer Wald mit seinen

Lebensraumtypen im Bereich östlich des Schwanheimer Knoten erheblich be-

troffen. Auch mit den Varianten 2-6 lässt sich ein Eingriff in die Flächen des FFH-

Gebiets unmittelbar im Bereich der Einschleifung in die Bestandsstrecke 3683

nicht vermeiden, stellt sich aber deutlich geringer dar.

Mit den Varianten 1-6 erfolgt im Bereich der Einschleifung zusätzlich ein Eingriff

in die Wasserschutzzone III.

Da die Variante 7 in diesem Bereich bestehende Gleisanlagen nutzt, ist hier-

durch kein zusätzlicher Eingriff – weder in Waldflächen noch Wasserschutzge-

biete – gegeben.

6.3.3.6 Eisenbahntechnische und -betriebliche Belange

In den Varianten 1-4 wird die RTW Trasse neu und als unabhängige Trasse

nach BOStrab geplant und kann daher betrieblich flexibler genutzt werden als

die Trassen der Varianten 5-7, die nach EBO geplant sind bzw. auf bestehenden

EBO-Strecken vorgesehen sind.

Insgesamt können die Varianten 1-4 daher hinsichtlich ihrer betrieblichen Be-

lange als identisch und unkritisch bewertet werden.
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Variante 5 führt direkt über das Gelände des IPH und die Trassen, auf denen

der Güter- und Rangierverkehr durchgeführt wird. Hier kommt es zu betriebli-

chen Einschränkungen z.B. durch Gefahrguttransporte im Rangierverkehr.

In Variante 5-7 ist es vorgesehen, die bestehende Bahnstrecke 3603 teilweise

zu befahren. Die Bahnstrecke 3603 von Höchst bis Mainz Kostheim ist bereits

durch S-Bahn und Regionalverkehr zwischen Wiesbaden und Frankfurt sowie

durch Güterzugverkehr stark belastet. Die zusätzliche Verkehrslast durch die

RTW würde die Kapazität der Strecke und damit die Fahrplanstabilität stark be-

einträchtigen.

Variante 7 verläuft zudem auf der Bahnstrecke 3520, auf der unter anderem die

Fernzüge der ICE- Linien 20, 31, 50 und 91 sowie der IC-Linie 31 verkehren.

Gleichzeitig wird der S-Bahn und Regionalverkehr sowie der Güterverkehr von

Frankfurt nach Mainz auf der zweigleisigen Trasse geführt. Variante 7 hat eine

9 km längere Trasse, und 4 Haltepunkte (zwei Haltepunkte mehr als bei den

Varianten 1-6) und damit eine ca. 13 Minuten längere Fahrzeit als die Varianten

1-4. Die zusätzliche Verkehrslast durch die RTW würde folglich die Kapazität

der Bahnstrecken 3603 und 3520 und damit die Fahrplanstabilität stark beein-

trächtigen.

Erst im Bereich Kelsterbach (B40) teilt sich die Strecke 3520 in zwei Äste (3520

und 3683), sodass die erforderliche Streckenkapazität für eine Einfädelung der

RTW auf die Strecke 3683 lediglich bei den Varianten 1-6 gegeben ist.

6.3.3.7 Bautechnische Belange

Die Varianten 1 -4 sehen alle eine Unterquerung des Gleisfeldes des Bahnhof

Höchst mittels eines Tunnelbauwerkes vor. Zudem sind im Bereich des Bahnhof

Höchst zur Integration der RTW Streckenführung weitreichende Umbaumaß-

nahmen, auch der benachbarten Bahnsteige sowie Gleisanlagen erforderlich.

Aus bautechnischer Sicht ist die Herstellung des Tunnels auch unter Beachtung

des laufenden Betriebes der Gleisanlagen als anspruchsvoll zu bewerten.

Das mit Variante 1 vorgesehene Brückenbauwerk zur Querung der B40, sieht

die Querung westlich des Schwanheimer Knotens vor. Im Gegensatz zu den
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Varianten 3 und 4 muss hier eine weitaus geringere Strecke überbrückt werden.

Dies gestaltet sich weniger aufwändig als die Querungen in den Varianten 3 und

4.

Mit der Variante 2 wird zusätzlich zur B40 auch das daran angrenzende FFH

Gebiet großräumig mit einem Tunnel unterquert. Die Herstellung des Tunnels

sowie der erforderlichen Notausstiege und Rettungswege sind insbesondere in-

nerhalb des FFH Gebietes als bautechnisch schwierig einzustufen.

Erhöhte bautechnische Aufwendungen gehen dabei mit deutlich höheren Bau-

kosten einher. Insbesondere der ca. 1,8 km lange Tunnel der Variante 2 ist um

ein Vielfaches teurer.

Mit den Variante 3 und 4 erfolgt die Querung des Schwanheimer Knotens an

seiner komplexesten Stelle. Die Herstellung der dafür erforderlichen Brücken –

und Stützbauwerke ist sowohl hinsichtlich des Bauablaufs unter laufendem Ver-

kehr als auch bautechnisch anspruchsvoll. Im weiteren Verlauf muss die B40 in

diesen beiden Varianten gequert werden, wobei bei der späteren Querung in

der Variante 4 zwei Brückenbauwerke statt einem erforderlich werden. Damit

einhergehend sind bei der Variante 4 die Baufelder von Süden nicht andienbar

somit werden beidseitig der B40 bauzeitliche Einschränkungen erforderlich.

Bautechnisch ist die Variante 4 damit etwas aufwändiger als Variante 3.

Die Varianten 5 und 6 erfordern zur Querung der bestehenden Straßenzüge der

B40, sowie der jeweiligen Anschlussstellen und des Mains Brückenbauwerke,

insbesondere die Brückenbauwerke zur Querung des Mains sind im Nahbereich

zu den jeweils bestehenden Brückenbauwerken baulich umzusetzen.

Die Variante 7 nutzt zu großen Teilen die Bestandsstrecken der Deutschen

Bahn und ist daher bautechnisch am unkritischsten zu bewerten, allerdings wird

auch hier eine neue Mainbrücke erforderlich.
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6.3.3.8 Auswirkungen auf Leitungstrassen

Im gesamten Untersuchungsbereich verlaufen mehrere Freileitungen unter-

schiedlichster Betreiber. Zudem gibt es eine Vielzahl an Leitungstrassen im Be-

reich Kelsterbach / B40 (u.a. erdverlegte 110 kV Trassen, Wasserleitung bis

DN800, etc.) somit werden in allen Varianten entsprechende Umlegungs- und

Sicherungsmaßnahmen erforderlich.

Im Ergebnis sind die Varianten 1-6 in ihren Auswirkungen auf die vorhandenen

Leitungstrassen zunächst gleichwertig zu beurteilen.

Jedoch ergibt sich mit dem Trassenverlauf der Variante 4 für die Freileitungs-

masten der Höchstspannungsleitung (Maste 10 bis 14 der Amprion Leitung Bl.

2373,110-/220-kV-Höchstspannungsfreileitung Kelsterbach – FW Höchst Ost,

Bl. 2373) im Bereich der Sportplätze ein Konflikt wegen der unmittelbaren Nähe

zur RTW-Trasse mit den entsprechenden Damm- und Stützbauwerken. Dies

erfordert eine Verlegung von mindestens zwei Masten der Amprion Freileitung.

Der bei neu zu errichtenden Masten erforderliche Abstand von 400 m zur Wohn-

bebauung (Ziel der Raumordnung gemäß der Dritten Verordnung zur Änderung

der Verordnung über den Landesentwicklungsplan Hessen 2000) wird dabei

nicht einzuhalten sein, so dass dies letztlich sogar dazu führen, dass die Frei-

leitung einhergehend mit dem Versetzen bzw. Umbauen weiterer Masten groß-

räumig und damit in den Bereich Bannwald/ FFH Gebiet verlegt werden müsste.

Die Variante 7 nutzt zu großen Teilen die Bestandsstrecken der Deutschen

Bahn und ist daher hinsichtlich der Auswirkung auf Leitungstrassen am unkri-

tischsten zu bewerten.

6.3.3.9 Zusammenfassung

Die vorstehende Bewertung der Varianten wird in Tabelle 3 zusammengefasst.

Dabei wird jede Variante in Bezug auf jedes Wertungskriterium mit „++“ (sehr

positiv) „+“ (positiv), „-“ (negativ), „--“ (sehr negativ) oder „0“ (neutral) bewertet.
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Tabelle: Bewertungsmatrix Variantenuntersuchung Bahnhof Höchst bis Einschleifung Kelster-

bach (3683)
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6.3.4 Wahl der Vorzugsvariante

In der Gesamtbetrachtung aller bewerteten Aspekte stellt die Variante 3 gemäß

Bewertungsmatrix der Tabelle 3 die Vorzugsvariante dar. Auch wenn die Ein-

griffe in die bestehende Siedlungsstruktur, insbesondere im Bereich der Leuna-

straße Nord groß sind, so ist der im Zuge der Umsetzung der RTW geplante

Abriss der bestehenden Gebäude Paulistraße 1 sowie Leunastraße 13 und 15

bereits mit dem Bebauungsplan 340 aus dem Jahre 1977 vorgesehen.

Auch wenn die Variante 7 ohne Eingriffe in den Bannwald und das FFH-Gebiet

auskommt, da sie in diesem Bereich bereits die bestehenden Gleise der 3683

nutzt, so stellt sie für die RTW keine zumutbare Alternative dar, da sie im Wi-

derspruch zu mehreren Hauptzielen der RTW steht:

Als neue tangentiale Schienenverbindung soll die RTW der Verbesserung des

öffentlichen Schienenpersonennahverkehrs im Orts- und Nachbarschaftsver-

kehr der Metropolregion Frankfurt RheinMain dienen und dabei bereits beste-

hende und zum Teil auch überlastete Strecken entlasten sowie andere schnel-

lere und direktere Verbindungsmöglichkeiten eröffnen, um den ÖPNV attraktiver

zu gestalten.

Mit einer 13 Minuten längeren Fahrzeit bei der Trassenführung der Variante 7

ist die Attraktivität der RTW nicht mehr gegeben. Da die Variante 7 außerdem

nur bereits im Bestand vorhandene Haltepunkte bedient, weist sie, bis auf die

Verbindung der Bahnstrecken 3603 und 3520, keinen zusätzlichen verkehrli-

chen Nutzen auf. Da die bestehenden Bahnstrecken 3603 und 3520 zudem be-

reits sehr stark belastet sind, ist die zusätzliche Verkehrslast durch die RTW-

Linien nicht tragbar.

Die Variante 3 bietet den größten verkehrlichen Nutzen und ist hinsichtlich der

betrieblichen und bahntechnischen Belange vorteilhaft zu bewerten. Dies recht-

fertigt ebenso die aufwendigen und komplexen Eingriffe zur Unterquerung des

Bf. Höchst.
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Auch wenn die Variante 4 mit einem geringeren Eingriff in Bannwaldflächen als

die Variante 3 auskommt, so kann auch diese Variante nicht ohne einen Eingriff

in Bannwald-, Wald- und FFH-Gebiets-Flächen im Bereich der Einschleifung auf

die Bestandsstrecke 3683 dargestellt werden. Gleichzeitig liegt die längere

Trassenführung der Variante 4 auf Kelsterbacher Gemarkung nicht nur im

Schutzstreifen einer Höchstspannungsfreileitung, sondern führt zu direkten

Konflikten mit Leitungsmasten, die daher verlegt werden müssen. Aufgrund des

geringen Abstandes zur Wohnbebauung (siehe Hinweis auf Ziel der „Dritten

Verordnung zur Änderung der Verordnung über den Landesentwicklungsplan

Hessen 2000“; vgl. hierzu auch 3.3.3.2 und 3.3.3.8) wäre eine Verlegung der

Freileitung in den Bannwald erforderlich, die im Ergebnis zu einem größeren

Eingriff in den Bannwald als durch die RTW-Trasse in Variante 3 führen würde.

Hinsichtlich der Flächeninanspruchnahme und der Betroffenheit Planungen

Dritter ist die Variante 3 im Vergleich der übrigen Varianten zudem als vorteilhaft

zu bewerten.

6.4 Detailuntersuchungen

Auf Grundlage der in Kapitel 3.2 und Kapitel 3.3 ausgearbeiteten Variantenun-

tersuchungen zur grundsätzlichen Linienfindung und Linienführung der RTW

und erfolgter Festlegung der Vorzugsvariante wurde die Planung im weiteren

mit den städtischen Ämtern der Stadt Frankfurt, der Deutschen Bahn AG, dem

Industriepark Höchst sowie den unmittelbar betroffenen Anwohnern abgestimmt

und somit kontinuierlich modifiziert.

In diesem Zusammenhang sind für die einzelnen Planungsbereiche weitere De-

tailuntersuchungen durchgeführt worden. Ziel hierbei war es, Eingriffe und Be-

troffenheiten weiter zu reduzieren und die Trasse der RTW damit nach Möglich-

keit zu optimieren und gleichzeitig mit den wesentlichen TÖBs und den betroffe-

nen Anliegern, bzw. Anwohnern im Vorfeld abzustimmen.
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6.4.1 Detailuntersuchungen zur Bestandsstrecke 3640

6.4.1.1 Ausgangslage: 2-gleisige Streckenführung unter Berücksichtigung des Be-
standsgleises

Die Planung gemäß Anlage 3.5.1, Anlage 3.5.2 und Anlage 3.5.3 berücksich-

tigt die sich bei einem unterstellten Gemeinschaftsbetrieb von RB11 und RTW

ergebende Planungsvorgabe eines zweigleisigen Streckenausbaus der Be-

standsstrecke 3640 von der Einschleifung auf die Bestandsstrecke bis zum Bf

Höchst. Zudem wird das bestehende Gleis in seiner Lage unverändert belassen

mit dem Ziel einen möglichst großen Teil der bestehenden Infrastruktur zu er-

halten. Somit wird das neue zweite Gleis unter Berücksichtigung der Trassie-

rungsparameter des bestehenden ersten Gleises parallel hierzu eingeplant.

Im Zuge des zweigleisigen Ausbaus der Strecke 3640 werden die bestehenden,

denkmalgeschützten Eisenbahnüberführungen „EÜ Zuckschwerdtstraße“, „EÜ

Billtalstraße“ und „EÜ Königsteiner Straße“ abgerissen und zur Aufnahme des

zusätzlichen Gleises neu hergestellt. Da die RTW im Bereich Bf Höchst am

Bahnsteig 6 hält und die RB11 zukünftig am Bahnsteig 5 halten wird, ist die

Zuführung von der Strecke 3640 an den Bf Höchst als dreigleisige Strecke ge-

plant, wobei ein Gleis für die nach EBO betriebene RB11 zur Anbindung des

Bahnsteig 5 vorgesehen ist und zwei Gleise, die im weiteren nach BOStrab be-

trieben werden, für die RTW zur Anbindung des Bahnsteiges 6 vorgesehen wer-

den. In diesem Zusammenhang ist die bestehende Eisenbahnüberführung “Kö-

nigsteiner Straße” von einer eingleisigen auf eine dreigleisige Überführung aus-

zubauen. Dies hat zur Folge, dass das Bauwerk komplett abgebrochen wird und

zur Aufnahme der zwei zusätzlichen Gleise neu errichtet wird. In diesem Zu-

sammenhang ist die Stützwand entlang der Höchster Bahnstraße abzubrechen

und in veränderter Lage neu herzustellen.

Die Planung entspricht der damaligen Vorzugslösung, die im Rahmen einer Di-

alog- und Informationsveranstaltung am 23.06.2017 als Infoveranstaltung der

Frühen Öffentlichkeitsbeteiligung vorgestellt wurde.

Aufgrund der Lage der Station Dunantsiedlung zwischen der BAB A66 und der

Einschleifung auf die nach EBO betriebene Bestandsstrecke ist die Ausführung

nach BOStrab möglich. Somit kann die fußläufige Verbindung zwischen den
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beiden Außenbahnsteigen durch entsprechend zu sichernde Gleisübergänge

(Bahnübergänge) erfolgen und es wird in diesem Bereich keine Personenunter-

führung benötigt. Da die Lage zu weitreichenden Eingriffen auf die Privatgrund-

stücke der angrenzenden Bebauung führt, steht sowohl die Lage der Station als

auch die Eingriffe in die Grundstücke der Anwohner in der Kritik.

Da die Planung des zweiten Gleises in Parallellage des bestehenden Gleises

zu einer starken Annäherung an die bestehende Bebauung führt, steht auch

dieser Planungsabschnitt, insbesondere im Bereich Sossenheimer Weg 81a

und Paul-Wempe-Allee, in der Kritik der Anwohner.

Im Streckenabschnitt zwischen Zuckschwerdtstraße und Königsteiner Straße

sind aufgrund der rückzubauenden und neu herzustellenden Bauwerke „EÜ

Zuckschwerdtstraße“, „EÜ Billtalstraße“ und „EÜ Königsteiner Straße“, sowie

der zusätzlichen Verortung von Stützwänden enorme Eingriffe in die Privat-

grundstücke erforderlich. Entlang der Konrad-Glatt-Straße zwischen der König-

steiner Straße und der Billtalstraße gibt es zudem das Erfordernis, die dort vor-

handenen Gebäude in Teilen abzureißen.

Im Bereich der Höchster Bahnstraße werden durch die Neuverortung der Stütz-

wand zusätzliche private Betroffenheiten im Bau- und Endzustand ausgelöst,

da das Baufeld sehr beengt ist, während gleichzeitig die Erschließung der dort

vorhandenen Gebäude im Bau- und Endzustand sicherzustellen ist.

Aufgrund der Erkenntnisse aus der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung und der

Vielzahl von privat Betroffenen in diesem Planungsabschnitt wurde die Planung

mit dem Ziel, Eingriffe und Betroffenheiten zu minimieren, auf dieser Grundlage

optimiert.

6.4.1.2 Schritt 1: Optimierte Lage des 2-gleisigen EBO-Streckenabschnitts

Die Planung gemäß Anlage 3.6.1, Anlage 3.6.2 und Anlage 3.6.3 berücksich-

tigt die sich bei einem unterstellten Gemeinschaftsbetrieb von RB11 und RTW

ergebende Planungsvorgabe eines zweigleisigen Streckenausbaus der Be-

standsstrecke 3640 von der Einschleifung auf die Bestandsstrecke bis zum Bf

Höchst. Da die Berücksichtigung des bestehenden Gleises gemäß Kapitel
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II.3.4.1.1 zu einer Vielzahl an privat Betroffenen führt, wird das bestehende

Gleis in der optimierten Lage aufgegeben und somit in seiner Lage verändert.

Hierdurch wird der bestehende bahngewidmete Korridor für den zweigleisigen

Streckenausbau besser ausgenutzt und es kann flexibler im Bereich der Betrof-

fenheiten geplant werden.

Da die Einschleifung auf die Bestandsstrecke 3640 etwas früher und damit im

Bereich des BÜ Lindenweg liegt und zudem der Haltepunkt Dunantsiedlung im

Wesentlichen im Bereich des bahngewidmeten Korridors angeordnet werden

konnte und die Trasse damit, unter Beachtung des bestehenden Gebäudes

„Dunantring 81a“ und der zugehörigen Erschließung, soweit als möglich nach

Westen verschwenkt, können die privaten Betroffenheiten, hinsichtlich des Ein-

griffs, insbesondere im Bereich Dunantsiedlung, reduziert werden.

Im Bereich Bf Sossenheim wird die Lage des westlichen Bahnsteiges etwas

modifiziert, so dass die Betroffenheit im Bereich des Privatgrundstückes Sos-

senheimer Weg 170 reduziert wird.

Im Bereich zwischen der Station Höchst Stadtpark und der Eisenbahnüberfüh-

rung Königsteiner Straße wird die Trassierung in Richtung Billtalstraße ver-

schwenkt, um den Gebäudeabriss im Bereich der Konrad-Glatt-Straße zwi-

schen Billtalstraße und Königsteiner Straße zu vermeiden. In diesem Zusam-

menhang sind aber unverändert sämtliche Bauwerke und der bestehende

Bahndamm komplett zurückzubauen und neu herzustellen, was weiterhin zu

entsprechenden Grundstückseingriffen führt.

Diese Planung wurde im Rahmen einer weiteren Öffentlichkeitsbeteiligung am

19.03.2018 vorgestellt. Zudem erfolgten Einzelgespräche mit den Betroffenen

Anwohnern, in diesem Zuge wurden weitere Anregung zur Optimierung der Pla-

nung aufgenommen.

6.4.1.3 Schritt 2: In Teilen 1- gleisige Führung in Folge der Flügelung

Im Bestand gibt es derzeit 5 Fahrten je Stunde durch die RB11, durch die RTW

kommen 4 Fahrten je Richtung und Stunde hinzu, was zu insgesamt 13 Fahrten

je Stunde in diesem Streckenabschnitt führt und damit aus betrieblichen

��������

��������



RTW Regionaltangente West, Planfeststellungsabschnitt Mitte

1.1_Erläuterungsbericht PfA Mitte.docx       Seite 75/260

Gründen den zweigleisigen Streckenausbau zwischen dem Bahnhof Höchst

und der Einschleifung 3640 notwendig macht.

Bedingt durch den Sachverhalt, dass die RTW durch die Flügelung den Betrieb

der RB 11 ersetzt, konnten im Streckenabschnitt der bestehenden Strecke 3640

die Fahrten reduziert werden. Durch die Flügelung lassen sich die Fahrten somit

auf bis zu 8 Fahrten reduzieren. Dies wiederum führt dazu, dass der zweiglei-

sige Ausbau auf der freien Strecke innerhalb der Strecke 3640 reduziert werden

kann. Im Ergebnis wird der zweigleisige Ausbau auf den Abschnitt zwischen

Einschleifung und der Station Höchst Stadtpark reduziert. In diesem Zusam-

menhang entfallen sämtliche Maßnahmen im Streckenabschnitt zwischen

Zuckschwerdtstraße und Königsteiner Straße und damit die in diesem Bereich

notwendigen Grundstückseingriffe sowie Eingriffe in die denkmalgeschützten

Bauwerke in diesem Streckenabschnitt. Dies führt zu einer enormen Eingriffs-

minimierung in diesem Bereich.

Im Weiteren wurde die Trassierung im Bereich Bf Sossenheim angepasst, in-

dem die Trasse nach Osten verschoben wurde. Dies hat zur Folge, dass Ein-

griffe im Bereich Paul-Wempe-Straße und Sossenheimer Weg 170 weiter redu-

ziert werden konnten. In diesem Zusammenhang wird der komplette Bahnsteig

zurückgebaut und in optimierter Lage neu hergestellt.

Zudem wurde die Lage der Station Höchst Stadtpark modifiziert und entlang der

Gleisachse nach Norden verschoben. So konnten die Bahnsteige aus der Eng-

stelle und im Bereich der bestehenden Personenunterführung verschoben wer-

den. Dies führt dazu, dass die Zugangsbauwerke besser erreichbar sind und

weniger Konflikte mit dem Bestand auslösen.

Beide Optimierungsschritte sind in die beantragte Vorzugslösung eingeflossen.

Eine detaillierte Beschreibung erfolgt im Kapitel II.4.

6.4.2 Detailuntersuchung zur Optimierung im Querungsbereich der BAB A66

Aufbauend auf den zuvor beschriebenen Optimierungen der Planung, die keine

Auswirkungen auf den Planungsbereich nördlich der BAB A66 haben, wurde im

Rahmen einer weiteren Detailuntersuchung gemäß Anlage 3.7 geprüft, ob und
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inwieweit durch Erweiterung des Untersuchungsraumes eine weitere Optimie-

rung möglich ist. Diese Untersuchung baut auf den zuvor beschriebenen Opti-

mierungen der Planung auf und unterstellt somit die Flügelung der RTW nach

Bad Soden / Praunheim. Zudem soll geprüft werden, ob und inwieweit sich der

Eingriff im Bereich Dunantsiedlung weiter reduzieren lässt, bzw. ob und inwie-

weit ein weiteres Bündeln im Einschleifungsbereich mit der Strecke 3640 mög-

lich ist, so dass die sich ergebende, nicht nutzbare Dreiecksfläche zwischen

den Bahnanlagen und der BAB A66 weiter reduziert werden kann. Hierfür ist es

erforderlich, den Untersuchungsbereich auf den Streckenabschnitt nördlich der

BAB A66 auszuweiten. Dieser liegt zwischen Bau-km 7,0 und Bau-km 8,0

(RTW-Baukilometrierung). In der zugehörigen Planunterlage Anlage 3.7 ist zur

Vollständigkeit als Variante 1 die Trassenführung aus der frühen Öffentlichkeits-

beteiligung (2017) und die Optimierung durch Eingriffsminimierung der Privat-

flächen als Variante 1a (2018) jeweils ohne Anpassungen der Eisenbahnüber-

führung über die BAB A66 angegeben.

Da mit der Variante 1a ein deutlicher Geschwindigkeitseinbruch im Anpas-

sungsbereich der Strecke 3640 von 80 km/h auf 50 km/h einhergeht und die

Anordnung der Weichen zu einer weiteren Geschwindigkeitsreduzierung füh-

ren, ist es geboten zu untersuchen, inwieweit sich dies optimieren lässt.

Hierzu ist weiterhin unmittelbar südlich der Abzweigstelle Dunantsiedlung ein

einfacher Gleiswechsel anzuordnen, sodass der verbleibende eingleisige Teil

der Strecke 3640 (Dunantsiedlung – Bad Soden) aus beiden Gleisen der ge-

planten Station Dunantsiedlung erreichbar ist.

Um die Geschwindigkeit auf der Strecke 3640 zu erhöhen, ist der bisherige Bo-

gen im Bereich der Querung der BAB A66 von dem ursprünglichen Radius von

150m auf einen Radius von 190m anzupassen. Durch die Anordnung der

höchstzulässigen Überhöhung und unter voller Ausnutzung der Trassierungs-

richtlinie wird so zudem eine Entwurfsgeschwindigkeit von 60 km/h für die RTW

erreicht.

Um den Eingriff sowohl in das Grundstück Dunantring 81 als auch in die zur

Wohnbebauung am Dunantring gehörenden Gärten so weit wie möglich zu mi-

nimieren, sieht die Planung vor, das bestehende Gleis der Strecke 3640 in die-

sem Bereich zurückzubauen und die Trassierung hier neu zu entwerfen. Die
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Höhenlage folgt dabei im Bereich der Abzweigstelle Dunantsiedlung dem Be-

stand. Dadurch kann die Abzweigstelle nördlich der Engstelle zwischen dem

Grundstück Dunantring 81 und den Gärten der Wohnbebauung am Dunantring

angeordnet werden.

Aufgrund der Erhöhung des Radius ist es erforderlich die Trassierung auch im

Streckenabschnitt nördlich der BAB A66 anzupassen. Hierzu ist es erforderlich

die enge Bündelung und Parallellage mit der BAB A66 von Bau-km 7,0 bis zum

Anschluss an die Brücke zu modifizieren um in einem günstigeren Winkel an

den erforderlichen Radius anzuschließen.

In einer ersten Variante wurde der Anschlusspunkt im Bereich der Bestands-

strecke 3640 gehalten (ohne Umbau der Strecke 3640 zwischen BAB A66 und

Einschleifung). Dies hat zur Folge, dass die RTW-Trasse nördlich der BAB A66

deutlich weiter abgerückt werden muss und damit höhere Eingriffe in die land-

wirtschaftlichen Flächen einhergehen, siehe hierzu Variante 2.

Um diese Eingriffe auf ein Minimum zu reduzieren, wurde das Abrücken soweit

minimiert, dass zwar eine Anpassung der Strecke 3640 im Abschnitt zwischen

Einschleifung und BAB A66 erforderlich wird, allerdings kein Eingriff in die be-

stehende Eisenbahnüberführung erforderlich wird, siehe hierzu Variante 3.

Durch die Variante 3 wird die Entwurfsgeschwindigkeit auf der Strecke 3640 in

Abstimmung mit der Deutschen Bahn im Anschlussbereich auf 60 km/h (Wei-

chengeschwindigkeit Abzweig Dunantsiedlung zur Einfahrt in die Station aus

Bad Soden 60 km/h und zur Einfahrt in die Station aus Bad Homburg/Praun-

heim 50km/h, Weichengeschwindigkeit Gleisverbindung aus der Station in

Richtung Bad Soden 50km/h) angepasst und für die RTW von 50km/h auf 60

km/h erhöht. Zudem werden die Eingriffe im Bereich der Privatflächen weiter

reduziert. Somit wird dieser Variante als weitere Optimierung der Trasse der

Vorzug gegeben.

6.5 Tangierende Planungen und Vorhaben Dritter

6.5.1 Planungen und Vorhaben der Deutschen Bahn AG (DB)

Im Hinblick auf die Mitnutzung von Bestandsstrecken und Anlagen beziehungs-

weise Auswirkungen auf Anlagen der DB fand ein umfangreicher Abstimmungs-
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und Prüfungsprozess statt. Die aktuell den Planfeststellungsunterlagen zu

Grunde liegende Planung wurde insoweit mit den Belangen der DB abgestimmt.

6.5.2 Planungen und Vorhaben der Straßenbaulastträger

8-streifiger Ausbau der BAB A 66 zwischen dem Wiesbadener Kreuz und dem

Nordwestkreuz Frankfurt in Kombination mit dem 6-streifigen Ausbau der BAB

A 648 AK Westkreuz Frankfurt bis AD Eschborner Dreieck

Die im Bereich der Querung der BAB A66 geplante EÜ bei Kreuzungskilometer

7,7+45 berücksichtigt sowohl den geplanten 8-streifigen Ausbau der BAB A 66

und die Ein- und Ausfädelspuren des 6-streifigen Ausbaus der BAB A648. Der

hierfür erforderliche Straßenquerschnitt wurde mit dem Straßenbaulastträger

abgestimmt und bei der Planung der Brücke über die BAB A66 berücksichtigt.

Der 8-streifige Ausbau ist nach Angaben des Straßenbaulastträgers unter der

laufenden Nummer 549 der Anlage 1 zum Gesetz über den Ausbau der Bun-

desfernstraßen (FStrAbG) im weiteren Bedarf mit Planungsrecht vorgesehen.

Im PfA Mitte ergeben sich keine Konfliktpunkte mit diesem Vorhaben.

Lärmschutzwand Sossenheim an der BAB A 66

Die im Bereich der Querung der BAB A66 geplante EÜ bei Kreuzungskilometer

7,7+45 berücksichtigt die seitens des Straßenbaulastträgers geplanten Lärm-

schutzwände im Zuge des 8-streifigen Ausbau der BAB A 66.

Im PfA Mitte ergeben sich keine Konfliktpunkte mit diesen Vorhaben.

6.5.3 Bebauungspläne im unmittelbaren Trassenbereich der RTW

Die Bebauungspläne der Stadt Frankfurt am Main

B-Plan 6b Nr.1 Sossenheim Kurmainzer Straße (18.12.1972)

Die RTW Trasse greift im Bereich des Dunantringes in den bereits umgesetzten

Bebauungsplan ein. Die bestehende Bebauung wird beachtet. Für den Halte-

punkt Dunantsiedlung werden zusätzliche, fußläufige Verbindungen im Bereich

des B-Plans zur Anbindung an den Dunantring geschaffen.
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B-Plan 6a Nr. 1 Höchst Hauptfriedhof (5.2.1968)

Die RTW Trasse verläuft an der östlichen B-Plan Grenze größtenteils im bereits

vorhandenen Korridor der bestehenden Strecke 3640 der Deutschen Bahn AG.

Im Bereich des Haltepunktes Dunantsiedlung greifen die erforderlichen Zu-

gangsbauwerke und Wegeverbindungen in die Flächen des B-Plan ein. Die

Maßnahmen sind mit der Stadt Frankfurt abgestimmt und werden daher als un-

kritisch bewertet.

B-Plan 879 Nördliche Hospitalstraße Klinikum Höchst

Die RTW Trasse verläuft innerhalb der bisherigen Flächen der Deutschen Bahn,

der Bestandsstrecke 3640, mit großem Abstand zum bereits in Umsetzung be-

findlichen Bebauungsplan. Ein Eingriff in den B-Plan ist nicht vorgesehen.

B-Plan B255 Paul Ehrlich Schule Höchst (22.05.1973)

Die RTW Trasse verläuft westlich des bereits umgesetzten B-Plans. Ein Eingriff

in den B-Plan ist nicht vorgesehen.

B-Plan B340 Leunastraße, Leunabrücke (12.10.1977)

Die RTW Trassierung greift in voller Länge in den bereits umgesetzten Bebau-

ungsplan ein. Die bestehenden Flächen der Leunastraße sowie Leunabrücke

müssen im Zuge der Herstellung der RTW Trasse umgebaut werden um den

Platz zur Integration der Trasse sicherstellen zu können. Der damit einherge-

hende Gebäudeabriss steht allerdings nicht im Widerspruch zum B-Plan 340,

da der gültige B-Plan in diesem Bereich den Gebäudeabriss (Paulistraße 1 so-

wie Leunastraße 13 und15 ) bereits vorsieht.

B-Plan B805 südliche Leunastraße (15.02.1999)

Die RTW Trassierung greift im Abschnitt Leunabrücke bis Elisabeth-Kuhn-

Straße in den bereits umgesetzten Bebauungsplan ein. Im Abschnitt Leunabrü-

cke bis Robert-Schnitzer-Straße müssen die bereits hergestellten Flächen zur

Integration des RTW Korridors angepasst bzw. umgebaut werden. Im weiteren

Verlauf liegt der RTW in paralleler Lage zur hergestellten Leunastraße Süd und

beachtet diese im Bestand. Lediglich im Bereich des Knotenpunktes Elisabeth-
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Kuhn-Straße ist ein weiterer Eingriff in die über den B-Plan hergestellten Flä-

chen zum Umbau des Knotenpunktes sowie zur Integration des neuen Halte-

punktes „Industriepark Süd“ erforderlich. Die zuvor beschriebenen Maßnahmen

wurden mit der Stadt Frankfurt und dem Industriepark Höchst abgestimmt und

sind daher als unkritisch zu bewerten.

Bebauungspläne der Stadt Kelsterbach sind nicht betroffen.

6.5.4 Planungen und Vorhaben von Leitungsträgern

Planungen und Vorhaben von Leitungsträgern, die nicht im Zusammenhang mit

den Maßnahmen der RTW einhergehen sind nicht bekannt. Wegen Konflikten

mit bestehenden Leitungen wird auf Kapitel II.4.15 verwiesen.

6.5.5 Sonstige Planungen und Vorhaben Dritter

Im Bereich Sossenheim wurde ein bergrechtliches Verfahren zur Erteilung der

Erlaubnis zur Aufsuchung von Erdwärme zu gewerblichen Zwecken im Aufsu-

chungsfeld Sossenheim angestoßen. Der Antrag weist ein Aufsuchungsfeld in

Sossenheim aus, welches erst im Rahmen der Beantragung des Betriebsplans

konkretisiert wird. Nach den aktuell vorgelegten Planungen wird die RTW-

Trasse nicht tangiert.

Die Planungen des Industriepark Höchst zwischen der Leunastraße und der

Brüningstraße im Bereich Tor Ost wurden gemeinsam abgestimmt und entspre-

chend berücksichtigt. In diesem Zusammenhang wurde eine planerische

Schnittstelle in den jeweiligen Anschlussbereichen der Leunastraße, bzw.

Brüningstraße gebildet (s. hierzu auch Anlage 5.5).

6.6 Normen und Vorschriften

Die Planung der Gesamtbaumaßnahme wurde gemäß den aktuell geltenden

Normen und Vorschriften vorgenommen.

Die Trassierung der Neubaustrecke erfolgt grundsätzlich nach den „Richtlinien

für die Trassierung von Bahnen nach der Verordnung über den Bau und Betrieb
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der Straßenbahnen (BOStrab), (BOStrab Trassierungsrichtlinien)“. Ausnahme

bildet der Abschnitt der EBO Bestandsstrecke 3640 der DB Netz AG und die

notwendigen Umbaumaßnahmen der Gleisanlagen im Bereich Bahnhof

Höchst, sowie den Bereich des Anschlusses an die bestehenden Gleisanlagen

der Bestandsstrecke 3683. In diesen Bereichen erfolgt die Trassierung nach

den Regelungen aus der „Eisenbahn Bau- und Betriebsordnung (EBO)“.

Die Planung der Ingenieurbauwerke (Brückenbauwerke und Stützwandkon-

struktionen) erfolgt nach den „Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen

und Richtlinien für Ingenieurbauwerke (ZTV-Ing)“ der Bundesanstalt für Stra-

ßenwesen (BaSt) und den „Richtlinien der Bahn (RIL)“.

Die Planung der Technischen Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung der grund-

legenden Anforderungen der „Verordnung über den Bau und Betrieb der Stra-

ßenbahnen (BOStrab)“, sowie nach den Regelungen aus der „Eisenbahn Bau-

und Betriebsordnung (EBO)“ und nach den jeweiligen spezifischen Normen und

Richtlinien.

Soweit in Bezug auf einzelne Anlagen weitere spezifische Regelwerke zu

Grunde gelegt wurden, werden diese in den jeweiligen Kapiteln beschrieben.

��������

��������



RTW Regionaltangente West, Planfeststellungsabschnitt Mitte

1.1_Erläuterungsbericht PfA Mitte.docx       Seite 82/260

7 Planerische Beschreibung

7.1 Verkehrsanlage

7.1.1 Grundlagen

Der PfA Mitte erstreckt sich vom Anschluss an den Planfeststellungsabschnitt

Nord bei Bau km 7,0+00 über die Bestandsstrecke 3640 mit den Stationen

„Dunantsiedlung“ und „Sossenheim“ sowie „Höchst Stadtpark“ bis zum Bahnhof

Höchst mit dem Haltepunkt am Bahnsteig 6. Zudem wird die bestehende Stre-

cke 3640 mit den Stationen „Bad Soden“ und „Sulzbach“ durch Flügelung der

RTW genutzt. Im Bahnhof Höchst unterquert die RTW den bestehenden Bahn-

damm und verläuft plangleich entlang der Leunastraße Nord mit dem geplanten

Haltepunkt „Industriepark Höchst Ost“. Die RTW verläuft weiter in Mittellage und

überquert mittels der bestehenden Leunabrücke den Main. Im Bereich der

Leunastraße Süd verläuft die RTW eng gebündelt mit der Leunastraße in Sei-

tenlage mit dem geplanten Haltepunkt „Industriepark Süd“. Nach Querung der

Elisabeth-Kuhn-Straße wird die RTW in einem Rechtsbogen in enger Bünde-

lung mit der B40 geführt. Der sich hier anschließende „Schwanheimer Knoten“

wird planfrei mit Brückenbauwerken überquert. Um auf die Bestandsstrecke

3683 im Bereich der Kelsterbacher Querspange einschleifen zu können, wird

die B40 überquert und die bestehende Bahnstrecke 3520 und der bestehende

Wirtschaftsweg sowie die Bestandsstrecke 3683 selbst unterquert.

Zusammenfassend lässt sich die RTW in folgende Abschnitte unterteilen:

1. Neubaustrecke von Planfeststellungsgrenze PfA Nord bis zur Einschleifung

auf die Bestandsstrecke 3640

2. Zweigleisiger Ausbau der Bestandsstrecke 3640

3. Neubaustrecke RTW Bahnhof Höchst -- Einschleifung Bestandstrecke 3683
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7.1.1.1 Neubaustrecke von Planfeststellungsgrenze PfA Nord bis zur Einschleifung
auf die Bestandsstrecke 3640

Die von Bad Homburg bzw. von Praunheim kommende zweigleisige Strecke der

RTW wird von der Planfeststellungsgrenze (Ende PfA Nord / Beginn PfA Mitte)

bei km 7,0+00 als zweigleisige Strecke, parallel zur BAB A66 weiter in Richtung

Westen geführt. Die RTW verläuft etwa bis km 7,4+50 auf Höhe des bestehen-

den Geländeniveaus. Da das bestehende Gelände in Richtung Sulzbach abfällt,

ist ein kurzes Stück Dammlage, etwa bis km 7,5+80, ausreichend, um die RTW

von der Dammlage in ein Brückenbauwerk zu überführen. Im Bereich zwischen

km 7,0+00 und 7,5+00 rückt die RTW Trasse geradlinig von der BAB A66 ab,

um den für die vorgesehene Entwurfsgeschwindigkeit von Ve=60 km/h notwen-

digen Bogenradius unter Berücksichtigung der sich aus dem Anschluss auf die

Strecke 3640 ergebenden Zwangspunkte einhalten zu können. Das Brücken-

bauwerk überquert den bestehenden Wirtschaftsweg, den Sulzbach einschl.

des ausgewiesenen Überschwemmungsgebiets, den parallel zur BAB A66 ver-

laufenden Wirtschaftsweg und die BAB A66 inkl. des gemäß BVWP vorgesehe-

nen Ausbaus. Da die BAB A66 im unmittelbaren Querungsbereich im Einschnitt

liegt, kommt die RTW etwa bei km 7,8+00 in Geländegleichlage auf Frankfurter

Gemarkung im Stadtteil Sossenheim an und verläuft dort für etwa 150 m weiter

in Richtung Anschluss an die bestehende Strecke 3640. Da die RTW im Bereich

der Neubaustrecke zweigleisig betrieben wird und die bestehende Strecke 3640

eingleisig besteht, wird zunächst das Richtungsgleis der RTW in Fahrtrichtung

Höchst mit einer Abzweigweiche an die Bestandsstrecke angeschlossen. Auf-

grund der Zwangspunkte, die im Wesentlichen mit der Reduzierung der Privat-

betroffenheiten der Dunantsiedlung einhergehen, wird die Trasse im Bereich

des bestehenden Bahnkorridors angebunden, sodass der Eingriff in private

Grundstücke auf ein Mindestmaß reduziert werden kann. In diesem Zusammen-

hang ist ebenso die Anpassung der eingleisigen Bestandsstrecke zwischen der

BAB A66 und dem Anschlusspunkt erforderlich. Um den betrieblich notwendi-

gen Anforderungen gerecht zu werden, ist zwischen dem Anschlusspunkt und

der folgenden Station „Dunantsiedlung“ zudem die Einrichtung eines Gleis-

wechsels erforderlich. Der Gleiswechsel bestimmt zum einen die Lage der Sta-

tion „Dunantsiedlung“ und zum anderen die Lage der Abzweigweiche. Dies hat

zur Folge, dass die Weiche im Bereich des bestehenden Bahnübergangs
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„Lindenweg“ zu liegen kommt und dieser entsprechend verschoben werden

muss. Aufgrund der damit einhergehenden zwingenden Lage wird dieser ent-

sprechend umgebaut und berücksichtigt die Querung der insgesamt drei Gleise.

Dies hat ebenso zur Folge, dass der bestehende „Lindenweg“ in diesem Be-

reich verschwenkt, wobei insbesondere die Andienung und Erschließung des

unmittelbar in diesem Bereich angrenzenden Gebäudes 81a berücksichtigt

wird. Das zweite Richtungsgleis der RTW in Richtung Bad Homburg/ Praunheim

folgt in Parallellage dem erste Richtungsgleis. Die Verknüpfung der beiden Stre-

cken wird durch die oben beschriebene Überleitverbindung sichergestellt.

7.1.1.2 Zweigleisiger Ausbau der Bestandsstrecke 3640

Mit Vollzug des Anschlusses beider RTW Gleise an die Strecke 3640, durch das

Anschlussgleis ca. bei km 8,0+00 und die Überleitverbindung ca. bei km 8,0+50,

beginnt der zweigleisige Ausbau dieses Streckenabschnittes. Da die Strecke

sowohl im Bestand als auch zukünftig nach EBO betrieben wird, erfolgt die Pla-

nung des Umbauabschnittes entsprechend nach EBO. Hierbei ist zu beachten,

dass das umzubauende bestehende Gleis weiterhin als bundeseigene Bahn

betrieben wird und das hinzukommende Gleis der RTW entsprechend als nicht-

bundeseigene Bahn betrieben wird. Da in diesem Planungsabschnitt die Redu-

zierung von Privatbetroffenheiten geboten ist und damit eine ganzheitliche Be-

trachtung sämtlicher herzustellender Anlagen zwingend erforderlich wird,

konnte die bestehende Gleislage der Bestandsstrecke nicht gehalten werden,

insofern wird auch das bestehende Gleis komplett umgebaut. Da dieser Stre-

ckenabschnitt im Einschnitt liegt und die Anordnung von Böschungen zu zu-

sätzlichen Eingriffen geführt hätte, wurden zur Höhenabfangung entlang der

Strecke grundsätzlich Stützwände verortet. Zwischen km 8,1+03 und km 8,2+08

liegt die Station „Dunantsiedlung“. Diese ist mit zwei Außenbahnsteigen und ei-

ner Personenunterführung ausgestattet. Die Zugangsbauwerke in Form von

Treppen- und Rampenanlagen sichern sowohl die Zugänglichkeit zur Perso-

nenunterführung als auch zu den Bahnsteiganlagen und berücksichtigen durch

die Anordnung der Rampen auch die barrierefreien Zugangsmöglichkeiten. Auf-

grund der Lage im Einschnitt können die Bahnsteige in Teilen ebenerdig began-

gen werden. Um auch hier den Eingriff in die östlich angrenzenden Privatgrund-

stücke zu reduzieren, wurden die Rampen auf das Mindestmaß von 1,80 m im
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Bereich der beengten Verhältnisse reduziert. Die Erreichbarkeit der Station ist

über die bestehenden Flurstücke der Stadt Frankfurt gesichert, hier ist die fuß-

läufige Verbindung in Richtung Dunantring über zwei „Stiche“ sichergestellt. Im

Bereich Dunantring 80 existiert bereits ein „Trampelpfad“ der als Gehweg aus-

gebaut wird. Im Bereich Dunantring 109 – 112 gibt es bereits einen gepflaster-

ten Gehweg in ausreichender Breite, auf Höhe des Gebäudes Dunantring 113

wird dieser in Verlängerung des bestehenden Weges entsprechend ausgebaut.

Da die RTW zusätzlich den Betrieb der RB11 aufnimmt, erfolgt im Bereich der

Station „Dunantsiedlung“ die Flügelung der RTW. Dies bedeutet, dass je ein

Zug in Einfachtraktion nach Bad Soden bzw. nach Praunheim verkehrt. Von Bad

Soden bzw. Praunheim kommend werden die beiden Zugeinheiten wieder ver-

eint, um die Fahrt in Richtung Dreieich Buchschlag in Doppeltraktion fortzuset-

zen.

Die zweigleisige Strecke der RTW verläuft ausgehend von der Station „Dunan-

tsiedlung“ in einem weiten Bogen in Richtung Süden bis zum Sossenheimer

Weg bei Bau km 8,5+55. Zur plangleichen Querung wird der bestehende Bahn-

übergang „Sossenheimer Weg“ für den Ausbau auf die zweigleisige Strecken-

führung angepasst. Auch hier wurde die Trassierung zur Vermeidung bzw. Mi-

nimierung von Eingriffen in die Privatgrundstücke, unabhängig der bestehenden

Trassierung, allerdings nach Möglichkeit in den Grenzen der bahngewidmeten

Flächen, geplant.

Für den BÜ Sossenheimer Weg wurde eine Verkehrsuntersuchung mittels einer

mikroskopischen Verkehrsflusssimulation durchgeführt. Ziel der Untersuchung

war es, die Auswirkungen der zukünftigen Schrankenschließzeiten auf die

Busandienung und den MIV in dem Sossenheimer Weg zu ermitteln. Daten-

grundlagen hierfür waren aktuelle, bzw. ableitbare künftige Fahrplandaten, so-

wie streckenbezogene technische Rahmenbedingungen die von der Traffiq be-

reitgestellt wurden. Hinsichtlich des straßenseitigen Verkehrsaufkommens wur-

den die aktuellsten verfügbaren Erhebungsdaten (2016) eingesetzt (Einflüsse

durch die COVID19-Pandemie ließen zum Zeitpunkt der Untersuchung erwar-

ten, dass bei neuerlicher Erhebung keine repräsentative Ergebnisse erzielbar

gewesen wären).
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Die Untersuchung zeigt für den Planfall einen zufriedenstellenden Verkehrsab-

lauf bei dem es zu keinen erheblichen bzw. fahrplanrelevanten Störungen in der

Busandienung kommt. Es ist von keiner wesentlichen Verschlechterung zur Be-

standssituation auszugehen. Maßgeblich hierfür sind die künftigen technischen

Rahmenbedingungen der Bahntrasse im Umfeld der künftigen RTW-Stationen

Dunantsiedlung und Sossenheim. Die Schranke ist, gegenüber heute, mit der

RTW häufiger geschlossen, jedoch können die Schrankenschließzeiten durch

die neuen Blockabstände erheblich verkürzt werden.

Im Anschluss an den BÜ „Sossenheimer Weg“ beginnt die Station Sossenheim.

Diese Station existiert bereits im Bestand und wird aufgrund der zweigleisigen

Streckenführung durch einen zweiten Bahnsteig in Außenlage ergänzt. Der be-

stehende Bahnsteig wird komplett umgebaut und auf die erforderliche Länge

von 105 m gekürzt. Die Zugangsbauwerke in Form von Treppen-, Rampen-,

und Aufzugsanlagen sichern sowohl die Zugänglichkeit zur Personenunterfüh-

rung als auch zu den Bahnsteiganlagen und berücksichtigen durch die Anord-

nung der Rampen und des Aufzuges auch die barrierefreien Zugangsmöglich-

keiten. Die Zugänge des östlich gelegenen Bahnsteiges erfolgen wie im Be-

stand vom Sossenheimer Weg und durch den südöstlich gelegenen „Trampel-

pfad“ mit Anschluss an die Kurmainzer Straße, wobei der „Trampelpfad“ zu ei-

nem Gehweg ausgebaut wird. Der westlich gelegene Bahnsteig ist über die un-

mittelbar anschließende Paul-Wempe-Allee erreichbar. Das Ende der Station

„Sossenheim“ liegt bei Bau-km 8,7+34.

Die zweigleisig auszubauende Strecke wird geradlinig weitergeführt bis zur Sta-

tion „Höchst Stadtpark“ bei Bau-km 9,1+54. Da die Strecke in diesem Bereich

leicht ansteigt und somit in Dammlage liegt, werden die Außenbahnsteige ent-

sprechend in einfacher Hochlage angeordnet. In Abstimmung mit der Stadt

Frankfurt wird die bestehende Unterführung zurückgebaut. Die Anordnung der

neuen Unterführung erfolgt unter Berücksichtigung des Querungsbedarfes und

der Zugänglichkeiten zur Station südlich der bestehenden Unterführung in öst-

licher Verlängerung des südlichen Gehweges der Herbesthaler Straße bei Bau-

km 9,2 +41. Zur Sicherstellung einer lichten Höhe von 2,50 m wird die Perso-

nenunterführung etwas tiefer gelegt als der Bestand und der Zugang zur Ab-

wicklung der Höhendifferenz, ausgehend von den bestehenden Geländehöhen
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der angeschlossen Gehwege, mit Rampen- und Treppenanlagen ausgeführt.

Die Zugangsbauwerke der Bahnsteige werden ebenso in Form von Treppen-

und Rampenanlagen sichergestellt und berücksichtigen durch die Anordnung

der Rampen auch die barrierefreien Zugangsmöglichkeiten.

Der zweigleisige Ausbau endet mit der Abzweigweiche auf den bestehenden

eingleisigen Streckenabschnitt ca. bei Bau-km 9,5+80. Der Anpassungsbereich

des bestehenden Gleises der Strecke 3640 schließt vor der bestehenden Ei-

senbahnüberführung „Zuckschwerdtstraße“ ab, so dass diese nicht von den

Maßnahmen betroffen ist.

Im Bereich des zweigleisigen Ausbauabschnittes werden entlang der gesamten

Strecke Stützwände und zudem Schallschutzmaßnahmen vorgesehen. Diese

sind in Verbindung mit den Stützwandkonstruktionen geplant und werden somit

auf die Stützwand aufgesetzt.

Der bestehende Streckenabschnitt von Bau-km 9,5+80 bis Bau-km 9,9+89

bleibt inkl. der Damm- und Ingenieurbauwerke als eingleisige Strecke erhalten,

sodass in diesem Bereich keine Eingriffe erforderlich werden.

Im Bereich des Bahnhofs Höchst wird die als EBO betriebene Strecke 3640 auf

das vorhandene Gleisfeld des Bf. Höchst überführt und gleichzeitig eine Gleis-

verbindung an den bestehenden Bahnsteig 6 geschaffen. Da der Bahnsteig 6

zukünftig nach BOStrab betrieben wird, ist es zugleich vorgesehen in diesem

Bereich den Übergang zwischen EBO und BOstrab zu vollziehen. Um Eingriffe

im Bereich der an die Höchster Bahnstraße angrenzenden Privatgrundstücke

zu vermeiden bzw. zu minimieren, wurde die Trassierung der neu herzustellen-

den Gleisanlagen so gewählt, dass ein Abrücken der neuen Gleise in Richtung

Höchster Bahnstraße vermieden wird um sowohl die vorhandene Stützwand als

auch den bestehenden Böschungsbereich unverändert im Bestand belassen zu

können. Im Ergebnis und in Abstimmung mit der Deutschen Bahn werden die

Gleise 8, 9, 10, 11, 112, 12 und 13 neu angeordnet und es erfolgen Anpassun-

gen an den Bahnsteigen 4 und 5. Darüber hinaus wird es erforderlich die Kö-

nigsteiner Bahn zukünftig an den Bahnsteig 5 zu führen, somit wird diese über

Abzweigweichen an die Gleise 10 und 11 angebunden. Das Gleis 112 wird zur

Sicherstellung der erforderlichen Nutzlänge für die Abstellung u.a. von ICE
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Zügen als Stumpfgleis ausgeführt. Zur Ermöglichung von Wende- und Rangier-

fahrten wird zudem im Bereich der östlichen Zulaufstrecke des Bf. Höchst eine

Gleisharfe parallel des Gleises 9 geplant. Sämtliche Folgemaßnahmen im Be-

reich des Bf. Höchst sind in einem iterativen Abstimmungsprozess mit der DB

Netz AG abgestimmt worden.

Um die zur Aufnahme der Fahrgäste erforderliche Mindestbreite des Bahnstei-

ges bei einer Länge von 105 m einhalten zu können, sind neben dem Umbau

der bestehenden Bahnsteiganlage und der Anpassung der Gleislage auch Um-

baumaßnahmen an der bestehenden Personenunterführung des Bf. Höchst

und der Zugangsbauwerke zum Bahnsteig 6 erforderlich. In diesem Zusammen-

hang ist die bestehende Stützwand ebenso umzubauen.

7.1.1.3 Neubaustrecke RTW Bahnhof Höchst -- Einschleifung Bestandstrecke 3683

Nach Verlassen des Bahnsteigs 6 im Bereich Bahnhof Höchst wird die zweiglei-

sige Strecke bei Bau km 10,3+32 mit einer Längsneigung von 60 ‰ abgesenkt

und in ein Trogbauwerk mit anschließendem Tunnelbauwerk zur Unterquerung

des Gleisvorfeldes des Bahnhof Höchst überführt. Auf der gegenüberliegenden

Seite, südlich des Bahnhof Höchst, taucht die RTW Trasse mittels Trogbauwerk

wieder auf, um im direkten Anschluss den Knotenpunkt Leunastraße / Adolf

Häuser Straße plangleich zu queren und in die Mittellage im Bereich der Leuna-

straße geführt zu werden. Da das Trogbauwerk des Tunnel Höchst in Konflikt

mit der bestehenden Unterführung des Liederbachs steht, wird dieser parallel

des Tunnel Höchst als Gemeinschaftsbauwerk geführt. Aufgrund der geänder-

ten Gewässerlage des Liederbachs ist im Bereich der Leunastraße eine neue

Straßenüberführung des Liederbachs zur Querung derselben, zunächst unter

Berücksichtigung der bestehenden Straßenüberführung vorgesehen. Nachdem

der Liederbach in seiner neuen Lage in Betrieb genommen wird, kann sowohl

der bestehende Tunnel Liederbach in Teilen abgebrochen bzw. verdämmt, als

auch die bestehende Straßenüberführung abgebrochen werden. Da im Weite-

ren auch die bestehende Fußgängerbrücke in Konflikt mit dem Trogbauwerke

des Tunnels und den Folgemaßnahmen der Leunastraße steht, wird diese ab-

gebrochen. Die hierdurch entfallenen Wegebeziehungen werden durch die
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berücksichtigten signalgeregelten Fußgängerüberquerungsmöglichkeiten im

Bereich der Knotenpunkte der Leunastraße kompensiert.

Die Führung der RTW in Mittellage im Verkehrsraum der Leunastraße erfolgt

auf einem besonderen Bahnkörper, ausgeführt als Rasengleis, der mit einem

Bordstein vom angrenzenden Verkehrsraum abgegrenzt wird. Der Gleisachs-

abstand beträgt aufgrund der hier mittig angeordneten Oberleitungsanlage 3,50

m entsprechend der BOStrab. Im weiteren Verlauf wird dieser aufgeweitet, um

den dort angeordneten Mittelbahnsteig des Haltepunktes „Industriepark Ost“

aufnehmen zu können. Unmittelbar im Anschluss an den Haltepunkt werden die

beiden Gleise wieder auf den vorherigen Gleisachsabstand von 3,50 m zusam-

mengeführt. Da die bestehende Engstelle im Bereich der Leunastraße 13 und

15, sowie Paulistraße 1 nicht ausreichend ist um den notwendigen zusätzlichen

Korridor der RTW aufnehmen zu können, ist es erforderlich in die Privatgrund-

stücke einzugreifen und die bestehenden Gebäude zurückzubauen.

Sämtliche Folgemaßnahmen im Bereich der Leunastraße wurden im Vorfeld im

Zuge eines iterativen Abstimmungsprozesses mit den städtischen Ämtern der

Stadt Frankfurt und mit dem Industriepark Höchst abgestimmt.

Die zweigleisige Neubaustrecke der RTW wird im Anschluss der Engstelle wei-

ter in Mittellage geführt und verläuft südlich des Knotenpunktes Leuna-

straße/Brüningstraße auf besonderem Bahnkörper mit eingedecktem Gleis. Im

Bereich zwischen Bau-km 11,2+58 bis 11,6+91 wird die RTW zur Überquerung

des Mains auf der bestehenden Leunabrücke in Mittellage geführt, hierzu wird

das bestehende Brückenbauwerk entsprechend angepasst und die Aufteilung

des Verkehrsraumes neu geordnet. Die erforderlichen Maßnahmen sind im Ka-
pitel II 4.2.17 näher beschrieben.

Dabei werden die im Bestand vorhandenen beidseitig angeordneten Geh- und

Radwege wiederhergestellt. Dies betrifft ebenso die an die Leunabrücke an-

schließende bestehende Rampe für die Straße, die durch die Führung der RTW

in Mittellage entsprechend verbreitert wird. Da im weiteren Verlauf der Straße

die bestehende Querungsstelle für die Radfahrer im Bereich der Robert-Schnit-

zer-Straße unter Beachtung der neuen Knotenpunktgeometrie und Integration

der RTW verbreitert und erschwert wird, wird zusammen mit der zu ersetzenden
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Treppe auf der südlichen Rampenseite zum Main nun ebenfalls eine Radwe-

gerampe integriert.

Auf Seite des Schwanheimer Ufers verläuft die RTW weiter in Mittellage der

Leunastraße auf besonderem Bahnkörper in einer der Leunabrücke ange-

schlossenen Rampe bis zum Knotenpunkt Robert-Schnitzer-Straße. Zur In-

tegration der RTW Neubaustrecke wird der Verkehrsraum der Leunastraße Süd

entsprechend angepasst. Um hier dennoch den Eingriff in die Flächen des IPH

bzw. der angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen so gering wie möglich zu

halten, sind beidseitig Stützwandkonstruktionen angeordnet. Aufgrund der

durch die RTW notwendigen Verbreiterung des Verkehrsraumes in diesem Be-

reich entsteht ein Konflikt mit einem Freileitungsmast. Die Umlegung der Frei-

leitungsanlagen ist Kapitel II 4.15.2 zu entnehmen.

Entlang der Leunastraße erfolgt beidseitig auch die Neuorganisation der Am-

phibienleiteinrichtung. In Teilbereichen muss diese aufgrund der RTW Trasse in

ihrer Lage und Ausbildung angepasst werden. Entsprechende Ausführungen

zum Umbau des Amphibienleitsystems sind der Anlage 19 zu entnehmen.

Nach Querung des Knotenpunktes Robert-Schnitzer-Straße geht die Trasse der

RTW in die Seitenlage über. Im Bereich zwischen dem Bau km 12,1+81 bis ca

13,1+00 verläuft die Trasse westlich der bestehenden Leunastraße Süd. Auf-

grund der eng gebündelten Lage zur Leunastraße und der gebotenen Eingriffs-

minimierung in die bestehenden Stellplätze und Grünflächen des IPH sowie den

im Bereich des IPH verlaufenden Radweg, sind auch in diesem Abschnitt beid-

seitige Stützwandkonstruktionen vorgesehen. Bei Bau-km 12,7+50 steht die

Trasse der RTW mit dem vorhanden Regenrückhaltebecken der Stadt Frankfurt

am Main in Konflikt. Das Regenrückhaltebecken wird auf die unmittelbar an-

grenzenden westlichen Flächen umgelegt, somit bleibt die Funktion zur Entwäs-

serung der Leunastraße Süd erhalten. Zwischen dem Regenrückhaltebecken

und dem Knotenpunkt Elisabeth-Kuhn-Straße wird die Station „Industriepark

Höchst Süd“ von Bau-km 12,9+08 bis Bau-km 13,0+16 angeordnet. Im unmit-

telbaren Anschluss daran erfolgt die plangleiche Querung der Elisabeth-Kuhn-

Straße und im Weiteren ca. bei Bau-km 13,1+20 die Eisenbahnüberführung des

Wild- und Kleintierdurchlasses. Damit wird die bestehende Lage des Wild- und
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Kleintierdurchlasses unter der Leunastraße durch ein weiteres, gesondertes

Bauwerk verlängert.

Daran anschließend ist eine doppelte Überleitverbindung geplant. Dies ermög-

licht es hier einen Gleiswechsel der RTW vorzunehmen.

In diesem Bereich verlässt die RTW die enge Bündelung mit der Leunastraße

und wird in einen Rechtsbogen unter Beachtung einer Entwurfsgeschwindigkeit

von 70 km/h geführt. Die Trassierung verläuft in diesem Bereich geländenah

und wird etwa im Bereich des Bogenendes eng an die bestehende B40 gebün-

delt, um die Privatbetroffenheiten im Bereich Kelsterbacherweg 75 und die Zer-

schneidung des Geländes auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Ab Bau-km

13,6+00 wird die RTW in Dammlage geführt, um den Schwanheimer Knoten mit

insgesamt drei Brückenbauwerken und einem Stützbauwerk zu überqueren.

Die Überquerung des Schwanheimer Knotens endet etwa bei Bau-km 14,7+00.

Auch nach Querung des Knotens verbleibt die Trassierung in der Dammlage,

um im Anschluss bei Bau-km 15,0+00 die Bundesstraße B 40 mittels eines Ga-

leriebauwerkes zu überqueren. Die im Bereich zwischen Schwanheimer Knoten

und der B40 bestehenden Wirtschaftswege, die im Konflikt mit der RTW Trasse

stehen, werden zurückgebaut und westlich des Dammbauwerks neu herge-

stellt. Im Bereich von Bau-km 14,9+00 wird der bestehende Bachlauf „Kelster“

verrohrt unter den Damm der RTW geführt.

Im Bereich des Galeriebauwerks wird es notwendig die bestehende Fahrbahn

der B40 in Fahrtrichtung Süden (Richtung Flughafen) zu verbreitern, um im Be-

reich des Mittelstreifens den notwendigen Platz für die Stützbauwerke zu gene-

rieren. Die Querung der B40 ist so gewählt, dass die Eingriffe in das östlich der

B40 gelegene FFH-Gebiet mit den unterschiedlichen Lebensraumtypen nicht

tangiert werden. Zudem liegt im unmittelbaren Querungsbereich ein Gelände-

Sprung, sodass die B40 ab diesem Bereich im Einschnitt liegt. Die Trasse der

RTW wird östlich der B40 in Lage und Höhe eng mit dieser gebündelt um den

Flächeneingriff im Bereich des dort vorhandenen Bannwaldes auf ein Mindest-

maß zu reduzieren, somit folgt die Gradiente der RTW der B40 und geht vom

Dammbauwerk in den Einschnitt über. Die Gradiente orientiert sich hierbei an

der Bestandshöhenlage der B40 und unterquert im Weiteren die
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Bestandsstrecke 3520 sowie den darauffolgenden Wirtschaftsweg „Am Hinkel-

stein“ mit entsprechenden Eisenbahn- bzw. Straßenüberführungsbauwerken.

Für die Einbindung auf die Bestandsstrecke 3683 werden die beiden Strecken-

gleise aufgeweitet. Das linke Streckengleis verbleibt in östlicher Lage und bin-

det mittels Weiche in die von Westen im Bogen ankommende Strecke 3683 ein.

Das rechte Streckengleis verschwenkt in westlicher Richtung, verläuft weiterhin

eng gebündelt mit der B40, unterquert zunächst die Bestandsstrecke 3683 mit

einem entsprechenden Bauwerk und schleift anschließend mittels einer Weiche

in diese ein. Die Einschleifung auf die Bestandsstrecke 3683 wurde vor dem

Hintergrund des dort notwendigen Eingriffs in das FFH Gebiet mit LRT intensiv

mit der Deutschen Bahn, Abteilung Fahrdynamik, abgestimmt, so dass der not-

wendige Eingriff auf ein Mindestmaß reduziert werden konnte.

7.1.2 Trassierungsrandbedingungen

Die RTW wird in einzelnen Teilabschnitten nach EBO bzw. BOStrab betrieben

und somit auch trassiert. Die Trassierungsparameter berücksichtigen die je-

weils festgelegte Betriebsart. In den bereits vorhandenen Streckenabschnitten

orientiert sich die Trassierung am Bestand.

Die im BOStrab-Bereich verwendeten minimalen Radien der Trassierung der

RTW orientieren sich an den örtlichen Begebenheiten. Dabei wurden die Anfor-

derungen aus der BOStrab-Trassierungsrichtlinie beachtet.

Der einzige Bereich im PfA Mitte, der nach EBO betrieben werden muss und

einen Umbau der bestehenden Strecke vorsieht, ist die Bestandsstrecke 3640,

im Bereich zwischen der bestehenden EÜ BAB 66 und der EÜ Zuckschwerdt-

straße.

Es ist aus signaltechnischen Gründen erforderlich, dass die Übergänge zwi-

schen EBO und BOStrab so konzipiert sind, dass ein fehlgeleitetes Eisenbahn-

fahrzeug noch vor Erreichen des BOStrab-Bereiches sicherungstechnisch zum

Stillstand gebracht werden kann, ohne in den Regellichtraum anderer Fahr-

zeuge zu gelangen. Hierzu sind entsprechende Durchrutschwege bzw. Gefahr-

punktabstände gemäß Richtlinien der DB zu beachten und in den
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Übergangsbereichen die Trassierung und die Lichtraumprofile entsprechend

EBO zu bemessen. Somit ist gewährleistet, dass eine fehlgeleitete S-Bahn in

einem nach EBO Kriterien ausgerüsteten Bereich sicher zum Stillstand ge-

bracht wird, ohne in einen Streckenbereich vorzudringen, der seinen Anforde-

rungen nicht entspricht. Diese Übergangsbereiche sind im Bereich der Ein-

schleifung auf die Strecke 3640, im Bereich des Bf. Höchst und der Einschlei-

fung auf die Strecke 3683 erforderlich.

Die maximalen Gefälle und Steigungen der RTW-Trasse treten in den Eisen-

bahnüberführungs- und Kreuzungsbauwerken auf. Wegen des geringen Platz-

angebotes sind hier Längsneigungen bis zu 60 ‰ anzusetzen, welche mit den

Fahrzeugen der RTW zu bewältigen sind. Als minimale Kuppen- und Wannen-

ausrundung sind die Grenzwerte nach BOStrab angesetzt (rA = 625 m). Im Pla-

nungsabschnitt Mitte wird die zulässige Längsneigung von 60 ‰ aufgrund der

äußeren Randbedingungen lediglich im Tunnel des Bf. Höchst erreicht, ansons-

ten liegen die Werte darunter und orientieren sich an den Bestandsneigungen.

Folgende Randbedingungen aus der Örtlichkeit beeinflussen die Trassierung

zusätzlich:

· Der geplante Ausbau der BAB A66 /A648 in Frankfurt

· Der Sulzbach mitsamt seinen Überschwemmungsgebieten

· Die Bebauungspläne der Stadt Frankfurt

· Die Bebauung entlang der bestehenden Bahnstrecke 3640

· Der Liederbach mitsamt seinen Überschwemmungsgebieten

· Die bestehende Leunabrücke

· Die Kelster mitsamt ihren Überschwemmungsgebieten

· Die Bebauungspläne der Stadt Kelsterbach

· Schutzgebiete im Bereich des Frankfurter Stadtwaldes (insbesondere FFH
Gebiete und LRT)

· Die Trinkwassergewinnungsanlage östlich der B40. In diesem Gebiet befin-
det sich die Wasserschutzzone IIIA
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Aufgrund der umfangreichen Zwangspunkte für die Trassierung und der geplan-

ten Abstände zwischen den Stationen wurde für die Trassierung im BOStrab

Bereich eine Entwurfsgeschwindigkeit von Ve = 70 km/h gewählt. Da die ge-

wählte Entwurfsgeschwindigkeit aufgrund der Zwangspunkte nicht in allen Stre-

ckenabschnitten der Neubaustrecke erreicht werden kann, wird diese punktuell

reduziert. Im Bereich ab Bau-km 13,8 wird die Entwurfsgeschwindigkeit unter

voller Ausnutzung BOStrab Trassierungsrichtlinie auf 90km/h erhöht. Ab Bau-

km 15,4 bis zur Einschleifung ist eine Erhöhung der Geschwindigkeit auf 100

km/h möglich.

7.1.3 Querschnitt, Materialien, Oberbau

In den EBO-Bereichen kommt das Regelwerk der DB Netz AG für S-Bahnstre-

cken zur Anwendung. Hierdurch ergeben sich folgende einzuhaltende Rahmen-

parameter:

· Streckenbelastung >10.000 Lt/d und < 30.000 Lt/d

· Oberbauform W 14K 687a – 54 E4 – B 70 W-54-2,4 – 1588

· Schienenform: 54 E4

· Schwellen und Schienenbefestigung: B 70 W-2,4 mit W 14K 687a

· Schwellenabstand: 63 cm -> 1587 Schwellen/km

· Standardschotter

· Gleisabstand: 4,00 m

Die Streckenbelastung > 10.000 Lt/d und < 30.000 Lt/d ist für die Richtungs-

gleise der RTW zutreffend, die im 15-Minutentakt befahren werden. Bei einem

eingleisigen Streckenabschnitt mit Befahrung im 15-Minutentakt kann unter der

Voraussetzung, dass in der Regel 100 m-Züge verkehren der Wert von 30.000

Lt/d überschritten werden. Aufgrund der begrenzten maximalen Achslast von

ca. 13 t wird aber auch für diesen Fall der oben beschriebene Oberbau als aus-

reichend beurteilt.

Für die freie Strecke ergeben sich die Bettungsquerschnitte nach Ril 800.0130.
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In den nach BOStrab herzustellenden Streckenbereichen erfolgt die Ausführung

des Oberbaus nach den Oberbau-Richtlinien und Oberbau-Zusatzrichtlinien

(OR/OR-Z) des VDV für Bahnen nach der BOStrab.

Die neuen Gleisanlagen sind grundsätzlich als Schottergleis mit Breitfußschie-

nen (Vignolschienen) auf Betonschwellen vorgesehen.

Im Bereich von Bahnübergängen und querenden Straßen erhält der Oberbau

eine Eindeckung in Asphaltbauweise mit Tragschicht und Decke. Zur Freihal-

tung einer Rille für den Spurkranz werden entsprechend notwendige Schienen-

profile verbaut.

Im Bereich der Leunastraße Nord in Höchst ist Rasengleis vorgesehen. Dies

ermöglicht eine Reduzierung der Lärmemissionen der Bahntrasse auf ein Mini-

mum. Für Rasengleis ist ein Längsschwellen-Oberbau vorgesehen. Hier wer-

den die Schienen je auf einem Streifenfundament befestigt.

Im Bereich der Leunabrücke und der daran anschließenden Leunastraße Süd

ist ein fester Oberbau in Beton- bzw. Asphaltbauweise vorgesehen.

7.1.4 Barrierefreies Bauen

Grundsätzlich erfolgt die Planung der RTW nach den Planungsgrundlagen „Bar-

rierefreies Bauen“ gemäß DIN 18040-3 „Öffentlicher Verkehrs- und Freiraum“

und dem Leitfaden unbehinderte Mobilität von Hessen Mobil. Dies gilt insbe-

sondere im Bereich der Zuwegung zu den Stationen durch die Anordnung von

Rampen und Aufzugsanlagen, sowie im unmittelbaren Stationsbereich unter

anderem durch die Anordnung von taktilen Leitelementen wie z.B. Rillen- und

Noppenplatten.

7.1.5 Kreuzungen und Einmündungen, Änderungen im Wegenetz

Durch den Neubau der RTW wird das übergeordnete Wegenetz in der jeweili-

gen Funktion unverändert bleiben. Der Streckenverlauf der RTW sieht eine

oberirdische Führung und planfreie Überquerung, bzw. im Bereich Bf. Höchst

eine planfreie Unterquerung der bestehenden Straßen und Bestandsstrecken

der Deutschen Bahn vor.
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Eine Ausnahme bilden die vorhandenen Wirtschaftswege, diese werden durch

den Streckenverlauf der RTW teilweise durchschnitten. Sämtliche Wegeverbin-

dungen bleiben grundsätzlich erhalten und werden durch die parallel zur RTW

angeordneten Wirtschaftswege angebunden.

Querungen über die RTW Trasse sind in Teilen im Bereich der Brückenbau-

werke und durch die Anordnung von Bahnübergängen möglich.

Die Wirtschaftswege werden grundsätzlich nach dem DWA-Regelwerk, Arbeits-

blatt DWA-A 904-1, Teil 1: Richtlinien für die Anlage und Dimensionierung Länd-

licher Wege (August 2016), dimensioniert.

7.2 Ingenieurbauwerke

Die Planung der Ingenieurbauwerke ist im Einzelnen in der Anlage 13 darge-

stellt und wird nachfolgend getrennt für jedes Bauwerk beschrieben.

7.2.1 EÜ Sulzbach / BAB66

7.2.1.1 Allgemein

Die Trasse kreuzt in km 7,6+28.5 den Sulzbach und in km 7,7+82.4 die BAB

A66. Hierzu wird eine ca. 242 m lange Brücke als 6-feldriger Durchlaufträger

geplant.

Die Trasse verläuft zu Beginn der Brücke in einem Übergangsbogen, welcher

einen Wirtschaftsweg und den Sulzbach überführt. Der Kreuzungswinkel der

Trasse mit dem Sulzbach beträgt 39 gon. An den Übergangsbogen schließt ein

Kreisbogen mit einem Radius von 193 m an. Der Kreisbogen überführt einen

Wirtschaftsweg und die Autobahn. Der Kreuzungswinkel der Trasse mit der Au-

tobahn beträgt 57 gon.

7.2.1.2 Bauwerksgestaltung

Der Sechsfeldträger wird in Stahlverbundbauweise hergestellt. Zwei geschlos-

sene Stahlhohlkästen mit einer oben liegenden Verbundplatte aus Stahlbeton

bilden hierbei den Querschnitt des Überbaus. Eine Begehbarkeit der
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Hohlkästen ist nicht vorgesehen, so dass zur Gewährleistung der Dauerhaf-

tigkeit ein luftdichtes Verschweißen erforderlich ist.

Das den Sulzbach umgebende Gelände ist als Überschwemmungsgebiet aus-

gewiesen. Die Pfeiler werden so neben dem Sulzbach angeordnet, dass ein

reduzierter Gewässerrandstreifen von 5,00 m Breite ab der Oberkante der Bö-

schung oberirdisch baufrei bleibt. Neben dem Sulzbach wird eine lichte Durch-

fahrtshöhe von 4,50 m bei einer Umfahrungsbreite ≥ 3,50 m sichergestellt. Im

Bereich der Autobahn werden die Unterbauten so angelegt, dass eine zukünf-

tige Verbreiterung der Richtungsfahrbahn Wiesbaden auf 22,0 m und der Rich-

tungsfahrbahn Frankfurt auf 25,50 m ermöglicht wird. Der autobahnparallele

Wirtschaftsweg muss zur Sicherstellung einer lichten Durchfahrtshöhe von

4,20 m im Bereich des Brückenbauwerks um etwa 1,90 m abgesenkt und ver-

schwenkt werden.

Die Widerlager- und Pfeilerachsen werden im Bereich des Sulzbachs rechtwink-

lig zur Trasse angeordnet. Die Widerlagerachse neben der Autobahn sowie die

Pfeilerachse im 4,00 m breiten Mittelstreifen der Autobahn werden autobahnpa-

rallel ausgerichtet. Die Pfeilerachse neben der Autobahn halbiert die Schief-

winkligkeit der benachbarten Pfeilerachsen. Beide Widerlager werden in Stahl-

betonbauweise hergestellt. Die Pfeiler werden als Wandscheiben aus Stahlbe-

ton ausgebildet. Die Forderungen zum Anprallschutz von Kraftfahrzeugen wer-

den somit erfüllt.

7.2.1.3 Gründung

Das Bauwerk ist aufgrund der dort anstehenden Bodenverhältnisse und der sta-

tischen Erfordernisse mit einer Tiefgründung durch Bohrpfähle geplant.

7.2.1.4 Bauablauf

Die Herstellung der Bohrpfahlgründungen der Widerlager und der Pfeiler Achse

20 bis 50 kann ohne Beeinträchtigung des Straßenverkehrs auf der BAB A66

erfolgen. Die Herstellung der Bohrpfähle des Mittelpfeilers Achse 60 benötigt

eine bauzeitliche Verkehrsführung mit Einschränkung der Fahrbahnen im
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Bereich des Mittelstreifens. Danach werden die Widerlager und Pfeiler geschalt

und betoniert.

Nach Herstellung der Unterbauten werden die Stahlhohlkästen feldweise ein-

gehoben. Anschließend erfolgt das Schalen und die Betonage der Verbund-

platte und der Querträger. Für das Einheben der Stahlhohlkästen und das Scha-

len der Verbundplatte werden nur im Bereich der BAB A66 nächtliche Sperrun-

gen der Fahrspuren erforderlich. Die Sperrpausen können entweder als Voll-

sperrung beider Richtungsfahrbahnen oder im Wechsel als einseitige Sperrung

mit Mittelstreifenüberfahrt umgesetzt werden.

7.2.2 Lärmschutzwand „Auf die Zeil“

7.2.2.1 Allgemein

In ca. Bau-km 7,8+30 bis 7,9+53 ist entsprechend der schallschutztechnischen

Vorgaben östlich der RTW-Trasse eine Lärmschutzwand vorzusehen. Im Be-

reich der geplanten Lärmschutzanlage verläuft die RTW-Trasse im Grundriss

zunächst in einem Kreisbogen mit einem Radius von 193 m und geht dann in

einen Übergangsbogen über.

7.2.2.2 Bauwerksgestaltung

Die neue Lärmschutzwand wird mit einer Höhe von ≥ 3,00 m ü.SO geplant. Es

werden lotrechte und horizontale Linien beibehalten und zur Betonung des be-

wegten Geländes die Wandoberkanten ab je 25 cm Höhendifferenz abgetreppt

ausgebildet. Die Stahlpfosten ragen 5 cm über das jeweils höhere anschlie-

ßende Wandelement hinaus. Die Pfostenabstände der Lärmschutzwand betra-

gen im Regelbereich 5,00 m. Die Lärmschutzwandausfachungen werden mit

Leichtmetallelementen hergestellt.

Im gesamten Streckenabschnitt verläuft die Lärmschutzwand mit einem lichten

Abstand von 3,30 m von der Gleisachse 100 parallel zur Trasse. Die Gesamt-

länge der Lärmschutzwand beträgt ca. 119 m.

In Streckenkilometer 7,8+82 ist eine 5,00 m breite Betriebsüberfahrt geplant.

Hierfür wird in der Lärmschutzwand ein entsprechendes Tor vorgesehen.
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Zwischen der GOK im Bereich der RTW-Trasse und der abfallenden Böschung

bzw. Berme jenseits der Lärmschutzwand ist planmäßig ein Höhensprung von

bis zu 0,50 m abzufangen.

7.2.2.3 Gründung

Das Bauwerk ist aufgrund der dort anstehenden Bodenverhältnisse und der sta-

tischen Erfordernisse mit einer Tiefgründung durch Bohrpfähle geplant.

7.2.2.4 Bauablauf

Die Herstellung der Bohrpfähle erfolgt vom Niveau des Erdplanums aus. Nach

Herstellung der Bohrpfähle werden die Stahlpfosten in die Köcher der Bohr-

pfähle eingestellt und vergossen. Nach dem Aushärten der Köcherfüllung wer-

den die Wandelemente eingehoben. Hierbei werden zunächst die Sockelele-

mente aus Beton eingestellt. Anschließend kann der Streckenausbau erfolgen.

Nach Fertigstellung des Streckenbaus werden die restlichen Wandelemente

eingehoben.

7.2.3 Stützbauwerk Dunant West

7.2.3.1 Allgemein

Die RTW-Trasse verläuft nach dem BÜ Lindenweg bis zum BÜ Sossenheimer

Weg im Einschnitt. Zur Abfangung des westlichen Geländes sowie des paralle-

len zur Trasse verlaufenden Wirtschaftsweges wird von ca. Bau-km 7,9+71 bis

8,5+54 ein Stützbauwerk erforderlich, welches durch den Haltepunkt Dunant-

siedlung unterbrochen wird.

7.2.3.2 Bauwerksgestaltung

Das Bauwerk ist als Winkelstützwand mit Fertigteilen geplant und verläuft im

Streckenabschnitt BÜ Lindenweg bis zum HP Dunantsiedlung in einem Abstand

(Vorderkante Wand) von 3,40 m und ab dem HP Dunantsiedlung bis zum BÜ

Sossenheimer Weg in einem Abstand (Vorderkante Wand) von 3,30 m zur

Gleisachse 3640L parallel zur Trasse.
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Die Stützwand wird mit einer Absturzsicherung als Füllstabgeländer versehen.

Die Wandoberkante verläuft horizontal, orientiert sich an dem Höhenverlauf des

Geländes bzw. des Wirtschaftsweges und wird ab je 25 cm Höhendifferenz ab-

getreppt ausgebildet. Die Fertigteile haben eine Höhe von bis zu ca. 3,30 m.

Die Gesamtlänge der beiden Stützwandabschnitte beträgt ca. 471,00 m.

7.2.3.3 Gründung

Das Bauwerk ist aufgrund der dort anstehenden Bodenverhältnisse und der sta-

tischen Erfordernisse mit einer Flachgründung geplant.

7.2.3.4 Bauablauf

Nach dem Aushub der Baugrube wird der Baugrund vorbereitet und eine frost-

freie Gründung hergestellt. Anschließend werden die Fertigteilelemente in einer

Mörtelausgleichsschicht gesetzt und ausgerichtet. Sobald die Stützwand fertig

gestellt ist, kann diese hinterfüllt werden und der Streckenausbau sowie der

angrenzende Wegebau erfolgen.

7.2.4 Stützbauwerk Dunant Ost

7.2.4.1 Allgemein

Die RTW-Trasse verläuft nach der BÜ Lindenweg bis zum Haltepunkt Dunant-

siedlung im Einschnitt. Zur Abfangung des östlichen Geländes sowie des paral-

lelen zur Trasse verlaufenden Weges wird von Bau-km 7,9+64 bis 8,1+03 ein

Stützbauwerk erforderlich. Auf der Stützwand wird entsprechend der schall-

schutztechnischen Vorgaben eine Lärmschutzwand angeordnet. Die Stützwand

selbst erhält entsprechend der schallschutztechnischen Vorgaben eine absor-

bierende Vorsatzschale.

7.2.4.2 Bauwerksgestaltung

Das Bauwerk ist als Winkelstützwand in Ortbeton geplant und verläuft im ge-

samten Streckenabschnitt in einem Abstand (Vorderkante Wand) von 3,30 m

zur Gleisachse 3640R parallel zur Trasse. Die Höhe der Wand orientiert sich an
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der Geländehöhe bzw. dem Höhenverlauf des parallel zur Trasse verlaufenden

Weges und erreicht eine maximale Höhe von ca. 2,00 m über SO. Die Gesamt-

länge der Stützwand beträgt ca. 140,40 m.

Auf der Stützwand wird eine Lärmschutzwand mit einer Höhe von ≥ 3,00 m

ü.SO angeordnet. Die Stahlpfosten ragen 5 cm über das jeweils höhere an-

schließende Wandelement hinaus. Die Pfostenabstände der Lärmschutzwand

betragen im Regelbereich 2,50 m. Die Lärmschutzwandausfachungen werden

mit Leichtmetallelementen hergestellt.

7.2.4.3 Gründung

Das Bauwerk wird flach gegründet. Zur Vereinheitlichung des Baugrundes ist

ein Kiespolster als Bodenaustauschschicht vorgesehen.

7.2.4.4 Bauablauf

Nachdem Baufreiheit geschaffen wurde, wird in einer offenen Baugrube das

Fundament der Stützwand hergestellt. Im Anschluss kann die Stützwand ge-

schalt und betoniert werden. Sobald die Stützwand fertig gestellt ist, kann der

Streckenausbau erfolgen. Die Montage der Lärmschutzwandpfosten auf dem

Stützwandkopf und das Einstellen der Wandelemente erfolgt nach Fertigstel-

lung des Streckenbaus der RTW-/DB-Trasse und der angrenzenden Wege.

7.2.5 PU und Zugangsbauwerke HP Dunantsiedlung

7.2.5.1 Allgemein

Der Haltepunkt „Dunantsiedlung“ beginnt ca. bei Bau-km 8,1+02 und endet ca.

bei Bau-km 8,2+13. Die Gesamtlänge beträgt ca. 111 m, die Nutzlänge der

Bahnsteige beträgt 105 m. Im Bereich es Haltepunktes verläuft die RTW-Trasse

im Grundriss in einem Kreisbogen mit einem Radius von 638 m. Der Haltepunkt

setzt sich aus folgenden Teilbauwerken zusammen:

· Personenunterführung

· Zugangsbauwerke (Treppen- und Rampenanlagen)
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· Lärmschutzwand

7.2.5.2 Bauwerksgestaltung

Die Personenunterführung kreuzt in Bau-km 8,1+68.257 mit einem Winkel von

100 gon die RTW-Trasse und ist als Vollrahmen (standardisiertes Rahmenbau-

werk gemäß Ril 804.9040) mit einer lichten Weite von 6,00 m und lichten Höhe

von ≥ 2,50 m geplant. Die Personenunterführung befindet sich im Bereich der

beiden Außenbahnsteige.

Bahnlinks erfolgt der Zugang zur Personenunterführung über eine bahnparal-

lele Treppe sowie eine Rampe mit einer lichten Weite von je 1,80 m. Der Zugang

zur Personenunterführung erfolgt bahnrechts über eine bahnparallel geführte

Rampe mit einer lichten Weite von 2,40 m und einer Treppe mit einer lichten

Weite von 5,70 m, welche senkrecht zum Bahngleis bzw. in Verlängerung zur

Personenunterführung angeordnet wird.

Der Zugang zu den Bahnsteigen erfolgt im nördlichen Bahnsteigbereich höhen-

gleich. An den südlichen Bahnsteigenden wird jeweils eine Treppe und bahnpa-

rallele Rampe mit einer lichten Weite von 2,40 m angeordnet.

Die Personenunterführung und die Zugangsbauwerke (Treppen- und Rampen-

anlage) werden in Stahlbeton hergestellt.

Entlang der östlichen Bahnsteighinterkante wird entsprechend der schall-

schutztechnischen Vorgaben eine Lärmschutzwand mit einer Höhe von

≥ 3,00 m ü.SO angeordnet. Die Stahlpfosten ragen 5 cm über das jeweils hö-

here anschließende Wandelement hinaus. Die Pfostenabstände der Lärm-

schutzwand betragen im Regelbereich 5,00 m bzw. 2,50 m bei Anordnung auf

den aufgehenden Wänden des Zugangsbauwerkes. Die Gesamtlänge der

Lärmschutzwand beträgt ca. 121,40 m. Die Lärmschutzwandausfachungen

werden mit Acrylglaselementen hergestellt.
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7.2.5.3 Gründung

Die Personenunterführung und die Zugangsbauwerke werden flach gegründet.

Zur Vereinheitlichung des Baugrundes ist ein Kiespolster als Bodenaustausch-

schicht vorgesehen. Die Lärmschutzwand wird tief auf Bohrpfählen gegründet.

7.2.5.4 Bauablauf

In einer offenen Baugrube wird zunächst der Bodenaustausch vorgenommen

und die Fundamente der Bauwerke hergestellt. Im Anschluss können die auf-

gehenden Wände geschalt und betoniert werden. Sobald die Personenunter-

führung sowie die Stütz- und Trogbauwerke fertiggestellt sind, kann der neue

Bahndamm und der Bahnsteig hergestellt werden.

Die Herstellung der Bohrpfähle der Lärmschutzwände erfolgt vom bestehenden

Geländeniveau aus. Nach Herstellung der Bohrpfähle werden die Stahlpfosten

in die Köcher der Bohrpfähle eingestellt und vergossen. Nach dem Aushärten

der Köcherfüllung werden die Wandelemente eingehoben. Hierbei werden zu-

nächst die Sockelelemente aus Beton eingestellt. Anschließend kann der Aus-

bau der Bahnsteige erfolgen. Nach Fertigstellung der Bahnsteige werden die

restlichen Wandelemente eingehoben.

7.2.6 Lärmschutzwand Dunantsiedlung

7.2.6.1 Allgemein

Im Anschluss an den Haltepunkt Dunantsiedlung ist entsprechend der schall-

schutztechnischen Vorgaben östlich der RTW-Trasse ca. von Bau-km 8,2+13

bis 8,5+39 eine Lärmschutzwand vorzusehen. Im Bereich der geplanten Lärm-

schutzanlage verläuft die RTW-Trasse im Grundriss zunächst in einem Über-

gangsbogen und einem anschließend kurzen Kreisbogen mit einem Radius von

384 m und führt dann nach einem erneuten Übergangsbogen schließlich in ei-

nen Kreisbogen mit einem Radius von 604 m.
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7.2.6.2 Bauwerksgestaltung

Die neue Lärmschutzwand wird mit einer Höhe von ≥ 3,00 m ü.SO geplant. Die

Stahlpfosten ragen 5 cm über das jeweils höhere anschließende Wandelement

hinaus. Die Pfostenabstände der Lärmschutzwand betragen im Regelbereich

5,00 m. Die Lärmschutzwandausfachungen werden mit Leichtmetallelementen

hergestellt.

Im gesamten Streckenabschnitt verläuft die Lärmschutzwand mit einem lichten

Abstand von 3,30 m von der Gleisachse 3640R parallel zur Trasse. Die Ge-

samtlänge der Lärmschutzwand beträgt ca. 329,20 m.

Zwischen der GOK im Bereich der RTW-Trasse und dem Gelände jenseits der

Lärmschutzwand ist planmäßig kein Höhensprung abzufangen.

7.2.6.3 Gründung

Das Bauwerk ist aufgrund der dort anstehenden Bodenverhältnisse und der sta-

tischen Erfordernisse mit einer Tiefgründung durch Bohrpfähle geplant.

7.2.6.4 Bauablauf

Die Herstellung der Bohrpfähle erfolgt vom Niveau des Erdplanums aus. Nach

Herstellung der Bohrpfähle werden die Stahlpfosten in die Köcher der Bohr-

pfähle eingestellt und vergossen. Nach dem Aushärten der Köcherfüllung wer-

den die Wandelemente eingehoben. Hierbei werden zunächst die Sockelele-

mente aus Beton eingestellt. Anschließend kann der Streckenausbau erfolgen.

Nach Fertigstellung des Streckenbaus werden die restlichen Wandelemente

eingehoben.

7.2.7 PU und Zugangsbauwerke HP Sossenheim

7.2.7.1 Allgemein

Der Haltepunkt „Bf Sossenheim“ beginnt bei ca. Bau-km 8,5+61 und endet bei

ca. Bau-km 8,7+34. Die Gesamtlänge beträgt ca. 173 m, die Nutzlänge der

Bahnsteige beträgt 105 m. Im Bereich des Haltepunktes verläuft die RTW-

��������

��������



RTW Regionaltangente West, Planfeststellungsabschnitt Mitte

1.1_Erläuterungsbericht PfA Mitte.docx       Seite 105/260

Trasse im Grundriss in einer Geraden. Der Haltepunkt setzt sich aus folgenden

Teilbauwerken zusammen:

· Personenunterführung

· Zugangsbauwerken (Treppen-, Aufzug- und Rampenanlagen)

· Stützwänden

· Lärmschutzwänden

7.2.7.2 Bauwerksgestaltung

Die Personenunterführung kreuzt in Bau-km 8,6+73.421 mit einem Winkel von

100 gon die RTW-Trasse und ist als Vollrahmen (standardisiertes Rahmenbau-

werk gemäß Ril 804.9040) mit einer lichten Weite von 4,50 m und lichten Höhe

von ≥ 2,50 m geplant. Die Personenunterführung befindet sich im Bereich der

beiden Außenbahnsteige.

Der Zugang zur Personenunterführung erfolgt bahnlinks ausgehend vom Bahn-

steig über einen Aufzug (2,20 m x 2,70 m) und eine bahnparallele Treppe mit

einer lichten Weite von 2,80 m. Bahnrechts erfolgt der Zugang von der Paul-

Wempe-Allee aus über eine bahnparallele Rampe und Treppe mit einer lichten

Weiten von jeweils 2,40 m.

Der Zugang zum Bahnsteig erfolgt bahnrechts über eine Treppe sowie eine

Rampe mit einer lichten Weiten von jeweils 2,40 m. Der bahnlinke Bahnsteig

wird an den beiden Bahnsteigenden jeweils über eine Rampe bzw. Weg mit

einer lichten Weite von 2,40 m erschlossen.

Die Personenunterführung, die Zugangsbauwerke (Treppen-, Aufzug- und

Rampenanlage) sowie die zur Abfangung der Bahnsteige gegenüber den an-

grenzenden Geländeniveaus erforderlichen Stützwände werden in Stahlbeton

hergestellt.

Zwischen BÜ Sossenheimer Weg und den Bahnsteigen sowie entlang der bei-

den Bahnsteighinterkanten wird entsprechend der schallschutztechnischen

Vorgaben jeweils eine Lärmschutzwand mit einer Höhe von ≥ 3,50 m ü.SO an-

geordnet. Die Stahlpfosten ragen 5 cm über das jeweils höhere anschließende
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Wandelement hinaus. Die Pfostenabstände der Lärmschutzwand betragen im

Regelbereich 5,00 m bzw. 2,50 m bei Anordnung auf den aufgehenden Wän-

den der Zugangsbauwerke oder Stützwände. Die Gesamtlänge der Lärm-

schutzwand beträgt bahnlinks ca.116,20 m und bahnrechts ca. 178,20 m. Die

Lärmschutzwandausfachungen werden im Bereich der Bahnsteige mit Acryl-

glaselementen hergestellt und in den angrenzenden Wandbereichen mit

Leichtmetallelementen.

7.2.7.3 Gründung

Die Personenunterführung, die Zugangsbauwerke und Stützwände werden

flach gegründet. Zur Vereinheitlichung des Baugrundes ist ein Kiespolster als

Bodenaustauschschicht vorgesehen. Die Lärmschutzwand wird tief auf Bohr-

pfählen gegründet.

7.2.7.4 Bauablauf

Der bestehende Bahnsteig ist rückzubauen und es ist Baufreiheit zu schaffen.

In einer offenen Baugrube wird zunächst der Bodenaustausch vorgenommen

und werden die Fundamente der Bauwerke hergestellt. Im Anschluss können

die aufgehenden Wände geschalt und betoniert werden. Sobald die Personen-

unterführung und die Stütz- und Trogbauwerke fertiggestellt sind, kann der neue

Bahndamm und der Bahnsteig hergestellt werden.

Die Herstellung der Bohrpfähle der Lärmschutzwände erfolgt vom bestehenden

Geländeniveau aus. Nach Herstellung der Bohrpfähle werden die Stahlpfosten

in die Köcher der Bohrpfähle eingestellt und vergossen. Nach dem Aushärten

der Köcherfüllung werden die Wandelemente eingehoben. Hierbei werden zu-

nächst die Sockelelemente aus Beton eingestellt. Anschließend kann der Aus-

bau der Bahnsteige erfolgen. Nach Fertigstellung der Bahnsteige werden die

restlichen Wandelemente eingehoben.
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7.2.8 Lärmschutzwand und Stützbauwerk Paul-Wempe-Allee/Karl-Blum-Allee

7.2.8.1 Allgemein

Im Streckenabschnitt zwischen den Haltepunkten „Bf Sossenheim“ und „Höchst

Stadtpark“ verläuft die RTW-Trasse im Grundriss in einer Geraden und zuneh-

mend in Dammlage. Ca. ab Bau-km 8,9+62 wird bahnrechts zur Abfangung des

Bahndammes ein Stützbauwerk erforderlich. Im gesamten Streckenabschnitt ist

entsprechend der schallschutztechnischen Vorgaben eine Lärmschutzwand

vorzusehen.

7.2.8.2 Bauwerksgestaltung

Das Bauwerk ist entsprechend in zwei Teilbauwerke zu unterteilen: in eine

Lärmschutzwand und in eine Stützwand mit einer auf dem Stützwandkopf ver-

laufenden Lärmschutzwand.

Von ca. Bau-km 8,7+34 bis 8,9+62 wird eine Lärmschutzwand mit einer Höhe

von ≥ 3,50 m ü.SO geplant. Die Stahlpfosten ragen 5 cm über das jeweils hö-

here anschließende Wandelement hinaus. Die Pfostenabstände der Lärm-

schutzwand betragen im Regelbereich 5,00 m. Die Lärmschutzwandausfachun-

gen werden mit Leichtmetallelementen hergestellt.

Im gesamten Streckenabschnitt verläuft die Lärmschutzwand mit einem lichten

Abstand von 3,30 m von der Gleisachse 3640L parallel zur Trasse. Die Gesamt-

länge der Lärmschutzwand beträgt ca. 228,00 m.

Zwischen der GOK im Bereich der RTW-Trasse und dem Gelände jenseits der

Lärmschutzwand wird mit dem Sockelelement planmäßig ein Höhensprung von

bis zu ca. 1,00 m abgefangen.

Ca. von Bau-km 8,9+62 bis 9,1+37 wird bahnrechts zur Abfangung des Bahn-

dammes ein Stützbauwerk erforderlich. Das Bauwerk ist als Winkelstützwand

in Ortbeton geplant und verläuft im gesamten Streckenabschnitt in einem Ab-

stand (Vorderkante Wand) von 3,30 m zur Gleisachse 3640L parallel zur

Trasse. Die Höhe der Wand orientiert sich an dem Höhenverlauf der RTW-
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Trasse und erreicht eine maximale Höhe von ca. 2,70 m über GOK. Die Ge-

samtlänge der Stützwand beträgt ca. 175,30 m.

Auf der Stützwand wird eine Lärmschutzwand mit einer Höhe von ≥ 1,50 m

ü.SO angeordnet. Die Stahlpfosten ragen 5 cm über das jeweils höhere an-

schließende Wandelement hinaus. Die Pfostenabstände der Lärmschutzwand

betragen im Regelbereich 2,50 m. Die Lärmschutzwandausfachungen werden

mit Leichtmetallelementen hergestellt.

7.2.8.3 Gründung

Die Stützwand ist aufgrund der dort anstehenden Bodenverhältnisse und der

statischen Erfordernisse mit einer Flachgründung geplant. Zur Vereinheitli-

chung des Baugrundes ist ein Kiespolster als Bodenaustauschschicht vorgese-

hen. Die Lärmschutzwand ist mit einer Tiefgründung durch Bohrpfähle geplant.

7.2.8.4 Bauablauf

Nachdem Baufreiheit geschaffen wurde, werden in einer offenen Baugrube die

Fundamente der Stützwandblöcke hergestellt. Im Anschluss können die aufge-

henden Wände geschalt und betoniert werden. Sobald die Stützwandblöcke fer-

tig gestellt sind, kann der neue Bahndamm hergestellt werden.

Die Herstellung der Bohrpfähle der Lärmschutzwand erfolgt vom Niveau des

Erdplanums aus. Nach Herstellung der Bohrpfähle werden die Stahlpfosten in

die Köcher der Bohrpfähle eingestellt und vergossen. Nach dem Aushärten der

Köcherfüllung werden die Wandelemente eingehoben. Hierbei werden zu-

nächst die Sockelelemente aus Beton eingestellt. Anschließend kann der Stre-

ckenausbau erfolgen. Nach Fertigstellung des Streckenbaus der RTW-/DB-

Trasse und der angrenzenden Wege werden die Lärmschutzwandpfosten auf

dem Stützwandkopf montiert und die restlichen Wandelemente eingestellt.
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7.2.9 Lärmschutzwand und Stützbauwerk Kurmainzer Straße

7.2.9.1 Allgemein

Im Streckenabschnitt zwischen den Haltepunkten „Bf Sossenheim“ und „Höchst

Stadtpark“ verläuft die RTW-Trasse im Grundriss in einer Geraden und zuneh-

mend in Dammlage. Ab ca. Bau-km 8,9+73 wird bahnlinks zur Abfangung des

Bahndammes ein Stützbauwerk erforderlich. Im Streckenabschnitt ist entspre-

chend der schallschutztechnischen Vorgaben bis ca. Bau-km 9,0+75 eine Lärm-

schutzwand vorzusehen.

7.2.9.2 Bauwerksgestaltung

Das Bauwerk ist entsprechend in 3 Teilbauwerke zu unterteilen: in eine Lärm-

schutzwand, eine Stützwand mit einer auf dem Stützwandkopf verlaufenden

Lärmschutzwand und eine Stützwand zur reinen Abfangung des Bahndammes.

Von ca. Bau-km 8,7+34 bis 8,9+73 wird eine Lärmschutzwand mit einer Höhe

von ≥ 3,50 m ü.SO geplant. Die Stahlpfosten ragen 5 cm über das jeweils hö-

here anschließende Wandelement hinaus. Die Pfostenabstände der Lärm-

schutzwand betragen im Regelbereich 5,00 m. Die Lärmschutzwandausfachun-

gen werden mit Leichtmetallelementen hergestellt.

Im gesamten Streckenabschnitt verläuft die Lärmschutzwand mit einem lichten

Abstand von 3,30 m von der Gleisachse 3640R parallel zur Trasse. Die Ge-

samtlänge der Lärmschutzwand beträgt ca. 239,50 m.

Zwischen der GOK im Bereich der RTW-Trasse und dem Gelände jenseits der

Lärmschutzwand wird mit dem Sockelelement planmäßig ein Höhensprung von

bis zu ca. 1,00 m abgefangen.

Von ca. Bau-km 8,9+73 bis 9,0+75 wird bahnlinks zur Abfangung des Bahn-

dammes ein Stützbauwerk erforderlich. Das Bauwerk ist als Winkelstützwand

in Ortbeton geplant und verläuft im gesamten Streckenabschnitt in einem Ab-

stand (Vorderkante Wand) von 3,30 m zur Gleisachse 3640R parallel zur

Trasse. Die Höhe der Wand orientiert sich an dem Höhenverlauf der RTW-
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Trasse und erreicht eine maximale Höhe von ca. 3,00 m über GOK. Die Ge-

samtlänge des Stützwandabschnittes beträgt ca. 102,50 m.

Auf der Stützwand wird eine Lärmschutzwand mit einer Höhe von ≥ 3,50 m

ü.SO angeordnet. Die Stahlpfosten ragen 5 cm über das jeweils höhere an-

schließende Wandelement hinaus. Die Pfostenabstände der Lärmschutzwand

betragen im Regelbereich 2,50 m. Die Lärmschutzwandausfachungen werden

mit Leichtmetallelementen hergestellt.

Ab ca. Bau-km 9,0+75 bis 9,1+54 wird zur Abfangung des Bahndammes eine

Winkelstützwand in Ortbeton geplant. Diese verläuft ebenfalls in einem Abstand

(Vorderkante Wand) von 3,30 m zur Gleisachse 3640R parallel zur Trasse.

Die Stützwand wird mit einer Absturzsicherung als Füllstabgeländer versehen.

Die Höhe der Wand orientiert sich an dem Höhenverlauf der RTW-Trasse und

erreicht eine maximale Höhe von ca. 2,50 m über GOK. Die Gesamtlänge des

Stützwandabschnittes beträgt ca. 77,85 m.

7.2.9.3 Gründung

Die Stützwände sind aufgrund der dort anstehenden Bodenverhältnisse und der

statischen Erfordernisse mit einer Flachgründung geplant. Zur Vereinheitli-

chung des Baugrundes ist ein Kiespolster als Bodenaustauschschicht vorgese-

hen. Die Lärmschutzwand ist mit einer Tiefgründung durch Bohrpfähle geplant.

7.2.9.4 Bauablauf

Nachdem Baufreiheit geschaffen wurde, werden in einer offenen Baugrube zu-

nächst die Fundamente der Stützwandblöcke hergestellt. Im Anschluss können

die aufgehenden Wände geschalt und betoniert werden. Sobald die Stützwand-

blöcke fertiggestellt sind, kann der neue Bahndamm hergestellt werden.

Die Herstellung der Bohrpfähle der Lärmschutzwand erfolgt vom Niveau des

Erdplanums aus. Nach Herstellung der Bohrpfähle werden die Stahlpfosten in

die Köcher der Bohrpfähle eingestellt und vergossen. Nach dem Aushärten der

Köcherfüllung werden die Wandelemente eingehoben. Hierbei werden
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zunächst die Sockelelemente aus Beton eingestellt. Anschließend kann der

Streckenausbau erfolgen. Nach Fertigstellung des Streckenbaus der RTW-/DB-

Trasse und der angrenzenden Wege werden die Lärmschutzwandpfosten auf

dem Stützwandkopf montiert und die restlichen Wandelemente eingestellt.

7.2.10 PU und Zugangsbauwerke HP Höchst Stadtpark

7.2.10.1 Allgemein

Der Haltepunkt „Höchst Stadtpark“ beginnt ca. bei Bau-km 9,1+37 und endet

ca. bei Bau-km 9,2+59. Die Gesamtlänge beträgt ca. 122 m, die Nutzlänge der

Bahnsteige beträgt 105 m. Im Bereich es Haltepunktes verläuft die RTW-Trasse

im Grundriss in einer Geraden. Der Haltepunkt setzt sich aus folgenden Teil-

bauwerken zusammen:

· Personenunterführung

· Zugangsbauwerke (Treppen- und Rampenanlagen)

· Stützwände

· Lärmschutzwände

7.2.10.2 Bauwerksgestaltung

Die bestehende Personenunterführung in ca. Bau-km 9,1+44 wird rückgebaut.

Die neue Personenunterführung kreuzt in Bau-km 9,2+40.728 mit einem Winkel

von 100 gon die RTW-Trasse und ist als Vollrahmen (standardisiertes Rahmen-

bauwerk gemäß Ril 804.9040) mit einer lichten Weite von 4,50 m und einer lich-

ten Höhe von ≥ 2,50 m geplant. Die Personenunterführung befindet sich im Be-

reich der beiden Außenbahnsteige.

Die Zuwegung zur Personenunterführung erfolgt bahnlinks von der Kurmainzer

Straße aus über eine Rampe mit einer lichten Weite von 4,20 m, welche senk-

recht zum Bahngleis bzw. in Verlängerung zur Personenunterführung angeord-

net wird. Bahnrechts erfolgt der Zugang zur Personenunterführung von der Karl-

Blum-Allee aus über eine bahnparallele Rampe mit einer lichten Weite von

2,40 m sowie eine Treppe mit einer lichten Weite von 2,90 m, welche in Verlän-

gerung zur Personenunterführung angeordnet wird.
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Die RTW-Trasse befindet sich in diesem Streckenabschnitt in Dammlage. Ent-

sprechend sind zur Abfangung der Bahnsteige Stützbauwerke erforderlich in

welche die Treppen und Rampen zur Erschließung der Bahnsteige integriert

werden. Die Stützbauwerke erreichen eine maximale Höhe von ca. 3,80 m über

GOK.

Der Zugang zu den Bahnsteigen erfolgt jeweils über eine bahnparallele Ram-

penanlage mit einer lichten Weite von 2,40 m sowie zwei Treppen mit einer

lichten Weite von 1,60 m, welche jeweils im Bereich der nördlichen und südli-

chen Bahnsteigenden angeordnet sind.

Die Personenunterführung, die Zugangsbauwerke (Treppen- und Rampenan-

lage) sowie die zur Abfangung der Bahnsteige gegenüber den angrenzenden

Geländeniveaus erforderlichen Stützbauwerke werden in Stahlbeton herge-

stellt.

Entsprechend der schallschutztechnischen Vorgaben wird im gesamten Be-

reich des Haltepunkts bahnrechts eine Lärmschutzwand mit einer Höhe von

≥ 1,50 m ü.SO an der Bahnsteighinterkante auf den Stützbauwerken angeord-

net. Bahnlinks wird ca. ab Bau-km 9,2+45 eine Lärmschutzwand mit einer

Höhe von ≥ 2,50 m auf den Stützbauwerken vorgesehen. Die Stahlpfosten ra-

gen 5 cm über das jeweils höhere anschließende Wandelement hinaus. Die

Pfostenabstände der Lärmschutzwand betragen im Regelbereich 2,50 m. Die

Gesamtlänge der Lärmschutzwand beträgt bahnlinks ca. 13,20 m und bahn-

rechts ca. 121,70 m. Die Lärmschutzwandausfachungen werden im Bereich

der Bahnsteige mit Acrylglaselementen und in den angrenzenden Wandberei-

chen mit Leichtmetallelementen hergestellt.

7.2.10.3 Gründung

Die Personenunterführung, die Zugangsbauwerke und Stützwände werden

flach gegründet. Zur Vereinheitlichung des Baugrundes ist ein Kiespolster als

Bodenaustauschschicht vorgesehen.
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7.2.10.4 Bauablauf

Die bestehende Personenunterführung ist rückzubauen, die vorhandenen Lei-

tungen sind zu verlegen und zu sichern und es ist allgemeine Baufreiheit zu

schaffen. In einer offenen Baugrube wird zunächst der Bodenaustausch vorge-

nommen und die Fundamente der Bauwerke werden hergestellt. Im Anschluss

können die aufgehenden Wände geschalt und betoniert werden. Sobald die

Personenunterführung und die Stütz- und Trogbauwerke fertiggestellt sind,

kann der neue Bahndamm und der Bahnsteig hergestellt werden. Nach Fertig-

stellung der Bahnsteige und des Streckenbaus werden die Wandelemente der

Lärmschutzwand eingehoben.

7.2.11 Stützbauwerk und Lärmschutzwand Geh-/Radweg Zuckschwerdtstraße

7.2.11.1 Allgemein

Im Streckenabschnitt zwischen dem Haltepunkt „Höchst Stadtpark“ und der be-

stehenden EÜ Zuckschwerdtstraße verläuft die RTW-Trasse in Dammlage. Zur

Minimierung der Flächeninanspruchnahme und damit die Dammschüttung nicht

den bahnparallel verlaufenden Geh-/Radweg überschneidet, werden zur Abfan-

gung des Bahndammes bahnrechts Stützbauwerke erforderlich. Zudem ist im

gesamten Streckenabschnitt entsprechend der schallschutztechnischen Vorga-

ben bahnrechts eine Lärmschutzwand mit einer Höhe von ≥ 2,00 m ü.SO vor-

zusehen.

7.2.11.2 Bauwerksgestaltung

Das Bauwerk ist in drei Teilbauwerke zu unterteilen: in eine Stützwand mit einer

auf dem Stützwandkopf verlaufenden Lärmschutzwand, in eine Lärmschutz-

wand und in eine am Böschungsfuß verlaufende Stützwand.

Von ca. Bau-km 9,2+59 bis 9,4+80 wird bahnrechts zur Abfangung des Bahn-

dammes ein Stützbauwerk erforderlich. Das Bauwerk ist als Winkelstützwand

in Ortbeton geplant und verläuft im gesamten Streckenabschnitt in einem Ab-

stand (Vorderkante Wand) von 3,30 m zur Gleisachse 3640L parallel zur

Trasse. Die Höhe der Wand orientiert sich an dem Höhenverlauf der RTW-
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Trasse und erreicht eine maximale Höhe von ca. 3,80 m über GOK. Die Ge-

samtlänge des Stützwandabschnittes beträgt ca. 222,90 m. Auf der Stützwand

wird eine Lärmschutzwand angeordnet. Die Pfostenabstände der Lärmschutz-

wand betragen im Regelbereich 2,50 m.

In dem sich an die Stützwand anschließenden Streckenabschnitt (ca. Bau-km

9,4+80 bis 9,5+69) werden die Pfosten der Lärmschutzwand über Einzelbohr-

pfähle gegründet. Die Pfostenabstände betragen im Regelbereich 5,00 m. Die

Lärmschutzwand verläuft mit einem lichten Abstand von 3,30 m von der

Gleisachse 3640L parallel zur Trasse. Die Gesamtlänge der Lärmschutzwand

beträgt ca. 90,50 m. Zwischen der GOK im Bereich der RTW-Trasse und der

abfallenden Böschung bzw. Berme jenseits der Lärmschutzwand wird mit dem

Sockelelement planmäßig ein Höhensprung von bis zu ca. 0,50 m abgefangen.

Die Stahlpfosten ragen 5 cm über das jeweils höhere anschließende Wandele-

ment hinaus. Die Lärmschutzwandausfachungen werden mit Leichtmetallele-

menten hergestellt.

Ca. von Bau-km 9,4+79 bis 9,5+77 wird am Böschungsfuß ein Stützbauwerk

erforderlich damit die Dammschüttung nicht den bahnparallel verlaufenden

Geh-/Radweg überschneidet. Das Bauwerk ist als Winkelstützwand mit Fertig-

teilen geplant. Auf der Stützwand wird eine Absturzsicherung als Holmgeländer

vorgesehen. Die Wandoberkante verläuft horizontal, orientiert sich an dem Hö-

henverlauf der Böschung und wird ab je 25 cm Höhendifferenz abgetreppt aus-

gebildet. Die Fertigteile haben eine Höhe von bis zu ca. 2,05 m. Die Gesamt-

länge der Stützwand beträgt ca. 102,50 m.

7.2.11.3 Gründung

Die Stützwand ist aufgrund der dort anstehenden Bodenverhältnisse und der

statischen Erfordernisse mit einer Flachgründung geplant. Zur Vereinheitli-

chung des Baugrundes ist ein Kiespolster als Bodenaustauschschicht vorgese-

hen. Die Lärmschutzwand ist mit einer Tiefgründung durch Bohrpfähle geplant.
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7.2.11.4 Bauablauf

Nachdem Baufreiheit geschaffen wurde, werden in einer offenen Baugrube die

Fundamente der Stützwandblöcke hergestellt. Im Anschluss können die aufge-

henden Wände geschalt und betoniert werden. Sobald die Stützwandblöcke fer-

tig gestellt sind, kann der neue Bahndamm hergestellt werden.

Die Herstellung der Bohrpfähle der Lärmschutzwand erfolgt vom Niveau des

Erdplanums aus. Nach Herstellung der Bohrpfähle werden die Stahlpfosten in

die Köcher der Bohrpfähle eingestellt und vergossen. Nach dem Aushärten der

Köcherfüllung werden die Wandelemente eingehoben. Hierbei werden zu-

nächst die Sockelelemente aus Beton eingestellt. Anschließend kann der Stre-

ckenausbau erfolgen. Nach Fertigstellung des Streckenbaus der RTW-/DB-

Trasse und der angrenzenden Wege werden die Lärmschutzwandpfosten auf

dem Stützwandkopf montiert und die restlichen Wandelemente eingestellt.

Die Herstellung der Stützwand und Lärmschutzwand Geh-/Radweg Zuck-

schwerdtstraße erfolgt parallel zur Herstellung der Stützwand und Lärmschutz-

wand Billtalstraße.

7.2.12 Stützbauwerk und Lärmschutzwand Billtalstraße

7.2.12.1 Allgemein

Im Streckenabschnitt zwischen dem Haltepunkt „Höchst Stadtpark“ und der be-

stehenden EÜ Zuckschwerdtstraße verläuft die RTW-Trasse in Dammlage. Zur

Minimierung der Flächeninanspruchnahme und damit die Dammschüttung nicht

die bahnparallel verlaufenden Billtalstraße überschneidet, werden zur Abfan-

gung des Bahndammes bahnlinks Stützbauwerke erforderlich. Zudem ist im ge-

samten Streckenabschnitt entsprechend der schallschutztechnischen Vorga-

ben bahnlinks eine Lärmschutzwand mit einer Höhe von ≥ 2,50 m ü.SO vorzu-

sehen.
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7.2.12.2 Bauwerksgestaltung

Das Bauwerk ist in drei Teilbauwerke zu unterteilen: in eine Stützwand mit einer

auf dem Stützwandkopf verlaufenden Lärmschutzwand, in eine Lärmschutz-

wand und in eine am Böschungsfuß verlaufende Stützwand.

Von ca. Bau-km 9,2+59 bis 9,5+30 wird bahnlinks zur Abfangung des Bahn-

dammes ein Stützbauwerk erforderlich. Das Bauwerk ist als Winkelstützwand

in Ortbeton geplant und verläuft im gesamten Streckenabschnitt in einem Ab-

stand (Vorderkante Wand) von 3,30 m zur Gleisachse 3640R parallel zur

Trasse. Die Höhe der Wand orientiert sich an dem Höhenverlauf der RTW-

Trasse und erreicht eine maximale Höhe von ca. 4,20 m über GOK. Die Ge-

samtlänge des Stützwandabschnittes beträgt ca. 284,20 m. Auf der Stützwand

wird eine Lärmschutzwand angeordnet. Die Pfostenabstände der Lärmschutz-

wand betragen im Regelbereich 2,50 m.

In dem sich an die Stützwand anschließenden Streckenabschnitt (ca. Bau-km

9,5+30 bis 9,5+69) werden die Pfosten der Lärmschutzwand über Einzelbohr-

pfähle gegründet. Die Pfostenabstände betragen im Regelbereich 5,00 m. Die

Lärmschutzwand verläuft mit einem lichten Abstand von 3,30 m von der

Gleisachse 3640R parallel zur Trasse. Die Gesamtlänge der Lärmschutzwand

beträgt ca. 39,50 m. Zwischen der GOK im Bereich der RTW-Trasse und der

abfallenden Böschung bzw. Berme jenseits der Lärmschutzwand wird mit dem

Sockelelement planmäßig ein Höhensprung von bis zu ca. 0,50 m abgefangen.

Die Stahlpfosten ragen 5 cm über das jeweils höhere anschließende Wandele-

ment hinaus. Die Lärmschutzwandausfachungen werden mit Leichtmetallele-

menten hergestellt.

Ca. von Bau-km 9,5+29 bis 9,5+77 wird am Böschungsfuß ein Stützbauwerk

erforderlich damit die Dammschüttung nicht die bahnparallel verlaufende Billtal-

straße überschneidet. Das Bauwerk ist als Winkelstützwand mit Fertigteilen ge-

plant. Auf der Stützwand wird eine Absturzsicherung als Holmgeländer vorge-

sehen. Die Wandoberkante verläuft horizontal, orientiert sich an dem Höhen-

verlauf der Böschung und wird ab je 25 cm Höhendifferenz abgetreppt
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ausgebildet. Die Fertigteile haben eine Höhe von bis zu ca. 1,30 m. Die Ge-

samtlänge der Stützwand beträgt ca. 52,00 m.

7.2.12.3 Gründung

Die Stützwand ist aufgrund der dort anstehenden Bodenverhältnisse und der

statischen Erfordernisse mit einer Flachgründung geplant. Zur Vereinheitli-

chung des Baugrundes ist ein Kiespolster als Bodenaustauschschicht vorgese-

hen. Die Lärmschutzwand ist mit einer Tiefgründung durch Bohrpfähle geplant.

7.2.12.4 Bauablauf

Nachdem Baufreiheit geschaffen wurde, werden in einer offenen Baugrube die

Fundamente der Stützwandblöcke hergestellt. Im Anschluss können die aufge-

henden Wände geschalt und betoniert werden. Sobald die Stützwandblöcke fer-

tig gestellt sind, kann der neue Bahndamm hergestellt werden.

Die Herstellung der Bohrpfähle der Lärmschutzwand erfolgt vom Niveau des

Erdplanums aus. Nach Herstellung der Bohrpfähle werden die Stahlpfosten in

die Köcher der Bohrpfähle eingestellt und vergossen. Nach dem Aushärten der

Köcherfüllung werden die Wandelemente eingehoben. Hierbei werden zu-

nächst die Sockelelemente aus Beton eingestellt. Anschließend kann der Stre-

ckenausbau erfolgen. Nach Fertigstellung des Streckenbaus der RTW-/DB-

Trasse und der angrenzenden Wege werden die Lärmschutzwandpfosten auf

dem Stützwandkopf montiert und die restlichen Wandelemente eingestellt.

Die Herstellung der Stützwand und Lärmschutzwand Billtalstraße erfolgt paral-

lel zur Herstellung der Stützwand und Lärmschutzwand Geh-/Radweg Zuck-

schwerdt-Straße.

7.2.13 PU Bahnhof Höchst

7.2.13.1 Allgemein

Durch den neuen Haltepunkt der RTW an dem Bahnhof Höchst ist ein Umbau

und eine teilweise Erneuerung der Personenunterführung erforderlich.
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7.2.13.2 Bauwerksgestaltung

Der neue Anschluss der Personenunterführung wird als schlaffbewehrte Beton-

konstruktion ausgeführt. Die Unterführung wird analog zu der bestehenden Un-

terführung die gleichen Lichtweiten aufweisen. Die Zugänge zum Bahnsteig 6

werden neugestaltet.

Zusätzlich zu der neuen Treppenanlage ist ein Aufzug zur barrierefreien Zu-

gänglichkeit vorgesehen

7.2.13.3 Gründung

Der neue Anschluss der Personenunterführung wird flach gegründet.

7.2.13.4 Bauablauf

Zunächst erfolgt der Teilabbruch der bestehenden Personenunterführung unter

Aufrechterhaltung des Fußgängerverkehres. Infolge der Aufrechterhaltung der

Wegebeziehungen wird das Bestandbauwerk in zwei Abschnitten abgebrochen.

Nach dem Teilabbruch erfolgt die Herstellung des neuen Anschlussbauwerkes

an die bestehende Personenunterführung.

7.2.14 Tunnel Bahnhof Höchst

7.2.14.1 Allgemein

Die geplante Regionaltangente West (RTW) im Bereich Mitte kreuzt bei ca. km

05+40.000 den Bahnhof Höchst. Das geplante Bauwerk verläuft von dem Hal-

tepunkt Bahnhof Höchst in Dammlange parallel zu den Gleisen mit einer Nei-

gung von 6,0 % nach Westen. Unter den Bestandsgleisen verläuft der Tunnel

im Bogen und kreuzt die Bahngleise. Hinter den Bahndamm steigt die RTW im

Trogbauwerk auf GOK der Leunastraße auf und verläuft dann oberirdisch in

Fahrbahnmitte auf der Leunastraße
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7.2.14.2 Bauwerksgestaltung

Das Tunnelbauwerk besteht aus einer zweizelligen Rahmenkonstruktion aus

wasserundurchlässigem Beton, welche in Deckelbauweis hergestellt wird. Der

zweizellige Tunnelquerschnitt wird als Kombinationsbauwerk genutzt. In der

westlichen Röhre verläuft die RTW und in der südlichen Röhre der umverlegte

Liederbach von Norden nach Süden.

Anschließend an den Tunnel grenzen im Norden wie auch im Süden die Trog-

bauwerke an. Auf den Wänden der Trogbauwerke sind Absturzsicherungen vor-

gesehen.

7.2.14.3 Gründung

Das Tunnelbauwerk wird in Deckelbauweise errichtet, um die Beeinflussung

des Bahnbetriebs so gering wie möglich zu halten. Die Bohrpfähle dienen dabei

nur als Baugrubenverbau und werden im Endzustand nicht als tragend mit an-

gesetzt. Der Tunnel sowie die Trogbauwerke und die anschließenden Stütz-

wände sind im Endzustand flach gegründet.

7.2.14.4 Bauablauf

Aufgrund der betrieblichen Randbedingungen aus dem Bahnverkehr am Bahn-

hof Höchst, wird der Tunnel in mehreren Bauabschnitten in Deckelbauweise er-

richtet. Die einzelnen Bauzustände bzw. Abschnitte richten sich nach der mit

der Bahn abgestimmten Gleissperrung. Daher können immer nur kleine Ab-

schnitte hergestellt werden.

Zur Herstellung der Decke werden die Bestandsgleise in diesem Bereich rück-

gebaut und das anstehende Erdreich bis UK Decke abgetragen. Nach Bau der

Decke werden die Gleise wieder auf dieser hergestellt und im Betrieb genom-

men, bevor anschließend der nächste Abschnitt realisiert wird.

Für die Schaffung der Sohle und der Wände unter der Decke wird nach dem

Erdaushub für eine wasserdichte Baugrube die Unterwasserbetonsohle herge-

stellt. Im Schutze der wasserdichten Baugrube werden zunächst die Bauwerks-

sohle und anschließend die Tunnelwände realisiert.
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Nach Herstellung des Tunnels erfolgt die der angrenzenden Trogbauwerke und

der Stützwände.

7.2.15 SÜ Liederbach

7.2.15.1 Allgemein

Das Bestandsbauwerk zur Überquerung des Liederbachs auf der Südseite der

Unterführung Liederbacherstraße wird infolge der Umverlegung des Liederba-

ches vollständig zurückgebaut und durch ein neues Bauwerk ersetzt.

Anschließend an das Trogbauwerk des Tunnel Höchst grenzt die Straßenüber-

führung des Liederbaches an. Über dem Bauwerk wird der Individualverkehr

der Leunastraße geführt.

7.2.15.2 Bauwerksgestaltung

Die neue Straßenüberführung wird als offenes Rahmenbauwerk ausgeführt.

7.2.15.3 Gründung

Das Rahmenbauwerk ist auf Bohrpfählen tief gegründet.

7.2.15.4 Bauablauf

Die neue Straßenüberführung wird zur Aufrechterhaltung des Individualver-

kehrs in zwei Bauabschnitten gebaut. Der Straßenverkehr kann während der

Bauphase nur in einer Richtung und nur einspurig geführt werden.

Nach der Herstellung der Bohrpfahlgründung wird die Rahmenkonstruktion re-

alisiert und anschließend der Fahrbahnbelag inkl. des Gehweges aufgebracht.

7.2.16 Fußgängerbrücke Leunaknoten

7.2.16.1 Allgemein

Die bestehende Fußgängerbrücke über den Leunaknoten wird infolge der RTW

ersatzlos zurückgebaut.
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7.2.16.2 Bauablauf

Die bestehende Fußgängerbrücke wird an einem Wochenende komplett zu-

rückgebaut. Der Verkehr muss hierfür gesperrt werden und die Arbeiten werden

für den Rückbau innerhalb eines Wochenendes auch nachts stattfinden.

Beim Rückbau der Fußgängerbrücke wird zunächst der vorgespannte Überbau

rückgebaut und anschließend die Pfeiler und Widerlager.

7.2.17 EÜ Leunabrücke

7.2.17.1 Allgemein

Im zweiten Streckenabschnitt des PfA Mitte überquert die RTW zwischen

Bau km 11,2+60 und Bau km 11.6+90 auf der bestehenden Leunabrücke den

Main. Die Brücke verbindet die Frankfurter Stadtteile Höchst und Schwanheim.

Momentan setzt sich der Verkehrsraum aus zwei 4,16 m breiten Geh-/Radwe-

gen und je einem 5,25 m breiten Fahrstreifen pro Richtung zusammen. Die bei-

den Fahrstreifen werden durch eine Mittelkappe voneinander getrennt. Im Zuge

der Umbaumaßnahmen wird die bestehende Mittelkappe durch eine neue, ver-

breiterte Mittelkappe ersetzt. Diese wird so ausgebildet, dass sie die Gleise der

RTW aufnehmen kann. Die Fahrspuren werden auf eine Breite von 3,50 m ver-

schmälert. Die restlich Brückenbreite wird -unter Anpassung der Außenkappen

- aufgeteilt, sodass beidseitig ein Geh-/Radweg entsteht.

7.2.17.2 Bauwerksgestaltung

Für die neue Mittelkappe wird die bestehende Mittelkappe sowie der vorhan-

dene Fahrbahnbelag und die vorhandene Brückenabdichtung zurückgebaut

und erneuert. Für die Gleise werden Stahltröge in der Mittelkappe vorgesehen.

In den Stahltrögen werden die Schienen mit einem elastischen Verguss einge-

bettet.

Die bestehenden Außenkappen werden zunächst bis zur vorhanden Arbeits-

fuge zurückgebaut und anschließend auf die neue Breite erweitert. Ebenfalls

wird die Brückenabdichtung im Bereich der zurückgebauten Außenkappe er-

neuert und an die noch vorhandene Brückenabdichtung der verbleibenden
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Außenkappe angeschlossen. Die Oberseite der Außenkappe wird durch Auf-

bringen einer Ausgleichssicht aus PCC-Mörtel ertüchtigt.

Im Bereich der Fahrbahnen wird der gesamte Asphaltaufbau inkl. der Brücken-

abdichtung erneuert.

Die Entwässerung der Fahrbahn erfolgt überwiegend über die bestehenden

Brückenabläufe. Lediglich im Kurvenbereich der Brücke werden neue Bord-

steinrinnen gesetzt, die an das Bestandsentwässerungssystem angeschlossen

werden. Die Gleisentwässerung erfolgt über Entwässerungskästen zwischen

den Schienen, die ebenfalls an das Bestandsnetz der Brücke angeschlossen

werden.

Die bestehenden Beleuchtungsmasten sowie die dazugehörigen Mastsockel

werden im Zuge des Kappenrückbaus entfernt. Auf der neuen Mittelkappe wer-

den Mastsockel für Beleuchtungs- und Oberleitungsmasten vorgesehen.

Die Übergangskonstruktionen an den Widerlagern werden ausgebaut und an

die neue Nutzung der Brücke angepasst. Hierfür werden die Traversenkästen,

Traversen und Dichtungsprofile der Übergangskonstruktion erneuert.

Im Zuge der Umbaumaßnahmen an den Außenkappen sowie der Mittelkappe

werden Querkraftverstärkungsschrauben von der Brückenoberseiten aus verti-

kal in die Stege eingebracht.

Des Weiteren werden die Lager an den Widerlagern entsprechend der Gradi-

ente der Gleise gedreht. Diese Maßnahme ist vor der Fertigstellung des Schie-

nenoberbaus durchzuführen.

7.2.17.3 Gründung

Das Bauwerk ist flach gegründet, die Gründung verbleibt unverändert.

7.2.17.4 Bauablauf

Für den Umbau der Leunabrücke sind verschiedene Verkehrsphasen erforder-

lich. Die Bestehenden Verkehrsbeziehungen werden während der Baumaß-

nahme weitestmöglich erhalten. Für einige Arbeiten, wie den Rückbau der
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Beleuchtungsmasten und auch die Errichtung der Beleuchtungs- und Oberlei-

tungsmasten sind kurzzeitige Verkehrssperrungen erforderlich.

Die Umbaumaßnahme der Brücke wird mit den nachfolgenden Schritten umge-

setzt:

· Lagerdrehung

· Anpassung der Außenkappen und Herstellung Behelfsfahrbahnen

· Erneuerung der Mittelkappe und Verstärkung des Mittelstegs, Anpassung
der Entwässerungseinrichtungen, Einbau der Gleise

· Erneuerung der Fahrbahnen westlich und östlich und Anpassung der Au-
ßenkappen, Verstärkung der Außenstege

· Herstellung der Mastsockel auf der Mittelkappe, Streckenausrüstung, Be-
leuchtung

7.2.18 Stützbauwerk mit Geh-/Radwegrampe und Treppenanlage an der Leuna-
brücke

7.2.18.1 Allgemein

Südlich der Leunabrücke wird von Bau-km 11,6+84 bis ca. 11,7+98 in der west-

lichen Böschung des Straßen-/Bahndammes der Leunastraße eine Geh-/Rad-

wegrampe und eine Treppe angeordnet. Im Bereich der geplanten Rampen-

und Treppenanlage verläuft die RTW-Trasse im Grundriss zunächst in einem

Übergangsbogen und geht dann in einen Kreisbogen mit einem Radius von

600 m über.

7.2.18.2 Bauwerksgestaltung

Das Stütz-/Trogbauwerk ist in Ortbeton geplant. Die Rampe ist in ihrer Lage so

angeordnet, dass der geplante Korridor für die Amphibien nicht eingeschränkt

wird. Die Treppenanlage kreuzt den Amphibienkorridor. Hier wird in dem Bau-

werk ein Durchlass für die Amphibien vorgesehen. Die Rampe ist mit einer lich-

ten Weite von 3,00 m und die Treppe mit einer lichten Weite von 2,00 m geplant.
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Die Stützwände werden mit einer Absturzsicherung als Füllstabgeländer bzw.

einem Holmgeländer versehen.

Die Höhe der aufgehenden Wände des Stütz-/Trogbauwerkes orientieren sich

am Böschungsverlauf des Bahn-/Straßendamms der Leunastraße und dem Hö-

henverlauf der Rampe. Die maximale Wandhöhe beträgt ca. 6,20 m über GOK.

Die Gesamtlänge des Stützbauwerkes mit Rampen- und Treppenanlage beträgt

ca. 113 m.

7.2.18.3 Gründung

Das Bauwerk ist aufgrund der dort anstehenden Bodenverhältnisse und der sta-

tischen Erfordernisse mit einer Flachgründung geplant.

7.2.18.4 Bauablauf

In einer offenen Baugrube wird das Fundament des Stütz-/Trogbauwerkes her-

gestellt. Im Anschluss können die aufgehenden Wände geschalt und betoniert

werden. Sobald die Stützwand fertiggestellt ist kann der bestehende Stra-

ßendamm der Leunastraße verbreitert werden und der Ausbau der Treppen und

Rampe erfolgen.

7.2.19 Stützbauwerk Industriepark Süd I

7.2.19.1 Allgemein

Südlich der Leunabrücke wird von Bau-km 11,7+69 bis ca. 11,9+18 ein Stütz-

bauwerk erforderlich, damit die nordöstliche Dammschüttung der RTW-Trasse

bzw. der verbreiterten Leunastraße sich nicht mit dem am Böschungsfuß ver-

laufenden Radweg überschneidet. Dieses wird zur Minimierung der erforderli-

chen Wandhöhe am Böschungsfuß angeordnet.

Im Bereich des Stützbauwerkes verläuft die RTW-Trasse im Grundriss zunächst

in einem Übergangsbogen und geht dann in einen Kreisbogen mit einem Radius

von 600 m über.
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7.2.19.2 Bauwerksgestaltung

Das Bauwerk ist als Winkelstützwand mit Fertigteilen geplant und verläuft pa-

rallel zu dem am Böschungsfuß nordöstlich der Leunastraße verlaufenden Rad-

weg.

Die Stützwand wird mit einer Absturzsicherung als Holmgeländer versehen.

Die Wandoberkante verläuft horizontal, orientiert sich an dem Höhenverlauf des

Geländes bzw. der Böschung und wird ab je 25 cm Höhendifferenz abgetreppt

ausgebildet. Die Fertigteile haben eine Höhe von bis zu ca. 2,85 m. Die Ge-

samtlänge der Stützwand beträgt ca. 147,00 m.

7.2.19.3 Gründung

Das Bauwerk ist aufgrund der dort anstehenden Bodenverhältnisse und der sta-

tischen Erfordernisse mit einer Flachgründung geplant.

7.2.19.4 Bauablauf

Nach dem Aushub der Baugrube wird der Baugrund vorbereitet und eine frost-

freie Gründung hergestellt. Anschließend werden die Fertigteilelemente in einer

Mörtelausgleichsschicht gesetzt und ausgerichtet. Sobald die Stützwand fertig

gestellt ist, kann diese hinterfüllt werden und der Streckenausbau und angren-

zende Wegebau erfolgen.

7.2.20 Stützbauwerk Industriepark Süd II

7.2.20.1 Allgemein

Im Anschluss an das Stützbauwerk mit Geh-/Radwegrampe und Treppenanlage

an der Leunabrücke wird von Bau-km 11,7+92 bis 11,9+67 zur Abfangung des

Bahn-/Straßendamms der Leunastraße ein Stützbauwerk erforderlich. Im Be-

reich des Stützbauwerkes verläuft die RTW-Trasse im Grundriss zunächst noch

in einem Kreisbogen mit einem Radius von 600 m und geht dann nach einem

ca. 49 m langen Übergangsbogen in eine Gerade über.
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7.2.20.2 Bauwerksgestaltung

Das Bauwerk ist als Winkelstützwand in Ortbeton geplant und verläuft im ge-

samten Streckenabschnitt in einem Abstand (Vorderkante Wand) von 3,25 m

zur Leunastraße.

Die Stützwand wird mit einer Absturzsicherung als Füllstabgeländer versehen.

Die Höhe der Wand orientiert sich an der Böschungshöhe des Damms der

Leunastraße. Die Wand hat zu Beginn eine maximale Höhe von ca. 4,50 m über

GOK. Im weiteren Verlauf in Richtung Kreuzung Robert-Schnitzer-Straße nimmt

die Wandhöhe zunehmend ab und geht ca. bei Bau-km 11,9+67 in ein Tiefbord

und eine Amphibienleiteinrichtung über.

7.2.20.3 Gründung

Das Bauwerk ist aufgrund der dort anstehenden Bodenverhältnisse und der sta-

tischen Erfordernisse mit einer Flachgründung geplant.

7.2.20.4 Bauablauf

In einer offenen Baugrube wird das Fundament der Stützwand hergestellt. Im

An-schluss kann die Stützwand geschalt und betoniert werden. Sobald die

Stützwand fertiggestellt ist kann der bestehende Straßendamm der Leuna-

straße verbreitert werden und der Ausbau der RTW-Trasse und der Leuna-

straße erfolgen.

7.2.21 Stützbauwerk Industriepark Süd III und IV

7.2.21.1 Allgemein

Ab der Straßenkreuzung Leunastraße / Robert-Schnitzer-Straße verläuft die

RTW-Trasse parallel zur Leunastraße zwischen Leunastraße und Robert-

Schnitzer-Straße bzw. Industriepark. Für einen möglichst geringen Flächenein-

griff werden beidseitig der RTW-Trasse Stützwände angeordnet, welche das

angrenzende Gelände bzw. die Robert-Schnitzer-Straße und Parkplätze des In-

dustrieparks abfangen oder den Bahndamm der RTW-Trasse einfassen.
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7.2.21.2 Bauwerksgestaltung

Die Bauwerke sind als Winkelstützwand mit Fertigteilen geplant und verlaufen

im gesamten Streckenabschnitt beidseitig in einem Abstand (Vorderkante

Wand) von 2,85 m zu den Gleisachsen 221 und 222 parallel zur RTW-Trasse.

Die Stützwände werden mit einer Absturzsicherung als Holmgeländer und mit

einer Amphibienleiteinrichtung versehen.

Die Wandoberkante verläuft horizontal, orientiert sich an dem Höhenverlauf des

Geländes bzw. der RTW-Trasse und wird ab je 25 cm Höhendifferenz abge-

treppt ausgebildet. Die Fertigteile haben eine Höhe von bis zu ca. 2,80 m und

ragen mindestens 10 cm über das angrenzende Gelände oder mindestens

20 cm über das Schotterbett hinaus.

7.2.21.3 Gründung

Die Bauwerke sind aufgrund der dort anstehenden Bodenverhältnisse und der

statischen Erfordernisse mit einer Flachgründung geplant.

7.2.21.4 Bauablauf

Nach dem Aushub der Baugrube wird der Baugrund vorbereitet und eine frost-

freie Gründung hergestellt. Anschließend werden die Fertigteilelemente in einer

Mörtelausgleichsschicht gesetzt und ausgerichtet. Sobald die Stützwände fertig

gestellt sind, können diese hinterfüllt werden und der Streckenausbau erfolgen.

7.2.22 Kleintierdurchlass Kelsterbacher Weg

7.2.22.1 Allgemein

Bei ca. Bau-km 13,1+24 unterführt ein bestehender Kleintierdurchlass die pa-

rallel zur RTW-Trasse verlaufende Leunastraße. Der bestehende Durchlass ist

zu verlängern und die RTW-Trasse ebenfalls zu unterführen.
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7.2.22.2 Bauwerksgestaltung

Der Kleintierdurchlass kreuzt in Bau-km 13,1+24 mit einem Winkel von 106 gon

die RTW-Trasse und ist als Halbrahmen mit einer lichten Weite von ≥ 5,00 m

geplant. Da die Achse des bestehenden Kleintierdurchlasses fortzuführen ist,

sind die Widerlager leicht schiefwinklig zur Bauwerksachse angeordnet.

7.2.22.3 Gründung

Das Bauwerk ist aufgrund der dort anstehenden Bodenverhältnisse und der sta-

tischen Erfordernisse mit einer Flachgründung geplant.

7.2.22.4 Bauablauf

Das Bauwerk wird in einer offenen Baugrube hergestellt und kann ohne Beein-

trächtigung des Straßenverkehrs auf der Leunastraße erfolgen. Nach Fertigstel-

lung des Bauwerks kann der Streckenausbau erfolgen.

7.2.23 EÜ K162

7.2.23.1 Allgemein

In Bau-km 13,7+80 kreuzt die RTW-Trasse die Kreisstraße K162. Das geplante

einfeldrige Brückenbauwerk der zweigleisigen RTW-Trasse überquert den Auf-

weitungsbereich der zweistreifigen Kreisstraße K162 am Knoten Kelsterbacher

Weg mit einem Kreuzungswinkel von 72,3 gon.

7.2.23.2 Bauwerksgestaltung

Das Bauwerk ist als einfeldrige, gerade Stahlverbundbrücke mit vier geschlos-

senen Stahlhohlkästen und einer ergänzenden Stahlbetonplatte geplant. Die

Spannweite beträgt 25,00 m.

Die Widerlager werden als Kastenwiderlager mit Parallelflügeln ausgebildet und

rechtwinklig zur Bauwerksachse angeordnet. Die Widerlagervorderkanten lie-

gen außerhalb der Längsentwässerung der K162. Das westliche Widerlager

wurde so angeordnet, dass für den Verkehr aus Richtung Norden eine
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ausreichende Sichtweite gegeben ist. Die Böschungskegel Nord-Ost und Süd-

West wurden so angelegt (inkl. Länge der Flügel), dass der Straßengraben ent-

lang der K162 vor dem Böschungsfuß ohne Verrohrung geführt werden kann.

Für die Kreisstraße K162 wird ein Lichtraum von ≥ 4,70 m vorgehalten.

7.2.23.3 Gründung

Das Bauwerk ist aufgrund der dort anstehenden Bodenverhältnisse und der

statischen Erfordernisse mit einer Tiefgründung durch Bohrpfähle geplant.

7.2.23.4 Bauablauf

Die Herstellung der Bohrpfahlgründungen der Widerlager kann ohne Beein-

trächtigung des Straßenverkehrs auf der K162 erfolgen. Die Stahlverbundträger

des Überbaus werden in einer nächtlichen Sperrung eingehoben. Diese bilden

im Anschluss das Traggerüst und die Schalung für die weitere Herstellung des

Überbaus.

7.2.24 EÜ Schwanheimer Knoten Nord

7.2.24.1 Allgemein

Zwischen Bau-km 14,1+35 bis 14,3+00 kreuzt die RTW-Trasse von Nord nach

Süd die Abfahrt der B40 zum Industriepark Höchst, die beiden Richtungsfahr-

bahnen der B40, die beiden Richtungsfahrbahnen der Kreisstraße K162 sowie

einen Wirtschaftsweg. Östlich und westlich der geplanten RTW-Trasse verlau-

fen Überführungsbauwerke der B40. Für die RTW-Trasse verbleibt nur ein sehr

schmaler Korridor mit vielen Zwangspunkten.

7.2.24.2 Bauwerksgestaltung

Die RTW-Trasse wird mit einem 6-feldrigen Brückenbauwerk über die Verkehrs-

wege geführt. Der Überbau wird als durchlaufender, zweistegiger Plattenbalken

in Spannbeton mit nachträglichem Verbund geplant. Die Pfeiler und Widerlager-

achsen werden rechtwinklig zur Brückenachse angeordnet. Die beiden neuen
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Widerlager werden als Kastenwiderlager mit nahezu parallelen Flügeln in Stahl-

beton ausgebildet.

Für alle unterführten Verkehrswege wird ein Lichtraum von ≥ 4,70 m vorgehal-

ten.

Unmittelbar neben dem südlichen Widerlager ordnet sich östlich davon die Wi-

derlagerkonstruktion einer bestehenden Straßenbrücke an. Am südlichen Ende

schließt zudem direkt das Stützbauwerk Schwanheimer Knoten Mitte an.

7.2.24.3 Gründung

Das Bauwerk ist aufgrund der dort anstehenden Bodenverhältnisse und der sta-

tischen Erfordernisse mit einer Tiefgründung durch Bohrpfähle geplant.

7.2.24.4 Bauablauf

Die Herstellung der Widerlager und Pfeiler in den Achsen 20 und 60 einschließ-

lich Gründung kann ohne Beeinträchtigung des Straßenverkehrs erfolgen. Für

die Herstellung der Gründungen und Pfeiler in Achse 30, 40 und 50 entstehen

Inselbaustellen. Hierfür sind temporäre Verkehrsumlegungen vorzunehmen.

Es ist vorgesehen den Überbau in drei Abschnitten auf Traggerüsten herzustel-

len. Der Bauabschnitt über der Abfahrt der B40, welche in Dammlage verläuft,

muss wegen der geringen lichten Höhe in erhöhter Lage hergestellt werden. Er

kann nach dem Vorspannen abgesenkt werden. Die anderen Bauabschnitte

können wegen ausreichender Höhe zwischen dem Lichtraum der unterführten

Straßen und der Konstruktionsunterkante in Endlage gefertigt werden.

Zur Herstellung der Traggerüste sind in Abstimmung mit der Verkehrsbehörde

die unterführten Verkehrswege zu sperren. Alle weiteren Arbeiten können dann

im Schutze der Gerüste erfolgen. Für den Rückbau der Gerüste sind ebenfalls

Sperrungen erforderlich.
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7.2.25 Stützbauwerke Schwanheimer Knoten Mitte

7.2.25.1 Allgemein

Im vorliegenden Streckenabschnitt verläuft die RTW-Trasse in einem sehr en-

gen Korridor zwischen zwei Fahrbahnen der B40. Zur Minimierung der Flächen-

inanspruchnahme und damit die Dammschüttungen nicht die parallel verlaufen-

den Straßen überschneiden, werden ca. von Bau-km 14,3+16 bis 14,5+25

(bahnrechts) bzw. bis 14,4+76 (bahnlinks) zur Abfangung des Bahndammes der

RTW-Trasse beidseitig Stützbauwerke erforderlich.

7.2.25.2 Bauwerksgestaltung

Die Bauwerke sind als Winkelstützwand in Ortbeton geplant und verlaufen im

gesamten Streckenabschnitt parallel zur Trasse. Die Höhe der Wände orientiert

sich an dem Höhenverlauf der RTW-Trasse und erreichen eine maximale Höhe

von ca. 8,20 m (bahnrechts) bzw. 3,20 m (bahnlinks) über GOK. Die Gesamt-

länge der Stützwand beträgt bahnrechts ca. 209,65 m und bahnlinks ca.

160,00 m.

Auf den Stützwänden wird eine Absturzsicherung als Füllstabgeländer vorgese-

hen.

Zur Reduzierung der Stützwandhöhe wird ca. von Bau-km 14,4+25 bis 14,5+25

vor der bahnrechten Stützwand eine Böschung angeschüttet. Damit diese Bö-

schung nicht die Abfahrt Richtung Kelsterbach, Industriepark Höchst überschüt-

tet, wird eine zusätzliche Stützwand erforderlich. Das Bauwerk ist als Winkel-

stützwand mit Fertigteilen geplant. Auf der Stützwand wird eine Absturzsiche-

rung als Holmgeländer vorgesehen. Die Wandoberkante verläuft horizontal, ori-

entiert sich an dem Höhenverlauf der Böschung und wird ab je 25 cm Höhen-

differenz abgetreppt ausgebildet. Die Fertigteile haben eine Höhe von bis zu ca.

4,30 m. Die Gesamtlänge der Stützwand beträgt ca. 21,00 m.

7.2.25.3 Gründung

Das Bauwerk ist aufgrund der dort anstehenden Bodenverhältnisse und der sta-

tischen Erfordernisse mit einer Tiefgründung durch Bohrpfähle geplant.
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7.2.25.4 Bauablauf

In einem ersten Schritt werden die Bohrpfähle hergestellt. Anschließend werden

die Bohrpfähle in die Pfahlkopfplatte eingebunden. Im Anschluss können die

Stützwände geschalt und in Ortbeton hergestellt werden. Sobald die Stütz-

wände fertiggestellt sind, kann der neue Bahndamm der RTW-Trasse herge-

stellt werden.

7.2.26 EÜ Schwanheimer Knoten Süd

7.2.26.1 Allgemein

Zwischen ca. Bau-km 14,5+41 bis 14,6+73 kreuzt die RTW-Trasse von Nord

nach Süd mehrerer Verkehrswege der B40: die RF Flughafen Frankfurt in Rich-

tung Hattersheim / A66 mit Abbiegespur in Richtung Höchst, die RF A66 in Rich-

tung Flughafen Frankfurt und die RF Höchst in Richtung Flughafen Frankfurt.

Östlich der geplanten RTW-Trasse verläuft zudem ein Überführungsbauwerke

bzw. der Straßendamm der B40 RF Schwanheim / Frankfurt in Richtung Flug-

hafen Frankfurt.

7.2.26.2 Bauwerksgestaltung

Das Bauwerk gliedert sich in ein einfeldriges Bauwerk im Norden und ein zwei-

feldriges durchlaufendes Bauwerk im Süden. Ein Zwischenbauwerk in Form von

zwei Widerlagern mit ineinander übergehenden Flügeln bildet die mittleren Wi-

derlager. Die vier Widerlager werden als Kastenwiderlager mit nahezu paralle-

len Flügeln in Stahlbeton ausgebildet. Zur Reduzierung der Stützweiten, der

Bauhöhen und der Höhe der Erdbauwerke werden die Widerlager schiefwinklig

zur Bauwerksachse angeordnet. Der Pfeiler in Achse 40 ist rechtwinklig zur

Bauwerksachse geplant.

Sowohl der einfeldrige als auch der zweifeldrige Überbau sind in Stahlverbund-

bauweise geplant. Zwei geschlossene Stahlhohlkästen mit einer oben liegen-

den Verbundplatte aus Stahlbeton bilden hierbei den Querschnitt des Überbaus.

Für alle unterführten Verkehrswege wird ein Lichtraum von ≥ 4,70 m vorgehal-

ten.
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Am Widerlager in Achse 50 wird auf der Ostseite eine ca. 30 m lange Stützwand

erforderlich, da anderenfalls der Bahndamm der RTW bis in die vorhandene

Straße reichen würde. Die Höhe der Stützwand orientiert sich am Böschungs-

verlauf und hat eine maximale Höhe von ca. 5,50 m über GOK. Nach Süden hin

läuft sie dann bis auf Null aus. Auf den Stützwänden wird eine Absturzsicherung

als Holmgeländer vorgesehen.

Das Bauwerk schließt im Norden direkt an das Stützbauwerk Schwanheimer

Knoten Mitte an.

7.2.26.3 Gründung

Das Bauwerk ist aufgrund der dort anstehenden Bodenverhältnisse und der sta-

tischen Erfordernisse mit einer Tiefgründung durch Bohrpfähle geplant. Im Wi-

derlager- und Dammbereich der Achse 50 erfolgt zudem eine Baugrundverbes-

serung mittels Rüttelstopfsäulen.

7.2.26.4 Bauablauf

Die Herstellung der Bohrpfahlgründungen der Widerlager Achse 10 und 50 kann

ohne Beeinträchtigung des Straßenverkehrs auf der B40 erfolgen. Die Herstel-

lung der Bohrpfähle des Widerlagers Achse 20/30 sowie des Mittelpfeilers in

Achse 40 benötigt eine bauzeitliche Verkehrsführung mit Einschränkung der

Fahrbahnen. Danach werden die Widerlager und Pfeiler geschalt und betoniert.

Nach Herstellung der Unterbauten werden die Stahlhohlkästen feldweise ein-

gehoben. Anschließend erfolgt das Schalen und die Betonage der Verbund-

platte und der Querträger. Für das Einheben der Stahlhohlkästen und das Scha-

len der Verbundplatte werden Sperrungen der Fahrspuren erforderlich.

7.2.27 Durchlass Kelsterbach

7.2.27.1 Allgemein

Die zweigleisige RTW-Trasse wird bei Bau-km 14,9+13 über den Kelsterbach

geführt. Im Bestand wird der Kelsterbach unter der B40 in einem Rohrdurchlass

geführt.
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7.2.27.2 Bauwerksgestaltung

Der bestehende Rohrdurchlass wird verlängert und so die RTW-Trasse, wel-

che hier auf einem ca. 8,50 m hohen Damm parallel zur B40 verläuft, sowie

ein Wirtschaftsweg zusätzlich unterführt. Der Rohrdurchlass kreuzt mit einem

Winkel von 80 gon die RTW-Trasse und ist analog zum Bestand mit einem

DN1500 geplant. Der bestehende Rohrdurchlass wird insgesamt um ca.

49,90 m verlängert. Der Kelsterbach wird am südlichen Austritt an den Be-

stand angeschlossen.

7.2.27.3 Gründung

Der Rohrdurchlass wird auf einem Polster aus Mineralstoffgemisch gegründet

und in diesem eingebettet.

7.2.27.4 Bauablauf

Das Endstück des bestehenden Rohrdurchlasses ist abzubrechen. Im Bereich

des verlängerten Rohrdurchlasses ist der anstehende Boden gegen Grün-

dungs- und Bettungsschichten auszutauschen, bevor die neuen Stahlbeton-

rohre eingebaut und an den bestehenden Rohrdurchlass angeschlossen wer-

den. Nach Fertigstellung des Rohrdurchlasses kann der neue Bahndamm der

RTW-Trasse sowie der parallel verlaufende Wirtschaftsweg hergestellt werden.

7.2.28 EÜ Galeriebauwerk B40

7.2.28.1 Allgemein

Die RTW-Trasse kreuzt ca. in Bau-km 15,1+39 die vierspurige B40, welche in

Nord-Süd-Richtung den Schwanheimer Knoten und Kelsterbach verbindet. Der

Kreuzungswinkel der beiden Verkehrswege wurde zur Reduzierung der Ein-

griffe in den im Osten angrenzenden Bannwald mit 17 gon sehr spitzwinklig

trassiert.
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7.2.28.2 Bauwerksgestaltung

Geplant wird ein Überführungsbauwerk in der Art eines Überwerfungsbau-

werks. Dieses besteht aus zwei Rahmen, mit welchen die B40 orthogonal un-

terführt und die RTW-Trasse schiefwinklig überführt wird. Der Übergang des

Schienenverkehrswegs auf die Galerie erfolgt durch Dammbauwerke.

Die Galerie besteht aus zwei versetzt angeordnet Rahmen. Die Verbindung der

beiden Rahmen erfolgt durch Auskragungen und eine Übergangskonstruktion.

Die Galerie West (Achse 10 bis Achse 215 und Achse B bis C) überführt die

Richtungsfahrbahn Schwanheim - Kelsterbach der B40 und die Galerie Ost

(Achse 215 bis Achse 420 und Achse A bis B) die Richtungsfahrbahn Kelster-

bach - Schwanheim. Die an die Galerie anschließenden Bahndämme werden

mit geogitter-bewehrter Erde und einem Facing aus Gabionen ausgeführt.

Die Galerien werden als Massivbaurahmen mit Riegeln in Verbundfertigteilbau-

weise ausgebildet. Die geplanten Spannbetonfertigteile mit Plattenbalkenquer-

schnitt erhalten ab Werk eine interne Spannbettvorspannung mit sofortigem

Verbund.

Die kleinste lichte Höhe zwischen der Unterkante des Überbaus und der Ober-

kante der B40 beträgt ca. 6,50 m und liegt damit deutlich über dem geforderten

Mindestwert von 4,70 m.

Im Bereich des Galeriebauwerks befindet sich bei Achse 80 eine bestehende

Personenunterführung unter der B40. Die Unterführung kann wegen der Tief-

gründung des Überführungsbauwerks erhalten bleiben.

Des Weiteren kreuzt im Bereich des nördlichen Endes der Galerie West ein

Entwässerungsrohr den Straßendamm der B40.

Am südwestlichen Ende der Personenunterführung wird der bestehende nord-

westliche Flügel abgebrochen, um einen Anschluss der geogitter-bewehrten

Erde Stützkonstruktion mit Gabionenwand Vorsatzschale an die Galeriewand

und die Unterführung zu ermöglichen.
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7.2.28.3 Gründung

Das Bauwerk ist aufgrund der dort anstehenden Bodenverhältnisse und der sta-

tischen Erfordernisse mit einer Tiefgründung durch Bohrpfähle geplant.

7.2.28.4 Bauablauf

Vor Beginn der Bauarbeiten des Galeriebauwerks sind in einer separaten, vorab

durchzuführenden Baumaßnahme alle Leitungen im Baufeld zu verlegen, so

dass bei der Ausführung ein freies Baufeld zur Verfügung steht.

Die Bauarbeiten für das Galeriebauwerk beginnen mit der Herstellung der Ar-

beitsebenen, auf welchen die Bohrpfähle, Pfahlkopfbalken und Wände herge-

stellt werden. Danach werden die Fertigteile auf den Galeriewänden abgesetzt

und anschließend mit Ortbeton ergänzt. Nach der Fertigstellung des Rahmens

wird die Bohrpfahlwand zwischen den Achsen 30 und 70 rückverankert, um

dann in diesem Bereich die Arbeitsebene bis auf die Höhe des Wirtschaftswegs

abtragen zu können. Auf den Flächen der zu errichtenden Erddruckfänger er-

folgt anschließend die Bodenverbesserung mittels Rüttelstopfsäulen. Auf die-

sem Planum aufbauend werden dann die Dämme aus geogitter-bewehrter Erde

errichtet.

7.2.29 EÜ S-Bahn-Strecke 3520 und SÜ Wirtschaftsweg

7.2.29.1 Allgemein

Ca. in Bau-km 15,6+27 kreuzt die RTW-Trasse die S-Bahnstrecke 3520 und

einen Wirtschaftsweg. Der Kreuzungswinkel zwischen der S-Bahnstrecke 3520

und der RTW-Trasse beträgt 83,3 gon.

7.2.29.2 Bauwerksgestaltung

Die Überführungen der S-Bahnstrecke und des Wirtschaftsweges sind jeweils

als Halbrahmen (standardisiertes Rahmenbauwerk gemäß Ril 804.9040) mit

einer lichten Weite von ≥ 9,25 m und lichten Höhe von ≥ 5,75 m geplant.
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Bedingt durch die vorgesehene Nutzung der beiden Bauwerke und durch die

damit verbundenen Unterhaltslast, werden die EÜ und die SÜ mittels einer

Raumfuge voneinander getrennt.

Auf Grund der Nähe zu den Überführungsbauwerken der S-Bahnstrecke 3520

und des Wirtschaftsweges über die Bundesstraße B40 werden auf der West-

seite die neuen Widerlager mit Schrägflügel ausgebildet. Die östlichen Flügel-

wände werden ebenfalls als Schrägflügel ausgebildet.

7.2.29.3 Gründung

Das Bauwerk ist aufgrund der dort anstehenden Bodenverhältnisse und der sta-

tischen Erfordernisse mit einer Flachgründung geplant.

7.2.29.4 Bauablauf

Die Eisenbahnüberführung wird einschließlich der Flügelwände südlich der be-

stehenden Bahnstrecke 3520 hergestellt. Parallel dazu wird die Straßenüber-

führung nördlich des in Betrieb verbleibenden Wirtschaftsweges errichtet. Zur

Herstellung der Rahmenbauwerke sind Baugruben nördlich und südlich der

Bahnstrecke auszuheben. Nach der Fertigstellung der Bauwerke wird der Ver-

kehr auf der Bahnstrecke 3520 und dem Wirtschaftsweg eingestellt und die An-

lagen soweit erforderlich rückgebaut. Der zwischen den Baugruben verblei-

bende Erdkörper wird abgetragen und die Rahmenbauwerke in Endlage ge-

schoben. Nach dem Hinterfüllen der Widerlager wird der Belag bzw. der Ober-

bau eingebaut.

Während der Baudurchführung sind mehrfach Sperrpausen der Bestandsstre-

cke von kürzerer Dauer erforderlich. Für den Einschub des neuen Bauwerks

wird eine Totalsperrung der S-Bahnstrecke 3520 von ca. 4 Wochen erforderlich.

Der Wirtschaftsweg wird ebenfalls für ca. 2-3 Wochen gesperrt sein.
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7.2.30 SÜ Wirtschaftsweg am Hinkelstein

7.2.30.1 Allgemein

Ca. in Bau-km 15,7+23 kreuzt die RTW-Trasse den Wirtschaftsweg Am Hinkel-

stein. Der Kreuzungswinkel zwischen der RTW-Trasse und dem Wirtschaftsweg

beträgt 63 gon.

7.2.30.2 Bauwerksgestaltung

Die Überführung des Wirtschaftsweges über die zweigleisige RTW-Trasse ist

als Halbrahmen mit einer lichten Weite von ≥ 9,80 m und lichten Höhe von

≥ 5,75 m geplant.

Die Bauwerksbreite wird an die bestehende Wegbreite angepasst. Der Weg

wird als Zufahrt zum Wasserwerk genutzt. Im Bereich des Bauwerks liegt auf-

grund des Bestandsbauwerk über die B40 eine Ausweichstelle vor. Um den

Ursprungszustand des Weges und dessen Ausweichstelle beizubehalten ori-

entiert sich das neue Brückenbauwerk an der bestehenden Wegbreite der

Ausweichstelle.

Die Widerlager sind mit Schrägflügeln vorgesehen.

7.2.30.3 Gründung

Das Bauwerk ist aufgrund der dort anstehenden Bodenverhältnisse und der sta-

tischen Erfordernisse mit einer Flachgründung geplant.

7.2.30.4 Bauablauf

Das Rahmenbauwerk wird in Endlage hergestellt. Das östliche Widerlager der

bestehenden Überführung des Wirtschaftsweges über die Bundesstraße B40

ist hierfür bauzeitlich mit einem Verbau zu sichern. Bauzeitlich steht der hier

überführte Wirtschaftsweg für ca. 6 Monate dem landwirtschaftlichen Verkehr

nicht zur Verfügung. Die Zufahrt zu dem Wasserwerk ist über den Flughafen

weiterhin möglich.
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7.2.31 EU Strecke 3683

7.2.31.1 Allgemein

Ca. in Bau-km 15,9+89 unterquert die eingleisige RTW-Trasse (Achse 222) die

S-Bahnstrecke 3683. Der Kreuzungswinkel zwischen der S-Bahnstrecke 3683

und der RTW-Trasse beträgt 23,5 gon.

7.2.31.2 Bauwerksgestaltung

Die Eisenbahnunterführung der RTW-Trasse ist als ca. 60,40 m langer, über-

schütteter Vollrahmen (standardisiertes Rahmenbauwerk gemäß Ril 804.9040)

mit einer lichten Weite von ≥ 6,30 m und lichten Höhe von ≥ 5,00 m geplant.

Nördlich und südlich der Eisenbahnunterführung grenzen Schrägflügel und

Winkelstützwände an das Bauwerk an. Die nördlich an das Rahmenbauwerk

anschließende Stützwand ist mit einer Länge von ca. 28,25 m geplant. Südlich

des Bauwerks schließt eine ca. 65,35 m lange Stützwand an das Rahmenbau-

werk an. Die Stützwände haben eine maximale Wandhöhe von ca. 7,55 m über

SO. Die Höhen beider Stützwände verringern sich mit zunehmendem Abstand

vom Brückenbauwerk.

Auf den Flügel- und Stützwänden wird eine Absturzsicherung als Holmgeländer

vorgesehen.

7.2.31.3 Gründung

Das Bauwerk ist aufgrund der dort anstehenden Bodenverhältnisse und der sta-

tischen Erfordernisse mit einer Flachgründung geplant.

7.2.31.4 Bauablauf

Das Rahmenbauwerk wird auf der Südseite der Bahnstrecke 3683 hergestellt

und später eingeschoben. Der Bau der Flügel- und Stützwände erfolgt in End-

lage. Zur Herstellung des Bauwerks sind Baugruben auf der Nord- und Südseite

der Bahnstrecke erforderlich, die beim Einschub des Bauwerks verbunden
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werden. Während der Herstellung des Bauwerks muss die Bahnstrecke durch

gleisparallele Verbauten gesichert werden.

7.3 Sonstige Bauwerke (Gebäude für die technische Ausrüstung)

7.3.1 Gleichrichterunterwerke

Im Bereich des Bahnhofs Höchst und im Bereich des Kelsterbacher Weges ist

ein Gleichrichterunterwerk (GUW) für die Versorgung der Fahrleitungsanlage

750 V DC geplant. Die Gebäude werden in Beton-Fertigteil-Modulbauweise er-

richtet. Die detaillierte bauliche Anlage ist im Kapitel II.4.10 Anlagen zur Bahn-

energieversorgung beschrieben.

7.3.2 Betriebsgebäude und Betriebsleitzentrale

Die Betriebsleitzentrale der RTW entsteht im PfA Nord in Eschborn Ost. Diese

Steuert den gesamten Abschnitt BOStrab und schafft die technischen und be-

trieblichen Übergänge zum EBO Bereich.

7.3.3 Stellwerksgebäude

Im Zuge der technischen Anpassungen der Leit- und Sicherungstechnik (Sig-

nalanlagen) wird ein neues Elektronisches Stellwerk (ESTW-A) in Sossenheim

gebaut. Das Gebäude wird in Beton-Fertigteil-Modulbauweise errichtet.

Eine detaillierte Beschreibung der technischen Ausrüstung erfolgt im Kapitel
II.4.12 Leit- und Sicherungstechnik (Signalanlagen).

7.3.4 Funkschalthäuser GSM-R Funk

Für die flächendeckende Funkversorgung mit GSM-R Funk werden 3 BTS

(Base Tranciever Station) errichtet.

Die BTS besteht aus Schaltschränken und einem Funkmast zur Aufnahme der

Antennen.

Die Außenanlage beansprucht eine Fläche von 25qm und die BTS von 9qm.
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Die Anlagen werden über eine LWL-Stichanbindung an dem RTW IP-Übertra-

gungsnetzwerk angeschlossen und mit der Betriebsleitzentrale der RTW ver-

bunden. Hier erfolgt die Aufschaltung an das GSM-R Funknetz.

7.4 Entwässerungsanlagen

7.4.1 Allgemein

Die RTW durchfährt im Planfeststellungsabschnitt Mitte unterschiedliche Ge-

bietstypen wie z.B. Ackerland, Siedlungsstrukturen, innerhalb von angebauten

Stadtstraßen, im Bereich anbaufreier Außerortsstraßen, im Bereich von angren-

zenden Waldflächen mit jeweils unterschiedlichen Bodenkennwerten. Somit

wird die Entwässerung passgenau dem jeweiligen Gebietstyp und unter Beach-

tung der Bodenkennwerte geplant. Daher sind folgende Entwässerungssys-

teme vorgesehen:

· Einleitung in die Vorflut (Kanal)

· Einleitung in die Vorflut (Sulzbach und Kelster)

· Zentrale Versickerung durch Versickerungsbecken

· Dezentrale Versickerung über Mulden

Grundsätzlich wird das anfallende Niederschlagswasser über Teilsickerrohre

(Sickerpackungen mit kf = 1,0x10^3) gefasst und entweder zentral über eine

daran anschließende Tiefenentwässerung oder dezentral, mit mehreren An-

schlussleitungen der Vorflut zugeführt.

Die dazu ggf. erforderlichen Behandlungsmaßnahmen wurden nach dem Be-

wertungsverfahren gemäß DWAM 153 bestimmt und nachgewiesen. Da das

besagte Merkblatt jedoch keine Werte für Schienenbahnen bereithält, wurden

in Abstimmung mit den Unteren Wasserbehörden folgende Annahmen getrof-

fen:

· Um eine möglichst hohe Schutzwirkung für die Gewässer zu erzielen, wird

die jeweils größte sinnvolle Belastung des Niederschlagswassers angenom-

men. Aufgrund des dichten Taktes der RTW von 15 Minuten je Richtung im

Kernabschnitt kann hierbei von großem Verkehrsaufkommen im Sinne des
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Bahnverkehrs ausgegangen werden. Deshalb wurde für die Einflüsse aus

der Luft der Typ L3 („Siedlungsbereich mit großem Verkehrsaufkommen“)

gewählt. Eine Einstufung als höchstmöglicher Typ L4 („im Einflussbereich

von Gewerbe und Industrie mit Staubemission durch Produktion, Bearbei-

tung, Lagerung und Transport“) wurde nicht gewählt, da die RTW weitest-

gehend über Ackerflächen verläuft bzw. die umgebende Bebauung im Be-

reich Höchst Wohnbebauung oder Dienstleistungsgewerbe aufnimmt. Die

für den Typ L4 maßgebenden Einflüsse sind somit nicht zu erkennen.

· Bei Schienenbahnen ist vorwiegend mit Belastungen durch den schwerme-
tallbeinhaltenden Abrieb des Rad-/Schiene-Systems sowie durch Kohlen-

wasserstoffe zu rechnen. Die zu entwässernden Flächen können daher wie

„kupfer-, zink- oder bleigedeckte Dachflächen“ behandelt werden, welche

ebenfalls durch Schwermetalle belastet sind. Nach DWA-M 153 (Abschnitt

5.3.2) ist für jene Flächen pauschal der Typ F6 anzusetzen. Dieser Flächen-

typ ist auch zur Beschreibung von Pkw-Parkplätzen mit häufigem Fahrzeug-

wechsel heranzuziehen, die ebenfalls häufig Belastungen durch Kohlen-

wasserstoffe aufweisen.

Zur Bestätigung der Unbedenklichkeit des gefilterten Wassers ist in den ersten

drei Jahren nach Inbetriebnahme der RTW einmal jährlich eine Probe an der

Einleitstelle des jeweiligen Oberflächengewässers zu entnehmen und auf die

Konzentration der Schadstoffe zu untersuchen.

Im Bereich der Einschleifung in die bestehende Strecke 3683, östlich der B40,

erfolgt die Versickerung dezentral über Muldenelemente und bei Bedarf mit da-

runter liegenden Sickerpackungen mit Vollsickerrohr.

Die Berechnungen der einzelnen Abschnitte sowie die Bewertungsverfahren

zur Behandlung des Niederschlagswasser sind der Anlage 18 zu entnehmen.

7.4.2 Teileinzugsgebietsfläche 01a

(Haupttrasse Bau km 6,5+25 bis 7,0+00, Teileinzugsgebietsfläche 07 aus PfA

Nord und 7,0+00 bis 7,6+50):
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Das Niederschlagswasser aus dem PfA Nord (Bau-km 6,5+25 bis Bau-km

7,0+00) wird im PfA Mitte aufgenommen und von Bau-km 7,0+00 bis 7,6+50

beidseitig am Dammfuß gefasst und über die dort angeordneten Mulden über

die belebte Bodenzone in die Rigolen geleitet.  Das im Bereich des Brücken-

bauwerks anfallende Wasser wird über Brückeneinläufe gesammelt, an den

Stützen mit Fallleitungen abgeführt und mit Anschlussleitungen der Tiefenent-

wässerung zugeführt. Über das in den Rigolen angeordnete Sickerrohr wird das

Niederschlagswasser über die regelmäßig angeordneten Schächte in die Tie-

fenentwässerung geleitet.

Über die Tiefenentwässerung wird das Regenwasser im Freispiegelabfluss in

Richtung Sulzbach geführt. Zur Sicherstellung des notwendigen Stauraums

wird im Nahbereich der Einleitstelle Sulzbach eine unterirdische Regenrückhal-

tung angeordnet. Zur Überbrückung des Höhenunterschiedes zwischen Kanal-

sohle und Sohle der Einleitstelle wird eine Hebeanlage erforderlich.

Das in Folge des Trassenneubaus anfallende Regenwasser wird somit vollstän-

dig gefasst und zentral in den nächstgelegenen natürlichen Vorfluter, den Sulz-

bach, eingeleitet.

Da das anfallende Niederschlagswasser gedrosselt in die Vorflut eingeleitet

werden soll, wird ein entsprechender Stauraum im Entwässerungssystem vor-

gehalten.

7.4.3 Teileinzugsgebietsfläche 01b

(Haupttrasse Bau km 7,6+320 bis 7,7+81):

Um eine Querung des Sulzbachs mit einer Entwässerungsleitung zu vermeiden,

wurde das Teileinzugsgebiet 01 in die Teilflächen 01a und 01b aufgeteilt. Beide

entwässern in den Sulzbach als Vorfluter, jedoch mit unterschiedlichen Einleit-

punkten.

Das im Bereich des Brückenbauwerks anfallende Wasser wird über Brücken-

einläufe gesammelt, an den Stützen mit Fallleitungen abgeführt und mit An-

schlussleitungen der Tiefenentwässerung zugeführt. Über die Tiefenentwässe-

rung wird das Regenwasser im Freispiegelabfluss in Richtung Sulzbach
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geleitet. Zur Sicherstellung des notwendigen Stauraums wird im Nahbereich der

Einleitstelle in den Sulzbach eine unterirdische Regenrückhaltung angeordnet.

Zur Überbrückung des Höhenunterschiedes zwischen Kanalsohle und Sohle

der Einleitstelle wird eine Hebeanlage erforderlich.

Da das anfallende Niederschlagswasser gedrosselt in die Vorflut eingeleitet

werden soll, wird ein entsprechender Stauraum im Entwässerungssystem vor-

gehalten.

7.4.4 Teileinzugsgebietsfläche 02

(Haupttrasse Bau km 7,7+81 bis 8,5+77):

Das im Bereich des Brückenbauwerks anfallende Wasser wird über die Längs-

neigung in einer Sammelleitung zum auf Sossenheimer Gemarkung liegenden

Widerlager geführt. Die Sammelleitung verläuft durch das Widerlager hindurch

und das anfallende Wasser wird anschließend den außenliegenden Rigolen zu-

geführt. Ab dem Bau km 7,8+30 bis nach dem BÜ Lindenweg, wird das Nieder-

schlagswasser beidseitig gefasst und über die dort angeordneten Mulden über

die belebte Bodenzone in die Rigolen geleitet. Über das in den Rigolen ange-

ordnete Sickerrohr wird das Niederschlagswasser über die regelmäßig ange-

ordneten Schächte in die Tiefenentwässerung geführt.

Nach dem BÜ Lindenweg bis zum BÜ Sossenheimer Weg ist aufgrund der beid-

seitigen Stützwandkonstruktionen keine Mulden / Rigolen Entwässerung mög-

lich. In diesem Bereich wird das anfallende Niederschlagswasser über beidsei-

tig angeordnete, geschlossene Bahngräben mit Teilsickerrohren gefasst und an

geeigneten Stellen an die parallel, außerhalb der Stützwände verlaufende Tie-

fenentwässerung angeschlossen. Im Bereich des Haltepunktes verläuft die

Bahngrabenentwässerung in Mittellage.

Über die Tiefenentwässerung wird das Niederschlagswasser im Freispiegelab-

fluss in Richtung Sossenheimer Weg geführt und dort in die bestehende Sink-

kastensammelleitung als Vorfluter eingeleitet.
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Da das anfallende Niederschlagswasser gedrosselt in die Vorflut eingeleitet

werden soll, wird ein entsprechender Stauraum im Entwässerungssystem vor-

gehalten.

Zur Überbrückung des Höhenunterschiedes zwischen Kanalsohle und Sohle

der Einleitstelle wird eine Hebeanlage erforderlich.

7.4.5 Teileinzugsgebietsfläche 03a

(Haupttrasse Bau km 8,5+40 bis 8,7+25):

Um eine Querung der Bahntrasse mit der Tiefenentwässerung zu vermeiden,

wird der Bereich des Haltepunkts Sossenheim in die Teilflächen 03a und 03b

aufgeteilt.

Das anfallende Niederschlagswasser des Gleiskörpers wird über einen in Mit-

tellage angeordneten, geschlossenen Bahngraben mit Teilsickerrohr gefasst

und an geeigneter Stelle der parallel zum östlichen Bahnsteig verlaufenden Tie-

fenentwässerung zugeführt.

Über die Tiefenentwässerung wird das Niederschlagswasser im Freispiegelab-

fluss in Richtung Sossenheimer Weg geführt und dort in die bestehende Sink-

kastensammelleitung als Vorfluter eingeleitet.

Da das anfallende Niederschlagswasser gedrosselt in die Vorflut eingeleitet

werden soll, wird ein entsprechender Stauraum im Entwässerungssystem vor-

gehalten.

Zur Überbrückung des Höhenunterschiedes zwischen Kanalsohle und Sohle

der Einleitstelle wird eine Hebeanlage erforderlich.

7.4.6 Teileinzugsgebietsfläche 03b

(Haupttrasse Bau km 8,6+17 bis 8,7+25):

Mit dem TE03b erfolgt die Entwässerung des westlichen Bahnsteiges sowie der

Zugangsbauwerke in diesem Bereich. Das anfallende Niederschlagswasser
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wird im Bahnsteig bzw. Rampen- und Treppenbereich über Entwässerungsrin-

nen gefasst und anschließend der parallel zum Bahnsteig verlaufenden Tiefen-

entwässerung zugeführt. Über die Tiefenentwässerung wird das Niederschlags-

wasser im Freispiegelabfluss in Richtung Paul-Wempe-Allee geführt und dort in

den bestehenden Mischwasserkanal als Vorfluter eingeleitet.

Da das anfallende Niederschlagswasser gedrosselt in die Vorflut eingeleitet

werden soll, wird ein entsprechender Stauraum im Entwässerungssystem vor-

gehalten.

Zur Überbrückung des Höhenunterschiedes zwischen Kanalsohle und Sohle

der Einleitstelle wird eine Hebeanlage erforderlich.

7.4.7 Teileinzugsgebietsfläche 04a

(Haupttrasse Bau km 8,7+25 bis 9,1+30):

Um eine Querung der Bahntrasse mit der Tiefenentwässerung zu vermeiden

und um keine zusätzlichen Haltungen in der Engstelle an der Kurmainzer

Straße anzulegen, wird das Teileinzugsgebiet 04 in die Teilflächen 04a, 04b und

04c aufgeteilt.

Das anfallende Niederschlagswasser wird über beidseitig angeordnete, ge-

schlossene Bahngräben mit Teilsickerrohren gefasst. Die auf östlicher Seite ver-

laufende Entwässerung wird bis zur bestehenden PU Höchst Stadtpark als ge-

schlossenes System geführt und anschließend seitlich abgeschlagen und der

Tiefenentwässerung zugeführt.

Über die Tiefenentwässerung wird das Niederschlagswasser im Freispiegelab-

fluss in Richtung Kurmainzer Straße geführt und dort in den bestehenden

Mischwasserkanal als Vorfluter eingeleitet.

Da das anfallende Niederschlagswasser gedrosselt in die Vorflut eingeleitet

werden soll, wird ein entsprechender Stauraum im Entwässerungssystem vor-

gehalten.
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Zur Überbrückung des Höhenunterschiedes zwischen Kanalsohle und Sohle

der Einleitstelle wird eine Hebeanlage erforderlich.

7.4.8 Teileinzugsgebietsfläche 04b

(Haupttrasse Bau km 8,7+30 bis 9,5+70):

Um eine Querung der Bahntrasse mit der Tiefenentwässerung zu vermeiden

und um keine zusätzlichen Haltungen in der Engstelle an der Kurmainzer

Straße anzulegen, wird das Teileinzugsgebiet 04 in die Teilflächen 04a, 04b und

04c aufgeteilt.

Das anfallende Niederschlagswasser wird über beidseitig angeordnete, ge-

schlossene Bahngräben mit Teilsickerrohren gefasst. Die auf westlicher Seite

verlaufende Entwässerung wird bis zur PU Höchst Stadtpark als geschlossenes

System geführt und anschließend der parallel zum Haltepunkt verlaufenden Tie-

fenentwässerung zugeführt. Das im Bereich der PU, den Zuwegungen sowie

des Bahnsteigs anfallende Niederschlagswasser wird über Entwässerungsrin-

nen und / oder Punktabläufe gefasst und anschließend der Tiefenentwässerung

zugeführt.

Im Bereich des Haltepunktes verläuft die Bahngrabenentwässerung in Mittel-

lage und wird ebenfalls der Tiefenentwässerung zugeführt.

Über die Tiefenentwässerung wird das Niederschlagswasser im Freispiegelab-

fluss in Richtung Karl-Blum-Allee geführt und dort in den bestehenden Misch-

wasserkanal als Vorfluter eingeleitet.

Da das anfallende Niederschlagswasser gedrosselt in die Vorflut eingeleitet

werden soll, wird ein entsprechender Stauraum im Entwässerungssystem vor-

gehalten.

Zur Überbrückung des Höhenunterschiedes zwischen Kanalsohle und Sohle

der Einleitstelle wird eine Hebeanlage erforderlich.
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7.4.9 Teileinzugsgebietsfläche 04c

(Haupttrasse Bau km 9,1+30 bis 9,5+70):

Um eine Querung der Bahntrasse mit der Tiefenentwässerung zu vermeiden

und um keine zusätzlichen Haltungen in der Engstelle an der Kurmainzer

Straße anzulegen, wird das Teileinzugsgebiet 04 in die Teilflächen 04a, 04b und

04c aufgeteilt.

Das anfallende Niederschlagswasser wird über beidseitig angeordnete, ge-

schlossene Bahngräben mit Teilsickerrohren gefasst. Die auf östlicher Seite ver-

laufende Entwässerung wird bis zum Haltepunkt Höchst Stadtpark als geschlos-

senes System geführt und anschließend seitlich abgeschlagen und der Tiefen-

entwässerung zugeführt. Das im Bereich der PU, den Zuwegungen sowie des

Bahnsteigs anfallende Niederschlagswasser wird über Entwässerungsrinnen

und / oder Punktabläufe gefasst und anschließend der Tiefenentwässerung zu-

geführt.

Im Bereich des Haltepunktes verläuft die Bahngrabenentwässerung in Mittel-

lage und ist dem TE 04b zugeordnet.

Über die Tiefenentwässerung wird das Niederschlagswasser im Freispiegelab-

fluss in Richtung Kurmainzer Straße geführt und dort in den bestehenden

Mischwasserkanal als Vorfluter eingeleitet.

Da das anfallende Niederschlagswasser gedrosselt in die Vorflut eingeleitet

werden soll, wird ein entsprechender Stauraum im Entwässerungssystem vor-

gehalten.

Zur Überbrückung des Höhenunterschiedes zwischen Kanalsohle und Sohle

der Einleitstelle wird eine Hebeanlage erforderlich.

7.4.10 Teileinzugsgebietsfläche 05a

Die Teileinzugsgebietsfläche 05 betrifft die bestehenden Anlagen der Deut-

schen Bahn AG im Bereich Bahnhof Höchst und wird in das Teileinzugsgebiet

05a und 05b aufgeteilt.
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Die Entwässerung erfolgt wie im Bestand, weitere Abstimmungen hierzu erfol-

gen in der weiteren Planung.

7.4.11 Teileinzugsgebietsfläche 05b

Die Teileinzugsgebietsfläche 05 betrifft die bestehenden Anlagen der Deut-

schen Bahn AG im Bereich Bahnhof Höchst und wird in das Teileinzugsgebiet

05a und 05b aufgeteilt.

Durch die Umgestaltung der PU des Bahnhof Höchst wird ein kleiner Bereich

der PU nicht der bestehenden Entwässerung zugeführt und entwässert geson-

dert. Das im Bereich der PU, den Zuwegungen sowie des Bahnsteigs anfal-

lende Niederschlagswasser wird über Entwässerungsrinnen und / oder Punk-

tabläufe gefasst und anschließend der Tiefenentwässerung zugeführt.

Über die Tiefenentwässerung wird das Niederschlagswasser im Freispiegelab-

fluss in Richtung Adelonstraße geführt und dort in den bestehenden Mischwas-

serkanal als Vorfluter eingeleitet.

7.4.12 Teileinzugsgebietsfläche 06

(Haupttrasse Bau km 10,3+39 bis 10,6+48):

Die Teileinzugsgebietsfläche 06 bildet die Entwässerung der Trogbauwerke und

des Tunnels ab. Das anfallende Niederschlagswasser wird über ein Kanalsys-

tem gesammelt und im Bereich des Tiefpunktes des Tunnels über eine Hebe-

anlage mit anschließender Druckleitung einem Regenrückhaltebecken zuge-

führt. Hierüber erfolgt die gedrosselte Einleitung in den bestehenden Kanal in

der Adolf-Häuser-Straße.

7.4.13 Teileinzugsgebietsfläche 07

(Haupttrasse Bau km 10,6+50 bis 11,4+30):

Das anfallende Niederschlagswasser wird über geschlossene Bahngraben mit

einer Teilsickerleitung in Mittellage der Strecke, gefasst und über Anschlusslei-

tungen an die in der Leunastraße im Bestand verlaufenden Mischwasserkanäle
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der SEF angeschlossen. Da in diesem Bereich keine Erhöhung der Flächenver-

siegelung erfolgt und somit keine zusätzlichen Flächen an den bestehenden

Kanal angeschlossen werden kann ein ungedrosselter Anschluss an den beste-

henden Kanal erfolgen. Eine Rückhaltung im Entwässerungssystem sowie He-

beanlagen sind daher nicht vorgesehen.

7.4.14 Teileinzugsgebietsfläche 08a

(Haupttrasse Bau km 11,2+50 bis 11,5+05):

Um die bestehenden Entwässerungseinrichtungen der Leunabrücke zu nutzen,

wird das Teileinzugsgebiet in 08a und 08b aufgeteilt. Das im Bereich der Leu-

nabrücke anfallende Niederschlagswasser wird über die bestehenden Brücken-

einläufe gesammelt und wie im Bestand entwässert. Es erfolgt hier keine grund-

legende Anpassung des bestehenden Entwässerungssystems.

7.4.15 Teileinzugsgebietsfläche 08b

(Haupttrasse Bau km 11,5+05 bis 11,7+90):

Um die bestehenden Entwässerungseinrichtungen der Leunabrücke zu nutzen,

wird das Teileinzugsgebiet in 08a und 08b aufgeteilt. Das im Bereich der Leu-

nabrücke anfallende Niederschlagswasser wird über die bestehenden Brücken-

einläufe gesammelt und wie im Bestand entwässert. Es erfolgt hier keine grund-

legende Anpassung des bestehenden Entwässerungssystems. Durch den Bau

der Radwegerampe auf der südlichen Mainseite der Leunabrücke, wird die be-

stehende Bauwerksentwässerung unterbrochen. Es wird eine entsprechende

Umlegung vorgesehen, die zusätzlich eine Entwässerung der Radwegerampe

ermöglicht und im weiteren Verlauf zurück auf den Bestand anschließt.

7.4.16 Teileinzugsgebietsfläche 09

(Haupttrasse Bau km 11,7+56 bis 12,1+73):

Das im Bereich der Leunastraße Süd anfallende Niederschlagswasser des Ver-

kehrsraumes sowie des Gleiskörpers wird über ein Quergefälle den im
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Fahrbahnbereich angeordneten Sinkkästen zugeführt und anschließend an die

in den beiden Fahrbahnen verlaufenden Tiefenentwässerungen angeschlos-

sen.

Über die Tiefenentwässerung wird das Niederschlagswasser im Freispiegelab-

fluss in Richtung Robert-Schnitzer-Straße geführt und dort in ein neu herzustel-

lendes Versickerungsbecken östlich des Knotenpunkts Robert-Schnitzer-

Straße eingeleitet.

7.4.17 Teileinzugsgebietsfläche 10

(Haupttrasse Bau km 12,2+16 bis 13,0+46):

Das anfallende Niederschlagswasser wird über beidseitig angeordnete, ge-

schlossene Bahngräben aufgenommen und jeweils von Norden sowie Süden

kommend in das neu herzustellende Versickerungsbecken nördlich der beste-

henden IPH Parkplatzflächen eingeleitet.

Das im Bereich der Zuwegungen sowie des Bahnsteigs anfallende Nieder-

schlagswasser wird über Entwässerungsrinnen und / oder Punktabläufe gefasst

und anschließend der Tiefenentwässerung zugeführt.

Das in diesem Bereich durch die Neuplanung der RTW überplante, bestehende

Versickerungsbecken der Stadt Frankfurt zur Entwässerung der Leunastraße

wird ebenso in diesem Bereich, allerdings als ein von der RTW getrenntes Re-

genrückhaltebecken wiederhergestellt.

7.4.18 Teileinzugsgebietsfläche 11

(Haupttrasse Bau km 13,0+62 bis 14,1+37):

Das Niederschlagswasser wird beidseitig am Dammfuß gefasst und über die

dort angeordneten Mulden über die belebte Bodenzone in die Rigolen geleitet.

Das im Bereich der Brückenbauwerke anfallende Wasser wird über die Längs-

neigung zum Widerlager geführt und mit Anschlussleitungen der Tiefenentwäs-

serung zugeführt. Über das in den Rigolen angeordnete Sickerrohr wird das
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Niederschlagswasser über die regelmäßig angeordneten Schächte in die Tie-

fenentwässerung geleitet.

Über die Tiefenentwässerung wird das Regenwasser im Freispiegelabfluss in

Richtung EÜ K162 geführt und in ein dort neu herzustellendes Versickerungs-

becken eingeleitet.

Zur Überbrückung des Höhenunterschiedes zwischen Kanalsohle und Sohle

der Einleitstelle wird eine Hebeanlage erforderlich.

7.4.19 Teileinzugsgebietsfläche 12a

(Haupttrasse Bau km 14,2+97 bis 14,9+19):

Um eine Querung der Kelster mit einer Entwässerungsleitung zu vermeiden,

wurde das Teileinzugsgebiet 12 in die Teilflächen 12a und 12b aufgeteilt. Beide

entwässern in die Kelster als Vorfluter, jedoch mit unterschiedlichen Einleitpunk-

ten.

Das Niederschlagswasser wird beidseitig am Dammfuß gefasst und über die

dort angeordneten Mulden über die belebte Bodenzone in die Rigolen geleitet.

Das im Bereich der Brückenbauwerke anfallende Wasser wird über Brücken-

einläufe gesammelt, an den Stützen mit Fallleitungen abgeführt und mit An-

schlussleitungen der Tiefenentwässerung zugeführt. Über das in den Rigolen

angeordnete Sickerrohr wird das Niederschlagswasser über die regelmäßig an-

geordneten Schächte in die Tiefenentwässerung geleitet.

Über die Tiefenentwässerung wird das Regenwasser im Freispiegelabfluss in

Richtung Kelster geführt. Zur Sicherstellung des notwendigen Stauraums wird

im Nahbereich der Einleitstelle in die Kelster eine unterirdische Regenrückhal-

tung angeordnet. Zur Überbrückung des Höhenunterschiedes zwischen Kanal-

sohle und Sohle der Einleitstelle wird eine Hebeanlage erforderlich.

Da das anfallende Niederschlagswasser gedrosselt in die Vorflut eingeleitet

werden soll, wird ein entsprechender Stauraum im Entwässerungssystem vor-

gehalten.
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7.4.20 Teileinzugsgebietsfläche 12b

(Haupttrasse Bau km 14,9+29 bis 15,1+61):

Das Niederschlagswasser wird beidseitig am Dammfuß gefasst und über die

dort angeordneten Mulden über die belebte Bodenzone in die Rigolen geleitet.

Das im Bereich der Brückenbauwerke anfallende Wasser wird über Brücken-

einläufe gesammelt, an den Stützen mit Fallleitungen abgeführt und mit An-

schlussleitungen der Tiefenentwässerung zugeführt. Über das in den Rigolen

angeordnete Sickerrohr wird das Niederschlagswasser über die regelmäßig an-

geordneten Schächte in die Tiefenentwässerung geleitet.

Über die Tiefenentwässerung wird das Regenwasser im Freispiegelabfluss in

Richtung Kelster geführt. Zur Sicherstellung des notwendigen Stauraums wird

im Nahbereich der Einleitstelle in die Kelster eine unterirdische Regenrückhal-

tung angeordnet. Zur Überbrückung des Höhenunterschiedes zwischen Kanal-

sohle und Sohle der Einleitstelle wird eine Hebeanlage erforderlich.

Da das anfallende Niederschlagswasser gedrosselt in die Vorflut eingeleitet

werden soll, wird ein entsprechender Stauraum im Entwässerungssystem vor-

gehalten.

7.4.21 Teileinzugsgebietsfläche 13

(Haupttrasse Bau km 15,1+40 bis 15,6+15):

Das Niederschlagswasser wird beidseitig am Dammfuß gefasst und über die

dort angeordneten Mulden über die belebte Bodenzone in die Rigolen geleitet.

Von dort erfolgt eine dezentrale Versickerung in den Untergrund.

7.4.22 Teileinzugsgebietsfläche 14

(Haupttrasse Bau km 15,6+15 bis 16,5+10):

Das Niederschlagswasser wird beidseitig am Dammfuß gefasst und über die

dort angeordneten Mulden über die belebte Bodenzone in die Rigolen geleitet.

Von dort erfolgt eine dezentrale Versickerung in den Untergrund.
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7.5 Bahnsteiganlagen (Haltepunkte und Bahnhöfe)

7.5.1 Allgemein

Insgesamt werden im PfA Mitte acht Haltepunkte von der RTW angefahren.

Davon liegen zwei Haltepunkte entlang der bestehenden Strecke 3640 im Be-

reich des Abzweiges nach Bad Soden.

Im Bereich der zweigleisig auszubauenden Strecke der 3640 ist im Bestand ein

Haltepunkt vorhanden, der entsprechend umgebaut wird. Zwei zusätzliche Hal-

tepunkte werden im Zuge der Ausbaumaßnahmen ergänzt.

Im Bereich Bf. Höchst wird der bestehende Bahnsteig 6 für die RTW genutzt

und in diesem Zusammenhang umgebaut.

Im weiteren Verlauf der RTW Neubaustrecke werden im Bereich der Leuna-

straße zwei neue Haltepunkte vorgesehen.

Die Haltepunkte im Bereich der 3640 werden grundsätzlich nach der EBO be-

trieben. Die Haltepunkte im Bereich Bf. Höchst und der Neubaustrecke der RTW

werden nach der BOStrab hergestellt und betrieben.

Sämtliche Bahnsteiganlagen sind bzw. werden grundsätzlich barrierefrei aus-

gebaut. Die Zugänge der Bahnsteiganlagen erfolgen entsprechend durch Ram-

pen bzw. Aufzugsanlagen.

Aufgrund der variierenden Abstände von Bahnsteigkante zur Gleismittelachse

im EBO bzw. BOStrab Bereich und den variierenden Bahnsteighöhen in diesen

Bereichen ist die Barrierefreiheit aufgrund der baulich nicht modifizierbaren

Randbedingungen durch die Fahrzeugtechnik sicherzustellen.

In der nachfolgenden Tabelle sind die entsprechenden Bahnsteiganlagen zu-

sammengefasst, die im Einzelnen der Anlage 8 zu entnehmen sind.
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Nr Station Ebene Betriebs-

ordnung

Bahn-

steighöhe

Bauliche Maß-

nahmen

1 Bad Soden 0 EBO 76 cm Keine

2 Sulzbach 0 EBO 76 cm Keine

3 Dunantsiedlung 0 EBO 76 cm Neubau

4 Sossenheim 0 EBO 76 cm Umbau

5 Höchst Stadt-

park

1 EBO 76 cm Neubau

6 Bf. Höchst 1 BOStrab 80 cm Umbau

7 Industriepark

Ost

0 BOStrab 80 cm Neubau

8 Industriepark

Süd

0 BOStrab 80 cm Neubau

Tabelle: Übersicht Bahnsteiganlagen

Die  neu geplanten sowie umzubauenden Bahnsteiganlagen nach EBOwurden

inklusive Ihrer Zugänge grundsätzlich nach der Ril 813 der Deutschen Bahn

dimensioniert und geplant. In Abstimmung mit der Stadt Frankfurt wurden ins-

besondere die Zugangsbauwerke im Bereich der Stationen „Dunantsiedlung“

und „Höchst Stadtpark“ entsprechend modifiziert. Die Bahnsteiganlagen im

BOStrab Bereich werden in Anlehnung der Regelzeichnungen der Verkehrsge-

sellschafft Frankfurt (VGF) geplant.

Die neu geplanten Bahnsteiganlagen werden grundsätzlich mit einem Warte-

häuschen (nachrichtlich), mit Sitzgelegenheiten (nachrichtlich), einem Fahrkar-

tenautomaten (nachrichtlich), einem Stationsschild, sowie Infotafel (Fahr- und

Netzpläne), dynamischer Fahrgastinformation, Beleuchtung, Lautsprechern

(nachrichtlich) und Abfalleimern (nachrichtlich) ausgestattet.

7.5.2 Bestand Bahnsteiganlagen EBO

Die bestehenden EBO Stationen Bf Bad Soden und Sulzbach werden von der

RTW Linie 2 ohne Umbaumaßnahmen angefahren und genutzt. Die Stationen

sind bereits barrierefrei ausgebaut und verfügen grundsätzlich über die notwen-

dige Ausstattung.
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7.5.3 Bestand Bahnsteiganlagen EBO (Umbau)

7.5.3.1 Bahnhof Sossenheim

Im Bahnhof Sossenheim wird der bestehende einseitig angeordnete Bahnsteig

vollständig zurückgebaut. Es erfolgt der Neubau von zwei Außenbahnsteigen

mit einer lichten Bahnsteigbreite von je 2,50 m und einer Bahnsteiglänge von

105 m.

Der Haltepunkt wird nach den Regelungen der EBO in der Ebene 0 ausgeführt

und von beiden RTW Linien angefahren.

Die Bahnsteighöhe beträgt 76 cm über SOK. Die Zuwegung erfolgt barrierefrei

über Rampen sowie Treppenanlagen.

Entsprechend der EBO sind im Bereich des Haltepunktes keine plangleichen

Querungen der Gleise für Fahrgäste zulässig. Es wird somit ca. bei Bau km

8,6+70 eine Personenunterführung angeordnet. Die Zuwegungen zur Perso-

nenunterführung erfolgen am westlichen Bahnsteig über Rampen- und Trep-

penanlagen vom bestehenden Gelände aus.

Am östlichen Bahnsteig erfolgt die Zuwegung zur PU aufgrund der beengten

Platzverhältnisse mittels Aufzug- und Treppenanlage vom Bahnsteigniveau

aus.

Weitere Angaben zur Personenunterführung können dem Kapitel II.4.2.7 ent-

nommen werden.

Die Bahnsteiganlage wird entsprechend den Angaben in Kapitel II.4.5.1 aus-

gestattet.

7.5.4 Neubau Stationen EBO

7.5.4.1 Haltepunkt Dunantsiedlung

Der Haltepunkt Dunantsiedlung wird mit zwei Außenbahnsteigen mit einer lich-

ten Bahnsteigbreite von je 2,50 m und einer Bahnsteiglänge von je 105 m nach
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den Regelungen der EBO in der Ebene 0 ausgeführt und von den Linien 1 und

2 angefahren.

Die Bahnsteighöhe beträgt 76 cm über SOK.

Die Zuwegung kann am nördlichen Ende des Bahnsteiges auf beiden Seiten

höhengleich von den angrenzenden Wegen aus erfolgen. Zusätzlich sind am

südlichen Bahnsteigende beidseitig Treppen- und Rampenanlagen für die Zu-

wegung vorhanden. Die nördliche Zuwegung erfolgt höhengleich.

Entsprechend der EBO sind im Bereich des Haltepunktes keine plangleichen

Querungen der Gleise für Fußgänger zulässig. Es wird somit bei Bau km 8,1+68

eine Personenunterführung angeordnet. Die Zuwegung zur PU erfolgt über

Treppen- und Rampenanlagen die jeweils parallel zum Bahnsteig angeordnet

sind.

Weitere Angaben zur Personenunterführung können dem Kapitel II.4.2.5 ent-

nommen werden.

Die Bahnsteiganlage wird entsprechend den Angaben in Kapitel II.4.5.1 aus-

gestattet.

7.5.4.2 Haltepunkt Höchst Stadtpark

Der Haltepunkt Höchst Stadtpark wird mit zwei Außenbahnsteigen mit einer lich-

ten Bahnsteigbreite von je 2,50 m und einer Bahnsteiglänge von je 105 m nach

den Regelungen der EBO in der Ebene 1 in Dammlage ausgeführt und von den

Linien 1 und 2 angefahren.

Die Bahnsteighöhe beträgt 76 cm über SOK.

Die Zuwegung zu den beiden Bahnsteigen erfolgt über parallel zum Bahnsteig

angeordnete Rampen- und Treppenanlagen.

Entsprechend EBO sind im Bereich des Haltepunktes keine plangleichen Que-

rungen der Gleise für Fußgänger zulässig. Die im Bestand der eingleisigen Stre-

cke bei Bau km 9,1+43 vorhandene Personenunterführung wird im Zuge des

zweigleisigen Umbaus der Strecke 3640 komplett zurückgebaut. Die  Lage der
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neu zu errichtenden PU wurde mit der Stadt Frankfurt abgestimmt und wird bei

Bau-km 9,2+41 angeordnet und dient zukünftig auch der Erschließung des Hal-

tepunktes. Die Zuwegung zur PU erfolgt über Treppen- und Rampenanlagen.

Weitere Angaben zur Personenunterführung können dem Kapitel II.4.2.10 ent-

nommen werden.

Die Bahnsteiganlage wird entsprechend den Angaben in Kapitel II.4.5.1 aus-

gestattet.

7.5.5 Neubau Stationen BOStrab

7.5.5.1 Bahnhof Höchst, Bahnsteig 6

Der Halt der Linien 1 und 2 der RTW Neubaustrecke erfolgt im Bereich des

Bahnhof Höchst am bestehenden Bahnsteig 6. Der Bahnsteig 6 wird aktuell als

EBO Bahnsteig betrieben. Für den Umbau als Haltepunkt der RTW als BOStrab

Bahnsteig, wird der bestehende Bahnsteig abgebrochen und neu hergestellt.

Der Haltepunkt Bahnhof Höchst wird als Mittelbahnsteig mit einer variierenden

Bahnsteigbreite von 3,87 m bis 11,93 m und einer Bahnsteiglänge von 105 m

nach den Regelungen der BOStrab in der Ebene 1 (Dammlage) ausgeführt und

von den Linien 1 und 2 angefahren.

Die Bahnsteighöhe beträgt 80 cm über SOK.

Die Zuwegung zum Bahnsteig erfolgt über die bestehende und zu verlängernde

Personenunterführung des Bahnhofs Höchst und neu in die PU zu integrieren-

den Treppen und Aufzugsanlagen.

Weitere Angaben zur Personenunterführung können dem Kapitel II.4.2.13 ent-

nommen werden.

Die Bahnsteiganlage wird entsprechend den Angaben in Kapitel II.4.5.1 aus-

gestattet.
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7.5.5.2 Haltepunkt Industriepark Ost

Der Haltepunkt Industriepark Ost wird als Mittelbahnsteig mit einer lichten Breite

von 5,00 m und einer Bahnsteiglänge von 105 m nach den Regelungen der

BOStrab in der Ebene 0 ausgeführt und von den Linien 1 und 2 angefahren.

Die Bahnsteighöhe beträgt 80 cm über SOK.

Die Zuwegung erfolgt über an den Bahnsteigenden angeordnete, barrierefreie

Rampenanlagen. Die Erreichbarkeit der Bahnsteige wird über zwei signalisierte

Fußgängerquerungen über die Gleise und daran anschließende Fußgänger-

schutzanlagen über die Fahrstreifen der Leunastraße sichergestellt.

Die Bahnsteiganlage wird entsprechend den Angaben in Kapitel II.4.5.1 aus-

gestattet.

7.5.5.3 Haltepunkt Industriepark Süd

Der Haltepunkt Industriepark Süd wird mit zwei Außenbahnsteigen mit einer

lichten Breite von je 2,50 m und einer Bahnsteiglänge von je 105 m nach den

Regelungen der BOStrab in der Ebene 0 ausgeführt und von den Linien 1 und

2 angefahren.

Die Bahnsteighöhe beträgt 80 cm über SOK.

Die Zuwegung erfolgt über an den Bahnsteigenden angeordnete, barrierefreie

Rampenanlagen. Die Erreichbarkeit der Bahnsteige wird über zwei signalisierte

Fußgängerquerungen über die Gleise und einer daran anschließenden Fuß-

gängerschutzanlage zur Querung der Leunastraße sichergestellt.

Die Bahnsteiganlage wird entsprechend den Angaben in Kapitel II.4.5.1 aus-

gestattet.
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7.6 Technische Ausstattung der Stationen

7.6.1 Elektroenergieversorgung der Stationen

Die Versorgung aller elektrotechnischen Anlagen erfolgt aus dem örtlichen Nie-

derspannungsnetz (230/400 V, 50 Hz) der örtlichen Versorgungs-Netz-Betreiber

(VNB).

An den Stationen der RTW wird in Verteilern sowohl der Hausanschluss als

auch die örtliche Energieverteilung untergebracht.

Hierzu gehören der Energieversorgungsanschluss mit Hausanschluss und

Hauptzähler und der Aufbau einer Bahnsteigverteilung mit Modulschränken für

50 Hz und TK Anlagen mit Anschlussmöglichkeiten der folgenden Verbraucher:

· Beleuchtungsanlagen und

· Bahnsteiganlagen (Beleuchtung Infotafeln, Fahrkartenautomaten/Entwer-

ter)

· Telekommunikationsanlagen,

· Fernsteueranlagen.

7.6.2 Beleuchtungsanlage der Stationen

Die Bahnsteigbeleuchtungen im Bereich BOStrab werden nach den „Richtlinien

für elektrische Anlagen nach der Verordnung über den Bau und Betrieb der Stra-

ßenbahnen (E-Baurichtlinien) Teil 2“ bemessen.

Im Bahnbereich (EBO) werden die Bahnsteige entsprechend der DIN EN 12464

und der Ril 954.9103 in Verbindung mit dem Planungshandbuch Bau&Technik,

Modul M440, ausgeleuchtet.

Der zur Anwendung kommende Leuchtentyp wird die lichttechnische Freigabe

besitzen und in der Leuchtenauswahlliste der DB Netz AG bzw. DB S&S ent-

halten sein.

Im Bereich der Bahnsteige und Zuwegungen werden die Leuchten in beiden

Bereichen auf 6 m hohen Masten montiert. Die Mastabstände auf dem Bahn-

steig werden mit einem Abstand von ca. 20 m vorgesehen.
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Um die Rampen auszuleuchten werden Lichtmaste seitlich der jeweiligen Ram-

pen geplant.

Zur Ansteuerung der Bahnsteigbeleuchtungen wird jeweils ein Dämmerungs-

schalter, montiert in der Bahnsteigverteilung, vorgesehen. Weiterhin wird die

Möglichkeit die Bahnsteigbeleuchtung vor Ort per Hand und über eine Fernwirk-

anlage EIN bzw. AUS zu schalten und den Ausfall von Beleuchtungen zu über-

wachen, berücksichtigt.

7.7 Technische Ausstattung des Tunnels Höchst

Der Tunnel Höchst wird mit seitens der 50 Hz Anlagen mit folgenden Anlagen

ausgestattet:

· Tunnelsicherheitsbeleuchtung (TSB) an den Handlauf integriert (LED-

lichtpunktbestückt)

Zur Kennzeichnung von Richtungsänderungen der Rettungswege und

von Notausstiegen werden zusätzlich blau hinterleuchtete Rettungs-

kennzeichenleuchten nach EN 1838 installiert. Diese sind Bestandteil

der TSB und werden in Dauerschaltung betrieben.

· Beleuchtung der Zuwegung zum Hebeanlageraum mit Langfeldleuchten

montiert an die Wand.

· Kabelanlagen für die Einspeisung der Hebeanlage, Brandmelder.

Die Verlegung der Kabel erfolgt in den hierfür vorgesehenen Rohrtras-

sen und Trogkanälen.

7.8 Bahnübergänge

Im PfA Mitte befinden sich insgesamt 13 Bahnübergänge. Davon liegen 5 auf

der Bestandsstrecke 3640 der DB Netz AG und 8 auf der Neubaustrecke der

RTW.

Die Bahnübergänge im Bereich der Bestandsstrecken der DB Netz AG werden

wie im Bestand nach der EBO betrieben. Die Bahnübergänge im Bereich der

Neubaustrecke der RTW werden nach der BOStrab hergestellt und betrieben.
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In der nachfolgenden Tabelle sind die entsprechenden Bahnübergänge zusam-

mengefasst.

Nr. Bahnübergang Betriebsord-

nung

Ausführung Bauliche

Maßnahmen

1 Oberliederbacher Weg EBO MIV Keine

2 Bahnstraße EBO MIV Keine

3 Feldweg EBO MIV Keine

4 Lindenweg EBO MIV Anpassung

5 Sossenheimer Weg EBO MIV Anpassung

6 Knotenpunkt Adolf Häu-

ser- / Leunastraße

BOStrab MIV / Fußgänger

/ Radfahrer

Neubau

7 Knotenpunkt

Hostatostraße

BOStrab MIV / Fußgänger

/ Radfahrer

Neubau

8 Hp IPH Ost BOStrab Fußgänger / Rad-

fahrer

Neubau

9 Knotenpunkt Brüning-

straße

BOStrab MIV / Fußgänger

/ Radfahrer

Neubau

10 Knotenpunkt Robert

Schnitzer Straße

BOStrab MIV / Fußgänger

/ Radfahrer

Neubau

11 HP IPH Süd I BOStrab Fußgänger / Rad-

fahrer

Neubau

12 HP IPH Süd II BOStrab Fußgänger / Rad-

fahrer

Neubau

13 Knotenpunkt Elisabeth

Kuhn Straße

BOStrab MIV / Fußgänger

/ Radfahrer

Neubau

Tabelle: Übersicht Bahnübergänge
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Die neu geplanten Bahnübergänge werden gemäß den Anforderungen des §20

der BOStrab technisch gesichert. Dabei werden grundsätzlich zwei Fälle unter-

schieden:

1. Bahnübergänge für den MIV

Technische Sicherung durch Lichtzeichen mit Halbschranke

2. Bahnübergang für den Fuß- und Radverkehr

Technische Sicherung durch Lichtzeichen und zusätzlich außerorts mit

Umlaufsperren bzw. Z-Überwegen

3. Bahnübergänge für den MIV, Fuß – und Radverkehr

technische Sicherung durch Lichtzeichen und für den Rad – und Fußgän-

gerverkehr zusätzlich außerorts mit Umlaufsperren bzw Z-Überwegen

Grundsätzlich wurde bei der Planung drauf geachtet, die Anzahl der Bahnüber-

gänge auf das absolute Minimum zu reduzieren.

Fünf der Bahnübergänge sind aufgrund der Wiederherstellung der bestehenden

Verkehrsbeziehungen der Knotenpunkte im Bereich der Leunastraße Nord und

Süd erforderlich. Drei weitere Bahnübergänge dienen der Erschließung der Hal-

tepunkte IPH Ost und Süd für den Fuß- und Radverkehr. Die technische Siche-

rung der Bahnübergänge für den Rad- und Fußgänger geht über die Anforde-

rungen der BOStrab hinaus, um die Verkehrssicherheit der „schwachen“ Ver-

kehrsteilnehmer, soweit es möglich ist, zu erhöhen.

Die bestehenden Bahnübergänge „Oberliederbacher Weg“, „Bahnstraße“ und

„Feldweg“ entlang der Bestandsstrecke 3640 bleiben in ihrer Lage und Ausstat-

tung unverändert.

Der Bahnübergang „Lindenweg“ wird aufgrund der Einfädelung der RTW Neu-

baustrecke in die Bestandsstrecke 3640 in seiner Lage verschoben und von

einem Gleis auf drei erweitert.
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7.9 Betriebsleitzentrale (BLZ)

Für die Betriebssteuerung und -überwachung des gesamten Betriebes und spe-

ziell für den Bereich auf den BOStrab-Strecken, wird für die RTW eine eigene

BLZ betrieben. Die BLZ der RTW ist ganzjährig täglich 24 Stunden besetzt.

Der Standort für die RTW-Betriebsleitzentrale ist im Betriebsgebäude am Hal-

tepunkt Eschborn-Ost im Planfeststellungsabschnitt Nord verortet. Hier besteht

eine direkte Nähe zur Strecke und zu den längs der Strecke verlegten Daten-

leitungen.

Die Betriebsleitzentrale der RTW wird mit einem rechnergestützten Betriebsleit-

system (RBL) ausgestattet sein. Mit Hilfe dieses Systems werden sämtliche

fahrtechnische Daten zwischen den Zügen und der BLZ ausgetauscht. Damit

liegen der BLZ die punktgenauen Kenntnisse zur Steuerung der Betriebsab-

läufe vor.

Bereits bei der sich anbahnenden Entwicklung von Abweichungen gegenüber

dem geplanten Betriebsablauf kann regelnd ggf. frühzeitig eingegriffen werden.

Diese Kenntnisse werden den Stellwerken/Fahrdienstleitungen der DB syn-

chron zur Verfügung gestellt. Die Fahrplanlage kann überwacht werden, An-

schlussbeziehungen können koordiniert werden.

Ferner können aus diesen Daten heraus die stationären Anzeigen an den Hal-

tepunkten angesteuert und die tatsächliche Ankunftszeit des Zuges an die war-

tenden Fahrgäste über die Anzeigetechnik am Haltepunkt vermittelt werden.

In den BOStrab-Abschnitten unterliegt die Überwachung des Betriebsablaufes

und die Verantwortung über den sicheren Betrieb dem Betriebsleiter nach

BOStrab des RTW-Betreiberunternehmens. Hierzu kommuniziert der RTW-Zug

mit der BLZ der RTW.

In den EBO-Abschnitten unterliegt die Überwachung des Betriebsablaufes und

die Verantwortung über den sicheren Betrieb dem Betriebsleiter nach EBO der

örtlich zuständigen Fahrdienstleitung und dem Stellwerk der DB. Für diese

Kommunikation besitzen die Fahrzeuge der RTW die dafür notwendige Kom-

munikationstechnik.
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Mittels der Zugüberwachung aus der RTW-BLZ besitzen die Stellwerke der DB

stets Kenntnis darüber, an welcher Stelle sich ein RTW-Zug im Streckennetz

befindet. Somit kann durch die DB in ihren Streckenbereichen die Aufsicht über

die Betriebsabwicklung wahrgenommen werden.

Aufgaben der BLZ der RTW:

· Überwachung und Dokumentation der Betriebsabläufe

· Kommunikationszentrale zwischen Fahrpersonal und Betriebsleitung auf

erster Ebene

· Kommunikationszentrale zwischen den Stellwerken/Fahrdienstleitungen

der DB und den DB-Zügen (Es bedarf einer Regelung hinsichtlich der

Weisungsbefugnis zwischen der Betriebsleitung der DB auf den EBO-

Strecken und der RTW)

· Kommunikationszentrale für Störungsfälle zu Dritten (z. B. Polizei, Ret-

tungswesen)

· Krisenmanagement bei besonderen Ereignissen

· Koordinationsstelle für Betriebsstörungen innerhalb der BOStrab-Stre-

cken

· Koordinationsstelle zur Weitergabe von Störmeldungen jeglicher Art (u. a.

festgestellte Mängel am Fahrzeug/Infrastruktur)

· Koordinationsstelle für die Weitergabe von Betriebsstörungsinformatio-

nen an den RMV zwecks öffentlicher Information an Fahrgäste

· Koordinationsstelle für spontane Dienstplananpassungen

· Stellwerk für das Stellen von Fahrstraßen innerhalb der BOStrab-Stre-

cken bei Abweichung vom Regelbetrieb

· Stellwerk für den Rangierbetrieb in der Abstellanlage Eschborn-Ost

· Schaltwarte zur gezielten Schaltung der Fahrstromversorgung innerhalb

der BOStrab-Strecke und im Bereich der Übergangsstellen zwischen

BOStrab/EBO sowie im Bereich des Spannungswechsels

15 kV AC/750 V DC.

Zur Verkehrsüberwachung und örtlichen Betreuung von besonderen betriebli-

chen Ereignissen ist der BLZ direkt ein mobiler „Verkehrsmeister“ zugeordnet.

Dieser arbeitet in der BLZ und im Streckennetz.
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Für die Kommunikation mit Einsatz- und Rettungskräften soll die BLZ mit Fest-

leitungsanschlüssen ausgestattet werden.

Die Kommunikation zwischen Treibwagenführer Tf und BLZ erfolgt über RTW-

interne Kommunikationstechnik bzw. über mobile Kommunikationstechnik.

Für alle übrigen Kommunikationsbedürfnisse wird die RTW-BLZ mit den übli-

chen Medien nach aktuellstem Stand der Technik ausgestattet.

7.10 Bahnenergieversorgung und Fahrleitungsanlage

7.10.1 Allgemeines

Der Planfeststellungsabschnitt (PfA) Mitte beginnt bei Bau-km 7,0+00 (Ende

PfA Nord) und fädelt hinter der Überführung A66/Sossenheim auf die Bestands-

trecke 3640 der DB Netz AG ein. Die 3640 ist für die Mitbenutzung der RTW

vorgesehen und wird im Zuge der Baumaßnahme zweigleisig umgebaut.

Dieser Streckenabschnitt wird ausschließlich mit 15 kV AC (Betriebsart EBO)

betrieben.

Die Grundversorgung der Bestandsstrecke 3640 (Ff Höchst – Sossenheim –

Bad Soden) im Bereich Dunantsiedlung erfolgt vom Unterwerk Höchst.

Um zu große Spannungsdifferenzen zu vermeiden, sind, gemäß Vorgaben der

DB Energie, am Anschluss im Bereich Dunantsiedlung zwei Schutzstrecken

(eine je Gleis) in der Oberleitung realisiert.

Eine Schutzstrecke ist ein ca. 6 Meter langer neutraler Abschnitt in der Oberlei-

tung und dient der elektrischen Trennung zweier benachbarter Speisebereiche.

Die Schutzstrecken stellen die Einspeisepunkte der neuen Gleisanlage dar und

werden bei km 7,9 vorgesehen. An den Einspeisepunkten bei km 7,9 wird ein

Mastschalter mit Schalthoheit der DB Energie für die elektrische Schaltung der

Oberleitung vorgesehen. Zusätzlich wird ein Mastschalter mit Schalthoheit der

RTW an den Abzweigen Dunantsiedlung realisiert, um der RTW die von der DB

Energie unabhängige Schaltung der Strecke vom Abzweig Wolfslach bis zum

Abzweig Dunantsiedlung zu ermöglichen.
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Der BOStrab-Bereich beginnt an der Systemwechselstelle im Bf Höchst, kurz

vor dem neu geplanten Bahnsteig der RTW. Der BOStrab-Bereich wird durch

den Tunnel Höchst bis über die Leunabrücke fortgesetzt.

Vor der Einfädelung der Strecke der RTW in die Bestandsstrecke der DB in

Richtung Kelsterbach werden zwei weitere Systemwechselstellen (eine pro

Gleis) realisiert (km 13,6). Die Versorgung für die Strecke ab der Systemwech-

selstelle erfolgt aus der DB Strecke Kelsterbach – Frankfurt Flughafen.

7.10.2 Fahrleitungsanlage 750 V DC

Die 750 V DC Oberleitungsanlage wird in der Regel mit Außenmasten ausge-

führt.

Der Bereich zwischen Ausfahrt Tunnel Höchst bis Ende der Leunabrücke wir

aufgrund der örtlichen Gegebenheiten mit Mittelmasten ausgeführt.

Die Oberleitungsanlage für 750 V DC wird im Regelfall als Hochkette mit zwei

Tragseilen mit 150 mm² Querschnitt und einem Fahrdraht mit 120 mm² Quer-

schnitt ausgeführt. Die Regelfahrdrahthöhe für die 750 V DC Oberleitungsan-

lage beträgt 5,50 m, mit einer Systemhöhe der Hochkette von 1,80 m.

Als Maste kommen Peinermaste zum Einsatz. Die Auswahl der Masttypen er-

folgt im Rahmen der weiteren Planungsphasen.

7.10.3 Fahrleitungsanlage 15 kV AC

Vorhandene Anlagen der DB AG (EBO-Bereich), welche im Vorhaben für die

Mitnutzung der RTW bestimmt sind, sind mit Fahrleitung ausgerüstet, die in Teil-

bereichen angepasst werden muss. Besonders der Abschnitt zwischen Dunan-

tsiedlung und Einfahrt Bf Frankfurt-Höchst muss aufgrund der neuen Trassie-

rung gesamthaft erneuert werden.

Die Versorgung der Fahrleitung erfolgt durch DB Energie. Der Betrieb des Net-

zes untersteht der DB Netz AG. Im Bestandsnetz der DB AG befinden sich aus-

schließlich mit 15 kV AC über Unterwerke bzw. Schaltposten gespeiste Fahrlei-

tungsabschnitte.
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Die Umbau- und Neubaumaßnahmen an der 15 kV AC Oberleitungsanlage wer-

den entsprechend den gültigen Richtlinien der DB Netz AG und dem gültigen

Ebs-Zeichnungswerk geplant.

Die Mastabstände werden im Rahmen der Planung optimiert und können im 15

kV AC Bereich bis zu 80 m betragen. Abhängig von Zwangspunkten wie bspw.

Brückenbauwerken, Weichen oder engen Gleisradien reduzieren sich die Ab-

stände bis auf 35 m.

Die mit 15 kV AC gespeisten Oberleitungsanlagen werden in der Regel in Ein-

zelmastbauweise als Stahl- oder Betonmaste errichtet. Die Festlegung des

Mast-typs erfolgt im Rahmen der Entwurfsplanung. Die Oberleitung wird als

Kettenwerksoberleitung ausgeführt. Die Regelhöhe des Fahrdrahts der mit 15

kV AC gespeisten Oberleitungsanlagen beträgt 5,50 m über Schienenoberkante

mit einer Systemhöhe von 1,80 m.

7.10.4 Anlagen zur Bahnenergieversorgung

Die Bahnenergieversorgung beinhaltet die Gleichrichter-Unterwerke Industrie-

park Ost (Praunheim) und Industriepark Süd mit Anschluss an das örtliche Mit-

telspannungsnetz. Diese Anlagen versorgen die Oberleitungsanlagen für den

Bahnbetrieb vom Bahnhof Höchst km 10,0 bis zum Abzweig Kelsterbach km

15,5 mit der erforderlichen elektrischen Energie.

Grundlage für die Planung und Errichtung der Gleichrichter-Unterwerke sind die

entsprechenden DIN- und EN-Normen und VDV–Bestimmungen.

Die Unterwerksgebäude werden als Beton-Fertigteilgebäude errichtet. Die Ab-

messungen der Gebäude betragen ca. LBH=25x3,5x3 m für das GUW Indust-

riepark Ost und ca. LBH=10x8x3 m für das GUW Industriepark Süd. Der Bau-

körper wird alle elektrischen Anlagen beherbergen und den geltenden Regeln

hinsichtlich Wärmehaltung und Schall-Emission sowie den EMV-Richtlinien ent-

sprechen.

Die GUW Industriepark Ost und Industriepark Süd werden aus dem öffentlichen

Mittelspannungsnetz versorgt, welches im GUW auf die
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Mittelspannungsschaltanlage geführt wird. Die Mittelspannungsversorgung er-

folgt mit einer Spannung von 10 kV AC oder 20 kV AC.

Die folgenden Anlagenteile sind Bestandteil eines GUW:

· Mittelspannungsanlage

· Gleichrichtertransformatoren

· Gleichrichter und Gleichstromschaltanlage

· Niederspannungsschaltanlage

· Steuer- und Überwachungsanlage

· Kabel und Leitungen

Die Stationen bestehen aus zwei Traforäumen mit jeweils einem Transformator,

einen Traforaum für den Eigenbedarfstransformator und einem gemeinsamen

Schaltraum, in der sich die Mittel- und Niederspannungsschaltanlage, die

Gleichrichteranlage sowie die Fernsteuerungsanlage befinden.

Die Betriebssteuerung und die Überwachung des Gleichrichter-Unterwerkes

unterliegt dem Betriebsleiter in der neu zu errichtenden Betriebsleitzentrale im

Betriebsgebäude Haltepunkt Eschborn Ost.

7.10.5 Systemwechselstellen

Um Streckenabschnitte mit unterschiedlichen Spannungen 15 kV AC und 750

V DC befahren zu können, müssen die Stromsysteme elektrisch voneinander

getrennt werden. Zu diesem Zweck werden Systemwechselstellen (SWS) in der

Oberleitungsanlage realisiert.

Systemwechselstellen haben die Aufgabe die unterschiedlichen Spannungsar-

ten elektrisch zu trennen und im Fehlerfall die Abschaltung der Spannungsver-

sorgung zu gewährleisten. Außerdem müssen sie dem Fahrzeug einen siche-

ren Übergang von einem zum anderen Spannungssystem ermöglichen.

Die SWS besteht aus zwei kurzen neutralen Abschnitten mit einem dazwischen-

liegenden längeren kurzgeschlossenen Abschnitt in der Oberleitungsanlage.
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Die Gesamtlänge der SWS ist bestimmt durch die vorgesehene Befahrge-

schwindigkeit und die Fahrzeugkonfiguration. Die Länge des mittleren neutralen

bzw. kurzgeschlossenen Abschnittes wird bestimmt durch die Zugkonfiguration

und die Abstände der Schleifleisten.

Ein Halt innerhalb der SWS oder bis 50 m davor ist aus betrieblicher Sicht aus-

zuschließen. Bleibt ein Fahrzeug dennoch in diesem Bereich liegen, kann der

mittlere und der neutrale Bereich zur 750 V DC-Seite schaltungstechnisch unter

Spannung von 750 V DC gesetzt werden und dem Fahrzeug somit eine eigen-

ständige Ausfahrt aus der Systemwechselstelle ermöglichen.

Die im PFA Mitte geplanten Systemwechselstellen befinden sich kurz vor dem

geplanten Bahnsteig RTW im Bf. Höchst (eingleisig) und bei km 13,6 Kelster-

bach (zweigleisig).

7.11 Anlagen der Telekommunikation

In den Bereichen der vorhandenen Infrastruktur der DB AG werden die vorhan-

denen Telekommunikationsanlagen für den Betrieb der RTW mitbenutzt.

In den BOStrab Bereichen werden folgende neue Anlagen errichtet:

· Übertragungsnetz, basierend auf TCP/IP-Technologie

· eigenständiges, ausfallsicheres Kabelsystem (Redundanz)

· Videosystem

· Fahrausweisautomaten für das RMV-Vertriebsgebiet (nachrichtlich)

· Beschallungssystem zur akustischen Fahrgastinformation (nachricht-

lich)

· optisches, dynamisches Fahrgastinformationssystem (nachrichtlich)

· GSM-R - Anbindung der Fahrzeuge an die Leitstellen (RTW und DB)
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Für die Planungen werden die allgemein gültigen technischen Vorschriften und

Standards angewendet. Zusätzlich kommt für TK-Anlagen im Bereich der DB

AG das Regel- und Vorschriftenwerk der DB AG zur Anwendung.

Die Anlagen der Telekommunikation auf den Bahnsteigen des BOStrab Berei-

ches werden nach den standardisierten Vorgaben der DB Station und Service

nach Kategorie 4 ausgerüstet.

7.12 Leit- und Sicherungstechnik (Signalanlagen)

Die vorhandenen Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik auf den Bestands-

strecken der DB Netz AG im Planfeststellungsabschnitt (PfA) Mitte sind Anlagen

nach EBO.

Die RTW bindet in die Strecken 3640, 3683 und im Bahnhof Höchst in die Be-

standsstrecken ein.

Die RTW Strecke erhält aufgrund der Verknüpfungen zu den Strecken der DB

Netz AG eine DB Streckennummer, diese ist mit 7560 bezeichnet.

Die Grundlage für die Anpassungen der Leit- und Sicherungstechnik für die

RTW im EBO Bereich der DB Netz AG wird im Wesentlichen durch die vorhan-

denen Stellwerke und deren umbaufähige Technologie gewährleistet.

In Planungsbereichen, wo eine Aufrüstung der vorhandenen Stellwerksanlagen

nicht wirtschaftlich zu empfehlen ist, werden die Anlagen der Leit- und Siche-

rungstechnik mit neuer Stellwerkstechnik modernisiert.

In den EBO Abschnitten erfolgt die Anordnung neuer Vor-, Haupt- und Mehrab-

schnittsignale sowie Vorsignale und Vorsignalwiederholer gemäß dem gültigen

Regelwerk der DB AG.

Im Bereich der BOStrab werden im signalisierten Bereich mit Zugsicherung die

Signalbilder analog der EBO Signalisierung gewählt. Der BOStrab Bereich in

dem Fahren auf Sicht gilt, erfolgt ohne Zugsicherung.
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Die RTW Strecke 7560, BOStrab, bindet in der Dunantsiedlung nach dem PfA

Nord an die Strecke 3640 an. Ab der Abzweigweiche im Bahnhof Höchst nach

Gleis 13 und 14, Bahnsteig 6, wird die Strecke wieder nach der Verordnung

über den Bau und Betrieb der Straßenbahnen (BOStrab) signaltechnisch be-

trachtet. Aufgrund des baulich kurzen Übergangs wird eine Signalisierung mit

Zugsicherung vorgesehen.

Als Grundlage BOStrab, Signalisierung mit Zugsicherung, dienen hier die VdV

340 und die Planungsrichtlinie der DB Netz AG, 819.15, Nebenbahnen.

Der Übergang vom EBO zu BOStrab wird in den drei PfA einheitlich gestaltet,

um den Triebfahrzeugführern eindeutige Übergänge zu signalisieren.

Das bestehende Stellwerk in Höchst kann aus kapazitiven Gründen die RTW

nicht mehr aufnehmen, hierfür wird in Sossenheim ein neues ESTW-A Sossen-

heim errichtet. Das ESTW-A wird technisch an die im PfA Nord beschriebene

ESTW Zentrale in Bad Homburg angebunden.

Der Streckenabschnitt wird auf Grundlage der kurzen Haltestellenabstände und

der Zugdichte auf Basis der Richtlinie 819.2010 geplant.

Im Bereich der BOStab Strecke zwischen Bf Höchst und Kelsterbach befindet

sich der HP Industriepark Höchst. Zwischen dem Leunaknoten und diesem HP

gilt Fahren auf Sicht. Hinter dem HP Industriepark wird gemäß Havariekonzept

eine Überleitverbindung geschaffen, was eine Signalisierung mit Zugsicherung

im BOStrab Bereich zur Folge hat. Zudem besteht die Möglichkeit in beiden

Gleisen am Bahnsteig 6 zu wenden um im Havariefall wieder in Richtung Sos-

senheim ausfahren zu können.

Im EBO- und signalisierten BOStrab Streckenabschnitt der RTW erfolgt die

Zugsicherung mit Indusi in Form der punktförmigen Zugbeeinflussung (PZB).

7.13 Weichenheizung

Um einen reibungslosen Winterbetrieb sicherzustellen werden die neuen Wei-

chen mit einer elektrischen Weichenheizung (EWH) ausgerüstet. Die Energie-

versorgung der Weichenheizungsanlagen erfolgt aus der Oberleitungsanlage.
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Zur Schaltung und Überwachung wird ein Steuersystem für die witterungsab-

hängige automatische Steuerung und Diagnose der EWH-Anlage vorgesehen,

mit Zentraleinheit in der BLZ und Steuereinheit in der EWH-Hauptverteilung.

Für die Weichenheizungsanlage wird eine Fühlerstation (Niederschlags- und

Feuchtefühler/Schneemelder, Lufttemperaturfühler, Schienentemperaturfühler)

vorgesehen.

7.14 Maschinentechnische Anlagen

7.14.1 Aufzuganlagen

Die Aufzugsanlagen werden nach den Anforderungen der DB-Richtlinien, der

DIN EN 81 und der Europäischen Aufzugsrichtlinie 2014/33EU geplant und um-

gesetzt.

Störmeldungen, sowie der Aufzugsnotruf werden an eine zuständige, ständig

besetzte Stelle übertragen

Aufzugsanlagen HP Dunantsiedlung

Der Haltepunkt Dunantsiedlung wird barrierefrei mit zwei Personenaufzügen

ausgebaut. Der maschinenraumlose Seilaufzug wird mit einer Tragfähigkeit von

ca. 1050 kg geplant. Die gewählte Aufzugsgröße gestattet neben dem Transport

von Rollstühlen auch den Transport von Fahrrädern.

Aufzugsanlagen HP Sossenheim

Der Haltepunkt Sossenheim wird barrierefrei mit zwei Personenaufzügen aus-
gebaut. Der maschinenraumlose Seilaufzug wird mit einer Tragfähigkeit von ca.

1050 kg geplant. Die gewählte Aufzugsgröße gestattet neben dem Transport

von Rollstühlen auch den Transport von Fahrrädern.

Aufzugsanlagen HP Stadtpark Höchst (Status: VEP)

Der Haltepunkt Stadtpark Höchst wird barrierefrei mit zwei Personenaufzügen

ausgebaut. Der maschinenraumlose Seilaufzug wird mit einer Tragfähigkeit von

ca. 1050 kg geplant. Die gewählte Aufzugsgröße gestattet neben dem Transport

von Rollstühlen auch den Transport von Fahrrädern.
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Aufzugsanlage Bf Höchst (Status: VEP)

Der Bahnhof Höchst wird barrierefrei mit einem Personenaufzug ausgebaut.

Der maschinenraumlose Seilaufzug wird mit einer Tragfähigkeit von ca. 1050

kg geplant. Die gewählte Aufzugsgröße gestattet neben dem Transport von

Rollstühlen auch den Transport von Fahrrädern.

7.14.2 Hebeanlagen

Gemäß den Anforderungen aus der Entwässerungsplanung werden Hebeanla-

gen erforderlich. Diese Hebeanlagen sind im Tunnel Höchst und im Bereich der

Streckenentwässerung angeordnet und werden entsprechend den zu fördern-

den Abflusswassermengen dimensioniert.

Zur elektrischen Versorgung und Steuerung des Pumpwerks, ist eine entspre-

chende Niederspannungsschaltanlage im Außenschrank in unmittelbarer Nähe

zur Hebeanlage vorgesehen.

7.15 Leitungsumverlegung und -sicherung

7.15.1 Allgemeines

Die Leitungsverläufe wurden anhand der von den Versorgungsunternehmen zu-

gesandten Angaben und Planunterlagen digitalisiert und in die Leitungsbe-

standspläne eingetragen. Die von der Planung der RTW betroffenen bestehen-

den Ver- und Entsorgungsleitungen sind im Bauwerksverzeichnis, Anlage 12,

angegeben.

Art und Umfang der jeweiligen Umlegungsmaßnahmen sind den Trassen- und

Leitungsplänen der Anlage 17 zu entnehmen.

Hinsichtlich der Leitungsumverlegungen werden die notwenigen Detailabstim-

mungen mit den jeweiligen Leitungsträgern planungsbegleitend herbeigeführt.

Grundsätzlich werden die Leitungsumverlegungen koordiniert mit sämtlichen

Ver- und Entsorgungsträgern so geplant, dass sowohl der Eingriff als auch der

Flächenverbrauch auf ein Mindestmaß reduziert wird.
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7.15.2 Mastzusammenlegung 110 kV Bahnstromleitung

Allgemeines

Der vorhandene Freileitungsmast Nr. 5 der bestehenden 110-kV-Leitung

Hoechst – Kelsterbach Bl. 3018 der SYNA GmbH (folgend Bl. 3018) und der

vorhandene Freileitungsmast Nr. 1405 der bestehenden 110-kV-Bahnstromlei-

tung Abzw. Flörsheim – Höchst BL 548 (folgend BL 548) der DB Energie

GmbH befinden sich im Bereich der geplanten Regionaltangente West / PfA

Mitte im Bereich Höchst Schwanheim Leunastraße. Um ausreichende Platz-

verhältnisse herzustellen, müssen die genannten Masten an den vorhandenen

Standorten zurückgebaut und ggf. versetzt werden.

Im Bestand verlaufen die bestehenden zweisystemigen Stromkreise der beiden

genannten Freileitungen bis zum Mast Nr. 1403 der BL 548 bzw. Mast Nr. 6 der

Bl. 3018 als 110-kV-Gemeinschaftsleitung auf einem Gemeinschaftsgestänge.

Ab Mast Nr. 1403 / Nr. 6 verschwenken die Stromkreise jeweils auf die eigen-

ständige Freileitungstrassen der Bl 3018 und BL 548 und verlaufen hiernach im

Parallelverbund in nordwestliche Richtung.

Geplante Maßnahmen

Unter Berücksichtigung der vorhandenen Gebietsprägung der parallel verlau-

fenden Freileitungen mit den von ihnen ausgehenden Vorbelastungen sind für

den erforderlichen Rückbau der Freileitungsmaste Nr. 5 der Bl. 3018 und Nr.

1405 der BL 548 folgende Maßnahmen geplant:

· Vollständiger Rückbau der BL 548 im Teilabschnitt Mast 1404 – 1406.

· Umbau der bestehenden Bl. 3018 im Teilabschnitt Mast Nr. 3 – 6 in eine

110-kV-Gemeinschaftsleitung für die Stromkreisen der SYNA GmbH und

der DB Energie GmbH durch Ersatzneubau mit Standortverschiebung

der vorhandenen Masten Nr. 3, 4 und 5.

Die beim Teilumbau der Bl. 3018 vorgesehenen Mastverschiebungen berück-

sichtigen statisch erforderliche Mastausteilungen und erfolgen auf Grundstü-

cken, die bereits durch die Bestandsmasten betroffen sind. Daher befinden sich

die geplanten Masten Nr. 3, 4 und 5 weiterhin auf den gleichen Flurstücken wie
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im Bestand. Es wird darauf hingewiesen, dass sich hierbei keine neuen bzw.

erstmaligen, anlagenbedingten Grundstücksbetroffenheiten ergeben. Ferner

werden die geplanten Masten erhöht, so dass die untersten Leiterseile nicht

tiefer als im Bestand hängen werden.

Durch die vorgesehenen Maßnahmen wird die bereits bestehende 110-kV-Ge-

meinschaftsleitung am Mast Nr. 1403 (BL 548) bzw. Mast Nr. 6 (Bl. 3018) fak-

tisch in nordwestliche Richtung verlängert und dadurch ausreichende Platzver-

hältnisse für die geplante Regionaltangente erzielt. Durch die geplante Bünde-

lung der zweisystemigen Stromkreise der DB Energie GmbH und SYNA GmbH

und des damit verbundenen Rückbaus eines Trassenabschnittes der BL 548

wird eine möglichst schonende Realisierung der geplanten Maßnahmen erzielt,

da die bereits vorhandenen anlagentechnischen Auswirkungen zum Bestand

reduziert werden. Ferner wird damit dem raumordnerischen Grundsatz einer

Bündel Rechnung getragen.

Rückbau der BL 548

Die bestehenden Masten Nr. 1404, 1405 und 1406 der BL 456 werden inklusive

Beseilung, Armaturen, Nebeneinrichtungen und Fundamenten vollständig zu-

rückgebaut.

Ersatzneubau mit trassengleicher Standortverschiebung der bestehenden Mas-

ten Nr. 3, 4, 5 der Bl. 3018

Die bestehenden Masten Nr. 3, 4 und 5 der Bl. 3018 werden inklusive Besei-

lung, Armaturen, Nebeneinrichtungen und Fundamenten vollständig zurückge-

baut und mit einer trassengleichen Standortverschiebung inkl. Fundamente neu

errichtet. Die Verschiebungsbeträge untergliedern sich wie folgt:

· Mast Nr. 3: ca. 6,5 m entgegen der Leitungsrichtung bzw. in Richtung von

Mast Nr. 2

· Mast Nr. 4: ca. 14,0 m in Leitungsrichtung bzw. in Richtung von Mast Nr. 5

· Mast Nr. 5: ca. 25,0 m in Leitungsrichtung bzw. in Richtung von Mast Nr. 6 /

Nr. 1403
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Die geplanten Masten basieren auf einem standardisierten Freileitungsge-

stänge in Form einer Stahlgitterkonstruktion bestehend aus Winkelprofilen, wel-

che über die mit den Fundamenten verbundenen vier Eckstiele ihre Standsi-

cherheit erhalten. Die Stahlteile bestehen aus verzinktem Baustahl und sind be-

reits werkseitig mit einem Korrosionsschutz beschichtet.

Die geplanten Masten werden mit zwei Traversen ausgeführt (Donau-Ge-

stänge). Auf der unteren Traverse (Traverse II, 6 Phasen) werden die zweisys-

temigen Stromkreise der Bl. 3018 und auf der oberen Traverse (Traverse I, 4

Phasen) die zweisystemigen Stromkreise der DB Energie montiert. Das vorge-

sehene Mastbild ist der nachfolgenden Skizze zu entnehmen:

Abbildung: Skizze der geplanten Maste, Quelle: Entwurf Omexom, DB Energie

Die Anlagenparameter der geplanten Masten untergliedern sich wie folgt:

Mast
Nr.

Masthöhe
EOK -

Traverse II

Masthöhe
EOK -

Traverse I

Masthöhe
EOK - Mast-

spitze
Mastbreite
(be-Maß)

3 ca. 19,5 m ca. 25,0 m ca. 32,5 m ca. 25 m²
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4 ca. 25,5 m ca.31,5 m ca. 37,5 m ca. 20 m²

5 ca. 20,5 m ca. 26,0 m ca. 33,5 m ca. 26 m²

Tabelle: Anlagenparameter der geplanten Masten

Bei den angegebenen Anlagenparametern der Masten sind die vorgesehenen

Masthöhen (Erdoberkante – Mastspitze, Erdoberkante – Traversenunterkan-

ten) mit einem Höhenzuschlag von +0,5 m je Mast angegeben, der die im Frei-

leitungsbau regelmäßig auftretenden Bautoleranzen berücksichtigt. Die Bauto-

leranzen entstehen durch Bodenmodellierungen im Bereich der Maststandorte

im Zuge der Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes bzw. zur Rekul-

tivierung der Erdoberkante und durch Fertigungstoleranzen der verwendeten

Bauteile. Die Werte stellen dabei Maximalwerte dar, sodass im Zuge der Erstel-

lung der abschließenden technischen Unterlagen keine Überschreitungen der

in der Entwurfsfassung festgelegten Mastparameter entstehen. Es wird ergän-

zend darauf hingewiesen, dass im vorliegenden Fall, entsprechend der gängi-

gen Praxis im Freileitungsbau, die abschließenden technischen Unterlagen inkl.

der Festlegung der genauen Masttypenbezeichnungen im Zuge der Ausfüh-

rungsplanung erstellt werden. Veränderte Betroffenheiten können sich hier-

durch aber nicht ergeben, da die realisierten Maste nicht größer werden als im

Antrag dargestellt, sondern höchstens kleiner in ihren Ausmaßen, wobei die un-

tersten Leiterseile nicht tiefer als im Bestand hängen.

Beschreibung der geplanten Fundamente

Gemäß gängiger Praxis im Freileitungsbau sowie aus vergaberechtlichen Grün-

den erfolgt die Festlegung der tatsächlich eingesetzten Fundamente erst nach

der Ausschreibung im Zuge der bautechnischen Ausführungsplanung. Unter

Berücksichtigung der verschiedenen Planungsfaktoren werden die tatsächlich

eingesetzten Fundamente mittels statischer Berechnungen festgelegt und

durch die Vorhabenträgerin gegengeprüft und freigegeben. Für den Entwurf, die

Berechnung und die Ausführung der Fundamente werden die DIN EN 50341

mit den entsprechenden Folgevorschriften zugrunde gelegt.
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Im Freileitungsbau kommen in der Regel folgende Gründungstypen zum Ein-

satz:

Flachgründungen:

§ Plattenfundament

§ Stufenfundament

§ Bohr- und Schachtfundament

§ Schwellen-Einzelfundament

§ Sonderfundamente

Tiefgründungen:

§ Rammpfahl

§ Rammpfahl verpresst

§ Bohrpfahl

§ Kleinverpresspfähle

Tiefgründungen werden in der Regel nur an topographisch schwierigen Stand-
orten mit lockeren Bodenarten (z. B. Sandböden) eingesetzt.

Unter Berücksichtigung der vorhandenen Topographie und der zu erwartenden

Bodenarten bzw. Bodentypen werden voraussichtlich Flachgründungen in Form

von Plattenfundamenten eingesetzt. Unter pessimistischer Annahme ist mit un-

terirdischen Fundamenten mit rund 150 m³ je Mast sowie mit einer Baugrube

von ca. 360 m³ je Maststandort zu rechnen. Die Fundamentköpfe umfassen ei-

nen Durchmesser von rund 1,2 m bei den Masten Nr. 3 und 5 bzw. rund 1,0 m

beim Mast Nr. 4.

Sollte wider Erwarten eine Tiefengründung erforderlich werden, erfolgt durch

die Vorhabenträgerin eine erneue Kontaktaufnahme mit der Genehmigungsbe-

hörde sowie mit den zuständigen Fachbehörden um insbesondere die wasser-

rechtlichen Belange (Grundwasser) abzustimmen.
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Abbildung: Gründungstypen, Quelle: Omexom

Neubeseilung

Die Abspannabschnitte Mast Nr. 6 / Nr. 1403  – Mast Nr. 5, Mast Nr. 5 – Mast

Nr. 3 werden wie folgt neu beseilt:

Leiterseile:  264-AL1/34-ST1A_A1 oder vergleichbar (Stromkreise Bl.3018

der SYNA) / 304-AL1/49-ST1A_A1 oder vergleichbar (Strom-

kreise BL 548 der DB Energie)

Erdseil: 106-AL1/76-ST1A_A1 oder vergleichbar

Dingliche Sicherungen

Für die Ausführung der geplanten Vorhaben bezüglich der betroffenen Freilei-

tungen ist kein Flächen- bzw. Grunderwerb vorgesehen.
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Bei den Flurstücken, die durch den Rückbau des Trassenabschnittes der BL

456 betroffen sind, werden die vorhandenen beschränkt persönlichen Dienst-

barkeiten gelöscht.

Bei den Flurstücken betreffend den Teilumbau der Bl. 3018 werden die vorhan-

denen beschränkt persönlichen Dienstbarkeiten gelöscht und durch neue ding-

liche Sicherungen über beschränkt persönliche Dienstbarkeiten (Leitungsrecht)

i. S. d. § 1090 BGB ersetzt. Hierbei werden Dienstbarkeiten mit den Grund-

stückseigentümern durch privatrechtliche Verträge angestrebt und abgeschlos-

sen sowie durch angemessene Entschädigungszahlungen abgegolten, deren

Höhe möglichst auf dem Wege freier Vereinbarungen, ansonsten in behördli-

chen Entschädigungs-Festsetzungsverfahren festgelegt wird. Durch die Eintra-

gung von beschränkt persönlichen Dienstbarkeiten in den jeweiligen Grundbü-

chern, wird die Pflicht des jeweiligen Eigentümers dinglich gesichert:

§ den Betrieb der Hochspannungsleitung

§ auf den genannten Grundstücken die Errichtung von Leitungsmasten mit

oder ohne Fundamente für elektrische Hochspannungsleitungen ein-

schließlich des Schutzstreifens und die Erdungen der Masten

§ die Überspannung der genannten Grundstücke mit elektrischen Hoch-

spannungsleitungen einschließlich Zubehör bzw. Anlagenteile

§ die dauerhafte Belassung der Masten und Beseilung einschließlich Zu-

behör bzw. Anlagenteilen

§ die Nutzung der genannten Grundstücke zur Überwachung der Freilei-

tung durch Begehung und Befahrung für Unterhalts- und Überwa-

chungsarbeiten an den Anlagenteilen zu dulden.

Es wird darauf hingewiesen, dass mit der dinglichen Sicherung der Maststand-

orte, der Überspannung der Grundstücke mit Leiterseilen sowie des Schutz-

streifens auch die Betretungsrechte zur Instandhaltung der Masten oder sons-

tigen notwendigen Arbeiten an den Leitungen verbunden sind.

Die jeweiligen Eigentümer bzw. sonstigen Nutzungsberechtigten werden ver-

pflichtet, alles zu unterlassen, was die Wahrnehmung der durch die beschränkt

persönliche Dienstbarkeit gesicherten Rechte gefährden oder stören kann. Bei

potentieller dinglicher Sicherung von Flächen für erforderliche Ausgleichs- und
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Ersatzmaßnahmen entsprechend des landschaftspflegerischen Begleitplans

erfolgt ebenfalls die Eintragung einer Dienstbarkeit in das Grundbuch.

Weitere Informationen zu den dauerhaften Flächeninanspruchnahmen in Form

von Maststandorten und technischen Schutzstreifen sind den Grunderwerbs-

plänen und den Grunderwerbsverzeichnissen zu entnehmen.

7.15.3 Umlegung Trinkwasserleitung HessenWasser mit Schutzrohr Querung
Sulzbach / BAB 66

Die Leitungsquerung des Versorgers HessenWasser und der RTW-Trasse bei

Bau-km 7,3+78 wird mit einem redundanten Schutzrohrsystem ausgeführt. Bei

der Bestandleitung handelt es sich um eine DN500 Guss-Leitung, die sich in

einer Ackerfläche nördlich der Bundesautobahn A66/ Sulzbach befindet. Die

Gesamtlänge der Querung  beträgt ca. 31,5 m. Im Bereich der Querung verläuft

die RTW-Trasse gerade.

Die Querung der Wasserleitung kreuzt die RTW-Trasse in einem Winkel von ca.

86° (95,5 gon) aufgrund der Geometrie der Bestandsleitung.

Vor und nach der Querung sind gemäß Kreuzungsrichtlinien Ril 877 Absper-

reinrichtungen in beiden Leitungssträngen geplant. Das Schutzrohr DN800 ist

ein PE-ummanteltes Stahlrohr. Das Medienrohr ist gemäß DVGW W400-1 ein

DN500 Stahlrohr mit Zementauskleidung.

Die Zuwegung erfolgt weiterhin über die bestehenden Wirtschaftswege.

Die Umlegung der Bestandsleitung in das redundante Rohr-In-Rohr-System er-

folgt über geböschte Rohrgräben. Das Medienrohr wird in das Schutzrohr ein-

gezogen, im Gesamten eingehoben und an den Bestand angebunden.

��������

��������



RTW Regionaltangente West, Planfeststellungsabschnitt Mitte

1.1_Erläuterungsbericht PfA Mitte.docx       Seite 183/260

7.15.4 Umlegung Trinkwasserleitung HessenWasser mit Spartenbauwerk Sos-
senheim/Dunantsiedlung

Die Leitungsquerung des Versorgers HessenWasser und der RTW-Trasse bei

Bau-km 7,8+70 wird mit einem unterirdischen Spartenbauwerk (Schacht) aus-

geführt. Die Gesamtlänge des Bauwerks beträgt ca. 26 m. Im Bereich der Que-

rung verläuft die RTW-Trasse im Grundriss in einem Kreisbogen und bildet zu-

sammen mit der Autobahn A66 und der Bestands-Bahnstrecke 3640 eine um-

schlossene Dreiecksfläche (nachfolgend „Zwickel“ genannt).  Bei der Bestands-

leitung handelt es sich um eine DN800-Spannbetonleitung (Trinkwasser) und

eine DN300-Entwässerungsleitung (PVC-Leitung/ Betonrohr).

Die Wasserleitung kreuzt die RTW-Trasse in einem Winkel von ca. 70° (77,7

gon) aufgrund der Geometrie der Bestandsleitung. Das Bauwerk hat aufgrund

der notwendigen Abstände für Wartungsarbeiten eine lichte Breite von ca.

3,60m und eine lichte Höhe von ≥ 2,40 m.

Die Zugänge sind jeweils westlich und östlich der RTW-Trasse.

Der östliche Zugang verfügt gleichzeitig über eine Montagöffnung, in die für

Wartungsarbeiten Materialien eingebracht werden können.

Der westliche Zugang ist ausschließlich als Personenzugang geplant. Für Be-

gehungen des Bereichs zwischen der RTW-Trasse und der Bahnstrecke 3640

(Bestandsschacht der Querung Bahnstrecke 3640) kann dieser für den Betrei-

ber HessenWasser auch als Durchgang verwendet werden.

Der Zugang der „Zwickel“-Fläche ist ebenfalls über eine Betriebsüberfahrt ge-

geben.

Das Schachtbauwerk inkl. der Zugangsanlagen werden in Stahlbeton herge-

stellt.

Entlang des östlichen Schotterbetts wird entsprechend der schallschutztechni-

schen Vorgaben eine Lärmschutzwand mit einer Höhe von ≥ 3,00 m ü.SO an-

geordnet. Die Stahlpfosten ragen 5 cm über das jeweils höhere anschließende

Wandelement hinaus. Die Pfostenabstände der Lärmschutzwand betragen im

Regelbereich 5,00 m bzw. 2,50 m bei Anordnung um das Spartenbauwerkes.
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Ein Mast der Oberleitungsanlage der RTW-Trasse wird im Nachgang oberhalb

des Bauwerks mittels Flachgründung errichtet. Die Bauwerke werden nicht

miteinander verbunden.

Die Abgrenzung des Baufeldes für die Trinkwasserleitungsverlegung zur an-

grenzenden Anlage eines Zauneidechsen-Ersatzlebensraums hat mit einem

Bauzaun und einem Amphibienzaun zu erfolgen.

Für die Erstellung der Baugrube ist aufgrund der beengten Platzverhältnisse

durch die LBP-Schutzmaßnahmen und dem anstehenden Grundwasser gemäß

Baugrundgutachten eine überschnittene Bohrpfahlwand in Form einer recht-

eckigen Baugrube geplant. Die Bohrpfahlwand dient einerseits als Baugruben-

verbau, andererseits wird sie im Anschluss als Bauwerkswand verwendet.

Die Lärmschutzwand wird tief auf Bohrpfählen gegründet.

In Baugrube wird zunächst der Bodenaustausch vorgenommen und die Funda-

mente der Bauwerke hergestellt. Im Anschluss können die aufgehenden Wände

mit Schalung gegen die Bohrpfähle hergestellt und betoniert werden. Der Lei-

tungseinbau hat vor Fertigstellung der Bauwerksdecke zu erfolgen. Der

Schachtzugang kann nachträglich erstellt werden. Sobald das Spartenbauwerk

fertiggestellt ist, kann der Rohrleitungsbau außerhalb des Bauwerks bis zum

Anschluss an die Bestandsleitungen mittels geböschtem Rohrgraben erfolgen.

Die Herstellung der Bohrpfähle erfolgt vom bestehenden Geländeniveau aus.

Nach Herstellung der Bohrpfähle für die Schallschutzwand werden die Stahl-

pfosten in die Köcher der Bohrpfähle eingestellt und vergossen. Nach dem Aus-

härten der Köcherfüllung werden die Wandelemente eingehoben. Hierbei wer-

den zunächst die Sockelelemente aus Beton eingestellt. Anschließend kann der

Ausbau der Bahnsteige erfolgen. Nach Fertigstellung der Bahnsteige werden

die restlichen Wandelemente eingehoben.

��������

��������



RTW Regionaltangente West, Planfeststellungsabschnitt Mitte

1.1_Erläuterungsbericht PfA Mitte.docx       Seite 185/260

7.15.5 Umlegung Trinkwasserleitung HessenWasser mittels Spülbohrverfahren
Querung Kelsterbach – Am Hinkelstein

Die Leitungsquerung des Versorgers HessenWasser und der RTW-Trasse bei

Bau-km 15,7+22 wird mittels Spülbohrverfahren ausgeführt. Bei der Bestands-

leitung handelt es sich um eine DN200-Leitung unbekannten Werkstoffs, die

sich im Wegbereich der alten Mainzer Schneise in Verlängerung der Straße „Am

Hinkelstein“ befindet und die Autobahn A66 mit einem Versprung in Richtung

Süden unterquert. Die Gesamtlänge der Spülbohrung beträgt ca. 203 m und

verläuft in einer Parabel unter der RTW-Trasse und der A66 entlang. Im Bereich

der Querung verläuft die RTW-Trasse gerade durch eine Straßenüberführung.

Die Querung der Wasserleitung kreuzt die RTW-Trasse in einem Winkel von ca.

71° (78,8 gon).

Die Spülbohrung ist gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW302 in der Gruppe 2B „Steu-

erbare horizontale Spülbohrverfahren“ auszuführen. Sowohl das Leerrohr als

auch das Medienrohr sind aus PE-Material. Für den Rohreinzug ist das PE-

Rohr temporär auf die gesamte Bohrstrecke auszulegen. Hierfür ist die Verlän-

gerung der „alten Mainzer Schneise“ angedacht. Das Auslegen erfolgt oberir-

disch auf einer Rohrunterlage (Kantholz, Styrodurklotz, o.ä.).

Die Andienung der BE-Fläche östlich der RTW-Trasse erfolgt über die Baustel-

lenzufahrt der Bundesstraße B40 aus dem Süden. Die BE-Fläche westlich der

B40 wird über die Bestandsbrücke von der östlichen BE-Fläche aus ange-

dient.

In die durch Bentonit gestützte Bohrung wird im Nachgang ein PE-Leerrohr ein-

gezogen, in das wiederum das PE-Medienrohr eingebaut wird. Zur Verringerung

der Rohrmantelreibung, der Stützung des Bohrkanals sowie dem Transport des

Förderguts bei den Horizontalbohrarbeiten und dem Rohreinzug wird in das

Bohrloch eine Bohrsuspension eingebracht. Die Bohrspülung besteht aus Was-

ser und Tonmineralen (z.B. Bentonit). Nach Abschluss des Rohreinzugs (Leer-

rohr) wird der Ringraum zwischen Leerrohr und Bohrlochwand verdämmt. Der

Dämmer verdrängt dabei die Bohrspülung, diese wird abgepumpt, separiert und

entsorgt/verwertet. Der Dämmer besteht aus hydraulischem Bindemittel sowie

tonigen Feinkomponenten und ermöglicht die hohlraumfreie,
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volumenbeständige Verfüllung der unterirdischen Hohlräume. Die Bentonitlö-

sung und der Dämmer sind aus trinkwasserhygienischer Sicht als unbedenklich

einzustufen.

7.15.6 Umlegung Trinkwasserleitung HessenWasser mittels Rohrvortriebsver-
fahren Querung Kelsterbach – Einschleifung

Die Leitungsquerung des Versorgers HessenWasser bei Bau-km 16,0+08 der

RTW-Trasse wird mittels Rohrvortriebsverfahren (Microtunneling) gequert. Für

das Verfahren sind eine Start- und eine Zielbaugrube notwendig, um die Bun-

desstraße B40, die neue RTW-Trasse und die Bestandstrassierung der Bahn

zu unterqueren. Bei der Bestandsleitung handelt es sich um eine DN800-Guss-

leitung, die sich neben dem Wegbereich der „Langschneise“ befindet und die

Bundesstraße B40 mit einem Versprung in Richtung Norden unterquert. Die Ge-

samtlänge des Rohrvortriebs beträgt ca. 158 m. Im Bereich der Querung ver-

läuft die RTW-Trasse oberirdisch bzw. unterirdisch in einem Tunnelbauwerk.

Die Querung der Wasserleitung kreuzt die RTW-Trasse in einem Winkel von ca.

67° (74,4 gon) aufgrund der Geometrie der Bestandsleitung und den zur Verfü-

gung stehenden Flächen.

Der gesteuerte Rohrvortrieb ist gemäß DWA-A 125 „Rohrvortrieb und ver-

wandte Verfahren“ mit Stahlbetonrohren DN1200 auszuführen. Das Medienrohr

ist eine PE-ummantelte, zementausgekleidete Stahlleitung DN800, die auf

Gleitkufen im Stahlbetonrohr eingezogen wird. Die Herstellung der Pressung

erfolgt ohne Radien, mit einem Gefälle Richtung Startbaugrube.

Die Andienung der BE-Fläche östlich der RTW-Trasse erfolgt über die Baustel-

lenzufahrt der Bundesstraße B40 aus dem Süden. Die BE-Fläche westlich der

B40 wird über eine Baustellenausfahrt von der Frankfurter Str. / Abfahrt

Kelsterbach aus angedient.

Für die Erstellung der Start- und Zielbaugrube ist eine überschnittene Bohr-

pfahlwand in Form einer ovalen Baugrube geplant. Die Bohrpfahlwand der

Startbaugrube dient einerseits als Baugrubenverbau, andererseits wird sie als

Presswiderlager für die Vortriebsmaschine verwendet. An der Stirnseite der
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Pressgrube werden ein Ausfahrblock sowie eine Ausfahrdichtung installiert,

welche ein späteres Eindringen von Fahrwasser in die Baugrube verhindert.
Zur Vereinheitlichung des Baugrundes ist ein Kiespolster als Bodenaustausch-

schicht vorgesehen. Das später in der Startgrube zu errichtende Schachtbau-

werk wird auf der Sohle des Unterbetons errichtet.

Beim Microtunneling-Verfahren bewegt sich die Vortriebsmaschine von einer

Startbaugrube aus in Richtung der Zielbaugrube. Von der Startbaugrube aus

wird der Rohrstrang über hydraulische Zylinder in Richtung Zielbaugrube

vorgeschoben. Die Baugruben werden vorab erstellt. Der abgebaute Boden

wird im Bohrkopf zerkleinert und hydraulisch Richtung Startgrube gefördert. Das

Fördermedium ist ein im Kreislauf gefahrenes Bentonitgemisch. Ferner wird das

Betonitgemisch auch zur Verringerung der Rohrmantelreibung, sowie der Stüt-

zung der Ortsbrust verwendet. Die Bohrspülung besteht in der Regel aus Was-

ser und Tonmineralen (z.B. Bentonit). Nach Abschluss des Vortriebs wird der

Ringraum zwischen Schutzrohr und Bohrlochwand verdämmt. Der Dämmer be-

steht aus hydraulischem Bindemittel sowie tonigen Feinkomponenten und er-

möglicht die hohlraumfreie, volumenbeständige Verfüllung der unterirdischen

Hohlräume. Der Dämmer ist aus trinkwasserhygienischer Sicht als unbedenk-

lich einzustufen. Nach Fertigstellung der Arbeiten wird das Medienrohr einge-

zogen.
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8 Durchführung der Baumaßnahme

8.1 Bauzeit

Es ist vorgesehen mit den Bauarbeiten unmittelbar nach Planfeststellungsbe-

schluss zu beginnen. Die Bauzeit ist mit etwa 5 Jahren veranschlagt. Die Bau-

maßnahmen werden im Tageszeitraum zwischen 07:00 und 20:00 Uhr durch-

geführt. Sofern es aufgrund technischer Randbedingungen, beispielsweise

beim Einheben der Brückenbauwerke oder im Bereich von DB Strecken zur Mi-

nimierung betrieblicher Einschränkungen, zu einer Notwendigkeit von Nachtar-

beit kommt, so wird diese entsprechend den gesetzlichen Vorgaben durch die

Baufirma bei der entsprechenden Behörde rechtzeitig zur Genehmigung bean-

tragt.

8.2 Bauablauf und Bauverfahren

8.2.1 Neubaustrecke

Nach der Herstellung der Baustraßen und Baustellungseinrichtungsflächen ist

zunächst die Leitungsverlegung der betroffenen Trassenbetreiber vorgesehen.

Die Errichtung der Bauwerke, siehe Kapitel II.7.2, verläuft parallel hierzu, bzw.

je nach Notwendigkeit der Leitungsverlegungen nachlaufend. Da die Bauwerke

räumlich getrennt angeordnet sind, erfolgt die Herstellung der Bauwerke paral-

lel.

Im Weiteren werden die Entwässerungseinrichtungen und die notwendigen An-

schlüsse an die jeweilige Vorflut hergestellt. In Abhängigkeit der Bauwerke so-

wie der Leitungsverlegung und der baulichen Umsetzung der Entwässerungs-

einrichtungen erfolgt der Erdbau (Einschnitts- und Dammbereiche) und die zu-

gehörige Bodenverbesserung.

Im Anschluss daran erfolgt die Herstellung der Stationen, sowie die Oberbau-

und Gleisbauarbeiten einschließlich elektrischer Streckenausrüstung (Fahrlei-

tung, Signal- und Funktechnik) über die gesamte Strecke.
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Parallel hierzu können sämtliche Wirtschaftswege entlang der RTW-Trasse her-

gestellt und entsprechend an den Bestand angeschlossen werden.

Es wird während der Baumaßnahme sichergestellt, dass die Wegeverbindun-

gen der Wirtschaftswege gemäß des geplanten Endzustandes, soweit möglich

aufrechterhalten bleiben.

8.2.2 Bestandsstrecke der Deutschen Bahn AG

In den folgenden Unterkapiteln sind die unmittelbaren Bauabläufe und Bauver-

fahren im Bereich der bestehenden Gleis- und Bahnsteiganlagen der Deut-

schen Bahn AG beschrieben.

Die Bauabläufe und Bauverfahren zur Herstellung der durch die RTW neu ge-

planten Ingenieurbauwerke sind im Kapitel II.7.2 beschrieben.

8.2.2.1 Anbindung und Neubau der Bestandsstrecke 3640

Im Bereich zwischen BAB A66 und der EÜ Zuckschwerdtstraße wird die beste-

hende eingleisige Strecke der Deutschen Bahn zweigleisig ausgebaut. Da eine

Erweiterung der bestehenden Dammbauwerke aufgrund der schlechten Boden-

kennwerte nicht möglich ist, wird der bestehende Damm sowie die bestehende

Infrastruktur komplett zurückgebaut. Diese Leistungen sowie der Neubau wer-

den unter Totalsperrung der Strecke 3640 baulich umgesetzt. Die hierfür not-

wendigen Sperrpausen werden bei der Deutschen Bahn angemeldet und im

Weiteren abgestimmt.

8.2.2.2 Gleisbauarbeiten und Maßnahmen an den Bahnsteigen 4, 5 und 6 im Bahnhof
Höchst

Im Bereich des Bf. Höchst finden umfangreiche Baumaßnahmen an den beste-

henden Gleis- und Bahnsteiganlagen sowie den Technischen Anlagen statt.

Diese Leistungen und die diesbezüglichen Einschränkungen (Teil- und Vollsper-

rungen, etc.) werden kontinuierlich mit der DB AG abgestimmt und phasenweise

umgesetzt. Die hierfür notwendigen Sperrpausen werden bei der Deutschen

Bahn angemeldet und im Weiteren abgestimmt.
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8.2.2.3 Maßnahmen Unterquerung der Bestandsstrecken „3520“ und „3683“ / Anbin-
dung in die Bestandsstrecke 3683

In diesem Streckenbereich ist es vorgesehen die bestehenden Gleisanlagen

der Bestandsstrecken zu unterqueren und zudem in die Bestandsstrecke 3683

anzubinden. Diese Leistungen und die diesbezüglichen Einschränkungen (Teil-

und Vollsperrungen, etc.) werden kontinuierlich mit der DB AG abgestimmt und

phasenweise umgesetzt. Die hierfür notwendigen Sperrpausen werden bei der

Deutschen Bahn angemeldet und im Weiteren abgestimmt.

8.3 Baustelleneinrichtung

Entlang der Strecke sind außerhalb der Flächen für die eigentliche Baumaß-

nahme zusätzliche Baustelleneinrichtungsflächen notwendig. Dabei richtet sich

die Anordnung an den erforderlichen Baumaßnahmen, den Baustraßen, sowie

den schutzwürdigen Umweltbereichen aus. In der Regel liegen die Baustellen-

einrichtungsflächen in unmittelbarer Nähe zu den zu errichtenden Bauwerken.

Der Baustellenverkehr ist grundsätzlich unter den zwei wesentlichen Gesichts-

punkten des Erdmassentransports und des Baustellenzulieferverkehrs zu be-

trachten. Der Massentransport betrifft den Transport für den Massenausgleich

zwischen Abtrag (Einschnitte), Auftrag (Dämme), Massenzulieferungen und

evtl. erforderlichen Bodenaustausch.

Die Baustellenzufahrten erfolgen in der Regel über das bestehende öffentliche

Straßennetz und über landwirtschaftliche Wege. Die zur Baustellenerschlie-

ßung vorgesehenen Zuwegungen und Einrichtungsflächen sind in der Anlage
14 dargestellt.

Verkehrspolizeiliche Anordnungen während der Bauzeit sowie die endgültige

Beschilderung erfolgen erst unmittelbar vor Baubeginn bzw. während der Bau-

maßnahme durch die örtlich zuständige Straßenverkehrsbehörde.

Die Baustraßen entlang der Strecke werden nach Möglichkeit so angeordnet,

dass sie später im vorgesehenen Wirtschaftswegenetz unverändert belassen

werden können. Ist kein Wirtschaftsweg oder kein Rettungsweg im Bereich der
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jeweiligen Baustraße erforderlich, wird die Baustraße mit Abschluss der Bau-

maßnahme zurückgebaut und die Flächen rekultiviert.

8.4 Erdmassenkonzept/Entsorgung

Im Rahmen der Baugrunderkundungen wurden Gleisschotter, Bodenmaterial

und Straßenaufbruch im Baufeld beprobt.

Eine detaillierte Beschreibung der Untersuchungsergebnisse ist in den abfall-

technischen Berichten und dem BoVEK Feinkonzept (Anlage 21.23), welches

Aussagen zu Altlastenverdachtsflächen und möglichen Rückbau- und Abbruch-

materialien im Bereich der geplanten Trasse liefert, enthalten.

Durch den Bau der RTW fallen große Mengen Bodenaushub sowie Abbruch-

material an und es erfolgen Eingriffe in den Untergrund. Die in der Baumaß-

nahme anfallenden Materialien werden vor der Entsorgung abfalltechnisch de-

klariert und soweit möglich wieder eingebaut.

Die Probenahme und Herstellung der Mischproben erfolgt entweder an Hauf-

werken (ca. 300 – 500 m³) oder direkt am Aushubort mit Hilfe von Schürfen oder

Bohrungen.

8.5 Kampfmittel

Aussagen über mögliche Kampfmittelbelastungen im Baufeld wurden von der

Kampfmittelräumstelle des Regierungspräsidiums Darmstadt angefordert. Mit

Schreiben vom 06.10.2016 (Aktenzeichen 18 KMRD-6b 06/05E999-2016)

wurde von der Kampfmittelräumstelle ein Übersichtsplan, Anlage 25, in dem

die gefährdeten Bereiche ausgewiesen wurden, übersandt.

Die Auswertung der beim Kampfmittelräumdienst vorliegenden Kriegsluftbilder

hat dabei ergeben, dass sich das durch die RTW im PfA Mitte in Anspruch zu

nehmende Gelände teilweise in einem Bombenabwurfgebiet und teilweise im

Bereich von ehemaligen Flakstellungen bzw. in Bereichen, wo Kampfmittel un-

sachgemäß gesprengt wurden, befinden, vgl. Anlage 25. Vom Vorhandensein

von Kampfmitteln auf diesen Flächen muss grundsätzlich ausgegangen wer-

den.
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Aufgrund der Auswertung des Kampmittelräumdienstes im PfA Mitte müssen

daher vor Beginn der Erd- und Bauarbeiten im Baufeld des gesamten Abschnitts

Erkundungen auf im Boden vorhandene Kampfmittel durchgeführt werden.

Die Arbeiten werden gemäß dem Merkblatt „Allgemeine Bestimmungen für die

Kampfmittelräumung im Lande Hessen“ des Regierungspräsidiums Darmstadt

durchgeführt.

Dies umfasst auch die Dokumentation der Räumdaten gemäß den vorgenann-

ten Bestimmungen unter Verwendung des Datenmoduls KMIS-R beim Kampf-

mittelräumdienst des Landes Hessen.

Für den Abtransport (ggf. auch die Entschärfung) sowie die Vernichtung von

erkundeten Kampfmitteln ist der Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen

einzuschalten.
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9 Allgemeinverständliche Zusammenfassung der Umwelt-
auswirkungen

9.1 Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)

Nach der Anlage 1 (Liste „UVP-pflichtige Vorhaben“) des Gesetzes über die

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG, 2016; Anm.: Die Umweltverträglichkeits-

studie im Vorhaben der RTW wird vereinbarungsgemäß nach dem UVPG,

Stand 2016 erarbeitet, s.u.) unterliegt der Bau eines Schienenweges für Eisen-

bahnen mit den dazugehörigen Betriebsanlagen einschließlich Bahnstromfern-

leitungen in jedem Fall der Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglich-

keitsprüfung, d.h. für den PfA Mitte, der überwiegend nach EBO geplant und

betrieben wird, ist zwingend eine Umweltverträglichkeitsstudie (UVS, vgl. An-
lage 19) zu erarbeiten.

Für die Bereiche, die nach BOStrab geplant und betrieben werden, gilt dies ge-

mäß der im Vorfeld erfolgten Abstimmungen mit der Genehmigungsbehörde

entsprechend.

Die Umweltverträglichkeitsprüfung, also die Ermittlung, Beschreibung und Be-

wertung der Auswirkungen des Vorhabens auf die Schutzgüter

· Menschen, einschl. der menschlichen Gesundheit

· Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

· Boden

· Wasser

· Luft/Klima

· Landschaft sowie

· Kulturgüter und sonstige Sachgüter

einschließlich der jeweiligen Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten

Schutzgütern, wird auf Grundlage der Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) vor-

genommen und bei der Entscheidung über die Zulässigkeit des Vorhabens be-

rücksichtigt.
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Der Untersuchungsrahmen und die Untersuchungstiefe für die Erstellung der

Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) wurden in einem einheitlichen Scoping-Ver-

fahren für alle Planfeststellungsabschnitte festgelegt. Hierzu wurde vom Vorha-

benträger das Scopingpapier erarbeitet, in dem die Inhalte der UVS dargelegt

wurden. Dieses Papier wurde an die Träger öffentlicher Belange verteilt. Der

diesbezügliche Anhörungstermin (Scopingtermin) fand am 07. April 2014 unter

Leitung des Regierungspräsidiums Darmstadt statt. Das Scopingpapier wurde

daraufhin noch einmal überarbeitet und ergänzt. Das Regierungspräsidium

Darmstadt hat sodann im sog. Unterrichtungsschreiben vom 27.08.2015 den

Vorhabenträger über die beizubringenden Inhalte der UVS unterrichtet.

Da das Verfahren zur Feststellung der UVP-Pflicht und der Scoping-Termin am

07.04.2014 durchgeführt wurde, kann der Vorhabenträger der RTW nach § 74

Abs. 1 und 2 des UVPG in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.02.2010

(BGBl. I S. 94), zuletzt geändert durch Artikel 22 des Gesetzes zur Beschleuni-

gung des Energieleitungsausbaus vom 13.05.2019 (BGBl. I S. 706) die sog.

Übergangsvorschrift in Anspruch nehmen, da auch die Unterrichtung über die

voraussichtlich beizubringenden Unterlagen am 27.08.2015 und somit in der bis

zum 16.05.2017 geltenden Fassung erteilt wurde. Daher wird die Umweltver-

träglichkeitsstudie für den PfA Mitte der RTW, wie auch für die übrigen PfA, nach

dem UVPG in der zuletzt am 30.11.2016 geänderten Fassung (BGBl. I S. 2749)

erstellt und nicht in der zuletzt am 13.05.2019 geänderten Fassung des UVPG.

9.2 Untersuchte Alternativen

Im Rahmen der Vorplanung wurden für die neu- bzw. auszubauenden Strecken-

abschnitte der RTW verschiedene Alternativen untersucht. Neben den techni-

schen und wirtschaftlichen Vor- und Nachteilen der einzelnen Alternativen wur-

den in einer umweltfachlichen Beurteilung (als Vorstufe der UVS) die möglichen

Auswirkungen auf die Umwelt betrachtet, um möglichst frühzeitig Aufschluss

über die konfliktträchtigen Bereiche und mögliche Ausschlusskriterien aus um-

weltfachlicher Sicht zu erhalten.

Der Schwerpunkt der Betrachtung lag auf dem Aspekt Arten- und Biotopschutz.

Darüber hinaus wurden bei der umweltfachlichen Beurteilung der Alternativen

auch entscheidungsrelevante Aspekte der anderen, abiotischen Schutzgüter
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berücksichtigt, insbesondere Trinkwasserschutzgebiete und Oberflächenge-

wässer sowie schutzwürdige Böden und besondere Funktionen für das Lokal-

klima.

Die Ergebnisse dieser Variantenbetrachtungen sind in Kapitel II.6 ausführlich

dargestellt.

9.3 Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen auf die Schutzgü-
ter

9.3.1 Schutzgut Mensch

Wohnen und Wohnumfeld

Bau- und betriebsbedingt

s. Schallschutz

Anlagebedingt

Zur Errichtung des neuen Verkehrskorridors ist der Rückbau der Gebäude Paul-

straße 1 sowie Leunastraße 13 und 15 in Frankfurt-Höchst unumgänglich. Wei-

tere dauerhafte, d.h. anlagebedingte Beeinträchtigungen und somit Einschrän-

kungen für das Wohnen und das Wohnumfeld sowie die Erholungseignung be-

stehen nicht.

Schallschutz

Im Zusammenhang mit den Planungen für die Regionaltangente West (RTW)

wurde geprüft, ob Immissionskonflikte aus vorhabenbedingten Geräuschimmis-

sionen zu erwarten sind (zu Details vgl. Anlage 20).

Baubedingt

Die Beurteilung der vom Baubetrieb hervorgerufenen Geräuschimmissionen

führt zu dem Ergebnis, dass vor allem während der nächtlichen Arbeiten Über-

schreitungen der Immissionsrichtwerte zu erwarten sind. Insbesondere die Ge-

bäude in unmittelbarer Nähe zur Baustelle sind v.a. in der Nacht starken
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Belastungen ausgesetzt. Eine Verlegung lärmintensiver Baumaßnahmen von

der Nacht in den Tagzeitraum ist aus verkehrstechnischen Gründen nicht immer

möglich. Weiterhin besteht nach dem gegenwärtigen Stand der Technik für die

geplanten Baumaßnahmen nicht die Möglichkeit, die nach AVV Baulärm gülti-

gen Immissionsrichtwerte einzuhalten. Dies ist der schalltechnisch ungünstigen

Lage der Bauflächen und der Immissionsorte geschuldet.

Soweit an besonders exponierten Gebäuden durch Bauarbeiten im Nachtzeit-

raum Geräuschimmissionen entstehen, die über größere Zeiträume zu massi-

ven Einschränkungen der Nachtruhe führen, zum Beispiel bei einer nächtlichen

baubetriebsbedingten Außenlärmbelastung im Bereich von 65 dB(A), kann

grundsätzlich die Bereitstellung von Ersatzwohnraum als adäquate Maßnahme

zur Konfliktminimierung in Erwägung gezogen werden.

Betriebsbedingt

Es werden abschnittsweise aktive Schallschutzmaßnahmen in Form von Lärm-

schutzwänden und Schienenstegdämpfer vorgesehen. Dem Grunde nach be-

steht abschnittsweise Anspruch auf passiven Schallschutz, insbesondere in den

Streckenabschnitten, in denen die Anordnung von Lärmschutzwänden nicht

möglich ist.

Erschütterungen

Bau-, anlage- und betriebsbedingt

Im Einwirkungsbereich der geplanten RTW-Strecke wurden insgesamt 13 Im-

missionsorte messtechnisch untersucht. Für diese Gebäude mit schutzwürdi-

gen Nutzungen wurde geprüft, ob sich durch den Aus- bzw. Neubau eine mög-

liche Anspruchsberechtigung auf erschütterungstechnische Vorsorgemaßnah-

men ergeben kann.

Erhebliche Belästigungen infolge der Erschütterungs- und sekundären Luft-

schallimmissionen sind für die exemplarisch untersuchten Gebäude nicht gege-

ben. Dementsprechend besteht im keinen Einwirkungsbereich der geplanten
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RTW-Strecke ein Anspruch auf erschütterungstechnischen Vorsorgemaßnah-

men.

Elektromagnetische Felder

Durch elektrotechnische Bahnanlagen werden elektrische und magnetische

Felder hervorgerufen.

Die Verordnung über elektromagnetische Felder soll Menschen vor den schäd-

lichen Auswirkungen durch elektrische, magnetische und elektromagnetische

Felder schützen. Vom Anwendungsbereich der 26. BImSchV erfasste, neue An-

lagen sind danach so zu errichten und zu betreiben, dass die in der Verordnung

festgelegten Grenzwerte in Gebäuden oder auf Grundstücken, die sich im Ein-

wirkungsbereich der Anlagen befinden, eingehalten werden. Die hier zu be-

trachtenden Anlagen sind die Oberleitung an der neu zu bauenden Strecke bzw.

den Streckenabschnitten mit Ausbaucharakter; an denen ein zweites Gleis an-

gebaut wird sowie vorhandene Niederfrequenzanlagen Dritter im Kreuzungsbe-

reich mit der Oberleitungsanlage.

Ein Fachgutachten, das mögliche Auswirkungen elektromagnetischer Felder im

Bereich der RTW untersucht, wurde erstellt (vgl. Anlage 22) und die Ergebnisse

wurden in die UVS eingearbeitet.

Die Grenzwerte der 26.BImSchV werden für das elektrische Feld im gesamten

Bereich des PfA Mitte eingehalten und für das Magnetfeld weit unterschritten,

d.h. ebenfalls eingehalten.

Im Bereich des Planfeststellungsbereiches Mitte liegen keine zu berücksichti-

genden meldepflichtigen Anlagen im Frequenzbereich bis 10 MHz gemäß Aus-

kunftsportal der deutschen Netzagentur.

Berücksichtigung der Seveso-III-Richtlinie

Im Industriepark Höchst sind zahlreiche Unternehmen der chemischen Industrie

angesiedelt. Für das Umfeld dieser Betriebsbereiche gelten die Anforderungen

aus §50 BImSchG bzw. Artikel 13 der Seveso-III-Richtlinie 2012/18/EU zur vor-

sorglichen Flächennutzung. Wichtige Verkehrswege sind in diesen Schutz
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einbezogen. Die RTW ist aufgrund der geplanten Frequentierung vorsorglich

als „wichtiger Verkehrsweg“ eingestuft worden. Dies bedeutet, dass das Vorha-

ben hinsichtlich der Betroffenheit zu untersuchen und zu bewerten ist.

In Bezug auf einen möglichen Schadenfall ist der Haltepunkt Industriepark Ost

betroffen. Das Fachgutachten (siehe Anlage 23) zeigt geeignete Vorkehrungen

und Sicherheitsmaßnahmen auf. Hierzu gehört eine enge Abstimmung und In-

formationskette zwischen der RTW Betriebsleitzentrale und dem Industriepark

Höchst. Mit den Maßnahmen ist eine unverzügliche Rettung betroffener Perso-

nen am Haltepunkt „Industriepark Ost“ durchführbar. Ferner hat die Betriebsleit-

zentrale mittels Videoüberwachung Sicht auf die Haltestelle und gibt Informati-

onen über hilfsbedürftige Personen an die Einsatzleitung der Berufsfeuerwehr

durch. Nach Eingang der Gefahrenmeldungen werden zudem die Fahrgäste in

den betroffenen RTW Zügen sowie im Wartebereich am Haltepunkt „Industrie-

park Ost“ gewarnt. Zusätzlich werden ggf. Streckensperrungen ausgelöst bzw.

die technischen Lüftungen in den Wagen vorübergehend abgeschaltet.

Licht

Anlagebedingt ist nur im Bereich des Hp Dunantring eine Beeinträchtigung

durch Streulicht möglich.

Baubedingt kann es im Umfeld der BE-Flächen am geplanten Hp Sossenheim

und am Bf Höchst (Nordbereich) zu Beeinträchtigungen kommen.

Geeignete Vermeidungsmaßnahmen sind möglich und werden beschrieben

(vgl. Kap. 6.3.9 dieser Unterlage).

Feinstäube

Baubedingt ist durch den Baustellenverkehr im Umfeld des Baufeldes sowie

entlang der Baustraßen mit erhöhten bauzeitlichen Staub- und Abgasimmissio-

nen zu rechnen. Die temporäre Belastung kann durch geeignete Maßnahmen

(Beregnungseinrichtungen, Einsatz von Maschinen und Fahrzeugen nach dem

Stand der Technik, z.B. mit Partikelfiltern usw.) reduziert werden.
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Für den Betriebszustand ist entlang von elektrifizierten Strecken mit geringfügi-

gen Erhöhungen von Feinstäuben aus Eisenoxiden (Bremsabrieb) und zu ge-

ringeren Anteilen mit den o.g. mineralischen Stäuben aus den Aufwirbelungen

zu rechnen (Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft der Schweiz 2002, in

Umwelt-Leitfaden des Eisenbahnbundesamtes, Teil Wirkungsprognose 2004).

9.3.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen

Biotope/Pflanzen

Baubedingt kommt es zur Flächeninanspruchnahme durch Baustelleneinrich-

tungsflächen, Baustraßen und Baufelder, die nach Bauende wiederhergestellt

werden.

Anlagebedingt werden vor allem sehr geringwertige dazu geringwertige, mittel-

wertige und einige hochwertige Biotoptypen in Anspruch genommen. Durch das

Vorhaben ergibt sich insgesamt ein Kompensationsbedarf von 4.365.891 Wert-

punkten. Dieses ermittelte Defizit wird durch die im LBP aufgeführten Maßnah-

men kompensiert.

Die Sachverhalte bzgl. Wald werden in Kap. 9 dieser Unterlage behandelt.

Betriebsbedingt ist nicht mit Wirkungen, die über die Vorbelastung hinausgehen

zu rechnen.

Fledermäuse

Baubedingte Beeinträchtigung der Fledermäuse können durch geeignete Ver-

meidungsmaßnahmen wie Bauzeitenregelung, Installation von Vegetations-

schutzzäunen und Gebäudekontrollen, Einsatz insektenschonender LED-Lam-

pen, Offenhalten wichtiger Querungsmöglichkeiten sowie Wiederherstellung-

maßnahmen (z.B. Heckenanpflanzungen) größtenteils vermieden werden.

Anlagebedingt kommt es zum Verlust von fünf potentiellen Quartierstrukturen

für Fledermäuse im Bereich SchwanheimerWald sowie im Eichen-Hainbuchen-

wald und Gehölzbeständen westlich der B40. Als populationsstützende Maß-

nahme werden pro verlorener Baumhöhle drei Fledermauskästen installiert, die

vor Baubeginn funktionsfähig sind und sicherstellen, dass den Fledermäusen
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ein ausreichend hohes Quartierangebot zu Verfügung steht (CEF-Maßnahme

K3). Außerdem werden Vermeidungsmaßnahmen durchgeführt (Baumhöhlen-

kontrollen, UBÜ), die sicherstellen, dass bei der Rodung keine Tiere zu Scha-

den kommen.

Betriebsbedingte Auswirkungen sind nicht zu erwarten.

Die Erfüllung des Verbotstatbestands der Störung i.S.d. Urteils des Europäi-

schen Gerichtshofs (EuGH vom 04.03.2021, vgl. Kap. 6.5, wird durch geeignete

Vermeidungsmaßnahmen vermieden.

Weitere Säugetiere

Feldhamster und Haselmäuse wurden nicht nachgewiesen. Habitateignungen

für andere artenschutzrelevante Säugerarten sind im Untersuchungsgebiet

nicht vorhanden. Durch das Vorhaben werden Lebensräume des Gartenschlä-

fers in Anspruch genommen. Das wird durch Gehölzpflanzungen und das Auf-

hängen von Kästen (Maßnahme K34) ausgeglichen.

Avifauna

Eine baubedingte Beeinträchtigung der Vögel während der Brutzeit kann durch

die Bauzeitenregelung (Vermeidung von Schnittmaßnahmen an Gehölzen in

der Zeit zwischen dem 01. März und dem 30. September) größtenteils vermie-

den werden. Baubedingte Beeinträchtigungen der Brutplätze von Eisvogel, Star

und Gartenrotschwanz werden durch geeignete Maßnahmen kompensiert.

Bau- und anlagebedingt sind in Höchst Brutplätze der Saatkrähe betroffen. Als

Maßnahmen werden Einzelbaumschutz und gruppierte Baumschutzzäune vor-

gesehen. Anlagebedingt sind zwei Saatkrähen-Brutbäume betroffen. Die ökolo-

gische Funktion der betroffenen Ruhe- und Fortpflanzungsstätten bleibt durch

die Installation von fünf Nisthilfen an geeigneten Bäumen im Umfeld des Vorha-

bens, im räumlichen Zusammenhang erhalten. Bau- und anlagebedingte Brut-

platzverluste von Haussperling werden durch Installation von Nistkästen im

räumlichen Umfeld des Vorhabens kompensiert.

Bei den prognostizierten Zugzahlen kommt es nicht zu einer negativen betriebs-

bedingten Beeinträchtigung durch Kollisionen oder Lärmimmissionen.
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Reptilien

Durch den Bau und die Anlage werden in den Neubauabschnitten der RTW

Zauneidechsen-Habitate dauerhaft in Anspruch genommen. Bau- und anlage-

bedingt werden artenschutzrechtliche Maßnahmen zur Vermeidung von Ver-

botstatbeständen ergriffen. Es werden vor der Baufeldräumung Ersatzhabitate

angelegt, in welche die Zauneidechsen vor Baubeginn umgesetzt werden. Hier-

bei werden temporäre CEF-Maßnahmen sowie dauerhafte CEF-Maßnahmen

vorgesehen. Zudem werden auch nach Bauabschluss Eidechsenlebensräume

hergestellt. Um ein Einwandern in die Baubereiche zu verhindern, werden in

Bereichen, in denen Reptilien im nahen Umfeld nachgewiesen wurden, Reptili-

enschutzzäune erstellt.

Zu einer signifikanten betriebsbedingten Erhöhung des Tötungsrisikos von Rep-

tilien wird es durch das Vorhaben nicht kommen.

Durch die genannten Maßnahmen werden Störungen i.S.d. EuGH-Urteils (vgl.

Kap. 10.5) verhindert.

Amphibien

Für Amphibien werden auf der Maßnahmenfläche am Kelsterbacher Weg so-

wohl temporäre als auch dauerhafte Gewässer angelegt. Auf diese Maßnah-

menflächen werden vor Baubeginn Amphibien, die sich in den Baubereichen

aufhalten, umgesetzt. Baubereiche, bei denen im nahen Umfeld Amphibien

nachgewiesen wurden, werden mit einem amphibiendichten Zaun abgegrenzt.

Nach Bauabschluss wird an der Leunastraße Süd das komplexe Amphibienle-

iteinrichtungssystem wiederhergestellt und optimiert.

Zu einer signifikanten betriebsbedingten Erhöhung des Tötungsrisikos von Am-

phibien wird es durch das Vorhaben nicht kommen.

Fische und Makrozoobenthos

Von einer bau-, anlage- und betriebsbedingten Beeinträchtigung von Fischen

und Makrozoobenthos ist nicht auszugehen. Der Bau der Trasse hat keine sig-

nifikanten Auswirkungen auf diese Tiergruppen.
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Heuschrecken

Bau- und anlagebedingt kommt es zu geringfügigen Lebensraumverlusten von

Heuschrecken. Artenschutzrechtlich relevante Heuschreckenarten wurden im

Untersuchungsraum nicht nachgewiesen. Durch die geplanten Kompensations-

Maßnahmen für Zauneidechsen mit Pflanzungen von Gebüschen, Totholz und

Sandlinsen sowie blütenreichen Vegetationsbeständen im Umfeld des Vorha-

bens (hier insbesondere im Bereich der Leunastraße) werden auch für national

geschützte Heuschreckenarten, wie die besonders geschützte Blauflügelige

Ödlandschrecke sowie zahlreichen anderen Heuschreckenarten wieder geeig-

nete Lebensräume im räumlichen Zusammenhang geschaffen. Diese Lebens-

räume stehen insbesondere im Bereich der Leunastraße und Kelsterbacher

Weg auch schon während der Bauphase zur Verfügung. Ferner stehen ausrei-

chend Lebensräume im räumlichen Zusammenhang zur Verfügung, auf die die

mobilen Heuschreckenarten ausweichen können. Daher ist nicht von einer er-

heblichen Beeinträchtigung bzw. Verschlechterung des Erhaltungszustands der

Populationen auszugehen. Betriebsbedingte Auswirkungen sind auszuschlie-

ßen.

Libellen

Eine Betroffenheit von Libellen, insbesondere von artenschutzrechtlich relevan-

ten Arten, kann für den PfA Mitte der RTW ausgeschlossen werden.

Totholzkäfer

Baubedingt sind fünf Bäume mit möglichen Vermehrungsstätten des Hirschkä-

fers im Bereich Schwanheimer Wald und in den Gehölzbeständen westlich der

B40 betroffen. Diese Bäume werden durch geeignete Baumschutzmaßnahmen

gegen Beschädigungen während der Bauphase gesichert. Ferner werden zur

Vermeidung von erheblichen Störungen ausschließlich insektenschonende Be-

leuchtungen der Baustelle verwendet.

Anlagebedingt sind zwei Heldbock-Bäume und drei Hirschkäfer-Bäume betrof-

fen. Zur Vermeidung anlagebedingter Tötungen einzelner Individuen werden die

betroffenen Bäume nur im Winter (zwischen Dezember und Februar), zur
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inaktiven Zeit der Imagines, im Beisein der Umweltfachlichen Bauüberwachung

abschnittsweise gefällt. Sie werden in den angrenzenden Schwanheimer Wald

auf eine Maßnahmenfläche als liegendes Totholz bzw. als Hirschkäfermeiler

verbracht. Auf dieser Fläche werden auch geeignete Baumarten (Stieleiche)

nachgepflanzt, um zukünftig geeignete Lebensräume zu etablieren.

Nachtkerzenschwärmer

Da der Nachtkerzenschwärmer im Untersuchungsraum nicht nachgewiesen

wurde, kann eine Betroffenheit ausgeschlossen werden.

9.3.3 Schutzgut Boden

Die baubedingten Auswirkungen auf die Bodenstruktur durch die Emission von

Luftschadstoffen der Baumaschinen und -fahrzeuge sowie der Planumsverbes-

serung sind vernachlässigbar. Für BE-Flächen werden Flächen auf ca.  20 ha

in Anspruch genommen, die überwiegend unbewertet sind (unbewertete Sied-

lungsflächen oder unbewertete Waldflächen).  Die Böden der Baustraßen und

BE-Flächen sind nach Bauabschluss zu rekultivieren und fachgerecht wieder-

herzustellen.

Anlagebedingt werden insgesamt ca.  24 ha Boden in Anspruch genommen, die

überwiegend unbewertet sind. Die Kompensation der verlorengehenden Bo-

denfunktionen erfolgt multifunktional über die Aufwertung von Biotoptypen ge-

mäß LBP.

Betriebsbedingte Emissionen sind so gering, dass damit keine schädlichen Bo-

denverunreinigungen verbunden sind.

Unter Beachtung der vorgeschlagenen Maßnahmen zur Vermeidung und Ver-

minderung von Eingriffen in das Schutzgut Boden ist eine erhebliche Beein-

trächtigung des Schutzgutes nicht zu erwarten.

9.3.4 Schutzgut Wasser

Die RTW-Neubaustrecke verläuft von km 14,75 - 16,4 im Wasserschutzgebiet

Zone IIIA. Durch Einhaltung der Handlungsanforderungen werden die Verbote
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der Wasserschutzgebietsverordnung eingehalten. Auf den Neubaustrecken und

Bauwerken der RTW im Wasserschutzgebiet werden keine Herbizide verwen-

det.

Bei einzelnen Bauwerken kann während der Bauzeit eine Wasserhaltung not-

wendig werden, bei der Grundwasser verdrängt wird. Diese Wässer werden ge-

fangen und durch Wasserhaltung und Versickerung dem Grundwasser wieder

zugeführt.

Die Minderung des Rückhaltevolumens im Überschwemmungsgebiet des Sulz-

bachs wird durch ortsnahe Geländemodellierungen ausgeglichen. Am Sulzbach

wird ein reduzierter Gewässerrandstreifen von 5 m eingehalten.

Der Liederbach wird unter dem Bahnhof Höchst und der Leunastraße neu ver-

legt. Dabei kommt es zu keiner Verschlechterung der Gewässerstruktur gegen-

über dem Bestand. Bei Hochwässern während der Bauzeit ist mit Einträgen aus

der Baustelle in den Liederbach zu rechnen. Für diesen Fall wird ein entspre-

chendes Konzept zum Gewässerschutz bei Hochwasser erstellt.

Die Trasse überquert den Kelsterbach auf einem Damm, so dass die bereits

bestehende Verrohrung unter der dort vorhandenen Straße verlängert werden

muss. Es wurden unter Berücksichtigung von Minderungsmaßnahmen keine

Auswirkungen auf die Durchgängigkeit ermittelt.

Das Niederschlagswasser, das von der RTW-Trasse abfließt, wird gesammelt

und in die Kanalisation bzw. in den Sulzbach bzw. den Kelsterbach eingeleitet

oder in Mulden versickert. Durch die Durchmischung des Entwässerungswas-

sers und die Bodenpassage beim Versickern wird die Stofffracht vermindert.

Unter Beachtung der genannten Maßnahmen ist eine erhebliche Beeinträchti-

gung des Schutzgutes Wasser nicht zu erwarten.
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9.3.5 Schutzgüter Klima und Luft

Baubedingt ist mit Emissionen von Luftschadstoffen und Stäuben zu rechnen.

Es kommt nur im unmittelbaren Baustellenbereich in der Bauzeit zu einer gerin-

gen Belastung der Luftqualität. Für Baustelleneinrichtungsflächen werden kli-

mawirksame Gehölze in geringem Umfang vorübergehend in Anspruch genom-

men. Daher und aufgrund vorhandener Gehölze im Umfeld beeinträchtigt der

Verlust die Klimawirksamkeit nicht wesentlich. Eine baubedingte erhebliche Be-

einträchtigung des Schutzgutes Klima/Luft ist nicht gegeben.

Durch die Trassenführung im Schwanheimer Wald gehen durch die Anlage der

Trasse Frischluft- und Kaltluftentstehungsgebieten verloren. Diese sind jedoch

flächenmäßig als gering zu bewerten. Durch die Eingrünung der Trasse sowie

Ersatzpflanzungen und Gestaltungsmaßnahmen können die anlagenbedingten

Verluste kompensiert werden.

Mit Emissionen von Luftschadstoffen ist aufgrund des elektrischen Betriebs

nicht zu rechnen.

Unter Beachtung der genannten Maßnahmen ist eine erhebliche Beeinträchti-

gung des Schutzgutes Klima und Luft nicht zu erwarten.

9.3.6 Schutzgut Landschaftsbild

Die BE-Flächen befinden sich i.d.R. in der Nähe von bestehenden Verkehrswe-

gen, so dass es zu keinen erheblichen zusätzlichen Beeinträchtigungen des

Landschafts- und Ortsbildes kommt. Die BE-Flächen entlang der Strecke wer-

den nach Bauabschluss zurückgebaut und der Ausgangszustand wiederherge-

stellt. Durch die zeitliche Beschränkung der Baumaßnahmen und durch Maß-

nahmen der Wiederherstellung ist baubedingt keine erhebliche Beeinträchti-

gung des Landschaftsbildes gegeben.

Von einer anlagebedingten erheblichen Beeinträchtigung ist durch den Neubau

innerhalb von Siedlungsflächen bzw. im Bereich von bestehenden Straßen und

durch die bereits vorhandenen Vorbelastungen nicht auszugehen. In der offe-

nen Landschaft ist die Trasse grundsätzlich besser einsehbar, wird jedoch teils

von Gehölzen begleitet, die sichtverschattend auf das Oberleitungssystem
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wirken. Ab dem neuen Haltepunkt Industriepark Süd erstreckt sich die Trasse

auf mehreren Kilometern entlang der östlich liegenden Waldgebiete. Das Land-

schaftsbild ist durch die bestehende Vorbelastung technisch überprägt und wird

durch die anlagebedingten Maßnahmen daher nur geringfügig beeinträchtigt.

Bestehende Sichtachsen bleiben weitgehend aufrechterhalten.

Im Siedlungsbereich werden die Lärmschutzwände als zusätzliches Bauwerk

das Siedlungsbild beeinträchtigen. Da jedoch die bestehende Bahntrasse be-

reits eine trennende Funktion einnimmt, werden die Beeinträchtigungen nur ge-

ringfügig erhöht. Als positiv zu bewerten ist hingegen die Wirkung bzgl. Schutz

vor Lärmimmissionen und die abschirmende Wirkung als Sichtschutz.

Durch den erforderlichen Abriss dreier Gebäude erfolgt ein kleinteiliger Eingriff

in die bestehende Bebauung, die bereits durch eine Baulücke unterbrochen ist.

Die Gebäude befinden sich innerhalb einer Landschaftsbildeinheit geringer

Wertigkeit, sodass der Verlust nicht als erhebliche Beeinträchtigung auf das

Ortsbild zu bewerten ist.

Durch die geplante Bündelung der beiden Freileitungen auf einer Freileitungs-

trasse im Bereich Leunastraße und dem damit verbundenen vollständigen

Rückbau von drei Masten wird die vorhandene Beeinträchtigung des Land-

schaftsbildes verringert.

Mit betriebsbedingten Beeinträchtigungen des Orts- und Landschaftsbildes, die

über das bestehende Maß hinausgehen, ist nicht zu rechnen.

9.3.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter

Baubedingt und anlagebedingt kommt es zu Beeinträchtigungen im Schutzgut

Kultur- und Sachgüter.

Durch das Abschieben und Wiederauftragen des Oberbodens können baube-

dingt Elemente archäologischer Denkmale kleinflächig innerhalb einer BE-Flä-

che zerstreut werden.

Auch anlagebedingte Betroffenheiten im Sinne einer potenziellen Überbauung

können nicht ausgeschlossen werden.
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Beim Antreffen von Bodendenkmalen ist die Fundstelle unverändert zu belas-

sen und das weitere Vorgehen unverzüglich mit den Denkmalschutzbehörden

abzustimmen.

Die landwirtschaftliche Betroffenheitsanalyse, die PfA-übergreifend erstellt

wurde, kam zu dem Schluss, dass sehr gute landwirtschaftliche Betriebsstruk-

turen innerhalb des Untersuchungsraums vorherrschen. Da sich die Flächenin-

anspruchnahmen der RTW auf viele landwirtschaftliche Betriebe verteilt, wird

die einzelbetriebliche Betroffenheit als vergleichsweise gering bis mittel einge-

stuft. Die vorhabenbedingten Flächenverluste führen nicht zu potenziellen Exis-

tenzgefährdungen.

Betriebsbedingte Auswirkungen auf archäologische Denkmäler sind nicht zu er-

warten.

9.3.8 Wechselwirkungen

Direkte Einwirkungen auf ein bestimmtes Schutzgut rufen u. U. Veränderungen

bei anderen Schutzgütern hervor. Der Begriff „Wechselwirkung“ nimmt dabei

Bezug auf alle im UVPG genannten Schutzgüter, sofern diese vom Vorhaben

betroffen sind. Die Intensität der Wechselwirkungen hängt von Wertigkeit, Emp-

findlichkeit und Vorbelastung der einzelnen Schutzgüter ab. Im Vorhabenbe-

reich liegt generell eine anthropogene Beeinträchtigung aller Schutzgüter vor.

Die Wertigkeit und Empfindlichkeit der Schutzgüter und der Auswirkungen, die

sich bei Beeinträchtigung eines Schutzgutes über Wechselwirkungen auf das

andere Schutzgut ergeben, sind als relativ gering einzuschätzen.

Wirkpfad Tiere - Pflanzen

Mit den Eingriffen in die Vegetation ist auch eine Verdrängung von Tierarten und

das Verschwinden von Individuen verbunden. Verluste von Tieren können sich

negativ auf die Pflanzenwelt auswirken (z.B. Verringerung der Bestäubungsrate

o. der Samenverbreitung).
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Wirkpfad Boden - Wasser

Im Zuge der Bauarbeiten kann es zu einer Verfrachtung von Schadstoffen in

das Grundwasser kommen. Dies trifft insbesondere dann zu, wenn im Zuge der

Bauarbeiten Altlasten angetroffen werden. Die Auflage, bei Havarien, Schäden

und Betriebsstörungen unverzüglich die untere Wasserbehörde zu informieren,

dient der Einschränkung einer negativen Wechselwirkung auf das geringstmög-

liche Maß.

Wirkpfad Pflanzen - Klima/Luft - Mensch

Der zeitweise Verlust von Gehölzstrukturen durch die Rückschnittsmaßnahmen

kann allgemein neben Eingriffen in das Schutzgut Pflanzen auch zu einer Ver-

schlechterung der siedlungsklimatischen und lufthygienischen Situation führen.

Durch ihre Transpirations- und Abschattungswirkung tragen Gehölze zu einem

Ausgleich des Wärmeinseleffektes und durch ihre Staubsammlungs- und Luft-

filterfunktion zur Verbesserung der lufthygienischen Situation bei. Dieses kann

sich insgesamt auch auf das Bioklima und damit auf den Menschen auswirken.

Aufgrund des geringen Eingriffsumfangs von beanspruchten Gehölzstrukturen

entlang der vorhandenen Bahnstrecke ist bzgl. dieses Wirkpfades nur sehr

kleinräumigen und nachrangigen Auswirkungen auszugehen. Zudem sind um-

fangreiche Neuanpflanzungen geplant.

9.3.9 Beschreibung der Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung der Ein-
griffe

Im Ergebnis der UVS werden u.a. folgende Maßnahmen zur Vermeidung bean-

tragt:

· Nach Möglichkeit Erhaltung bzw. Wiederherstellung von Wegebeziehungen,

Radwegen

· Instandsetzung bzw. Überarbeitung von Spielplatzflächen

· Berücksichtigung der Richtwerte der AVV Baulärm, ggf. sollen Maßnahmen

zur Minderung von Baulärm vorgesehen werden. Verwendung möglichst ge-

räuscharmer und erschütterungsarmer Bauweisen und Maschinen um Be-

lästigungen gering zu halten
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· Befeuchten von Baustraßen, um Staubbelastungen zu mindern

· Berücksichtigung der Maßgaben der DIN 4150 bzgl. der erschütterungs-

technischen Beeinträchtigungen während der Bauzeit

· Zur Verminderung der Belästigung der Anwohner wird eine umfassende In-

formation der Betroffenen über die Baumaßnahme, das Bauverfahren, die

Dauer und die zu erwartenden Erschütterungen aus dem Baubetrieb emp-

fohlen

· Abschnittsweise aktive Schallschutzmaßnahmen in Form von Lärmschutz-

wänden und Schienenstegdämpfer

· Anordnung von BE-Flächenbeleuchtung derart, dass keine Ausleuchtung

des rückwärtigen Raumes stattfindet, Ausrichtung der Leuchten nach unten,

keine Überdimensionierung der Beleuchtungsstärke; Zu- und Abfahrten zu

BE-Flächen so anordnen, dass die Scheinwerfer der Fahrzeuge möglichst

nicht in angrenzende Wohnbebauung leuchten.

· Ausrichtung der an den geplanten Haltepunkten eingesetzten Leuchten

nach unten, nicht nach außerhalb des Bahnsteigs, d.h. keine Ausleuchtung

des Raumes hinter den Bahnsteigen.

· Im Bereich der geplanten Haltepunkte Dunantsiedlung, Sossenheim und

Höchst Stadtpark Information und Rücksprache mit Anwohnern (Dunantring

81a; Sossenheimer Weg 170, Karl-Blum-Allee/Ecke Herbesthaler Straße),

ggf. Bewertung der Beleuchtungssituation nach Fertigstellung der Halte-

punkte.

· Berücksichtigung der in der UVS genannten Maßnahmen zur Einhaltung der

Seveso-III-Richtlinie

· Minimierung der bei den Abbrucharbeiten und Bautätigkeiten entstehenden

Staubemissionen (Befeuchten, Wasserbedüsung auf Baustraßen und ggf.

auch auf Baustellen).

· Maßnahme V1: Auflage zur Rodung von Gehölzen und Baufeldfreimachung

(Bauzeitenregelung)

· Maßnahme V2: Anbringen von Vegetationsschutzzäunen und Einzelbaum-

schutz
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· Maßnahme V3: Offenhalten von Querungsmöglichkeiten für Fledermäuse

· Maßnahme V4: Umsetzung von Zauneidechsen und Amphibien

· Maßnahme V5: Sicherung und Umsetzen von Einzelbäumen mit Vorkom-

men des Heldbocks und Hirschkäfers

· Maßnahme V6: Errichtung eines Schutzzaunes für Amphibien und Reptilien

· Maßnahme V7: Umweltfachliche Bauüberwachung (UBÜ)

· Maßnahme V8: Insektenschonende Baustellenbeleuchtung

· Maßnahme V9: Kleintierdurchlässe an den Lärmschutzwänden

· Waldrandunterpflanzung (V11)

· Kontrolle von Höhlenbäumen. Unterführungen und Häusern (V12)

· Anlage eines Rasengleises an der Leunastraße (Maßnahme G4)

· Rohrdurchlass Kelsterbach: Anbringen von Lochgittern im neuen und ggf.

auch im alten Rohr zum Anlanden von Substrat und Wasser zur Erhöhung

der Rauigkeit.

· Der Boden wird durch fachgerechten Abtrag vor Baubeginn, Zwischenlage-

rung und Wiederverwertung des Oberbodens gemäß DIN 18915 schonend

behandelt.

· Schutz vor Verunreinigungen des Bodens z.B. durch auslaufendes Öl bei

Baumaschinen

· Beachten der Maßnahmen im BoVEK-Feinkonzept

· Die Baumaßnahme ist zusätzlich durch eine Bodenkundliche Baubegleitung

(Maßnahme V10) zu begleiten

· Ggf. weitere Maßnahmen werden baubegleitend durch die umweltfachliche

Bauüberwachung in Abstimmung mit der Fachbehörde (RP Darmstadt) fest-

gelegt

· Keine Verunreinigungen von Gewässern und angrenzender Flächen, Er-

greifen geeigneter Maßnahmen
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· Das Lagern von Bau- und Bauhilfsmaterialien sowie das Aufstellen von Bau-

geräten innerhalb des natürlichen Überschwemmungsgebietes sind unzu-

lässig

· Wassergefährdende Stoffe sind vor der Witterung geschützt in einem medi-

enbeständigen Auffangraum zu lagern, der mindestens das Volumen des

größten gelagerten Gebindes aufweist

· Das Verwenden von wassergefährdendem, auswasch- oder auslaugbarem

Material ist unzulässig

· Meldepflicht beim Antreffen von Bodendenkmälern nach § 21 HDSchG wäh-

rend des Baus.

9.4 FFH-Verträglichkeitsprüfung

Im Untersuchungsraum des PfA Mitte befinden sich die Natura 2000-Gebiete

Schwanheimer Wald (FFH-Gebiet 5917-305) und Schwanheimer Düne (FFH-

Gebietes 5917-301).

Das Vorhaben bedingt erhebliche Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des

FFH-Gebiets „Schwanheimer Wald“. Die Verträglichkeit des Vorhabens mit den

Erhaltungszielen des FFH-Gebiets „Schwanheimer Wald“ ist somit nicht gege-

ben. Deshalb ist eine Abweichungsprüfung erforderlich. Das öffentliche Inte-

resse am Vorhaben überwiegt das Interesse an der vollständigen Erhaltung des

FFH-Gebietes. Die Kohärenzmaßnahmen und ihre naturschutzfachliche Abwä-

gung gleichen die Eingriffe in das FFH-Gebiet durch das Vorhaben der RTW

aus.

Im FFH-Gebiet Schwanheimer Düne bedingt das Vorhaben Flächeninanspruch-

nahmen im Randbereich des Gebietes. Nach Prüfung auf mögliche erhebliche

Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des FFH-Gebietes durch bau-, anlage-

und betriebsbedingte Projektwirkungen entstehen im PfA Mitte der RTW keine

Beeinträchtigungen für Lebensraumtypen des Anhang I und Arten des Anhang

II der FFH-Richtlinie im FFH-Gebiet „Schwanheimer Düne“.
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9.5 Artenschutzrechtliche Regelungen

Im Fachbeitrag Artenschutz (vgl. Anlage 19.2) wird für alle im Untersuchungs-

raum (potenziell) vorkommenden Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie

(Heldbock, div. Fledermausarten, Zauneidechse, Amphibien) und die europäi-

schen Vogelarten ermittelt, ob die artenschutzrechtlichen Verbote des § 44

BNatSchG durch das Vorhaben berührt werden bzw. inwieweit die artenschutz-

rechtlichen Verbotstatbestände eintreten können.

Der Fachbeitrag untergliedert sich in die Abschnitte Bestandsbeschreibung,

Konfliktanalyse und Maßnahmenplanung sowie ggf. Klärung der Ausnahmevo-

raussetzungen. Die methodische und inhaltliche Vorgehensweise richtet sich

nach dem aktuellen „Leitfaden für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen“

(Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz,

(MUELV Hessen, 2. Fassung, Mai 2011) und dem Umwelt-Leitfaden des Eisen-

bahnbundesamtes, Teil V, Artenschutz (EBA, Oktober 2012). Berücksichtigt

wurde zudem auch das EuGH-Urteil vom 04.03.2021 zum Störungstatbestand.

Die Grundlage für die Beurteilung bilden die Ergebnisse der faunistischen Un-

tersuchungen unter Berücksichtigung bereits vorliegender Daten und Unterla-

gen. Soweit möglich, erfolgen Angaben zu den jeweiligen lokalen Populationen

und deren Abgrenzungen.

Die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG beinhalten u. a. die Tötung und Verlet-

zung von Individuen, die erhebliche Störung der streng geschützten Arten und

europäischen Vogelarten zu bestimmten Zeiten (v. a. während der Fortpflan-

zungs- und Ruhezeiten), die Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten sowie die Beschädigung oder Zerstörung der beson-

ders geschützten Pflanzenarten.

Ist eine Betroffenheit bestimmter Arten nicht auszuschließen, werden für die je-

weilige Art artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen und – soweit erfor-

derlich – vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (im Sinne von CEF-Maßnah-

men) konzipiert. Die CEF-Maßnahmen (engl. continuous ecological functiona-

lity-measures) sind Maßnahmen, die die dauerhafte Sicherung der durch das

Vorhaben betroffenen ökologischen Funktion gewährleisten. Sie bewirken, dass
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die betreffende ökogische Funktion ohne zeitliche Lücke bestehen bleibt. In der

Folge tritt der betreffende Verbotstatbestand des § 44 BNatSchG daher nicht

ein. Falls erhebliche Beeinträchtigungen der geschützten Arten nicht vermieden

oder durch vorgezogene Maßnahmen nicht ausgeglichen werden können,

muss geklärt werden, ob die Kriterien für eine artenschutzrechtliche Ausnahme

vorliegen bzw. erfüllt werden können.

Im PfA Mitte sind im Wesentlichen die folgenden artenschutzrechtlichen Kon-

flikte in Verbindung mit § 44 Abs. 1 BNatSchG zu nennen.

Die artenschutzrechtlich relevanten Fledermausarten können durch das Vorha-

ben bau- und anlagebedingt betroffen sein. Daher werden als Vermeidungs-

maßnahme die betroffenen Baumhöhlen vor Baufeldfreimachung kontrolliert.

Die Vorgehensweise ist in der Maßnahmenbeschreibung zu Maßnahme V12

detailliert beschrieben (Anlage 19.1 Maßnahme V12). Weiterhin werden für den

Verlust von insgesamt fünf Höhlenbäumen und potenziellen Fledermausquar-

tieren 15 Fledermauskästen installiert, die vor Baubeginn funktionsfähig sind

(Anlage 19.1 Maßnahme K3). Die Rodungsarbeiten finden im Beisein der Um-

weltfachlichen Bauüberwachung statt. So kann, im Fall des Fundes einer Fle-

dermaus während der Rodungsarbeiten, direkt gehandelt werden. Die Unter-

führung der B 40, die eine Leitlinie für Fledermäuse darstellt, bleibt während der

Bauzeiten offen (Maßnahme V3). Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände

nach § 44 BNatSchG können somit vermieden werden.

Hinsichtlich der Vögel kann die Erfüllung des Verbotstatbestandes nach § 44

(1) Nr. 1 BNatSchG durch eine Bauzeitenregelung vermieden werden (Anlage
19.1 Maßnahme V1). Zur Sicherung der ökologischen Funktion der vom Vorha-

ben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG)

des Stars, des Gartenrotschwanzes, der Haussperlinge sowie einer Saatkrä-

henkolonie, werden vor Baubeginn Nisthilfen installiert (Anlage 19.1 Maß-

nahme K1). Für einen möglichen baubedingten Revierverlust des Eisvogels am

Sulzbach, werden geeignete Steilwände in störungsärmeren Bereichen des

Sulzbachs hergestellt sowie von Vegetation freigestellt (Anlage 19.1 Maß-

nahme K2). Es gehen zudem Brutplätze der wertgebenden Hecken- und Ge-

büschbrüter wie Bluthänfling, Klappergrasmücke und Goldammer verloren, je-

doch ist bei diesen Arten davon auszugehen, dass sie im Umfeld des Vorhabens
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Gehölzbestände als Nistplätze in ausreichender Anzahl vorfinden und die öko-

logische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten

im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Zudem werden durch ge-

eignete Maßnahmen im Umfeld des Vorhabens für Eidechsen (Anlage 19.1
Maßnahme K10- K12) auch Gebüsche wieder angepflanzt, die mittelfristig auch

wieder Gebüschbrütern zu Gute kommen.

Konflikte mit Zauneidechsenvorkommen treten v. a. im Anfangsbereich des PfA

Mitte (Helle Burg/Sossenheim), im Bereich Leunastraße-Süd, bei der BE-Flä-

che bei Kelsterbach sowie punktuell im Bereich Kelsterbacher Weg/Kelsterbach

auf.

Für Zauneidechsen werden zur Vermeidung von Tötungen (§ 44 (1) Nr. 1

BNatSchG) bei der Baufeldfreimachung und den Bauarbeiten Umsetzungs-

maßnahmen durchgeführt und Schutzzäune errichtet (Maßnahmen V4/ V6).

Darüber hinaus werden zum Ausgleich von Lebensraumverlusten (§ 44 (1) Nr.

3) Ersatzhabitate geschaffen, in die die betroffenen Tiere umgesetzt werden

(Anlage 19.1 Maßnahmen K4 – K7, K9, K11, K20, K29, K32 und K33). Als CEF-

Maßnahmen werden hierbei sechs Flächen als Zauneidechsenhabitate aufge-

wertet (Anlage 19.1 Maßnahmen K5, K6, K7, K9, K11, K32), vier Habitate die-

nen als temporäre CEF-Maßnahme (Maßnahme K4, K20, K29, K33) und drei

Flächen werden nach Bauabschluss als Zauneidechsenhabitat aufgewertet

(Anlage 19.1 Maßnahme K8, K10, K12).

Für Amphibien werden zur Vermeidung von Tötungen (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG)

bei der Baufeldfreimachung und den Bauarbeiten Schutzzäune errichtet (An-
lage 19.1 Maßnahme V6). Es werden Umsetzungsmaßnahmen durchgeführt

(Anlage 19.1 Maßnahme V4) und die Tiere auf zwei zuvor hergestellte CEF-

Flächen (Anlage 19.1 Maßnahme K11) verbracht. Als CEF-Maßnahme wird ein

temporäres Kleingewässer angelegt, welches als Lebensraum für Pionierarten

wie Kreuzkröte und Wechselkröte dienen soll. Nach Bauabschluss werden zu-

dem Regenrückhaltebecken errichtet, die wieder von Amphibien genutzt wer-

den können (Anlage 19.1 G1A). Nach Bauabschluss wird an der Leunastraße

Süd das komplexe Amphibienleiteinrichtungssystem wiederhergestellt und op-

timiert (Anlage 19.1 K13).
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Der Heldbock wurde als artenschutzrechtlich relevante Art in zwei Bäumen

nachgewiesen, die anlagebedingt betroffen sind. Diese Bäume werden vor Bau-

feldfreimachung erneut auf einen Besatz kontrolliert. Die Einzelbäume mit Held-

bockvorkommen werden gesichert und als liegendes Totholz versetzt (Maß-

nahme V5). Zudem wird die Verbringungsfläche bereits einen lichten Alteichen-

bestand besitzen und u.a. mit Stieleichen aufgeforstet, so dass auch langfristig

geeignete Lebensräume für den Heldbock entstehen (Anlage 19.1; Maßnahme 

K30). Weiterhin werden Bäume mit Heldbockvorkommen, die an das Baufeld

angrenzen mit einem Baumschutz versehen (Maßnahme V2) sowie eine insek-

tenschonende Beleuchtung der Baustelle bei Nachtarbeiten eingesetzt (Maß-

nahme V8). Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG

können somit vermieden werden.

Die Erfüllung eines individuenbezogenen Störungstatbestandes gem. dem Ur-

teil des EuGHs vom 04.03.2021 wurde geprüft. Aufgrund der vorgesehenen

Vermeidungsmaßnahmen kommt es nicht zu Störungen einzelner Individuen

der geprüften Arten mit der Folge von Einbußen bzgl. ihrer körperlichen Fitness

oder auch mit der Folge eines eingeschränkten Fortpflanzungserfolges. Störun-

gen im Sinne des Urteils des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) vom

04.03.2021 treten daher nicht ein.

9.6 Landschaftspflegerische Begleitplanung

Beim Bau der Regionaltangente West entstehen Eingriffe in Natur und Land-

schaft im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes (§ 14 BNatSchG).

Bei Eingriffen in Natur und Landschaft sind vermeidbare Beeinträchtigungen

des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes zu unterlassen und unvermeid-

bare Beeinträchtigungen in angemessener Frist zu ersetzen oder auszuglei-

chen. Der Landschaftspflegerische Begleitplan (vgl. Anlage 19.1 UVS mit inte-

griertem LBP) ist das Planungsinstrument, das dazu dient, die unvermeidbaren

Eingriffe zu bewerten und den erforderlichen Kompensationsbedarf zu ermit-

teln.

Der LBP konkretisiert die in der UVS genannten Vermeidungs- und Verminde-

rungsmaßnahmen. Darüber hinaus legt er, nach Ermittlung des
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Kompensationsbedarfs, konkrete Schutz- und Kompensationsmaßnahmen

fest. Zusätzlich greift der LBP die im Fachbeitrag Artenschutz (FB AS) formu-

lierten Maßnahmen auf: Diese werden in das Maßnahmenkonzept des LBP in-

tegriert.

Der LBP wird auf Basis umfangreicher örtlicher Erhebungen in einem detaillier-

ten Maßstab und der mit den zuständigen Fachbehörden abgestimmten Metho-

dik zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs erstellt. Es wird im LBP eine kon-

krete Eingriffs- und Ausgleichsbilanz vorgenommen.

Im Planfeststellungsabschnitt Mitte greifen die geplanten Baumaßnahmen so-

wohl vorübergehend wie auch dauerhaft in bestehende Lebensräume ein. Be-

troffen sind in erster Linie Offenlandstrukturen, Saumstrukturen und Waldrän-

der.

Zur Kompensation dieser Eingriffe sind entsprechende Kompensationsmaß-

nahmen vorgesehen. Hierzu zählen

· das Anbringen künstlicher Nisthilfen für Vögel

· das Abstechen geeigneter Eisvogel-Steilufer am Sulzbach

· das Anbringen von Fledermauskästen

· die Schaffung von Ersatzlebensräumen für die Zauneidechse

· die Nachpflanzung von Streuobst und Reaktivierung von Streuobstwiesen

· die Optimierung einer Amphibienleiteinrichtung an der Leunastraße

· Nutzungsverzicht im Biegwald

· der Rückbau von Querbauwerken und Uferverbau am Sulzbach

· Reaktivierung ehemaliger Feuchtbereiche auf den Schwanheimer Wiesen

· Röhrichtneuanlage

· Pflanzung von Erlen-Baumreihe in Kelsterbach

· Verschiedene Waldneuanlagen

· Entwicklung einer LRT-Fläche im Schwanheimer Wald
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· die Anlage von Variosteinen in der Bahnböschung

Der naturschutzfachliche Kompensationsbedarf (Kompensationsdefizit) beträgt

nach Anrechnung der Wiederherstellungs- und Gestaltungsmaßnahmen ca.

4,37 Mio Punkte gem. der Verordnung über die Durchführung von Kompensati-

onsmaßnahmen, Ökokonten, deren Handelbarkeit und die Festsetzung von

Ausgleichsabgaben (Kompensationsverordnung – KV) vom 01. September

2005 (GVBl. I S. 624), zuletzt geändert durch Artikel 4 der Verordnung vom

22. September 2015 (GVBl. I S. 339).

Das Defizit von rd. 4,37 Mio Punkten wird durch die im LBP aufgeführten Kom-

pensationsmaßnahmen in Höhe von 1,71 Mio. Punkten kompensiert. Das ver-

bleibende Defizit wird durch den Erwerb von KV-Punkten aus einer Ökokon-

tomaßnahme im Wetterau-Kreis kompensiert.

Die unvermeidbaren Eingriffe in den Naturhaushalt sind somit ausgeglichen, die

Anforderungen an die Kompensation der Eingriffe gem. § 15 BNatSchG sind

erfüllt.
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10 Schall- und Erschütterungsschutz

10.1 Schallschutz

10.1.1 Baubedingte Immissionen

Die Ergebnisse der Untersuchung zum Baulärm (Anlage 20.4) lassen sich wie

folgt zusammenfassen:

Baustellen, Baulagerplätze und Baumaschinen sind im Allgemeinen als nicht

genehmigungsbedürftige Anlagen im Sinne des § 3 Abs. 5 BImSchG einzustu-

fen. Beim Betrieb derartiger Anlagen muss der Anlagenbetreiber grundsätzlich

gemäß § 22 Abs. 1 BImSchG sicherstellen, dass schädliche Umwelteinwirkun-

gen verhindert werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind und

dass nach dem Stand der Technik unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkun-

gen auf ein Mindestmaß beschränkt werden.

Ob bei dem Betrieb einer Baustelle schädliche Umwelteinwirkungen durch Ge-

räusche entstehen, wird nach der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum

Schutz gegen Baulärm – Geräuschimmissionen (AVV Baulärm) beurteilt.

Hierin sind Baustellen als Bereiche definiert, auf denen Baumaschinen zur

Durchführung von Bauarbeiten zum Einsatz kommen, einschließlich der Plätze,

auf denen Baumaschinen zur Herstellung von Bauteilen und zur Aufbereitung

von Baumaterial für bestimmte Bauvorhaben betrieben werden. Hierzu zählen

auch Verkehrswege, die ausschließlich dem Baulogistikverkehr zur Verfügung

stehen.

Bei der Durchführung von Baumaßnahmen muss gewährleistet werden, dass

die Immissionsrichtwerte gemäß AVV Baulärm eingehalten oder unterschritten

werden. Die Beurteilungspegel, die mit den Immissionsrichtwerten verglichen

werden, sind dabei 0,5 m vor geöffnetem Fenster von Aufenthaltsräumen zu

ermitteln.

Die lärmintensivsten Bauarbeiten sind in der Zeit von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr

geplant. Nach der AVV Baulärm sind Arbeiten zwischen 20:00 Uhr und 07:00

Uhr dem Nachtzeitraum zuzuordnen und unterliegen damit strengeren
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Richtwerten. In Ausnahmefällen ist denkbar auch in Teilen der nach AVV Bau-

lärm definierten Nachtstunden z.B. von 06.00 Uhr bis 07.00 Uhr und von 20.00

Uhr bis 22.00 Uhr Bauarbeiten durchzuführen. Der schalltechnischen Berech-

nung wurde deshalb eine Nachtarbeitszeit von 3 Stunden zu Grunde gelegt.

Lärmintensive Baumaßnahmen sind unbedingt innerhalb des Tagzeitraums und

nur in äußersten Ausnahmefällen in der Zeit von 20.00 bis 07.00 Uhr durchzu-

führen. Da die Planung der RTW auch DB-Anlagen tangiert, ist es in einigen

Bereichen nur möglich, die Arbeiten in Sperrpausen durchzuführen. Diese

Sperrpausen liegen auch im Nachtzeitraum zwischen 20:00 Uhr und 07:00 Uhr.

Diese sind von der Bauablaufplanung jedoch so gering wie möglich angesetzt.

D.h. Im Regelfall wird nur im Tagzeitraum von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr und nur

in Ausnahmefällen im Nachtzeitraum von 20:00 Uhr bis 07:00 Uhr gebaut.

Die Beurteilung der vom Baubetrieb hervorgerufenen Geräuschimmissionen

führt zu dem Ergebnis, dass vor allem während der nächtlichen Arbeiten Über-

schreitungen der Immissionsrichtwerte zu erwarten sind.

Nach dem gegenwärtigen Stand der Technik besteht für die geplanten Baumaß-

nahmen nicht die Möglichkeit, die nach AVV Baulärm gültigen Immissionsricht-

werte einzuhalten. Dies ist der ungünstigen Lage der Bauflächen und der Im-

missionsorte geschuldet.

Die Einsatzzeit der Maschinen ist soweit möglich zu beschränken. Alle lärmin-

tensiven Arbeiten werden – sofern sie nicht innerhalb der Sperrpausen durch-

geführt werden müssen – im Tagzeitraum von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr stattfin-

den, um Überschreitungen und damit verbundene Konflikte mit den Immissions-

richtwerten an der umliegenden Bebauung in der Nacht zu minimieren.

Die maximale Belastungsdauer erhöhter Pegel auf Grund der Geräuscheinwir-

kungen des Baulärms durch die dynamischen Baubereiche liegt für folgende

Bautätigkeiten, die am Tag durchgeführt werden, voraussichtlich bei:

· Bohren der Oberleitungsmasten für Bereiche, in denen ausschließlich Wohn-

nutzungen liegen:  3 Tage

· Bohren der Oberleitungsmasten für Bereiche, in denen vorwiegend Wohn-

nutzungen liegen: 2 Tage
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· Gleisbauarbeiten in Bereichen, in denen ausschließlich Wohnnutzungen lie-

gen: 11 Tage

· Gleisbauarbeiten in Bereichen, in denen vorwiegend Wohnnutzungen liegen:

6 Tage

Um die unvermeidbaren Lärmbelastungen während der Bauarbeiten dauerhaft
auf das technisch mögliche Mindestmaß zu begrenzen, wird von der Vorhaben-

trägerin ein handlungsbefugter Ansprechpartner eingesetzt werden. Diese Per-

son, wird als Ansprechpartner für die Anwohner fungieren und im Falle von Be-

schwerden unverzüglich reagieren können. Eine genaue Vorgehensweise ist

vor Baubeginn abzustimmen.

Soweit an besonders exponierten Gebäuden durch Bauarbeiten im Nachtzeit-

raum Geräuschimmissionen entstehen, die über größere Zeiträume zu massi-

ven Einschränkungen der Nachtruhe führen, zum Beispiel bei einer nächtlichen

baubetriebsbedingten Außenlärmbelastung im Bereich von 60 dB(A), wird

grundsätzlich Ersatzwohnraum als adäquate Maßnahme zur Konfliktminimie-

rung bereitgestellt.

10.1.2 Betriebsbedingte Immissionen

Die Ergebnisse der Untersuchung der betriebsbedingten Untersuchungen (An-
lage 20.1) lassen sich wie folgt zusammenfassen:

10.1.2.1 Neubau der RTW von Planfeststellungsgrenze Nord bis zur Einmündung
in die Strecke 3640 Bad Soden – Bf. Höchst

Das Vorhaben stellt in diesem Streckenabschnitt im Sinne der Verkehrslärm-

schutzverordnung (16. BImSchV) den Neubau eines Verkehrswegs dar. An al-

len schutzwürdigen Nutzungen im Einwirkungsbereich der Trassen ist demnach

unter Berücksichtigung des Angemessenheitsgrundsatzes gemäß § 41 Abs. 2

BImSchG sicherzustellen, dass die gebietsspezifischen Immissionsgrenzwerte

der 16. BImSchV eingehalten werden.

Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV werden an einigen Immissionsor-

ten überschritten. Es entsteht ein Anspruch auf Lärmvorsorge. In den durch

Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte betroffenen Bereichen werden die
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Geräuscheinwirkungen mit aktiven Schallschutzmaßnahmen in Form von Lärm-

schutzwänden und abschnittsweisen Schienenstegdämpfern so weit gemindert,

dass die Immissionsgrenzwerte weitgehend unterschritten werden. An Immissi-

onsorten mit verbleibenden Überschreitungen besteht Anspruch auf passiven

Schallschutz dem Grunde nach.

10.1.2.2 2-gleisiger Ausbau der RTW von der Einmündung in die Strecke 3640
aus Richtung Bad Soden bis zum Ende des 2-gleisigen Ausbaus nördlich
Bahnhof Höchst

Das Vorhaben stellt in diesem Streckenabschnitt im Sinne der Verkehrslärm-

schutzverordnung (16. BImSchV) die wesentliche Änderung eines Verkehrs-

wegs dar. An allen schutzwürdigen Nutzungen im Einwirkungsbereich der Tras-

sen ist demnach unter Berücksichtigung des Angemessenheitsgrundsatzes ge-

mäß § 41 Abs. 2 BImSchG sicherzustellen, dass die gebietsspezifischen Immis-

sionsgrenzwerte der 16. BImSchV eingehalten werden.

In den durch Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte betroffenen Berei-

chen werden die Geräuscheinwirkungen mit aktiven Schallschutzmaßnahmen

in Form von Lärmschutzwänden und abschnittsweisen Schienenstegdämpfern

so weit gemindert, dass die Immissionsgrenzwerte weitgehend unterschritten

werden. An Immissionsorten mit verbleibenden Überschreitungen besteht An-

spruch auf passiven Schallschutz dem Grunde nach.

10.1.2.3 Baulich unveränderter Abschnitt der Strecke 3640 vom Ende des 2-glei-
sigen Ausbaus bis zur Einfahrt in den Bahnhof Höchst:

Im baulich unveränderten Abschnitt der Strecke 3640 verkehrt nach der Einrich-

tung der RTW eine andere Anzahl und Zusammensetzung von Zügen als vor

dem  Ausbau. Die Veränderung fällt nicht in den Anwendungsbereich der 16.

BImSchV. Hier ist zu prüfen, ob an schutzwürdigen Nutzungen ein Anspruch auf

Schallschutz durch erstmalige oder weitergehende Überschreitung der Schwel-

lenwerte der Gesundheitsgefahr ausgelöst wird. Diese Regelung wird auf den

baulich unveränderten Abschnitt der Strecke 3640 in der Ortslage Höchst sowie

auch auf den Abschnitt vom Anknüpfungspunkt der RTW-Neubaustrecke bis

zum Bahnhof Bad Soden angewendet.
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An 2 Immissionsorten besteht Anspruch auf passiven Schallschutz dem Grunde

nach.

10.1.2.4 Erheblicher baulicher Eingriff in den Bahnhof Höchst

Zur Anbindung der RTW an den Bahnhof Höchst sind im Gleisfeld Um- und

Neubauten von Bahnhofs- und Bahnsteiggleisen notwendig. Es handelt sich

dabei um erhebliche bauliche Eingriffe in vorhandene Verkehrswege. Davon be-

troffen sind die Strecken

· 3640 Bad Soden – Bahnhof Höchst

· 3642 im Bahnhof Höchst

· 9360 Bahnhof Höchst – Unterliederbach

Für die erheblichen baulichen Eingriffe im Bf. Höchst ist zu prüfen, ob sich

dadurch gemäß 16. BImSchV § 1 Absatz 2 Satz 2 wesentliche Änderungen an

schutz-würdigen Nutzungen im Umfeld der baulichen Eingriffe ergeben, aus de-

nen wiederum ein Anspruch auf Schallschutz gemäß 16. BImSchV § 2 abzulei-

ten ist.

Auf Grund des erheblichen baulichen Eingriffs in den Bahnhof Höchst wird an

25 Immissionsorten nördlich und an 27 Immissionsorten südlich des Bahnhofs

eine wesentliche Änderung und damit ein Anspruch ausgelöst.

Auf der Nordseite können die Beurteilungspegel durch eine Lärmschutzwand

nur mit Kosten gemindert werden, die den Verkehrswert der zu schützenden

Immobilien deutlich übersteigen. An den betroffenen schutzwürdigen Nutzun-

gen wird geprüft, ob passive Maßnahmen erforderlich sind, wenn die vorhande-

nen Außenbauteile den Anforderungen an den Schallschutz nicht genügen.

Auf der Südseite des Bahnhofs Höchst lassen sich Lärmschutzwände nicht an-

ordnen. An den betroffenen schutzwürdigen Nutzungen wird geprüft, ob passive

Maßnahmen erforderlich sind, wenn die vorhandenen Außenbauteile den An-

forderungen an den Schallschutz nicht genügen.

10.1.2.5 Neubau der RTW ab Bahnhof Höchst bis zur Grenze des
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Planfeststellungsabschnitts Süd:

Das Vorhaben stellt in diesem Streckenabschnitt im Sinne der Verkehrslärm-

schutzverordnung (16. BImSchV) den Neubau eines Verkehrswegs dar. An al-

len schutzwürdigen Nutzungen im Einwirkungsbereich der Trassen ist demnach

unter Berücksichtigung des Angemessenheitsgrundsatzes gemäß § 41 Abs. 2

BImSchG sicherzustellen, dass die gebietsspezifischen Immissionsgrenzwerte

der 16. BImSchV eingehalten werden.

Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV werden an einigen Immissionsor-

ten überschritten. Es entsteht ein Anspruch auf Lärmvorsorge. Die Ge-

räuscheinwirkungen können im Umfeld des Bahnhofs sowie entlang der Leuna-

straße nicht mit aktiven Schallschutzmaßnahmen gemindert werden, da die

räumlichen Gegebenheiten eine Anordnung von Lärmschutzwänden nicht er-

möglichen. An den betroffenen schutzwürdigen Nutzungen wird geprüft, ob pas-

sive Maßnahmen erforderlich sind, wenn die vorhandenen Außenbauteile den

Anforderungen an den Schallschutz nicht genügen.

10.1.2.6 Erheblicher baulicher Eingriff in die Leunastraße

Zur Herstellung der für beide Verkehrsträger erforderlichen Breite wird die

Leunastraße deutlich verbreitert. Um Platz für den Mittelstreifen bzw. die von

der RTW beanspruchten Verkehrsfläche zu schaffen, wird die westliche Fahr-

bahn der Leunastraße zum Teil deutlich nach Westen verschoben. Weiterhin

wird die Zufahrt des Industrieparks Höchst in veränderter Form an die Leuna-

straße angebunden. Mit der veränderten Lage einhergehen Verschiebungen

von Lichtsignalanlagen an Knotenpunkten. Südlich der Leunabrücke wird die

Fahrbahn in 2 Richtungsfahrbahnen aufgeteilt. Dabei handelt es sich aus schall-

technischer Sicht um einen erheblichen baulichen Eingriff in eine vorhandene

Straße. Es ist zu prüfen, ob sich dadurch gemäß 16. BImSchV /3/ § 1 Absatz 2

Satz 2 wesentliche Änderungen an schutzwürdigen Nutzungen im Umfeld der

baulichen Eingriffe ergeben, aus denen wiederum ein Anspruch auf Schall-

schutz gemäß 16. BImSchV § 2 abzuleiten ist.

Auf Grund des erheblichen baulichen Eingriffs in die Leunastraße wird an we-

nigen Immissionsorten eine wesentliche Änderung und damit ein Anspruch
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ausgelöst. Die Geräuscheinwirkungen können entlang der Leunastraße nicht

mit aktiven Schallschutzmaßnahmen gemindert werden, da die räumlichen Ge-

gebenheiten eine Anordnung von Lärmschutzwänden nicht ermöglichen. An

den betroffenen schutzwürdigen Nutzungen wird geprüft, ob passive Maßnah-

men erforderlich sind, wenn die vorhandenen Außenbauteile den Anforderun-

gen an den Schallschutz nicht genügen.

10.1.2.7 Baulich unveränderter Abschnitt der Strecke 3640 zwischen Sossenheim
und Bad Soden

Bauliche Änderungen am Streckenabschnitt werden nicht vorgenommen. Die

Veränderung der Geräuscheinwirkungen auf dem Streckenabschnitt wird also

ausschließlich durch die Veränderungen der Geräuschemissionen der Züge

verursacht. Da hier kein baulicher Eingriff vorliegt, fällt die Beurteilung Ge-

räuscheinwirkungen an den schutzwürdigen Nutzungen nicht in den Anwen-

dungsbereich der 16. BImSchV. Ein Anspruch auf Lärmvorsorge entsteht an Im-

missionsorten, an denen sich auf Grund der veränderten Verkehrszusammen-

setzung die sich erhöhenden Beurteilungspegel erstmals oder weitergehend die

Schwellenwerte der Gesundheitsgefahr überschreiten. Dies ist im Abschnitt

nicht der Fall, da die im Prognose-Nullfall 2030 prognostizierten Dieseltriebzüge

höhere Geräuscheinwirkungen versuchen als die sie im Prognose-Planfall 2030

ersetzenden RTW-Züge. Daher ist im Streckenabschnitt eine deutliche Pe-

gelabnahme zu erwarten.

10.1.3 Gesamtlärmsituation

Im Rahmen des Schallschutzes ist zu untersuchen, welche Geräuscheinwirkun-

gen aus Verkehrslärm zukünftig an schutzwürdigen Nutzungen zu verzeichnen

sind (Anlage 20.3). Dabei sind nicht nur die Geräuscheinwirkungen der RTW

im Prognose-Planfall 2030, sondern auch diejenigen aller umliegenden vorhan-

denen Verkehrswege zu berücksichtigen. Zur Klärung des Sachverhalts werden

die Gesamteinwirkungen aus Verkehrslärm im Prognose-Nullfall 2030, das

heißt ohne Umsetzung des Vorhabens, und im Prognose-Planfall 2030, das

heißt nach Realisierung des Projektes, im Einwirkungsbereich des Vorhabens

ermittelt und beurteilt.
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Die Verkehrslärmerhöhung, die durch den Bau oder durch die wesentliche Än-

derung eines Verkehrsweges entsteht, darf der Rechtsprechung des Bundes-

Verwaltungsgerichtes (BVerwG, Urteil vom 21.03.1996 – 4 C 9.95) zufolge zu

keiner Gesamtbelastung führen, die eine Gesundheitsgefährdung darstellt. Ein

Schwellenwert, ab dem eine Gesundheitsgefahr nicht auszuschließen ist,

wurde juristisch jedoch nicht festgelegt. In einem weiteren Urteil (BVerwG, Urteil

vom 23.04.1997 – 11 A 17/96) werden die Auswirkungen verschiedener Außen-

und Innenpegel diskutiert. Es wird festgestellt, dass ein Außenpegel von

70 dB(A) tags bzw. 60 dB(A) nachts zwar kritisch betrachtet werden muss, je-

doch noch keine Gesundheitsgefährdung darstellt.

Dies bedeutet allerdings nicht, dass beim Überschreiten dieser Werte notwen-

dig mit einer Gesundheitsgefährdung gerechnet werden muss. Weiterhin wird

ausgeführt, dass der Innenraumpegel, das heißt die Belastung „am Ohr des

Schläfers“ die für den Gesundheitsaspekt entscheidende Größe ist. Durch um-

fangreiche Schlafuntersuchungen ist festgestellt worden, dass selbst bei Maxi-

malpegeln oberhalb von 40 dB(A) und einem äquivalenten Dauerschallpegel

von 35 dB(A) ein ungestörter Nachtschlaf noch möglich ist. Die Werte sollten

jedoch nicht erheblich überschritten werden.

Gemäß dem Unterrichtungsschreiben des Regierungspräsidium Darmstadt

vom 27.08.2015 ist die verfassungsrechtliche Zumutbarkeitsschwelle bei Wer-

ten von 70 dB(A) am Tag bzw. 60 dB(A) in der Nacht zu verorten. Wird diese

Schwelle erreicht oder überschritten, ist jede kausale, auf das Vorhaben zurück-

gehende Erhöhung der Gesamtlärmbetrachtung erheblich, so dass Betrachtun-

gen zur Minimierung erforderlich sind.

Grundsätzlich stellt sich die Frage nach einer möglichen Gesundheitsgefahr

durch ein Vorhaben nur dann, wenn durch das Vorhaben selbst eine Zusatzbe-

lastung hervorgerufen wird. Sofern die Gesamtlärmsituation nach Realisierung

der Baumaßnahmen unverändert bleibt oder gar eine Entlastung hervorgerufen

wird, ist eine möglicherweise bereits durch die bestehende Lärmbelastung ge-

gebene Gesundheitsgefahr nicht Verfahrensgegenstand.

Die durchgeführten schalltechnischen Untersuchungen belegen, dass das

Planvorhaben insbesondere durch die Verkehrszunahme an einigen Orten zu
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dem Sachverhalt einer erheblichen Lärmzunahme führt. Für die Gebäude bzw.

Wohnungen, für die dieser Sachverhalt gilt, wird im Regelfall durch die Plan-

feststellungsbehörde entschieden, wie hier zu verfahren ist. Der Vorhabenträ-

ger wird die Konflikte durch passive Schallschutzmaßnahmen lösen.

10.2 Erschütterungsschutz

10.2.1 Baubedingte Immissionen

Die baubedingten Erschütterungsimmissionen wurden in der Anlage 20.5 un-

tersucht. Die Betrachtung der Immissionen aus sekundärem Luftschall ist hier-

bei nicht erforderlich, da erhebliche Belästigungen durch den sekundären Luft-

schall erst dort entstehen können, wenn die Einwirkungen aus dem primären

Luftschall wegbleiben, z. B. bei Tunnelvortrieben.

Schäden im Sinne einer Verminderung des Gebrauchswertes von Gebäuden

sind aufgrund der Intensität der Erschütterungseinwirkungen durch die unter-

suchten Baumaßnahmen größtenteils nicht zu erwarten. Lediglich im Nahbe-

reich von bis zu 9 m Entfernung sind, sofern erschütterungsintensive Baumaß-

nahmen erforderlich werden, Maßnahmen zu ergreifen. Hier sind Beweissiche-

rungsmaßnahmen durchzuführen. Darüber hinaus wird geprüft, ob im Nahbe-

reich von Bebauungen erschütterungsärmere Bauverfahren angewandt werden

können oder durch die Kombination mit erschütterungsärmeren Geräten die

stärksten Erschütterungen gemindert werden könne (z.B. Vorbohren vor

Rammarbeiten).

Auf schwingungsintensive Baumaßnahmen wird im Nachtzeitraum in der nähe-

ren Umgebung zu schutzbedürftigen Gebäuden verzichtet.

Erhebliche Belästigungen von Menschen unter Berücksichtigung der Maßnah-

men a) bis e) der DIN 4150-2, Ziffer, 6.5.4.3 können ausgeschlossen werden.

10.2.2 Betriebsbedingte Immissionen

Für die Beurteilung von Einwirkungen durch verkehrsinduzierte Erschütterungs-

immissionen gibt es derzeit keine gesetzlichen Bestimmungen, in denen Grenz-

werte festgelegt sind. Daher werden zur Bewertung von
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Erschütterungsimmissionen die in Fachkreisen als Beurteilungs-grundlage all-

gemein anerkannten Anhaltswerte nach DIN 4150-2 herangezogen. Bei Einhal-

tung der hierin angegebenen Anhaltswerte kann davon ausgegangen werden,

dass die Erschütterungen keine „erheblich belästigenden Einwirkungen“, die als

niedrigste Qualifikationsstufe schädlicher Umwelteinwirkungen im Sinne des

Immissionsschutzrechtes anzusehen sind, darstellen.

Die Rechtsgrundlage für Ansprüche auf Schutzmaßnahmen ist in § 74 (2) Ver-

waltungsverfahrensgesetz (VwVfG) begründet. Hiernach sind dem Träger eines

Vorhabens unter Umständen Vorkehrungen oder die Einrichtung und Unterhal-

tung von Anlagen aufzuerlegen, die zum Wohl der Allgemeinheit oder zur Ver-

meidung nachteiliger Wirkungen erforderlich sind. Sind solche Vorkehrungen

oder Anlagen untunlich, das heißt mit angemessenem Aufwand zum Schutz-

zweck nicht realisierbar, oder sind die Maßnahmen mit dem Vorhaben nicht ver-

einbar, so besteht ein entsprechender Entschädigungsanspruch.

Im Einwirkungsbereich der geplanten RTW-Strecke wurden insgesamt 13 Im-

missionsorte messtechnisch untersucht. Für diese Gebäude mit schutzwürdi-

gen Nutzungen wurde geprüft, ob sich durch den Aus- bzw. Neubau eine mög-

liche Anspruchsberechtigung auf erschütterungstechnische Vorsorgemaßnah-

men ergeben kann.

Bereits im Prognose-Planfall 2030 werden die Anhaltswerte der DIN 4150-2 und

die Immissionsrichtwerte der 24. BImSchV deutlich unterschritten. Erhebliche

Belästigungen infolge der Erschütterungs- und sekundären Luftschallimmissio-

nen sind für die exemplarisch untersuchten Gebäude nicht gegeben. Diese Er-

gebnisse können im Allgemeinen auf alle im Einwirkungsbereich der RTW-Stre-

cke befindlichen Immissionsorte übertragen werden. Dementsprechend besteht

im Einwirkungsbereich der geplanten RTW-Strecke kein Anspruch auf erschüt-

terungstechnischen Vorsorgemaßnahmen.
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11 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

11.1 Rückstromführung und Bahnerdung

Durch elektrotechnische Bahnanlagen werden neben den elektrischen und

magnetischen Feldern auch Wechselwirkungen zwischen den elektrotechni-

schen Anlagen selbst hervorgerufen. Wesentlich hierbei ist die Verknüpfung der

Erdungssysteme der unterschiedlichen Elektroenergiesysteme. Durch die Art

der Erdverbindungen werden der Schutz vor elektrischem Schlag und das Auf-

treten von Streuströmen wesentlich beeinflusst. Daher müssen alle im Bereich

vorhandenen elektrotechnischen Systeme abgestimmte Erdungskonzepte auf-

weisen. Da ein Gesamterdungskonzept im Zuge der Ausführungsplanung se-

parat erstellt wird, erfolgt hierfür im Fachgutachten zur EMV die Darstellung der

notwendigen Grundlagen, nach denen Niederfrequenzanlagen zur Bahnstrom-

versorgung und allgemeinen Energieversorgung (50 Hz), sowie Gleichstroman-

lagen zu verschalten und zu betreiben sind. Für den vorliegenden Planungs-

stand sind insoweit keine Konfliktpunkte erkennbar, die im Widerspruch zum

Gutachten stehen.

11.2 Elektromagnetische Felder nach 26. BImSchV

Die Verordnung über elektromagnetische Felder (26. Bundesimmissionsschutz-

verordnung in der Fassung vom 22.08.2013) soll Menschen vor den schädli-

chen Auswirkungen durch elektrische, magnetische und elektromagnetische

Felder schützen. Deshalb werden die elektrotechnischen Bahnenergieanlagen

bezüglich Einhaltung der 26. BImSchV untersucht. Diese Anlagen sind die sog.

Niederfrequenzanlagen gemäß 26. BImSchV, die so zu errichten und zu betrei-

ben sind, dass sie bei höchster betrieblicher Anlagenauslastung in ihrem Ein-

wirkungsbereich an Orten, die zum nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von

Menschen bestimmt sind, die in § 3 und im Anhang 1 a zur 26. BImSchV ge-

nannten Grenzwerte nicht überschreiten dürfen. Bei der Betrachtung der Feld-

beaufschlagungen sind die Immissionen vorhandener Niederfrequenzanlagen

Dritter bei der Feldermittlung mit zu berücksichtigen.

Die zu betrachtenden Felder entstehen durch die Anlagen der 15 kV AC Bahn-

energieanlagen (Oberleitung) der Bahn. Die untersuchten Abschnitte sind die
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Bereiche der Neubaustrecken vom PFA Nord kommend zur Einfädelung in die

Strecke 3640 und den folgenden Neubauabschnitt bis km 9,5+42 in Höchst.

Neben dem Neubau eines Abstellgleises im Bf Höchst sind die weiteren Unter-

suchungsbereiche die Einspeisungen der DC-Traktionsstromversorgung

(Gleichspannungsunterwerke) und die weitere 15 kV AC-Trasse nach BOSrab

südlich der Systemtrennstelle in Kelsterbach bis zur PFA-Grenze Süd.

11.3 Minimierungsgebot § 4 Abs. 2 der 26. BImSchV i. V. m. der 26. BIm-
SchV VwV:

Das im Rahmen der Vorsorge geforderte Minimierungsgebot ist ebenfalls im

Fachgutachten (Anlage 22) berücksichtigt. Das Ziel des Minimierungsgebotes

nach § 4 Abs. 2 der 26. BImSchV ist es, die von Niederfrequenzanlagen ausge-

henden elektrischen und magnetischen Felder nach dem Stand der Technik un-

ter Berücksichtigung von Gegebenheiten im Einwirkungsbereich so zu minimie-

ren, dass die Immissionen an den maßgeblichen Minimierungsorten der jewei-

ligen Anlage minimiert werden. Dabei muss auch der Grundsatz der Verhältnis-

mäßigkeit gewahrt bleiben, indem Aufwand (Kosten) und Nutzen möglicher

Maßnahmen betrachtet werden. Zudem sind mögliche nachteilige Auswirkun-

gen auf andere Schutzgüter zu berücksichtigen.

Maßgeblicher Minimierungsort ist gemäß Ziffer 2.11 der 26. BImSchV VwV ein

im Einwirkungsbereich der jeweiligen Anlage liegendes Gebäude oder Grund-

stück im Sinne des § 4 Abs. 1 der 26. BImSchV (Wohnungen, Krankenhäuser,

Schulen, Kindergärten, Kinderhorte, Spielplätze oder ähnlichen Einrichtungen)

sowie jedes Gebäude oder Gebäudeteil, das zum nicht nur vorübergehenden

Aufenthalt von Menschen bestimmt ist. Die Vorgaben zum Minimierungsgebot

werden in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Durchführung der Verord-

nung über elektromagnetische Felder – 26. BImSchV (26. BImSchV VwV) kon-

kretisiert.

Es wurden Minimierungsmaßnahmen entsprechend der Verwaltungsvorschrift

ermittelt. Als technische Möglichkeit zur Minimierung wurde die Verwendung

von Rückleiterseilen beidseitig der Strecke empfohlen. Dies wird in den weite-

ren Planungen der Oberleitungsanlage berücksichtigt.
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Die Durchführung der Minimierungsprüfung ist für die Oberleitungsanlage in

Anlage 22.1 und die Gleichspannungsunterwerke in Anlage 22.2 separat do-

kumentiert.
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12 Land- und Forstwirtschaft

12.1 Landwirtschaft

Die Auswirkungen der RTW auf die landwirtschaftlichen Belange wurden in Ab-

stimmung mit dem Hessischen Bauernverband und dem Amt für Ländlichen

Raum (Hochtaunuskreis) in einer Landwirtschaftlichen Betroffenheitsanalyse

für die gesamte RTW (siehe Anlage 19.8) ohne Unterteilung nach Planfeststel-

lungsabschnitten untersucht. Die Betroffenheiten liegen im Wesentlichen im

Planfeststellungsabschnitt Nord und nur geringfügig dem PfA Mitte zuzuordnen.

Im Ergebnis sind 21 landwirtschaftliche Betriebe von der Planung der RTW be-

troffen. Um die Auswirkungen auf die jeweiligen Betriebe und den Raum weiter

untersuchen zu können, wurden mit 18 landwirtschaftlichen Betriebsleitern, 3

Betriebsleiter waren nicht gesprächsbereit, Gespräche geführt. Die Teilnahme

an der Untersuchung war für die Landwirte freiwillig. Die Auswertung der Ge-

spräche hat ergeben, dass sich in den betroffenen Betrieben stabile Betriebs-

strukturen finden. Neben den Flächenverlusten durch die Trasse der RTW, un-

wirtschaftliche Restflächen sowie Kompensationsmaßnahmen wurden auch

mögliche weitere Flächenverluste durch Straßenplanungen und Kommunalent-

wicklung berücksichtigt.

Durch die RTW werden rund 11,4 ha (= 0,8 % der derzeit von den 18 betroffenen

Landwirten bewirtschafteten Fläche) landwirtschaftlich genutzter Flächen in An-

spruch genommen, hinzukommen unwirtschaftliche Restflächen von rund 4,8

ha. Durch die im Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP) vorgesehenen

Maßnahmen ergibt sich für die landwirtschaftlichen Betriebe eine vergleichs-

weise geringe Betroffenheit von insgesamt 0,1 ha, da die Kompensationsmaß-

nahmen überwiegend auf den Restflächen und auf Flächen außerhalb des Un-

tersuchungsgebietes durchgeführt werden. Die am stärksten betroffenen Be-

triebe verlieren insgesamt ca. 8,6 %, 6,1 % bzw. 4,5 % ihrer derzeit bewirtschaf-

teten Fläche.
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Im Ergebnis der Landwirtschaftlichen Betroffenheitsanalyse wurden im Bereich

des PfA Mitte keine Betriebe identifiziert, bei denen eine Existenzgefährdung

festgestellt wurde.

12.2 Forstwirtschaft

Im Verdichtungsraum Rhein-Main haben die vorhandenen Waldbestände eine

hohe Priorität gegenüber den ansonsten dem Wald entgegengebrachten Nut-

zungsansprüchen hinsichtlich seiner Funktion als Rohstofflieferant, d.h. gegen-

über seiner wirtschaftlichen Bedeutung. In einem Ballungsraum wie dem Groß-

raum Frankfurt sind die Erholungs- und Schutzfunktionen (Arten- und Bio-

topschutz, Schutz vor Immissionen, Boden- und Wasserschutz u.ä.m. wichtige

Funktionen.

Aus diesem Grund formuliert der Regionale Flächennutzungsplan (RP 2010)

als Ziele u.a. eine naturnahe oder naturgemäße Bewirtschaftung der Wälder.

Aufgrund des hohen Interesses an der Walderhaltung sollen Eingriffe in den

Wald auf das unbedingt erforderliche Maß beschränkt bleiben, Waldzerschnei-

dungen sollen vermieden werden. Der Erholung im Wald für die Allgemeinheit

wird zudem ein hohes Gewicht beigemessen (RP 2010).

Im PfA Mitte betragen die unvermeidbaren Flächeninanspruchnahmen für dau-

erhafte Waldumwandlung ca. 5.55 ha, davon sind 2,94 ha Bannwald. Die dau-

erhaften Inanspruchnahmen von Bannwald werden durch eingriffsnahe Ersatz-

aufforstungen (Frankfurt, Kelsterbach) sowie eine Ersatzaufforstung bei See-

heim-Jugenheim ausgeglichen.
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13 Seveso-III-Richtlinie

Die Trassenführung der RTW sieht die Anbindung des Industrieparks Höchst

mit den Haltestellen „Industriepark Ost“ und „Industriepark Süd“ vor. Im Indust-

riepark sind zahlreiche Unternehmen der chemischen Industrie tätig, von denen

mehrere auch Betriebsbereiche im Sinne von §3(5a) BImSchG sind. Für das

Umfeld von Betriebsbereichen gelten die Anforderungen aus §50 BImSchG

bzw. Artikel 13 der Seveso-III-Richtlinie 2012/18/EU zur vorsorglichen Flächen-

nutzung. Wichtige Verkehrswege sind in diesen Schutz einbezogen. Die RTW

ist aufgrund der geplanten Frequentierung vorsorglich als „wichtiger Verkehrs-

weg“ eingestuft worden. Dies bedeutet, dass das Vorhaben hinsichtlich der Be-

troffenheit zu untersuchen und zu bewerten ist (s. Anlage 23).

Die Trasse der RTW liegt im nördlichen Bereich ca. 90 bis 130 m von der Werks-

grenze entfernt. Die vorgegebenen Anlagen liegen von der Trasse mindestens

230 Meter und von der geplanten Haltestelle Ost mindestens 380 Meter ent-

fernt. Als Stoffe wurden die hydrolysegefährdeten Stoffe Thionylchlorid und

Phosphortrichlorid sowie Chlor festgelegt.

Die Berechnungen zeigen auf Basis KAS-18, a) dass die Haltestelle „Industrie-

park Süd“ nicht betroffen ist, b) dass die Haltestelle „Industriepark Ost“ betroffen

ist und c) dass die Trasse auf einer Länge von ca. 2 km ab Bahnhof Höchst

ebenfalls betroffen ist. Die zugrunde liegenden Szenarien sind besonders un-

wahrscheinlich, es handelt sich um sog. „Dennoch-Ereignisse“. Wenn sie trotz

aller Schutzvorkehrungen eintreten, überschreitet die ermittelte Chlorkonzent-

ration an der Haltestelle Industriepark Ost den ERPG-3 Störfallbeurteilungswert

und damit die Schwelle zu lebensbedrohenden Wirkungen. Die Konzentration

von Thionylchlorid liegt zwar über der ERPG-2 Schwelle, bleibt aber deutlich

unterhalb der ERPG-3 Schwelle. Szenarien mit Phosphortrichlorid bleiben im

gesamten Verlauf der Trasse unterhalb der ERPG-2 Schwelle.

Für die Haltestelle „Industriepark Ost“ wurde ein Rettungskonzept entwickelt,

das die Elemente „Warnung“, „Begrenzung der Einwirkungen“, „Alarmierung im

Ereignisfall“ und „Flucht“ bzw. „Evakuierung Behinderter“ umfasst. Hiermit soll

im Ereignisfall wirksame Hilfeleistung ermöglicht werden. Für den fahrenden

Verkehr zeigt die Beurteilung, dass die Stadtbahnwagen aus Sicht der
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Störfallvorsorge aus §50 BImSchG besser ohne öffenbare Fenster ausgestattet

werden sollen.
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14 Brand- und Katastrophenschutz

Grundsätzlich wurde die Neubaustrecke der RTW in Anlehnung an die Richtlinie

„Anforderung des Brand- und Katastrophenschutzes an Planung, Bau und Be-

trieb von Schienenwegen nach AEG“ geplant.

Die erforderlichen Zufahrten von öffentlichen Straßen aus zu den Schienenwe-

gen erfolgen über das vorhandene örtliche Wirtschaftswegenetz und die zum

Teil parallel der Neubaustrecke angeordneten Wirtschaftswege und die beste-

henden öffentlichen Straßen selbst. Entlang dieser Wirtschaftswege und Stra-

ßen sind Zugänge von den Zufahrten bis zu den Schienenwegen durch die ge-

planten Stationen und über Treppenanlagen, bzw. bei günstiger Topographie

ohne weitere Anlagen möglich. Die Übersicht der Rettungswege kann der An-
lage 24 der Planfeststellungsunterlage entnommen werden.

Die Zuwegungen zur Heranführung der Fremdrettungskräfte an die Bahnanlage

ist in einem maximalen Abstand von 1.000 m vorgesehen.

Da die Zufahrten nicht punktuell (in Stichstraßen) sondern über eine ringförmige

Zufahrtsituation sichergestellt sind, werden keine Wendeanlagen vorgesehen.

Des Weiteren werden keine Ausweichstellen vorgesehen, da ein Begegnungs-

fall von Rettungskräften über die ringförmige Zufahrtsituation nicht gegeben ist.

Im Bereich der Nutzung der bestehenden Eisenbahnstrecke 3640 von Sulzbach

nach Bad Soden werden von der RTW keine baulichen Maßnahmen vorgese-

hen, da diese über die Infrastruktur der Deutschen Bahn sichergestellt ist.

Die Trasse der RTW (Neubaustrecke und Bestand) durchfährt unterschiedliche

Zuständigkeitsbereiche der jeweiligen Rettungsorganisation. Folgende Ret-

tungsorganisationen sind betroffen:

· Bad Soden Freiwillige Feuerwehr

· Sulzbach - Freiwillige Feuerwehr

· Sossenheim Freiwillige Feuerwehr

· Unterliederbach Freiwillige Feuerwehr

· Höchst Freiwillige Feuerwehr

· Nied Freiwillige Feuerwehr
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· Schwanheim Freiwillige Feuerwehr

· Sindlingen Freiwillige Feuerwehr

· Kelsterbach Freiwillige Feuerwehr

· Frankfurt am Main - Berufsfeuerwehr
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15 Geologie und Baugrund

Das Untersuchungsgebiet liegt regionalgeologisch im nördlichen Oberrheingra-

ben.

Der Rhein und der Main sowie ihre Nebenflüsse haben im Quartär am nördli-

chen Ende des Oberrheingrabens Sand und Kies abgelagert. Gelegentlich sind

Schluff und Ton sowie Torf eingelagert. Dort wo diese Sedimente auf den ähnli-

chen Schichten des Pliozäns liegen, ist die Abgrenzung zu diesen schwierig.

Als typische pliozän-zeitliche Schichten der Untermain-Ebene gelten feinkör-

nige kalkfreie Sande (grau, weiß, gelblich) mit Einlagerungen von Tonlinsen,

Braunkohlen und Kiesen. Die Gerölle dieser Kiese bestehen aus gebleichtem

Buntsandstein, scharfkantigem Gangquarz, Quarzit und Hornstein. Der

schwarze Kieselschiefer aus Frankenwald und Fichtelgebirge fehlt weitgehend.

Die Pleistozän-Schichten der Untermain-Ebene bestehen aus Sanden und Kie-

sen mit gelegentlichen schluffig-tonigen Einlagerungen. Die Gerölle der Kiese

bestehen aus ungebleichtem Buntsandstein, Kalkstein, Hornstein, Quarz, Quar-

zit, Basalt und schwarzem Kieselschiefer aus Frankenwald und Fichtelgebirge.

Hinzu kommen lokale Gerölle aus Spessart und Odenwald. Diese Sedimente

sind in der Regel kalkhaltig, können aber sekundär entkalkt sein.

Planfeststellungsabschnitt Mitte

Im Untersuchungsgebiet stehen quartäre (Holozän, Pleistozän) und tertiäre (Mi-

ozän) Sedimente an. Die Sedimente des Holozäns haben fluviatilen Charakter

und bestehen aus Kiesen und Sanden sowie Lehmen. Weiterhin sind pleisto-

zäne Sedimente äolischen und fluviatilen Ursprungs anzutreffen. Sie bestehen

einerseits aus Sand mit Bimstufflagen, andererseits aus Kiesen und Sanden,

örtlich überdeckt mit Lehmen. Dabei handelt es sich um Terrassenablagerungen

des Mains.. Des Weiteren können im Miozän abgelagerte marine Sedimente

(Hydrobien-Schichten) in Form von Tonen, Schluffen und Mergeln sowie Kalk-

und Dolomitsteinen sowie Kalksanden auftreten.
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15.1 Feld- und Laboruntersuchungen

Im Bereich der RTW-Trasse wurden Baugrunderkundungen und nachfolgend

bodenmechanische Laborversuche durchgeführt, deren Auswertungen die

Grundlagen für die Baugrund- und Gründungsgutachten der Ingenieur- und Erd-

bauwerke lieferten.

Die Baugrund- und Gründungsgutachten sind in Anlage 22 zu den Planfeststel-

lungsunterlagen enthalten.

Ergänzend hierzu erfolgten abfalltechnischen Untersuchungen, um eine ausrei-

chende Bewertung der anfallenden Ausbau- und Abbruchmaterialien vorneh-

men zu können und diese in die entsprechenden Zuordnungsklassen der LAGA

einzustufen.

15.2 Baugrund

Im PfA Mitte waren nachfolgende Bauwerke aus geotechnischer Sicht zu be-

trachten:

· Strecke Sossenheim - Kelsterbach

· Strecke Hp Praunheim bis EÜ Sulzbach

· EÜ Sulzbach und EÜ BAB A 66

· Bf Sossenheim

· EÜ Karl-Blum-Allee

· HP Höchst Stadtpark

· Tunnel Bf. Höchst / EÜ Liederbach / SÜ Liederbach

· EÜ Kleintierdurchlass

· EÜ K813 / K162 Südallee

· EÜ Schwanheimer Knoten Nord

· EÜ Schwanheimer Knoten Süd

· Durchlass Kelsterbach

· EÜ B40 Galeriebauwerk

· EÜ S-Bahn-Strecke 3520

· EÜ Wirtschaftsweg

· EÜ S-Bahn Strecke 3683
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Im Rahmen der Baugrunderkundungen wurden für diese Bauwerke direkte und

indirekte Aufschlüsse ausgeführt. Die Anzahl der Aufschlüsse ist in Anlehnung

an die Empfehlungen der DIN EN 1997 unter Einbeziehung der örtlichen Ver-

hältnisse, der Bestandsunterlagen, der Erfahrungen und der jeweils aktuellen

Planung festgelegt worden. Zur Erkundung der Baugrundverhältnisse wurden

Kernbohrungen (BK) und Drucksondierungen (CPT) ausgeführt. Zur Ermittlung

der Lagerungsverhältnisse des Baugrundes kamen als indirekte Verfahren

schwere Rammsondierungen (DPH) und die Bohrlochrammsondierungen

(BDP) zum Einsatz. Zur Ermittlung des Last-Verformungsverhaltens sowie der

Scherparameter wurden an ausgewählten Bohrpunkten Pressiometer- und Phi-

cometerversuche ausgeführt.

Aus den Großbohrungen und Kleinrammbohrungen wurden gestörte und unge-

störte Bodenproben sowie Grundwasserproben entnommen. Die Entnahme

von Bodenproben erfolgte je lfd. Meter bzw. bei Schichtenwechsel. Die entnom-

menen Bodenproben wurden durch den Bearbeiter nach DIN EN ISO 14688

spezifiziert.

Zur Klassifizierung der Bodenarten in Bodengruppen nach DIN 18196 und Bo-

denklassen nach DIN 18300 sind ausgewählte Bodenproben bodenphysikali-

schen Untersuchungen unterzogen worden. Dabei wurden folgende Laborver-

suche ausgeführt:

· Nass-/Trockensiebung nach DIN 18123,

· kombinierte Sieb-/Schlämmanalyse nach DIN 18123,

· Bestimmung der Zustandsgrenzen nach DIN 18122,

· Bestimmung Wassergehalt nach DIN 18121,

· Bestimmung Glühverlust nach DIN 18128,

· Bestimmung Kalkgehalt,

· Bestimmung undrainierte Scherfestigkeit mit Laborflügelsonde,

· Eindimensionaler Kompressionsversuch nach DIN 18135,

· Bestimmung der Scherfestigkeit nach DIN 18137,

· Einaxialer Druckversuch nach DIN 18136,

· Proctorversuch nach DIN 18127,
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· Bestimmung Betonaggressivität/Stahlkorrosivität des Bodens und des

Grundwassers nach DIN 4030 und DIN 50929.

Aus den Baugrunderkundungen und den Laborergebnissen ist für das Gesamt-

projekt „Regionaltangente West“ das nachstehende vereinheitlichte Baugrund-

modell abstrahiert worden. In Abhängigkeit der an den einzelnen Bauwerksab-

schnitten erkundeten Böden ist demzufolge nicht immer eine fortlaufende

Schichtnummerierung je Teilobjekt vorhanden.

Schicht 1 Auffüllung
grob- und gemischtkörnige Kiese (z. T. Steine), Feinkornanteil
≤ 15 %
gemischtkörnige Sande/Kiese (z. T. Steine), Feinkornanteil > 15-
30 %
bindige Auffüllungen

Schicht 2 Sand/Kies
grob- und gemischtkörnige Sande/Kiese, Feinkornanteil ≤ 15 %

Schicht 3 Sand
gemischtkörnige Sande/Kiese (z. T. Steine), Feinkornanteil > 15-
30 %

Schicht 4 Ton
leicht- bis mittelplastische Tone

Schicht 5 Ton
ausgeprägt plastische Tone

Schicht 6 Ton
organische Tone

Schicht 7 Braunkohle
Schicht 8 Torfe
Schicht 9 bleibt frei
Schicht 10 Festgestein - Basalt
Schicht 11 Festgestein - Kalkstein, Algenkalkstein
Schicht 12 Kalkmergel, Mergelton

Den v. g. Bodenschichten wurden in den geotechnischen Berichten charakte-

ristische objektspezifische Scherparameter zugewiesen, die in den weiteren

Planungen zu statischen Nachweise herangezogen werden können.

Weitere Einzelheiten sind den jeweiligen geotechnischen Berichten zu entneh-

men.
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15.3 Geotechnische Empfehlungen

15.3.1 Freie Strecke

Ziel der geotechnischen Berichte in den Streckenabschnitten ist die Bewertung

des Baugrundes im Hinblick auf die Gründung des Verkehrsweges mit Einbau

einer Tragschicht einschließlich der Gründung der Bahnsteige in den Strecken-

abschnitten.

Der Verkehrsweg liegt entsprechend der Trassierung auf Bahndämmen, in Ein-

schnitten oder in Geländegleichlage. In Abhängigkeit des Geländeprofiles und

der erkundeten Bodenschichtung wurden Teilabschnitte gebildet und diese in

Homogeneinheiten aufgeschlüsselt.

· Homogeneinheit HE 1.1 = RTW-Gleise geländegleich, bindige Böden

· Homogeneinheit HE 1.2 = RTW-Gleise geländegleich, nichtbindige Böden

· Homogeneinheit HE 2 = RTW-Gleise in Dammlage

· Homogeneinheit HE 3 = RTW-Gleise in Dammlage, bindige Auffüllungen

· Homogeneinheit HE 4.1 = RTW-Gleise geländegleich auf DB-Strecke,

Auffüllungen

· Homogeneinheit HE 4.2 = RTW-Gleise geländegleich auf DB-Strecke,

nichtbindige Böden

· Homogeneinheit HE 5 = RTW-Gleise in Dammlage, Torfe

Für die v. g. Homogeneinheiten wurde das Tragschichtsystem in Anlehnung an

die Ril 836 der Deutschen Bahn AG nach den Modulen 836.4101A01-A06 be-

messen. Hierzu wurde von verschiedenen Bemessungskriterien ausgegangen; 

für die Homogeneinheiten HE 1 bis HE 5 vom Kriterium „Neubau“ und für die

Homogeneinheit HE 4 vom Kriterium „Verbesserung“. Das Kriterium Neubau

bedeutet hier den Neubau von Gleisen auf einem neuen Gleiskörper, das Krite-

rium Verbesserung bedeutet den Einbau einer Weichenverbindung auf den Be-

standsstrecken der DB Netz AG. Daraus folgen unterschiedliche Regelanforde-

rungen an die Verdichtung und die Verformung und daraus folgend unterschied-

lich hohe Tragschichtdicken.

Für den PfA Mitte ergibt sich damit nachstehende Tragschichtbemessung:
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HE km von…bis 1) Länge
[m]

Schutzschichtstärke Korn-gemisch

---

1.1 7,8+00-7,8+77 77 40 + 40 cm
(25 cm + 25 cm) 2) KG 1 + KG 2

1.1 7,9+82-8,6+22 640 40 + 40 cm
(25 cm + 25 cm) 2) KG 1 + KG 2

1.1 8,7+27-8,9+80 253 40 + 40 cm
(25 cm + 25 cm) 2) KG 1 + KG 2

2 8,9+80-9,1+00 120 35 cm KG 2
2 9,1+15-9,1+60 45 35 cm KG 2
2 9,3+37-9,5+55 218 35 cm KG 2
2 9,5+72-9,7+70 198 35 cm KG 2
2 9,8+05-9,9+67 162 35 cm KG 2

4.1 Bf. Höchst --- 40 cm KG 1

1.1 10,6+00-11,1+75 575 40 + 40 cm
(25 cm + 25 cm) 2) KG 1 + KG 2

1.2 11,6+50-11,8+50 200 70 cm KG 2
1.2 11,8+50-13,5+15 1665 70 cm KG 2
2 13,5+15-13,6+60 145 35 cm KG 2
3 13,7+69-14,0+50 281 35 cm KG 2
2 14,2+25-14,4+50 225 35 cm KG 2
3 14,6+00-14,9+20 320 35 cm KG 2

1.2 15,1+75-15,3+00 125 70 cm KG 2
5 15,3+00-15,5+30 230 35 cm KG 2
5 15,5+50-15,6+30 80 35 cm KG 2
5 15,6+60-15,9+00 240 35 cm KG 2

1.2 15,9+00-16,0+80 180 70 cm KG 2
5 15,9+50-16,2+00 250 35 cm KG 2

4.2 16,0+80-16,1+80 100 30 cm KG 2
4.2 16,2+00-16,3+10 110 30 cm KG 2

3 6,7+40-7,4+60
7,0+00 720 40 cm + 40 cm

(25 cm + 25 cm) 2) KG 1 + KG 2

2 7,4+60-7,5+60 100 30 cm KG 2
1) Auf Grund der punktförmig durchgeführten Aufschlüsse sind bei den tatsächlichen Verhältnissen Abwei-
chungen möglich. So können die Bodenverhältnisse eines Teilbereiches durchaus bis unmittelbar an den 
benachbarten Aufschluss des nachfolgenden Teilbereiches reichen.
2) bei qualifizierter Bodenverbesserung von mindestens 30 cm 

Tabelle: Tragschichtbemessung

In den Homogeneinheiten HE 2 , HE 3 und HE 5 sind in den hohen Dammab-

schnitten Baugrundverbesserungen erforderlich.
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Die durchgeführten vorläufigen Verformungsabschätzungen ergeben für einen

betrachteten Beispieldamm von 45 m Breite und 12 m Höhe eine Setzung in

Dammmitte von ca. 40 cm und an den Rändern von ca. 15 cm. Dabei beträgt

die Konsolidationsdauer mehrere Jahre. Mögliche bodenverbessernde Maß-

nahmen sind:

· Verdichtung durch Vorbelastung (Vorlastschüttung)

· Bodenaustausch

· Qualifizierte Bodenverbesserung

· Tiefenverdichtung mittels Rüttelstopfsäulen

Weitere Einzelheiten sind den jeweiligen geotechnischen Berichten und Strecke

Sossenheim - Kelsterbach - zu entnehmen.

15.3.2 Ingenieurbauwerke

Ziel der geotechnischen Berichte für die Ingenieurbauwerke ist die Bewertung

des Baugrundes im Hinblick auf die Gründung.

Für die einzelnen Bauwerke wurde sowohl eine Flachgründung als auch eine

Tiefgründung diskutiert. Die entsprechenden Sohldruckwiderstände für Flach-

gründungen und die Pfahlkennwerte für Tiefgründungen wurden angegeben.

Im PfA Mitte liegen die Fundamentunterkanten der Brückenwiderlager und -pfei-

ler in Tonen und Sanden / Kiesen.

Die empfohlene Gründungsart sind sowohl Flachgründungen als auch Tiefgrün-

dung auf Bohrpfählen. Flachgründungen sind nur sehr bedingt und nur auf ei-

nem Gründungspolster möglich.

Weitere Einzelheiten sind den jeweiligen geotechnischen Berichten zu entneh-

men.
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16 Wasserrechtliche Belange

16.1 Allgemeines

Im Hydrologischen Gutachten, das den Planfeststellungsunterlagen als Anlage
18 beigefügt ist, werden neben der Beschreibung der hydrogeologischen Ver-

hältnisse die wesentlichen wasserwirtschaftlichen und wasserrechtlichen As-

pekte des Vorhabens im PFA Mitte untersucht. Dies sind:

· die potenziellen Auswirkungen des Vorhabens auf wasserwirtschaftliche

Schutzgebiete,

· die Streckenentwässerung im Hinblick auf Gewässer- und Grundwasser-

schutz,

· die Wechselwirkungen zwischen geplanten Bauwerken und dem Grundwas-

ser bzw. den Oberflächengewässern,

· ein Monitoringkonzept zur Überwachung der potenziellen Auswirkungen der

RTW auf Grundwasserstände und Grundwasserqualität sowie

· die Zusammenstellung der wasserrechtlichen Antragsgegenstände.

16.2 Hydrogeologische Verhältnisse im Untersuchungsraum

Die geplante RTW-Trasse verläuft von Norden nach Süden kommend zunächst

im Niddagraben, überquert zwischen Eschborn und Höchst den Höchst-Sulz-

bacher Horst und mündet schließlich in Höchst in den Hattersheimer Graben.

Der Hattersheimer Graben und der Niddagraben sind die direkte nordwestliche

bzw. nordöstliche Fortsetzung des Oberrheingrabens. In Höhe des Mains geht

der Hattersheimer Graben in den Oberrheingraben über.

Das Untersuchungsgebiet wurde durch tektonische Aktivitäten im Tertiär abge-

senkt und während des Oligozäns und Miozäns teilweise von Meer überflutet.

In diesen Zeitintervallen wurden fossilreiche Kalk- und Mergelschichten abge-

lagert, u.a. die im Untersuchungsgebiet anzutreffenden Hydrobienschichten.

Eine weitere Absenkung des Oberrhein- und des Niddagrabens im späteren

Tertiär (Pliozän) sorgte für mächtige limnisch-fluviatile Ablagerungen von
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Kiesen, Sanden und Schluffen aus den umgebenden höher gelegenen Liefer-

gebieten, die die maritimen Sedimente überlagern.

Im nördlichen Abschnitt des PFA Mitte, bis ca. RTW-km 10,0, sind die tertiären

Sedimente großräumig von quartärem Löss und Lösslehm überdeckt, jedoch

sind die Mächtigkeiten mit ca. 3 m deutlich geringer als im PFA Nord. Etwa 7-

10 m unter GOK werden die Tone und Kalksteine der Hydrobienschichten

erbohrt.

Ab RTW-km 10,0 überlagern die kiesig-sandigen Ablagerungen der pleistozä-

nen Nidda- und Mainterrassen die tertiären Sedimente. Im engeren Main-Hoch-

flutbett, in etwa zwischen dem Bahnhof (Bf) Höchst bis zum südlichen Mainufer,

werden oberflächennah neben anthropogenen Auffüllungen holozäne ungeglie-

derte Ablagerungen des Mains angetroffen.

Südlich des Mains setzen sich bis zur B 40, ca. RTW-km 13,2, die sandig-kie-

sigen Ablagerungen bis ca. 15 m unter GOK fort. Im nachfolgenden Strecken-

abschnitt bis ca. RTW-km 15,3 werden die überwiegend sandigen Ablagerun-

gen von mehreren Metern mächtigen Tonpaketen in unterschiedlicher Höhen-

lage unterbrochen. In Höhe der Querung der Bahnstrecke 3520 bei RTW-

km 15,6 trifft die Trasse auf eine Flugsanddüne, die sich durch einen Gelände-

sprung um ca. 12 m deutlich abzeichnet. Bei RTW-km 16,5 erfolgt der Übergang

zum PFA Süd.

Auf dem Höchst-Sulzbacher Horst ragen die Hydrobienschichten in den aus

Nidda- und Mainsedimenten zusammengesetzten Porenaquifer. Die großräu-

mige Grundwasserströmungsrichtung ist senkrecht zum Main gerichtet, die Vor-

fluter Sulzbach, Liederbach und Kelsterbach beeinflussen die Strömungsrich-

tung nur geringfügig. Aufgrund der wechselnden Durchlässigkeiten nördlich des

Mains sowie der Grundwasserentnahme durch die Stadtwaldwasserwerke fällt

das Grundwassergefälle nördlich des Mains deutlich höher aus als südlich des

Mains.

Bei durchschnittlichen klimatischen Verhältnissen und aktuellen Entnahmebe-

dingungen der umliegenden WW‘e fallen die Grundwasserstände entlang der

RTW-Trasse vom Beginn des PFA Mitte bis zum Main von etwa 105 mNN auf
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88 mNN, südlich des Mains steigen sie von etwa 88 mNN auf 91,5 mNN am

Ende des PFA Mitte nahe des WW Hinkelstein an.

Die Flurabstände liegen entlang der RTW-Strecke im PFA Mitte nördlich des

Mains zwischen 5 und 10 m. Südlich des Mains bis zum Kelsterbach liegen die

Flurabstände zwischen 5 und 7,5 m und steigen mit dem Übergang zur Düne

südlich des Kelsterbaches auf >10 m an.

Die hydrogeologischen Standortfaktoren sind im Untersuchungsgebiet bzgl.

des Grundwasserschutzes meist günstig ausgebildet. Nachfolgend werden

Richtwerte angegeben:

· Nutzbare Feldkapazität: Die im PFA Mitte angetroffenen Braunerden und Pa-

rabraunerden weisen im allg. hohe nutzbare Feldkapazitäten > 100 mm auf.

Bei den sich aus Löss gebildeten Parabraunerden werden sogar nFK-Werte

> 200 mm erreicht. Durch eine hohe nutzbare Feldkapazität kann das Sicker-

wasser im Boden vor Eintritt in das Grundwasser verstärkt gehalten werden.

· Sickerwassermenge: Nach HLUG 2009 betragen im Taunusvorland und im

Niddatal die Grundwasserneubildungsraten ca. 95 - 125 mm/a, südlich des

Mains variiert diese im Bereich der Neubaustrecke zwischen 50 und 200

mm/a (HLUG 2004). Die Sickerwassermenge kann als durchschnittlich ein-

gestuft werden.

· Vertikale Durchlässigkeit: Nördlich des Bf Höchst sowie südlich des Mains

zwischen der EÜ K813 und der EÜ B40 stehen direkt unter der Bodenzone

mehrere Meter mächtige Schluff- und Tonpakete an, die geringe hydrauli-

sche Durchlässigkeiten aufweisen (≤ 10-6 m/s) und damit zu langen Sicker-

zeiten in der ungesättigten Zone führen. Die Grundwasserüberdeckung zwi-

schen RTW-km 10,5 und 13,1 sowie ab RTW-km 15,5 ist höher durchlässig.

· Gehalt an organischem Kohlenstoff und Pufferwirkung: Die anstehenden

Braunerden und Parabraunerden aus Löss und Hochflutsedimenten besit-

zen meist durchschnittliche Gehalte an organischem Kohlenstoff. Um den Bf

Höchst und das Betriebsgelände Höchst sind Auffüllungen verbreitet, welche

sich aus Sanden zusammensetzen und nur niedrige Corg-Gehalte sowie

eine geringe Pufferleistung aufweisen.
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· Mächtigkeit der Grundwasserüberdeckung: Die Flurabstände betragen au-

ßerhalb der Flussniederungen > 5 m. Südlich des Kelsterbaches beim Über-

tritt der Trasse in das Wasserschutzgebiet (WSG) III A der Stadtwaldwasser-

werke steigen diese auf > 10 m an.

16.3 Überschwemmungsgebiete

Die RTW durchfährt im PFA Mitte die Überschwemmungsgebiete vom Sulz-

bach, vom Liederbach und Main. Für den ebenfalls gequerten Kelsterbach ist

im Bereich der RTW-Neubaustrecke kein Überschwemmungsgebiet ausgewie-

sen. Der Main wird auf einer bestehenden Brücke gequert.

Nach § 78 WHG ist in Überschwemmungsgebieten u. a. die Errichtung bauli-

cher Anlagen und das Erhöhen und Vertiefen der Erdoberfläche grundsätzlich

untersagt und bedarf einer Genehmigung der zuständigen Behörde.

Sulzbach

Das Überführungsbauwerk über den Sulzbach ist als aufgeständerte Brücke mit

einer Gesamtlänge von ca. 150 m geplant. Im Überschwemmungsgebiet zwi-

schen den Deichen liegt das nordöstliche Auflager und eine Pfeilerachse sowie

ein Abschnitt von etwa 25 m der Rampenböschung. Die Pfeilerachsen bestehen

aus jeweils zwei Säulen mit einem Durchmesser von ca. 1,5 m, d.h. einer

Grundfläche von jeweils ca. 1,8 m². Das westliche Auflager inklusive der Bö-

schung ragt etwa 30 m in das Überschwemmungsgebiet hinein. Hieraus ergibt

sich eine Fläche von 750 m². Hierbei ist zu berücksichtigen, dass sich die Bö-

schung ganz am Rand des Überschwemmungsgebietes befindet und die Was-

sertiefen dementsprechend gering ausfallen. So wird für die nahe des Flussbet-

tes gelegene Stützen eine Wasserstiefe von 2 m bei einem HQ100-Ereigniss

angenommen und im Randbereich eine Wassertiefe von 0,5 m. Die Abschät-

zungen zur Wassertiefe im Bereich der Pfeiler wurden anhand der Hochwas-

serrisikomanagementplänen vorgenommen (RP Da 2015). Im Randbereich

wurde die Wasserstiefe anhand der Topografie und der Entfernung zum Über-

schwemmungsrand abgeschätzt. Damit ergibt sich eine Minderung der Retenti-

onsvolumens von ca. 380 m³ im Hochwasserfall (750 m² x 0,5 m + 1,8 m² x 2 m

x 2). Dieser wird durch ortsnahe Geländemodellierungen ausgeglichen. Der
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Retentionsraumverlust kann jedoch erst mit der Ausführungsplanung zuverläs-

sig ermittelt werden. Daher beabsichtigt die Vorhabenträger in diesem Pla-

nungsstadium die entsprechenden Volumen zu ermitteln und daraufhin in Ab-

sprache mit der zuständigen Behörde die Ausgleichsmaßnahmen zu planen.

Liederbach

Die bestehende Bahnunterquerung des Liederbachs wird im Rahmen der Bau-

arbeiten für das RTW-Bauwerk Tunnel Bf Höchst um ca. 50 m nach Westen

verlegt und verläuft dann über eine Strecke von 70 m parallel zur RTW-Strecke

auf seiner Westseite in einem gemeinsamen Bauwerk.

Nach dem festgesetzten Überschwemmungsgebiet überschwemmt der Lieder-

bach im Hochwasserfall Teile des Ortsgebietes Unterliederbach und es bildet

sich ein zweiter Abfluss aus, welcher entlang der Liederbacher Straße/Leuna-

straße verläuft und hier die Bahnstrecke kreuzt. Dieser Abflussstrang wird durch

das Vorhaben der RTW nicht berührt. Vor dem Einlass des derzeitigen Lieder-

bachtunnels ist eine kleinere Überflutungsfläche auf den Grünflächen zwischen

Bahnstrecke, Liederbacher Straße und Häuserzeile Gebeschusstraße ver-

zeichnet, welche durch die RTW ebenfalls nicht berührt wird.

Aufgrund der Hochwassersituation am Liederbach ist ein Hochwasserrisikoma-

nagementplan für das Einzugsgebiet Sulzbach/Liederbach erstellt worden

(Fugro GmbH 2015). Die hier ermittelten Überflutungsflächen bei einem 100-

jährigen Abflussereignis unterscheiden sich in den für die Planung relevanten

Bereichen von den ausgewiesenen Überschwemmungsgebieten. So werden

Flächen südlich des Bf Höchst zwischen Leunastraße und derzeitigem Lieder-

bachtunnel überschwemmt, welche im Planzustand entfallen würden. Der Ver-

satz des Tunnels Bf Höchst führt zu keiner Reduzierung des Retentionsraumes

des ausgewiesenen Überschwemmungsgebietes.
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16.4 Wasserwirtschaftliche Schutzgebiete

Wasserschutzgebiet Tiefbrunnen Sulzbach

Das im Festsetzungsverfahren befindliche WSG TB I Sulzbach, Zone III wird

zwischen der Überquerung des Sulzbaches und der BAB 66 in seinem Rand-

bereich auf einem Abschnitt von < 100 m durchfahren (RTW-km 7,7). In diesem

Abschnitt der RTW wird nur die Neubautrasse angelegt, die EÜ Sulzbach und

die EÜ BAB 66 befinden sich bereits außerhalb des Schutzgebietes. Der Tief-

brunnen Sulzbach befindet sich etwa mittig zwischen Main-Taunus-Zentrum

und Sulzbach. Er erschließt Hydrobienschichten in 83 bis 166 m Tiefe, aus wel-

chen Grundwasser aus miozänen Kalksteinen entnommen wird. Eine Wirkung

des Vorhabens auf die Brunnen kann ausgeschlossen werden. Besondere

Maßnahmen zum Schutz der Brunnen sind daher nicht erforderlich.

Wasserschutzgebiet der Stadtwaldwasserwerke

Die RTW-Neubaustrecke verläuft im PFA Mitte von RTW-km 14,75 bis zum Be-

ginn des PFA Süd bei bei RTW-km 16,5 (Übergang in die Bestandstrecke) im

Wasserschutzgebiet (WSG) Zone IIIA des WWs Hinkelstein. Das WW Hinkel-

stein gehört gemeinsam mit den WWen Schwanheim, Goldstein und Oberforst-

haus zu den Frankfurter Stadtwaldwasserwerken der Hessenwasser. Die Stadt-

waldwasserwerke besitzen eine gemeinsame Wasserschutzgebietsverord-

nung.

Relevant für das Vorhaben ist der §4(1). Er verbietet das direkte Einbringen von

Abwasser einschließlich des auf Straßen und sonstigen befestigten Flächen an-

fallenden Niederschlagswassers in das Grundwasser ohne reinigende Boden-

passage im WSG IIIB und in allen übergeordneten WSG. Nach §5(3) ist das

Versickern von Abwasser einschließlich des auf Straßen und sonstigen Flächen

anfallenden Niederschlagswassers im WSG IIIA ohne reinigende Bodenpas-

sage verboten. Ausgenommen ist die breitflächige Versickerung bei günstigen

Standortverhältnissen. Die Tatbestände werden bei der Planung der der Tras-

senentwässerung berücksichtigt, indem die Anforderungen an die Reinigung

entsprechend hoch gewählt werden und die Fließzeit zu den Gewinnungsbrun-

nen Hinkelstein berücksichtigt werden. Die trassenbegleitenden Sickeranlagen

��������

��������



RTW Regionaltangente West, Planfeststellungsabschnitt Mitte

1.1_Erläuterungsbericht PfA Mitte.docx       Seite 250/260

werden entsprechend der Arbeitsblätter DWA-A 138 und DWA-A 153 geplant

und bemessen (s. Kap. 7.4). Eine ausreichende Reinigung wird durch die Pas-

sage der belebten Bodenzone eines qualifizierten Oberbodens und einer mäch-

tigen ungesättigten Zone erreicht. Alle geplanten Sickerbecken befinden sich

außerhalb des WSG.

Der §5(10) der Wasserschutzgebietsverordnung verbietet Bohrungen, Erdauf-

schlüsse oder sonstige Bodeneingriffe mit wesentlicher Minderung der Grund-

wasserüberdeckung im WSG IIIA und allen übergeordneten WSG, sofern nicht

fachbehördlich festgestellt worden ist, dass eine nachteilige Veränderung des

Grundwassers nicht zu besorgen ist. Wesentliche Eingriffe in den Untergrund

im WSG finden bei der Herstellung der Tiefgründung des Galeriebauwerkes EÜ

B40 statt. Weiterhin wird die Querung einer Trinkwasserleitung durch eine

Durchpressung hergestellt. Die EÜ Schwanheimer Knoten befindet sich bereits

außerhalb des Schutzgebietes.

Nach §4(6) ist im WSG IIB und allen übergeordneten WSGen die Verwendung

von auswaschungsfähigen oder auslaugbaren wassergefährdenden Materia-

lien verboten. Bei der Einbringung von Baustoffen in den Untergrund, z.B. bei

der Verwendung von zementgebundenen Werkstoffen wie sie bei Bohrankern

und Bohrpfählen verwendet werden, wird die chemische und hygienische Un-

bedenklichkeit durch die Verwendung ausschließlich geeigneter Ausgangs-

stoffe nach DVGW-W 347 (2006) sichergestellt. In dem Arbeitsblatt wird auf die

entsprechenden DIN-Normen verwiesen, in welchen in der Tabelle 6a die zuge-

lassenen Zemente, Gesteinskörnungen, Zugabewasser sowie Zusatzstoffe und

–mittel gelistet werden. In der Regel genügen chromatarme Zemente den An-

forderungen an den Grundwasserschutz. Es wird im WSG nur nicht recyceltes

Z0-Material verwendet.

Im WSG IIIB und allen WSG-Zonen mit umfangreicheren Beschränkungen ist

nach §4(7) die Anwendung von Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungs-

mitteln mit W-Auflage und Pflanzenschutzmitteln, die einen Wirkstoff enthalten

für den in WSG ein Anwendungsverbot besteht, verboten. Auf den Neubaustre-

cken der RTW im WSG und auf Bauwerken werden diese Stoffe nicht einge-

setzt, der Einsatz auf Bestandsstrecken der DB ändert sich durch den Betrieb

der RTW nicht.
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Weitere Auflagen der WSG-VO betreffen bauzeitliche Belange. So ist im WSG

ist in der Zone III A der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen verboten. Im

WSG III A sind daher Sicherungsmaßnahmen vorgesehen, welche in der Ver-

ordnung zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) beschrieben

sind. Gemäß AwSV werden alle relevanten Anlagen im WSG IIIA mit wasserge-

fährdenden Stoffen doppelwandig und mit einem Leckanzeigesystem ausge-

führt oder mit einem Rückhaltevolumen ausgestattet, welches das gesamte Vo-

lumen der gelagerten wassergefährdenden Stoffe aufnehmen kann. Baustellen-

einrichtungsflächen im WSG III werden flüssigkeitsdicht und beständig gegen-

über mechanischer Belastung befestigt. Ist eine Entwässerung der Flächen

über Sickerbecken unumgänglich, so wird sichergestellt, dass ausgetretene

Schadstoffe zurückgehalten und entsorgt werden können. Die Lage der

Baustelleneinrichtungsflächen sowie der Zufahrtswege können dem Erläute-

rungsbericht zu den Planfeststellungsunterlagen PFA Mitte entnommen wer-

den.

16.5 Einleitungen in Oberflächengewässer

Es ist geplant, das Entwässerungswasser aus verschiedenen Teilentwässe-

rungsflächen in den Sulzbach und in den Kelsterbach einzuleiten. Die Anforde-

rungen an die Entwässerung werden nach DWA-A 153 bewertet (s. Kap. 7.4).

Es ist vorgesehen, den Entwässerungsabschnitt TE01 (RTW-km 6,5 – 7,6) in

die Vorflut Sulzbachbach zu entwässern. Das Entwässerungswasser des

TE01a wird in trassenbegleitenden Sickereinrichtungen (Sickermulden) gesam-

melt und nach der Passage über die belebte Bodenzone über die Entwässerung

abgeführt. Als mittlere Ausleitung wurde eine Menge von ca. 4.144m³/a ermit-

telt.

Das Entwässerungswasser des TE01b fällt auf der EÜ BAB 66 an (RTW-km

7,6– 7,8). Als mittlere Ausleitung wurde eine Menge von ca. 1.104 m³/a ermittelt.

Die Einleitstellen befindet sich in unmittelbarer Nähe des Brückenbauwerkes

Sulzbach. Nähere Informationen zur Streckenentwässerung sind dem Kap. 7.4

zu entnehmen.
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In den Kelsterbach wird das gesammelte Niederschlagswasser der TE12a und

12b eingeleitet. Das Wasser wird auf der Trasse und untergeordnet auf Bau-

werken gesammelt und über trassenbegleitende Sickermulden der Transport-

leitungen der Tiefenentwässerung zugeführt. Auch hier wird in der Mulde über

eine belebte Bodenzone versickert.

Die Einleitstelle befindet sich unmittelbar am Ausgang der Verrohrung des

Kelsterbaches. Die quantitativen und qualitativen Nachweise werden mit ver-

einfachten Nachweisverfahren nach dem DWA-Regelwerk DWA-M 153 geführt

(s. Kap. 7.4). Die Entwässerungsmengen betragen im Mittel etwa 3.002 bzw.

2.090 m³/a.

16.6 Wechselwirkungen von Bauwerken und Grundwasser

Allgemeines und Vorbemerkungen

Die RTW-Trasse verläuft im PFA Mitte meist geländegleich oder in Dammlage.

Nur im Bereich des Tunnels Bf Höchst und seiner Tröge ergeben sich Ein-

schnitte in den Untergrund. Alle kreuzenden Straßen und Eisenbahnstrecken

mit Ausnahme der Gleise am Bf Höchst werden überführt.

Außerhalb der Taleinschnitte von Sulzbach und Kelsterbach liegen die Flurab-

stände entlang der RTW-Strecke im PFA Mitte nördlich des Mains zwischen 5

und 10 m. Südlich des Mains bis zum Kelsterbach liegen die Flurabstände zwi-

schen 5 und 7,5 m und steigen mit dem Übergang auf die Düne südlich des

Kelsterbaches nach dem Taleinschnitt durch den Kelsterbach auf >10 m an. Die

Flachgründungen der Bauwerke liegen damit im PfA Mitte mit sämtlich oberhalb

des Grundwasserspiegels. Bauwerke, welche hohe Lasten abzutragen haben,

werden zusätzlich mit Bohrpfählen gegründet. Die Pfähle reichen unter Zugrun-

delegung mittlerer Grundwasserstände bei allen betroffenen Bauwerken bis in

das Grundwasser hinein oder bis nahe an das Grundwasser heran. Bei dem

Tunnel Bf Höchst greifen sowohl die Bohrpfähle, als auch das Bauwerk selbst

in das Grundwasser ein. Bei der EÜ Schwanheimer Knoten Süd reichen die

Pfahlkopfplatten teilweise bis in das Grundwasser. Das Umlegungsbauwerk

Trinkwasserleitung bei der Dunatsiedlung befindet sich ebenfalls im Grundwas-

ser.
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Bauwerke mit Bohrpfahlgründungen

Im PFA Mitte werden neben mehreren Überführungsbauwerken und dem Tun-

nel Bf Höchst auch Schallschutzwände auf Bohrpfählen tief gegründet. Die Ein-

bindetiefe der Bohrpfähle ergibt sich aus statischen und konstruktiven Erforder-

nissen, wobei in den weiteren Betrachtungen die maximal erforderliche Tiefe

angesetzt wurde.

Im Regelfall vermindern die Bohrpfähle aufgrund ihres Abstandes relativ zum

Pfahldurchmesser und aufgrund des großen Abstandes zwischen den Bauteilen

- teilweise überlagert mit geringen Eindringtiefen in das Grundwasser - den

Fließquerschnitt des Grundwasserleiters nur geringfügig. Ihre Aufstauwirkung

im Grundwasser ist daher vernachlässigbar. Auch bei der ringförmig angeord-

neten überschnittenen Bohrpfahlwand bei der Querung der Trinkwasserleitung

bei der Einschleifung Kelsterbach ist auf Grund des geringen Bauwerksdurch-

messers von etwa 6,3 m eine signifikante Aufstauwirkung auszuschließen. Der

Tunnel Bf Höchst und die Umlegung der Trinkwasserleitung in Sossenheim wur-

den gesondert betrachtet (s.u.).

Tunnel Bf Höchst

Der Tunnel Bf Höchst wird mit einer überschnittenen Bohrpfahlwand hergestellt,

welche in eine Tiefe von 25 m reicht und in geringdurchlässige Schichten ein-

bindet. Zur Überführung der Gleise wird ein auf den Bohrpfählen ruhender De-

ckel installiert. Nach der Einbringung einer Unterwasserbetonsohle wird die

Baugrube gelenzt.

Zur Ein- und Ausfahrt des Tunnels sind nördlich und südlich des Tunnels sind

Tröge vorgesehen. Der nördliche Trog verläuft unmittelbar parallel zur Bahn-

strecke. Zwischen Bahnstrecke und Trog wird zur Sicherung eine Bohrpfahl-

wand hergestellt.

Die Aufstauwirkung des Tunnel Bf Höchst wurde mittels eines Grundwassermo-

dells ermittelt. Da die vorgesehene überschnittene Bohrpfahlwand bis in die tief-

liegende Schichten des von Tonschichten durchsetzen Grundwasserleiters hin-

einreicht, wurde zur Bewertung des ungünstigsten Szenarios der Grundwasser-

leiter über seine gesamte Mächtigkeit im Bereich der überschnittenen
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Bohrpfahlwand als versperrt angesehen. Die Berechnungen zeigen einen

Grundwasseraufstau unmittelbar nordwestlich der Bohrpfahlwand in Höhe von

0,5 – 1,0 m, unmittelbar südwestlich der Wand ergibt sich eine Absenkung 1,0

– 1,5 m. Bereits in einer Entfernung von 110 m bzw. 210 m zum Bauwerk beträgt

die Aufhöhung bzw. Absenkung höchstens 25 cm.

Sossenheim-Dunatsiedlung - Umlegung Trinkwasserleitung

Zwischen Überquerung der BAB 66 und Dunatsiedlung am RTW-km 7,8 ist die

Herstellung einer Querung für eine Trinkwasserleitung geplant. Hierzu wird ein

Tunnel errichtet, welcher bis auf etwa 108,5 müNN in den Untergrund einbindet

und einseitig über eine Treppe begehbar ist, die Geländehöhe liegt bei 114,5

müNN. Die mittleren Grundwasserstände liegen etwa auf 103,0 müNN und so-

mit deutlich unterhalb des Bauwerkes. Zur Stabilisierung wird eine überschnit-

tene Bohrpfahlwand hergestellt, deren Pfähle eine Läge von 20 m besitzen und

somit in das Grundwasser einbinden. Diese stellen somit ein Hindernis für die

Grundwasserströmung dar, welche in diesem Bereich von Nordwesten nach

Südosten verläuft und senkrecht zum Bauwerk gerichtet ist. Gleichzeitig wurden

im näheren Umfeld jedoch höher durchlässige Sande und Kiese erkundet (BK

1-152, Anlage 18.1.2.2), welche in der Lage sind, das Grundwasser im Anstrom

zu dem etwa 26,3 m breiten Bauwerk abzuleiten. Hierdurch kann ein signifikan-

ter Grundwasseraufstau im Zustrom und eine signifikante Grundwasserabsen-

kung im Abstrom ausgeschlossen werden.

16.7 Monitoring

Das Grundwassermonitoring im PFA Nord dient zur Überwachung der Auswir-

kungen des Vorhabens auf die Grundwasserqualität und die Grundwasser-

stände. Ein bauzeitliches Grundwassermonitoring (inkl. der Basisaufnahme) er-

folgt an allen Bauwerken im WSG, deren Gründungen in das Grundwasser ein-

tauchen (EÜ Galeriebauwerk B40 und Querung Trinkwasserleitung am

Schwannheimer Knoten). Weiterhin wird auf Grund des Umfanges der Baumaß-

nahmen der Tunnel Bf Höchst überwacht. Die Grundwasserstände werden im

Zu- und Abstrom des Tunnel Bf Höchst gemessen. Die Einzelheiten zum Moni-

toring sind im Hydrologischen Gutachten dargestellt.
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16.8 Wasserrechtliche Antragsgegenstände

Die wasserrechtlichen Antragsgegenstände, die im Zuge der Planfeststellung

bei den zuständigen Behörden beantragt werden, sind in Anlage 18.6 aufge-

führt.
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17 Grunderwerb, vorübergehende Inanspruchnahme und
dingliche Belastung

Für die Baumaßnahme der RTW und den damit verbundenen Veränderungen

an den kreuzenden Verkehrswegen ist sowohl der dauerhafte Erwerb als auch

die vorübergehende Inanspruchnahme von Flächen erforderlich. Diese werden

unter Berücksichtigung aller relevanten Belange möglichst gering gehalten.

Darüber hinaus sind dingliche Sicherungen (z. B. Aufwuchsbeschränkung, Si-

cherung von LBP-Maßnahmen, Wege- und Leitungsrechte) erforderlich.

Der genaue Umfang der Flächeninanspruchnahme an den einzelnen Grundstü-

cken kann dem Grunderwerbsverzeichnis (Anlage 11) und dem Grunderwerbs-

plan (Anlage 10) entnommen werden.
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18 Abkürzungsverzeichnis

AC Alternating current (Wechselstrom)

AD Autobahndreieck

AG Aktiengesellschaft

AS Anschlussstelle

AVV Allgemeine Verwaltungsvorschrift

BAB Bundesautobahn

BaSt Bundesanstalt für Straßenwesen

Bf Bahnhof

BImSchG Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umweltein-

wirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräu-

schen, Erschütterungen und ähnlichen Vorgän-

gen

(Bundes-Immissionsschutzgesetz)

16. BImSchV 16. Verordnung zur Durchführung des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutz-

verordnung)

41. BImSchV 41. Verordnung zur Durchführung des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes

(Bekanntgabeverordnung)

BLZ Betriebsleitzentrale

BOStrab Verordnung über den Bau und Betrieb der Stra-

ßenbahnen

(Straßenbahn-Bau- und Betriebsordnung)

B-Plan Bebauungsplan

BT-Drs Bundestag Drucksachen

BÜ Bahnübergang
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BVerwG Bundesverwaltungsgericht

cm Zentimeter

CO2 Kohlenstoffdioxid

DB Deutsche Bahn

db(A) dB = Dezibel; A steht für adjusted (deutsch: „an-
gepasst“); 
Maßeinheit der absoluten Lautstärke von Schal-
lereignissen

DC Direct current (Gleichstrom)

DWA Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Ab-

wasser und Abfall e.V.

DWD Deutscher Wetterdienst

EBO Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung

EBWU Eisenbahnbetriebswissenschaftlichen Untersu-

chung

EC Eurocode

EU Europäische Union

EÜ Eisenbahnüberführung

EWH Elektrische Weichenheizung

FKE Frankfurt Königsteiner Eisenbahn

GE Gewerbegebiet

GG Grundgesetz

GUw Gleichrichterunterwerk

GVFG Gesetz über Finanzhilfen des Bundes zur Ver-
besserung der Verkehrsverhältnisse der Ge-
meinden (Gemeindeverkehrsfinanzierungsge-
setz)

Hbf Hauptbahnhof
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HTK Hochtaunuskreis

HVwVfG Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz

Hessischer VGH Hessischer Verwaltungsgerichtshof

Km Kilometer

km/h Kilometer je Stunde

KOSTRA Koordinierte Starkniederschlags-Regionalisie-
rungs-Auswertungen

kV Kilovolt

KV Kompensationsverordnung

m Meter

Mio. Millionen

MIV Motorisierter Individualverkehr

MTZ Main-Taunus-Zentrum

NKU Nutzen-Kosten-Untersuchung

ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr

ÖPNVG Gesetz über den öffentlichen Personennahver-
kehr in Hessen

OR Oberbau-Richtlinie

OR-Z Oberbau-Zusatzrichtlinie

ÖV Öffentlicher Verkehr

PBefG Personenbeförderungsgesetz

PfA Planfeststellungsabschnitt

PZB Punktförmige Zugbeeinflussung

RIL Richtlinien der Bahn

RMV Rhein-Main-Verkehrsverbund
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RNVP Regionaler Nahverkehrsplan

RTW Regionaltangente West

SOK Schienenoberkante

SPNV Schienenpersonennahverkehr

TCP/IP Transmission Control Protocol / Internet Protocol

TEN-T Transeuropäische Transportnetze

TRStrab EA Technische Regeln für Straßenbahnen - Elektri-
sche Anlagen

v Geschwindigkeit

V Volt

VAL-System Véhicule automatique léger (deutsch: „leichtes
automatisches Fahrzeug“)

VGF Stadtwerke-Verkehrsgesellschaft Frankfurt am
Main mbH

VNB Versorgungsnetzbetreiber

VDV Verband Deutscher Verkehrsunternehmen

VwVfG Verwaltungsverfahrensgesetz

WLAN wireless local area network (deutsch: “drahtlo-
ses, lokales Netzwerk”)

WHG Wasserhaushaltsgesetz

WSG / WSZ Wasserschutzgebiet / Wasserschutzzone

WW Wasserwerk
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